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Nr. 480 der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages
(3. Session der 17. Gesetzgebungsperiode)

Vorlage der Landesregierung

Gesetz vom , mit dem das Salzburger Raumordnungsgesetz 2009,
das  Baupolizeigesetz 1997, das Bebauungsgrundlagengesetz, das  Salzburger
Bautechnikgesetz 2015, das  Salzburger  Bauproduktegesetz, das  Salzburger
Ortsbildschutzgesetz 1999 und das Salzburger Landesstrallengesetz 1972 geiindert werden

Der Salzburger Landtag hat beschlossen:

Inhaltsverzeichnis

Art. Gegenstand / Bezeichnung

Anderung des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009
Anderung des Baupolizeigesetzes 1997

Anderung des Bebauungsgrundlagengesetzes
Anderung des Salzburger Bautechnikgesetzes 2015
Anderung des Salzburger Bauproduktegesetzes
Anderung des Salzburger Ortsbildschutzgesetzes 1999
Anderung des Salzburger LandesstraBengesetzes 1972
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Artikel 1
Anderung des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009
Das Salzburger Raumordnungsgesetz 2009, LGB1 Nr 30/2009, zuletzt gedndert durch das Gesetz
LGBI Nr 121/2024, wird gedndert wie folgt:
1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach der Zeile zu § 20 eingefiigt:

,»§ 20a  Sonderpriifung zur Aktivierung von Flichen fiir den férderbaren Wohnbau*
2. Im § 5 werden folgende Anderungen vorgenommen:
2.1. In der Z 2 lit a wird nach der Wortfolge ,,und zwar* der Ausdruck ,,einmalig* eingefiigt.

2.2. In der Z 4 wird der abschliefsende Strichpunkt durch einen Beistrich ersetzt und angefiigt: ,,von der
aus eine aktive Bewirtschaftung der betriebszugehodrigen Flachen erfolgt; .

3. Im § 5 wird nach der Z 15a folgende Z 15b eingefiigt:

,,15b. liberdrtliche Wohnfunktionsgemeinden: Gemeinden mit iiberdrtlicher Funktion gemél Pkt 3 des
Landesentwicklungsprogramms, LGBI Nr 104/2022;

4. Im § 16 Abs 2 wird angefiigt: ,,Den vorgenannten Umweltorganisationen sind der Antrag und die zur
Beurteilung der Auswirkungen eines schweren Unfalls erforderlichen Unterlagen sowie der Bescheid unter
sinngemiBer Anwendung des § 55a Abs 2 und 6 des Salzburger Naturschutzgesetzes bereit- bzw
zuzustellen.*

5. Dem § 18 wird folgender Abs 3 angefiigt:

»(3) Abs 2 gilt in {iberdrtlichen Wohnfunktionsgemeinden mit der Maligabe, dass bei
Baulandneuwidmungen der Kategorien gemall § 30 Abs 1 Z 1 bis 5 mit einer eine rdumliche Einheit
bildenden Baulandfliche iiber 2.000 m? (exklusiv Bauland-Eigenbedarf) der Abschluss einer Vereinbarung
geméal Abs 1 unter den weiteren Voraussetzungen des Abs 2 Z 1 bis 3 verpflichtend ist. Darin ist auch eine
Preisvereinbarung zur Ermdglichung forderbaren Wohnbaus nach den Vorgaben des S.WFG 2025
aufzunehmen.
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6. Nach § 20 wird folgender § 20a samt Uberschrift eingefiigt:
wSonderpriifung zur Aktivierung von Flichen fiir den forderbaren Wohnbau
§ 20a

Uberbrtliche Wohnfunktionsgemeinden haben ihre Siedlungsschwerpunkte bis zum 1.1.2030 mit dem
Ziel zu lberpriifen, geeignete Flidchen iiber 2.000 m? (exklusiv Bauland-Eigenbedarf) fiir den forderbaren
Wohnbau (§ 30 Abs 1 Z 2a) auszuweisen.

6a. Im § 21 werden folgende Anderungen vorgenommen:

6a.1 Im Abs 1 Z 1 wird vor der Wortfolge ,eines Bebauungsplans“ die Wortfolge ,,die Aufstellung oder
Anderung* eingefiigt.

6a.2. Im Abs 3 Z 1 wird das Wort ,,gednderten” durch den Ausdruck ,,(gednderten) ersetzt.

7. Im § 30 Abs 1 werden folgende Anderungen vorgenommen:

7.1. In der Z 2a lautet die lit c:

,,¢) in untergeordnetem Ausmal bauliche Anlagen, die im Erweiterten Wohngebiet zuldssig sind (Z
2 lit b und c¢), und zwar

aa) entweder innerhalb von mehrgeschofligen Wohnbauten geméif der lit a oder

bb) mit einer liberbauten Grundfliche von hdchstens 25 % im Bauplatz als Ergénzung zu
Wohnbauten gemal der lit a;*

7.2. In der Z 6 lit d wird nach der Wortfolge ,,werden kann* die Wendung ,und die grundséitzliche
Planungsabsicht der Gemeinde dem nicht entgegensteht eingefiigt.
7.3. In der Z 7 lautet die lit c:
,¢) fiir den Betrieb unerldssliche Wohnungen, Wohnrdume und Einrichtungen innerhalb von
Bauten gemaiB der lit a,“.
8. Im § 31b Abs 2 lautet die Z 5:

»>. Wohnungen, die objektiv nachweislich bereits vor dem 1. Janner 2018 fiir touristische
Beherbergungen verwendet worden sind, wenn und soweit dies bau- und raumordnungsrechtlich
zuldssig war und die Art der touristischen Beherbergung jener vor diesem Zeitpunkt entspricht.

9. Im §36 Abs 3 wird vor dem Ausdruck , Transformatorenstationen,” der Ausdruck ,kommunale
Recyclinghofe,” eingefiigt.

10. Im § 39a Abs 2 werden folgende Anderungen vorgenommen:

10.1. In der Einleitung wird der Klammerausdruck ,,(im Sinn des 3. Abschnitts, 4. oder 5. Unterabschnitts
des S.WFG 2015)* durch den Klammerausdruck ,,(im Sinn des 2. Abschnitts, 3. oder 4. Unterabschnitts
des S.WFG 2025)* ersetzt.

10.2. In der Z 2 wird nach dem Ausdruck ,,Tiefgarage die Wendung ,,oder auf dem Bau“ eingefiigt.
11. Im § 42 Abs 1 werden folgende Anderungen vorgenommen:

11.1. In der Einleitung wird der Klammerausdruck ,, (iS der Unterabschnitte 2 und 4 des dritten Abschnitts
des SWFG 2015)* durch den Klammerausdruck ,, (iS der Unterabschnitte 2 und 3 des zweiten Abschnitts
des SWFG 2025) “ ersetzt.

11.2. In der Z 1 entfdllt der Beistrich und die Wendung ,wobei das mittelfristige Wohnbau-
Forderungsprogramm des Landes zu berticksichtigen ist*.

12. Im § 48 werden folgende Anderungen vorgenommen:

12.1. Abs 2 lautet:
»(2) Im Bereich der Hofstelle (Hofverband) eines bestehenden land- und bzw oder
forstwirtschaftlichen Betriebs sind weiters zuldssig:

1. Bauten fiir Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft gemiall §2 Abs4 der
Gewerbeordnung 1994;
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2. ein betriebszugehoriges Austraghaus (Bau mit hochstens 200 m? Wohnnutzflache [§ 3 Abs 1
Z 3 S.WFG 2025], das vorwiegend dem Ausziigler und seiner Familie als Wohnung dient);

3. bauliche MaBinahmen und Verwendungen innerhalb der landwirtschaftlichen Wohngebéude fiir
a) die Privatzimmervermietung in Form von Giéstezimmern mit einem Gesamtausmall von
hochstens 15 m? Wohnnutzfliche (inklusive Nebenrdumen) je Géstebett und
b) die Vermietung von bis zu drei Ferienwohnungen mit einem Gesamtausmaf} von hochstens 200
m? Wohnnutzfliche, und zwar im Sinn einer Privatzimmervermietung, aber ohne Begrenzung
der Gésteanzahl.*

12.2. Abs 5 lautet:

»(5) Bauliche MaBinahmen, die die Umnutzung von im Hofverband gelegenen Wohn- und
Wirtschaftsgebduden (oder Teilen davon) bestehender oder voriibergehend inaktiver land- und/oder
forstwirtschaftlicher Betriebe zu anderen Zwecken betreffen, sind ohne Vorliegen einer Einzelbewilligung
zulédssig, wenn:

1. die Aufnahme der Beniitzung des fiir die Umnutzung bestimmten Gebdudeteils mindestens fiinf
Jahre — im Fall der Neugriindung (§ 46 Abs 3 Z 4) mindestens 10 Jahre ab Aufnahme der
Beniitzung des Wohn- und Wirtschaftsgebaudes — zuriickliegt,

2. kein land- oder forstwirtschaftlicher Betriebsbedarf nach der bisherigen Nutzung mehr gegeben
ist,

3.eine dem Stand der Technik entsprechende Infrastruktur fiir die beantragte Verwendung,
insbesondere eine technisch und hygienisch geeignete Abwassersammlung und -beseitigung,
bereits vorhanden ist,

4. das Gebiude oder der Gebiudeteil ohne Auf- und Zubauten oder wesentliche Anderung des
duBeren Erscheinungsbilds fiir die beantragte Verwendung geeignet und mit der
landwirtschaftlichen Zweckbestimmung des Gebdudes oder Gebidudeteils vereinbar ist,

5. die beantragte Verwendung zu keiner erheblichen Geruchs- oder Larmbeldstigung, sonstigen
Luftverunreinigung oder Erschiitterung fiir die Nachbarschaft und zu keinem {ibermiBigen
Straflenverkehr fiihrt,

6. eine Verwendung als Wohnraum nur in land- und/oder forstwirtschaftlichen Wohngebauden
erfolgt und

7.eine beantragte Verwendung fiir touristische Beherbergungen nur innerhalb der
landwirtschaftlichen Wohngebéude erfolgt und nicht iiber die Privatzimmervermietung gemaf3 Abs
2 Z 3 lit a hinausgeht.

Das Zutreffen der in Z 1 bis 7 genannten Voraussetzungen ist vom Antragsteller nachzuweisen. Diese
Bauten gelten im Sinn der grundverkehrsrechtlichen Bestimmungen (§ 2 Abs 1 GVG 2023) weiterhin als
der Landwirtschaft gewidmet und unterliegen dem Teilungs- und Abschreibungsverbot gema3 § 1 Abs 3
Bebauungsgrundlagengesetz (BGG). Anderungen auf Grundlage dieser Bestimmungen begriinden nicht die
Eigenschaft als bestehender Betrieb im Griinland und rechtfertigen keine Neu-, Auf- und Zubauten fiir
landwirtschaftliche Zwecke.*

12.3. Nach Abs 6 wird folgender Abs 7 angefiigt:
,»(7) Die Abs 5 und 6 gelten sinngemé0 fiir eine nichtlandwirtschaftliche Wohnraumverwendung von
rechtméfig bestehenden landwirtschaftlichen Wohngebauden auBerhalb des Hofverbandes.*

13. Im § 50 werden folgende Anderungen vorgenommen:

13.1. Abs 3 Z 2 lautet:

2. fir Bauvorhaben auf einem oder mehreren zusammenhingenden Baupldtzen mit einer
GesamtgeschoBfliche von mehr als 4.000 m? oder einer Baumasse von mehr als 14.000 m?, in
Gewerbe- und in Industriegebieten ab einer Baumasse von mehr als 30.000 m?.*

13.2. Im Abs 3a wird der Ausdruck ,,Bebebauungsplan® durch den Ausdruck ,,Bebauungsplan® ersetzt.
14. Im § 56 werden folgende Anderungen vorgenommen:

14.1. Abs 2 lautet:

»(2) Die Grundflachenzahl ist das Verhiltnis der iiberbauten Grundfliche des oberirdischen
Baukorpers bei lotrechter Projektion auf die Waagrechte (Projektionsflidche) zur Fldche des Bauplatzes. In
den zu projizierenden Baukorper sind nicht einzubeziehen:
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1. Innenhofe;

2. Bauteile und Teile von Bauten, welche die Geldndeoberfliche nicht oder nur unwesentlich
iiberragen (Luft-, Kellerlicht- und Abwurfschichte udgl);

2a. Rampeniiberdachungen von und zu Tiefgaragen;
3. Terrassen;
4. Vordéacher bis zu 2 m;
5. Dachvorspriinge bis zu 2 m;
6. Balkone bis zu 3 m.

Wenn Bauteile geméll Z 4 und 5 grofer sind als 2 m und Bauteile gemal Z 6 grofer als 3 m, ist das
dariiber hinausgehende MaR} einzubeziehen.*

14.2. Abs 4 Z 1 lautet:

1. Zur GeschoBifliche zdhlen die Fldchen der einzelnen oberirdischen Geschofle. Fiir die
Flachenberechnung findet Abs 2 Anwendung. Als oberirdisch gilt dabei jedoch ein GeschoB3, das
iiber mindestens die Hélfte seiner Fliche mehr als 1 m iiber das angrenzende natiirliche Geldnde
oder bei Geldndeabtragung iiber das neugeschaffene Niveau hinausragt.

14.3. Im Abs 4 Z 2 lauten die lit a und b lautet:

,,a) das unterste GeschoB3, das weiter als nach der Z 1 dritter Satz bestimmt hinausragt, wenn dies
durch die hochstbekannte Hochwasserkote seit 1900 oder die Kote eines 100- jahrlichen,
amtsbekannten oder nachgewiesenen Hochwassers bedingt ist und das GeschoB nicht zu
Aufenthaltszwecken verwendet wird;

b) das oberste Geschof3,

aa) wenn es wegen seiner geringen Raumhohe, seiner Grundrissgestaltung oder anderer
derartiger Umstdnde nicht als Aufenthaltsraum geeignet ist und eine solche Eignung auch
nicht herbeigefiihrt werden kann oder

bb) bei Bauten mit bis zu neun Wohnungen: wenn es innerhalb einer 45° zur Waagrechten
geneigten gedachten Umrissfliche bleibt, die von einem hdchstens 1,60 m {iber der
Deckenoberkante des darunter befindlichen Geschof3es liegenden Schnittpunkt mit der
AuBenwand ausgeht.*

14.4. Abs 5 entfillt und erhdlt der bisherige Abs 6 die Absatzbezeichnung ,,(5).

14.5. Abs 6 (neu) lautet:

»(6) Werden bei Bauten mit bis zu neun Wohnungen die erforderlichen Pflichtstellplitze fiir
Kraftfahrzeuge unterirdisch anstelle oberirdisch errichtet und ist dafiir kein Zuschlag gemaf3 Abs 1 letzter
Satz bestimmt, erhoht sich die hochstzuldssige bauliche Ausnutzbarkeit der Grundfldche um 15 %, nicht
aber um mehr als 200 m? zusitzlicher GeschoB3flache.*

14.6. Abs 7 lautet:
,»(7) In die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflache sind folgende Nebenanlagen nicht einzurechnen:
1. Stellplitze, welche konstruktiv durch Paneele fiir Solarenergieanlagen iiberdeckt werden;
2. sonstige Nebenanlagen, soweit deren iiberbaute Grundfldche im Bauplatz betrigt:

Nebenanlage bei Wohnbauten bei sonstigen Bauten

Garagen oder iiberdachte 15 m? je Pflichtstellplatz bzw 15 m? je Pflichtstellplatz bzw

Kraftfahrzeug-Abstellplitze 20 m? je barrierefrei 20 m? je barrierefrei
herzustellenden Pflichtstellplatz herzustellenden

Pflichtstellplatz

iiberdachte Fahrrad-Stellpldtze 2 m? je Pflichtstellplatz, 2 m? je Pflichtstellplatz
ansonsten 4 m? je Wohnung

sonstige Nebenanlagen insgesamt hochstens 20 m? -

Die Nichteinrechnung der Nebenanlagen nach der Z 2 findet nur statt, soweit deren tiberbaute Grundfléche
12 % der Flache des Bauplatzes nicht {iberschreitet. Wird diese Grenze iiberschritten, ist nur das dariiber
hinausgehende MaB in die bauliche Ausnutzbarkeit einzurechnen.*
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15. Im § 57 Abs 4 Z 1 wird nach der Wortfolge ,,einzelne Dachausbauten ein Beistrich gesetzt und das
Wort ,,Dachausstiege eingefiigt.

16. Im § 65 Abs 7 wird nach dem Ausdruck ,,Verwaltungsaktes” die Wendung ,einschlieBlich der
abgeschlossenen Vereinbarungen (§ 18)“ eingefiigt.

17.Im § 75 Abs 1 wird nach der Z 5 folgende Z 5a eingefiigt:
»Ja. Nichtbeachtung der Pflicht zum Abschluss einer Vereinbarung gemif3 § 18 Abs 3;

18. Im § 77b werden folgende Anderungen vorgenommen:

18.1. Im Abs 3 wird nach der Wortfolge ,,Baulandsicherungsgesellschaft mbH (§77) ein Beistrich gesetzt
und die Wortfolge ,,anerkannte gemeinniitzige Bauvereinigungen® eingefiigt.

18.1a. Nach Abs 5 wird folgender Abs 5a eingefiigt:

»(5a) Die Landesregierung hat die im Abs 5 jeweils angefiihrten Betrdge durch Verordnung
entsprechend anzupassen, sobald sich der von der Bundesanstalt Statistik Austria jeweils verlautbarte
aktuelle Verbraucherpreisindex oder der an dessen Stelle tretende Index um mehr als 5 % geéndert hat. Als
Bezugsgrofie fiir die Anpassung ist erstmalig der Monat des Inkrafttretens des Gesetzes LGBI Nr .../.... und
in weiterer Folge der Monat des Inkrafttretens der jeweiligen Verordnung heranzuziehen. Die Betrdge
konnen dabei auf ganze Euro kaufménnisch gerundet werden. Solche Verordnungen sind jeweils mit dem
1. Janner des folgenden Kalenderjahres in Kraft zu setzen.

18.2. Nach Abs 6 wird folgender Abs 6a eingefiigt:

»(6a) Eine Abgabenerkldarung gemdl Abs 6 zweiter Satz gilt auch fiir die Folgejahre, wenn die
Abgabenschuldner keine weitere Abgabenerkldrung einreichen und keine Aufforderung zur Einreichung
ergeht.

19. Im § 77c werden folgende Anderungen vorgenommen:

19.1.Nach Abs 1 wird folgende Abs 1a eingefiigt:

»(1a) In den Angelegenheiten betreffend Zweitwohnungen und Zweckentfremdungen sind die
Landesregierung, die zustindige Bezirksverwaltungsbehdrde, die zustindige Gemeinde, der zustidndige
Regionalverband sowie das Landesverwaltungsgericht Salzburg weiters berechtigt, folgende Daten zu
verarbeiten, soweit dies zur Erfiillung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist:

1. fiir planende und aufsichtsbehordliche Aufgaben: wohnungsbezogene Meldedaten (Hauptwohnsitz
oder sonstiger Wohnsitz, Adressdaten), wohnungsbezogene Verwendungsdaten (Leerstand,
Verwendung als Zweitwohnung, Verwendung fiir touristische Beherbergung, sonstige
Verwendung gemdlB § 5 Z 17 lit a) sowie baurechtliche Bewilligungsdaten;

2. zur Feststellung der rechtméBigen/unrechtméfigen Verwendung einer Wohnung als
Zweitwohnung gemidll den §§ 31 und 3la oder der rechtmiBigen/unrechtméfigen
Zweckentfremdung einer Wohnung gemd § 31b einschlieBlich  diesbeziiglicher
Verwaltungsstrafverfahren geméfl § 78: Daten gemdf der Z 1 sowie wohnungsbezogene
Auskunftsdaten iiber den Verbrauch (Strom, Wasser, Gas, Fernwérme udgl) sowie die Haufigkeit
von wahrgenommenen Anwesenheiten, Miillentsorgungen und Zustellvorgingen.*

19.2. Im Abs 2 wird die Wortfolge ,,Daten gemil Abs 1* durch die Wortfolge ,,Daten gemill Abs 1 und l1a*
ersetzt.

19.3. Im Abs 4 wird die Wortfolge ,,Daten gemall Abs 1° durch die Wortfolge ,,Daten gemall Abs 1 und
Abs la Z 1 ersetzt.

20. Im § 78 werden folgende Anderungen vorgenommen:

20.1. Im Abs 1 wird nach der Z 4 folgende Z 4a eingefiigt:

»4a. eine Wohnung entgegen § 31b Abs 1 und 2 zur Verwendung fiir touristische Beherbergungen im
Internet oder sonst an einen groferen Kreis von Personen anbietet;™

20.2. Im Abs 2 werden in der Z 2 die Verweisung ,,2, 3 und 4" durch die Verweisung ,,2 und 4a* ersetzt,
am Ende der Z 2 der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z 3 angefiigt:
»3.in den Fillen des Abs1 Z3 und 4 mit Geldstrafe bis 50.000 € und fiir den Fall der
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen.*
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20.3. Abs 3 lautet:

,»(3) In Verfahren gemill Abs 1 Z 3, 4 und 4a gilt auBerdem Folgendes:

1. Fiir den Fall, dass jemand eine Wohnung unzuldssig als Zweitwohnung oder zum Zweck
touristischer Beherbergung wissentlich verwenden ldsst oder gemi3 Abs 1 Z 4a anbietet, gilt die
Verwaltungsiibertretung als an jenem Ort begangen, an dem sich die betreffende Wohnung
befindet.

2. Die Gemeinde, die Anzeige wegen einer solchen Ubertretung erstattet hat, ist Partei im
Verwaltungsstrafverfahren und berechtigt, Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht zu
erheben. Sie ist Partei des Verfahrens vor dem Landesverwaltungsgericht und weiters berechtigt,
Revision an den Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Die Parteistellung der Gemeinde erstreckt
sich nicht auf die Strafbemessung.

20.4. Im Abs 4 wird die Wortfolge ,.Die Bezirksverwaltungsbehdrde und das Landesverwaltungsgericht
haben* durch die Wortfolge ,,Das Landesverwaltungsgericht hat* ersetzt.

20a. Im § 84 wird nach dem Abs 2 folgender Abs 2a eingefiigt:
»(2a) Auf die Anderung von Abfalllagern, welche nach § 78 Abs 17 AWG 2002 als
Abfallbehandlungsanlagen gelten, findet § 16 nur dann Anwendung, wenn:
1. diese in der Neuerrichtung einer Abfall(mit)verbrennungsanlage besteht oder

2. das Betriebsgeldnde der Anlage um mehr als 1.000 m? erweitert werden soll, wobei ldngstens fiinf
Jahre zuriickliegende Erweiterungen nach Inkrafttreten der Novelle LGBI Nr .../2025 einzurechnen
sind. “

21. Dem § 88 wird angefiigt:

,(4) Das Inhaltsverzeichnis sowie die §§ 5, 16 Abs 2, 18 Abs 3, 20a samt Uberschrift, 21 Abs 1 und
3,30 Abs 1, 31b Abs 2, 36 Abs 3, 39a Abs 2, 42 Abs 1, 48 Abs 2, 5 und 7, 50 Abs 3 und 3a, § 56 Abs 2,
4.5,6und 7,57 Abs 4, 65 Abs 7, 75 Abs 1, 77b Abs 3, Sa und 6a, 77c, 78 sowie 84 Abs 2a in der Fassung
des Gesetzes LGBI Nr .../2025 treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft.

(5) Strafverfahren iiber Verwaltungsiibertretungen, die bis zu dem im Abs 4 bestimmten Zeitpunkten
begangen worden sind, sind nach den bis dahin geltenden Rechtsvorschriften durchzufiihren, es sei denn,
dass das zur Zeit der Erlassung des Bescheides in erster Instanz geltende Recht fiir den Téter giinstiger
wire.

(6) Auf zu dem im Abs 4 bestimmten Zeitpunkt anhéngige bau- und raumordnungsrechtliche
Verfahren sind die §§ 5 Z 4, 16 Abs 2, 30 Abs 1 Z 6 und 7, 48 und 56 in der bisher geltenden Fassung
weiter anzuwenden. Auf zu dem im Abs 4 bestimmten Zeitpunkt rechtswirksame Bebauungsplane ist § 56
Abs 6 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr .../2025 nicht anzuwenden. Betreffen Anderungen solcher
Plane die bauliche Ausnutzbarkeit, ist § 56 Abs 6 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr .../2025
anzuwenden.*

Artikel 2
Anderung des Baupolizeigesetzes 1997

Das Baupolizeigesetz 1997, LGBI Nr 40, zuletzt gedndert durch das Gesetz LGBI Nr xx/xxxx, wird
gedndert wie folgt:

1. Im § 2 werden folgende Anderungen vorgenommen:

1.1. Abs 2 Z 16 lautet:

,,16. technische Einrichtungen, die im Fall von Warmepumpen wasserrechtlich genehmigungs- oder
anzeigepflichtig oder in allen sonstigen Fillen gewerbebehordlich genehmigungspflichtig sind;*

1.1a. Abs 2 Z 16a lautet:
,»16a. technische Einrichtungen fiir stationdre Batterieanlagen mit einem Energieinhalt bis zu 20 kWh
am Standort von Energieerzeugungsanlagen;

1.2 Abs 2 Z 18 lautet:

,»18. Loggienverglasungen sowie der Austausch von Haustiiren und Fenstern einschlielich vertikaler
bodengerichteter FensterflichenvergroBBerungen, sofern sich der Austausch und die Vergroferung
nicht erheblich auf die dullere Gestalt oder das Ansehen des Baus auswirken;*
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1.3. Abs 3 Z 3 lautet:

,»3. Bauten und sonstige bauliche Anlagen fiir Abfallbehandlungsanlagen, die nach dem
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002), BGBI I Nr 102/2002 in der Fassung des Gesetzes
BGBI I Nr 84/2024, genehmigungs- oder anzeigepflichtig sind und in den Anwendungsbereich des
§ 38 AWG 2002 fallen;*

1.4. Im Abs 3 Z 5 wird vor dem Wort ,, Transformatorenstationen® das Wort ,,freistehende® eingefiigt.

2. Im § 3a wird nach Abs 1 folgender Abs 1a eingefiigt:
,»(1a) Das Mitteilungsverfahren nach Abs 1 findet keine Anwendung:
1. fiir Bauten gemal § 10 Abs 2;
2. fiir Bauten, fiir die ein Erhaltungsgebot gemif § 59 ROG 2009 gilt;
3. in Ortsbildschutzgebieten nach § 11 Abs 1 und 2 des Salzburger Ortsbildschutzgesetzes 1999;
4. im Schutzgebiet nach § 2 des Salzburger Altstadterhaltungsgesetzes 1980.

3. Im § 8b werden folgende Anderungen vorgenommen:

3.1. Im Abs 1 entfdllt im letzten Satz die Wortfolge ,,s0 rasch wie moglich, tunlichst aber* und wird nach
dem letzten Satz angefiigt: ,,Verspitet erstattete Gutachten sind nicht zu berticksichtigen.*

3.2. Im Abs 3 wird vor der Wortfolge ,schriftliche Gutachten” die Wortfolge ,fristgerecht erstattete*
eingefiigt.

3.3. Im Abs 4 entfdllt die Wortfolge ,,in den Fillen des Abs 1 erster Satz vom Bewilligungswerber und
ansonsten®.

4. § 9 Abs 1b lautet:

,»(1b) Fiir Wohnbauten, welche in Hinblick auf die Gesichtspunkte Warmeschutz sowie Nachhaltigkeit
des Baus durch Verordnung der Landesregierung festgelegte, iiber Mindestanforderungen deutlich
hinausgehende Standards erreichen, ist auf Antrag eine Uberschreitung der hochstzuldssigen baulichen
Ausnutzbarkeit der Grundflache um bis zu 5 % je vorgenanntem Gesichtspunkt zu bewilligen. In der
technischen Beschreibung ist das Erreichen der geforderten Standards nachzuweisen.

5. Im § 24 b wird nach Abs 13 folgender Abs xx angefiigt:

»(xx) Die §§ 2 Abs 2 und 3, 3a Abs 1a, 8b Abs 1, 3 und 4 sowie § 9 Abs 1b in der Fassung des Gesetzes
LGBI Nr xx/202x treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft. Auf zu diesem
Zeitpunkt anhingige Bauverfahren sind die §§ 3a Abs la und 8b in der bisherigen Fassung weiter
anzuwenden. Fiir nach diesem Zeitpunkt eingeleitete Bauverfahren ist § 8b mit der Ma3gabe anzuwenden,
dass eine Begutachtung durch den Gestaltungsbeirat nicht erforderlich ist, wenn das Bauvorhaben die im §
50 Abs 3 Z 2 ROG 2009 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr .../..... festgesetzten Grenzmalle fiir die
Gesamtgeschofflichen und Baumassen unterschreitet. Auf Bauverfahren, welche bis zum Inkrafttreten
einer Verordnung geméif § 9 Abs 1b in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr ../.... eingeleitet werden, ist § 9
Abs 1b in der bisherigen Fassung weiter anzuwenden.

Artikel 3
Anderung des Bebauungsgrundlagengesetzes

Das Bebauungsgrundlagengesetz, LGBl Nr 69/1968, zuletzt gedndert durch das Gesetz LGB1 Nr
14/2024, wird geéndert wie folgt:

1. Im § 25 werden folgende Anderungen vorgenommen:

1.1. Abs 4 lautet:

,»(4) Im Bauplatz muf} jeder Bau von einem anderen einen Abstand von mindestens der Summe ihrer
nach Abs 3 vorgeschriebenen Grenzabstinde haben. Zwischen Bauten gleicher Verwendungsart kann
dieser Abstand um 25 % unterschritten werden. Dabei gelten die im § 58 lita ROG 2009 angefiihrten
Gruppen von Bauten sowie gekuppelt errichtete Bauten (§ 58 litb ROG 2009) als ein Bau. Diese
Mindestabstandsbestimmung gilt nicht fiir Nebenanlagen gemif den Abs 7a und 7b. “
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1.2. Abs 7 lit ¢ lautet:

»C) fiir Betriebsbauten innerhalb der im Flichenwidmungsplan als Gewerbegebiet oder als
Betriebsgebiet ausgewiesenen Gebiete hinsichtlich des Abstandes zueinander;"

1.3. Im Abs 7a lautet die Einleitung:

,»Zu Wohnbauten gehorige und dem Bedarf der Bewohner dienende, allenfalls mit dem Hauptgebdude auch
nur konstruktiv verbundene Nebenanlagen konnen im Bauplatz auch innerhalb des seitlichen
Mindestabstandes oder vor der Baufluchtlinie oder Baugrenzlinie errichtet werden, wenn folgende
Voraussetzungen eingehalten werden:*

2. Im § 25a werden folgende Anderungen vorgenommen:

2.1. Abs I lautet:
»(1) Folgende Bauteile diirfen iiber die Baulinie, Baufluchtlinie, Baugrenzlinie sowie in den
Mindestabstand von den Grenzen des Bauplatzes vortreten:
1. Sockel, Zierglieder, Schaufenster, Schaukisten, Vorlegestufen udgl hochstens 20 cm;

2. Balkone, Erker udgl hochstens 1,50 m, dies jedoch nur in einer solchen Anzahl und in einem
solchen Ausmall, dass sie nicht selbst den Eindruck einer Front des Baues erwecken, in
Verkehrsflichen iiberdies nur dann, wenn diese mehr als 12 m breit sind;

3. Vordécher (Dachvorspriinge), Hauptgesimse hochstens 1,50 m;

4. Schutzdécher fiir die Umgebung des Baues (Eingang, Zugang entlang der AuBenwinde) hochstens
1,50 m, wenn es jedoch ein besonderer Schutzzweck erfordert, bis zu 3 m;

5. Werbezeichen bis zu 3 m;

6. Rampen zu Eingéngen hochstens 1,8 m und Rampeniiberdachungen von und zu Tiefgaragen,
jeweils innerhalb der Grenzen des Bauplatzes;

7. Freitreppen, sofern sie nicht selbst den Eindruck einer Front des Baues erwecken, hochstens 2,5
m.

Ein ungeschmilertes Vortreten solcher Bauteile ist dabei auch fiir Bestandsbauten zuléssig, deren Fronten
sich bereits vor den genannten Linien bzw im Mindestabstand befinden. Ein Vortreten solcher Bauteile in
den Mindestabstand von den Grenzen des Bauplatzes ist jedoch nur insoweit zuldssig, als ein
Mindestabstand von 3 m, im Fall von Rampeniiberdachungen von und zu Tiefgaragen geméf der Z 6 aber
von 2 m, verbleibt.

2.2. Abs 4 lautet:

,»(4) Hinsichtlich der Einhaltung des Abstandes von 3 m bzw von 2 m (im Fall von Tiefgaragenrampen
gemdl der Z 6) von den Grenzen des Bauplatzes kommt dem Nachbarn ein subjektiv-6ffentliches Recht
zu.*

3. Dem § 29 wird folgender Abs 7 angefiigt:

,»(7) Die §§ 25 Abs 4, 7 und 7a sowie 25a Abs 1 und 4 in der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr xx/202x
treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft. Aufzu diesem Zeitpunkt anhéngige
Bauverfahren sind die §§ 25 und 25a in der bisher geltenden Fassung weiter anzuwenden.*

Artikel 4
Anderung des Salzburger Bautechnikgesetzes 2015

Das Salzburger Bautechnikgesetz 2015, LGBI Nr 1/2016, zuletzt gedndert durch das Gesetz LGBI Nr
39/2024 und berichtigt durch die Kundmachung LGBI Nr 70/2024, wird gedndert wie folgt:

1. im Inhaltsverzeichnis werden folgende Anderungen vorgenommen:

1.1. In der Zeile zu § 33a wird die Wendung ,,Olkesseleinbauverbot und -alternativenpriifung® durch die
Wendung ,,Fossile Warmebereitstellungsanlagen® ersetzt.
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1.2. Im 3. Abschnitt wird vor der Zeile fiir den 1. Unterabschnitt eingefiigt:
,»$ 33b Bautechnische Regelwerke*

1.3. Nach der Zeile zu § 52 wird folgende Zeile eingefiigt:
»$ 52a  Energieatlas*

2.§25Abs 2 Z 1 lautet:
,»l. 15 cm iiber den angrenzenden Hof- und Gartenfldchen, wobei ab zwei Wohnebenen einer

Wohnung der flichenmiBig kleinere Teil der Aufenthaltsrdume unter diesem Niveau liegen darf;*
3. § 31 Abs 3 lautet:

,»(3) Fiir bauliche Anlagen mit mehr als neun Wohnungen gilt Abs 2 Z 1 bis 3. Dariiber hinaus sind
zumindest 30 % dieser Wohnungen barrierefrei zu planen und auszufiihren. Die Verpflichtung zur
Errichtung eines Aufzugs richtet sich nach § 28 Abs 3.“

4. § 33a samt Uberschrift lautet:
»Fossile Wirmebereitstellungsanlagen
§ 33a

(1) Die Zulassigkeit der Errichtung von Warmebereitstellungsanlagen fiir neue Baulichkeiten, die mit
fossilen Brennstoffen betrieben werden kdnnen, richtet sich nach dem Erneuerbare-Wérme-Gesetz (EWG),
BGBI I Nr 8/2024.

(2) In anderen Bauten als nach Abs 1 ist vor der erstmaligen Aufstellung und dem erstmaligen Einbau
von Heizkesseln von Zentralheizungsanlagen fiir fliissige fossile oder fiir feste fossile Brennstoffe sowie
vor dem Austausch solcher Anlagen der Einsatz von hocheffizienten alternativen Systemen (§ 33 Abs 3)
zu priifen und in der Baubeschreibung zu dokumentieren. Sie sind einzusetzen, wenn sie verfligbar sind.
Ausnahmen sind in Anwendung des § 46 zu gewéhren.*
4a. § 33b samt Uberschrift lautet:

»3. Abschnitt
Besondere bautechnische Bestimmungen

Bautechnische Regelwerke
§ 33b

Die Landesregierung kann, soweit nicht bereits nachfolgende Regelungen dazu erméchtigen, zu den
Angelegenheiten der folgenden Unterabschnitte durch Verordnung ndhere und auch ergédnzende
bautechnische Festlegungen treffen. Zu diesem Zweck kann sie auch technische Richtlinien oder sonstige
Regelwerke fiir verbindlich erkldren.*

5. Im § 34 werden folgende Anderungen vorgenommen:

5.1. Abs 1 und 2 lautet:

»(1) Jede Wohnung, ausgenommen Kleinstwohnungen, muss mindestens zwei Wohnrdume, eine
Arbeits-, Ess- oder Wohnkiiche, einen Vorraum, eine Abstellgelegenheit sowie einen Raum fiir Bad und
WC umfassen. Bei Wohnungen mit mehr als drei Aufenthaltsriumen muss der Baderaum vom WC getrennt
sein.

(2) Die Summe der Fliachen der beiden Wohnrdume gemafl Abs 1 hat mindestens 28 m? zu betragen.
Schlafrdume in Wohnungen miissen mindestens 9 m? grof3 sein.*

5.2. Im Abs 3 entfiillt die Wortfolge ,,von mindestens 2 m?>“.
6. Im § 35 werden folgende Anderungen vorgenommen:

6.1. Im Abs1 Z2 wird die Wendung ,Waschkiichen und Trockenrdume® durch den Ausdruck
,,Waschrdume* ersetzt.
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6.2. In der Einleitung des Abs 2 wird die Wendung ,,Abstellrdume, Waschkiichen und Trockenrdume* durch
die Wendung ,,Abstell- und Waschraume* ersetzt.

7. Im § 35a Abs 4 Z 2 wird die Wendung ,,Abstellriume, Waschkiichen und Trockenrdume* durch die
Wendung ,,Abstell- und Waschrdume® ersetzt.

7a. Im § 36 Abs 3 wird die Zahl ,,A5° durch die Zahl ,,50° ersetzt.

8. In § 38 Abs 3 wird nach der Wortfolge ,,von der Anlage 2 hoher” die Wendung ,,— nicht aber um mehr
als das Doppelte — eingefiigt.

9. § 52a lautet:
wEnergieatlas
§ 52a

(1) Die Landesregierung ist als Verantwortliche ermichtigt, folgende Daten im Rahmen einer
Datenbank (Energieatlas) automationsunterstiitzt fiir die Zwecke der Energieraumplanung und der Energie-
, Klima- und Siedlungspolitik gemeinsam zu verarbeiten:

1. tiber den Gebdude- und Wohnungsbestand, insbesondere die Inhalte des Bundesgesetzes iiber das
Gebidude- und Wohnungsregister, BGBI I Nr 9/2004 idF BGBI I Nr 78/2018,

2. liber den energetischen Status der Bauten und Nutzungseinheiten, insbesondere die Inhalte der
Energieausweisdatenbank gemaf § 17¢ Baupolizeigesetz 1997,

3. iiber den Bestand von Heizungsanlagen, insbesondere die Inhalte der Heizungsanlagendatenbank
gemdl § 12 Salzburger Luftreinhaltegesetz fiir Heizungsanlagen,

4. iber den Bestand von Brunnen und Grundwasserwarmenutzungen, insbesondere die Inhalte des
Wasserinformationssystems WIS (Wasserbuch) gemdB § 124 Wasserrechtsgesetz BGBI. Nr.
215/1959 idF BGBI I Nr 73/2018,

S5.tUber den Bestand von Erdwidrmesonden, insbesondere die Inhalte des Salzburger
Baugrundkatasters,

6. Uiber die Verfligbarkeit und Potentialen von erneuerbaren Energiequellen, Fernwéirme, Abwarme,
Gasverteilernetzen und Stromverteilernetzen.

(2) Zugriff auf die Datenbank hat nur die Landesregierung. Auskiinfte sind wie folgt zu erteilen:

1. Auskiinfte tiber den Gebédudebestand nach Abs 1 Z 1 sind an Personen zu erteilen, denen
Zugriffsrechte nach dem Bundesgesetz iiber das Gebiude- und Wohnungsregister zustehen.

2. Auskiinfte liber den energetischen Status der Gebaude nach Abs 1 Z 2 sind an Personen zu erteilen,
denen FEinsichtsrechte in die Energieausweisdatenbank nach dem Salzburger Baupolizeigesetz
1997 zukommen.

3. Auskiinfte {iber den Bestand von Heizungsanlagen nach Abs 1 Z 3 sind an Personen zu erteilen,
denen Zugriffsrechte auf die Heizungsanlagendatenbank nach dem Salzburger Luftreinhaltegesetz
fiir Heizungsanlagen zustehen.

4. Auskiinfte iiber den Bestand von Brunnen nach Abs 1 Z 4 sind an Personen zu erteilen, denen
Zugriffsrechte auf das Wasserinformationssystem nach dem Wasserrechtsgesetz zustehen.

5. Auskiinfte iiber die Verfiigbarkeit und Potentialen von Energiequellen nach Abs 1 Z 6 sind
jedermann auf Anfrage zu erteilen und in geeigneter Weise zu verdffentlichen.

(3) Die in Abs | genannte Datenverarbeitung, die auch die Verarbeitung personenbezogener Daten
mitumfasst, erfolgt im 6ffentlichen Interesse der effizienten Nutzung verfiigbarer Energiepotenziale und
des Klimaschutzes. Hinsichtlich dieser Verarbeitung besteht keine Informationspflicht gemal Art 13 und
14 Datenschutz-Grundverordnung, kein Recht auf Einschrinkung der Verarbeitung gemidfl Art 18
Datenschutz-Grundverordnung sowie kein Widerspruchsrecht geméaB § 21 Datenschutz-Grundverordnung.

(4) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten zu statistischen Zwecken erfolgt, kommt der
betroffenen Person das Auskunftsrecht gemdl Art 15 Datenschutz-Grundverordnung, das Recht auf
Berichtigung geméal Art 16 Datenschutz-Grundverordnung, das Recht auf Einschrédnkung der Verarbeitung
gemal Art 18 Datenschutz-Grundverordnung und das Recht auf Widerspruch gemaf3 Art 21 Datenschutz-
Grundverordnung nicht zu.

(5) Die Daten gemdB Abs 1 sind nach Beendigung des jeweiligen Geschéftsfalles unbefristet
aufzubewahren, insbesondere wenn sie zur historischen Dokumentation und Nachvollziehbarkeit von
erteilten Baubewilligungen oder zur Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen
erforderlich sind und benétigt werden.
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(6) Soweit in dieser Bestimmung auf die Datenschutz-Grundverordnung verwiesen wird, handelt es
sich um die Verordnung (EU) 2016/679 des Européischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016
zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr
und zur Authebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung), ABI L 119 vom 4. Mai 2016
und zuletzt berichtigt durch ABL Nr L 74 vom 04.03.2012 S 35.

10. Dem § 57 wird folgender Abs 4 angefiigt:

,(4) Das Inhaltsverzeichnis sowie die §§25 Abs2, 31 Abs3, 33a samt Uberschrift, 33b samt
Uberschrift, 34 Abs 1 und 2, 35 Abs 1 und 2, 35a Abs 4, 36 Abs 3, 38 Abs 3 sowie § 52a samt Uberschrift
in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr xx/202x treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden
Monats in Kraft. Fiir zu diesem Zeitpunkt anhéngige Bauverfahren sind die §§ 31 Abs 3, 36 Abs 3 und 38
Abs 3 in der bisherigen Fassung weiter anzuwenden.*

Artikel 5
Anderung des Salzburger Bauproduktegesetzes

Das Salzburger Bauproduktegesetz, LGBI Nr 75/2014, zuletzt geéndert durch das Landesgesetz LGBI
Nr 68/2023, wird gedndert wie folgt:

1. Im Inhaltsverzeichnis lauten die Zeilen zum 2. Abschnitt, 2. Unterabschnitt:

»2. Unterabschnitt

Ergiinzende Bestimmungen fiir Bauprodukte mit Okodesign-Anforderungen

§ 8b Anwendungsbereich, Verpflichtungen der Wirtschaftsakteure
§ 8¢ Okodesign-Anforderungen

§ 8d Konformititsbewertung und -erklarung

§ 8¢ CE-Kennzeichnung

§ 8f Unterrichtung der Benutzer*

2. Im § 1 Abs 1 wird die Wendung ,,(EG) Nr 765/2008 durch die Wendung ,(EU) 2019/1020% ersetzt.

3. § 2 lautet:
»Begriffshestimmungen

§2
(1) Die Begriffsbestimmungen nach Art 2 der Verordnung (EU) 305/2011, nach Art 3 der Verordnung
(EU) 2019/1020 iiber Marktiiberwachung und die Konformitit von Produkten und nach Art3 der
Verordnung (EU) 2023/988 iiber die allgemeine Produktsicherheit werden durch dieses Gesetz nicht
beriihrt; sie gelten auch im Anwendungsbereich dieses Gesetzes.

(2) Im Sinn dieses Gesetzes bedeuten weiters die Begriffe:

1. Regelwerk: harmonisierte technische Spezifikationen im Sinn der Verordnung (EU) Nr 305/2011
sowie nationale technische Bestimmungen der Vertragsparteien des Abkommens iiber den
Europdischen Wirtschaftsraum, wie zB technische Normen, technische Richtlinien oder
Verwendungsgrundsitze des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik, wenn diese in der
Baustoffliste OA oder in der Baustoffliste OF angefiihrt sind;

2. Verordnung (EU) Nr2019/1020: die Verordnung (EU) Nr 2019/1020 des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 20. Juni 2019 iiber Marktiiberwachung und die Konformitdt von Produkten
sowie zur Anderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr 765/2008 und (EU)
Nr 305/2011, ABI Nr L 169 vom 25. Juni 2019, S 1

3. Verordnung (EU) Nr 305/2011: die Verordnung (EU) Nr 305/2011 des Européischen Parlaments
und des Rates vom 9. Mirz 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung
von Bauprodukten und zur Authebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates, ABI Nr L 88 vom
4. April 2011, S 5;

4. Lander-Vereinbarung: Vereinbarung gemdBl Art 15a B-VG iiber die Zusammenarbeit im
Bauwesen sowie die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt und deren Verwendung,
kundgemacht unter LGBI Nr 47/2013;

5. Euratom-RL: Richtlinie 2013/59/Euratom zur Festlegung grundlegender Sicherheitsnormen fiir
den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegeniiber ionisierender Strahlung und zur
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Aufhebung der Richtlinien 89/618/Euratom, 90/64 1/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom und
2003/122/Euratom, ABI Nr L 13 vom 17. Janner 2014;

6. Okodesign-RL: Richtlinie 2009/125/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom
21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens fiir die Festlegung von Anforderungen an die
umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte, ABI Nr L 285 vom 31. Oktober
2009;

7. Datenschutz-Grundverordnung: Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natiirlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Authebung der
Richtlinie 95/46/EG, ABI Nr L 119 vom 4. Mai 2016;

8. Trinkwasser-RL: Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europidischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 2020 iiber die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch (Neufassung),
ABI Nr L 435 vom 23. Dezember 2020;

9. in Bezug auf die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch:
a) Wasser fiir den menschlichen Gebrauch:

— alles Wasser, sei es im urspriinglichen Zustand oder nach Aufbereitung, das sowohl in
&ffentlichen als auch in privaten Ortlichkeiten zum Trinken, zum Kochen, zur Zubereitung
von Speisen oder zu anderen hduslichen Zwecken bestimmt ist, und zwar ungeachtet seiner
Herkunft und ungeachtet dessen, ob es aus einem Verteilungsnetz oder in Tankfahrzeugen
bereitgestellt oder in Flaschen oder andere Behéltnisse abgefiillt wird, einschlieBlich
Quellwasser,

— alles Wasser, das in einem Lebensmittelunternehmen fiir die Herstellung, Behandlung,
Konservierung oder zum Inverkehrbringen von fiir den menschlichen Gebrauch bestimmten
Erzeugnissen oder Substanzen verwendet wird;

b) Hausinstallation: Rohrleitungen, Armaturen und Gerite, die sich zwischen den Zapfstellen, die
normalerweise sowohl in &ffentlichen als auch in privaten Ortlichkeiten fiir Wasser fiir den
menschlichen Gebrauch verwendet werden, und dem Verteilungsnetz befinden, sofern sie nicht
in die Zustindigkeit des Wasserversorgers in seiner Eigenschaft als Wasserversorger fallen;

c) Wasserversorger: eine Einheit, die Wasser fiir den menschlichen Gebrauch bereitstellt;

d) Prioritdre Ortlichkeiten: grofe Riumlichkeiten und Gelinde, bei denen es sich nicht um einen
Haushalt handelt und in denen viele Nutzer potenziell wasserassoziierten Risiken ausgesetzt
sind, insbesondere groBe, dffentlich genutzte Ortlichkeiten, wie Krankenanstalten, Kuranstalten
und sonstige Gesundheitseinrichtungen, Heime fiir Hilfs-, Betreuungs- oder Pflegebediirftige,
insbesondere iltere Menschen, Schulen, Bildungseinrichtungen,
Kinderbetreuungseinrichtungen, Gastgewerbebetriebe zur Beherbergung von Gésten, sonstige
grofere Gastgewerbebetriebe, Campingplitze, Einkaufszentren, Freizeit-, Erholungs-, Sport-
und Ausstellungseinrichtungen oder Strafvollzugsanstalten;

e) Gefahrdung: ein biologisches, chemisches, physikalisches oder radiologisches Agens im
Wasser oder ein anderer Aspekt des Zustandes von Wasser, das bzw der die menschliche
Gesundheit beeintrachtigen kann;

f) Gefdhrdungsereignis: ein Ereignis, das zu Gefdhrdungen in Bezug auf das System zur
Versorgung mit Wasser fiir den menschlichen Gebrauch fiihrt oder bewirkt, dass Gefédhrdungen
fiir dieses System nicht beseitigt werden;

g) Risiko: eine Kombination der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines Gefahrdungsereignisses
und des Schadensausmales, sollten die Gefadhrdung und das Gefahrdungsereignis im System
zur Versorgung mit Wasser fiir den menschlichen Gebrauch auftreten;

h) Ausgangsstoff: ein Stoff, der zur Herstellung von organischen Materialien oder von
Zusatzmitteln fiir zementgebundene Werkstoffe absichtlich zugesetzt wurde;

i) Zusammensetzung: die chemische Zusammensetzung eines metallenen Werkstoffs, eines
Emails, eines keramischen oder eines anderen anorganischen Werkstoffs.*

4. § 3 Abs I lautet:

,»(1) Bauprodukte, fiir die
1. eine harmonisierte europiische Norm vorliegt, die in der Baustoffliste OE angefiihrt ist, oder
2. eine Europiische technische Bewertung (ETA) vorliegt, die auf Basis eines in der Baustoffliste OF
angefiihrten Europiischen Bewertungsdokumentes (EAD) oder einer in der Baustoffliste OF
angefiihrten Leitlinie fiir europdische technische Zulassungen (ETAG), die als EAD verwendet
wird, ausgestellt wurde,
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diirfen nur verwendet werden, wenn sie den in der Baustoffliste OE kundgemachten
Leistungsforderungen oder Verwendungsbestimmungen entsprechen und sie das CE-Kennzeichen tragen.*

5. Im § 8b lauten die Abs 2 und 3:
,(2) Wirtschaftsakteure diirfen Bauprodukte, fiir die Okodesign-Anforderungen gelten, nur dann in
Verkehr bringen bzw auf dem Markt bereitstellen oder in Betrieb nehmen, wenn diese

1.den festgelegten  Okodesign-Anforderungen und den  Anforderungen an  die
Energieverbrauchskennzeichnung nach der Verordnung (EU) 2017/1369 entsprechen,

2. eine EU-Konformitétserklarung ausgestellt wurde und
3. eine CE-Kennzeichnung tragen.
(3) Importeure von Bauprodukten, die nicht aus einem Mitgliedstaat der Europdischen Union oder
einem Vertragsstaat des Europdischen Wirtschaftsraumes stammen, haben sicherzustellen, dass

1.das in Verkehr gebrachte oder in Betrieb genommene Bauprodukt den Okodesign-
Anforderungen und den Anforderungen an die Energieverbrauchskennzeichnung nach der
Verordnung (EU) 2017/1369 entspricht,

2. fiir dieses Produkt die erforderliche EU-Konformititserklérung und die technische
Dokumentation zur Verfligung stehen und

3. es die CE-Kennzeichnung trégt.*
6. § 8c lautet:

,»Okodesign-Anforderungen
§ 8¢

(1) Okodesign-Anforderungen sind Anforderungen an ein Produkt oder seine Gestaltung, die durch
von der FEuropdischen Kommission gemidl Art 15 der Richtlinie 2009/125/EG erlassene
Durchfiihrungsmafinahmen oder ergdnzend durch Verordnung der Landesregierung (Abs 2) festgelegt
werden.

(2) Die Landesregierung kann mit Verordnung  Okodesign-Anforderungen  fiir
energieverbrauchsrelevante Bauprodukte festlegen, sofern dies zur Umsetzung des Rechts der
Europdischen Union erforderlich ist. Dabei konnen Hersteller und Herstellerinnen oder ihre
Bevollmachtigten, die Bauteile oder Baugruppen in Verkehr bringen oder in Betrieb nehmen, auch
verpflichtet werden, dem Hersteller oder der Herstellerin eines von den Okodesign-Anforderungen
erfassten Bauprodukts relevante Angaben zur Materialzusammensetzung sowie zum Verbrauch von
Energie, Materialien oder Ressourcen hinsichtlich der betreffenden Bauteile oder Baugruppen zu machen.

(3) In einer Verordnung nach Abs 2 miissen Okodesign-Anforderungen so festgelegt werden, dass die
Marktiiberwachungsbehdrde deren Einhaltung priifen kann. In der Verordnung muss weiters angegeben
werden, ob eine Uberpriifung entweder direkt am Produkt oder anhand der technischen Unterlagen
vorgenommen werden kann.*

7. § 8c erhdlt die Paragraphenbezeichnung ,,§ 8d* und wird diesem Paragraph folgender Abs 6 angefiigt:

,»(0) Die in Anhang IV der Richtlinie 2009/125/EG genannten Unterlagen zur Konformitdtsbewertung und
die Konformititserklarung sind jedenfalls auch in deutscher Sprache abzufassen.*

8. § 8d erhdlt die Paragraphenbezeichnung ,,§ 8e*.
9. § 8e erhdilt die Paragraphenbezeichnung ,,§ 8f*.

9a. § 9 Abs 1 lautet:

,»(1) Bauprodukte, fiir die
1. eine harmonisierte europiische Norm vorliegt, die in der Baustoffliste OE angefiihrt ist, oder

2.eine Europdische technische Bewertung (ETA) vorliegt, die auf Basis eines in der
Baustoffliste OF angefiihrten Europdischen Bewertungsdokuments (EAD) oder einer in der
Baustoffliste OF angefiihrten Leitlinie fiir europidische technische Zulassungen (ETAG), die als
EAD verwendet wird, ausgestellt wurde,

diirfen nur auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn sie die CE- Kennzeichnung tragen und
die erklirten Leistungen den in der Baustoffliste OE festgelegten Anforderungen nicht

widersprechen.*
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10. Im § 10 Abs 1 wird die Wendung ,,(EG) Nr 765/2008% durch die Wendung ,,(EU) 2019/1020° ersetzt.

11. Im § 10 Abs 2 wird die Wendung ,,Art 19 bis 21 der Verordnung (EG) Nr 765/2008 sinngemil3*“ durch
die Wendung ,,Art 16 Abs 1 bis 5, 17, 18 und 19 Abs 1 erster Satz und Abs 2 der Verordnung (EU)
2019/1020 sinngeméal* ersetzt.

12. § 11 Abs 1 lautet:

,»(1) Die Marktiiberwachungsbehdrde ist mit den Befugnissen einer Marktiiberwachungsbehdrde nach
Art 14 der Verordnung (EU) 2019/1020, ausgenommen Abs 3 lit ¢, sowie mit den Téatigkeiten einer
Marktiiberwachungsbehorde geméfl Art 11 der Verordnung (EU) 2019/1020 betraut und hat insbesondere
folgende Aufgaben der Marktiiberwachung wahrzunehmen:
1. bei Bauprodukten, fiir die européische technische Spezifikationen vorliegen:
a) Erstellung, Durchfiihrung und Aktualisierung von Programmen zur aktiven Marktiiberwachung;
b) Behandlung von Beschwerden und Berichten {iber Gefahren, die mit Bauprodukten verbunden
sind;
c¢) Kontrolle der Merkmale und der Kennzeichnung von Bauprodukten und Priifung ihrer
Gefahrengeneigtheit sowie  Durchfitlhrung  weiterer  Marktiiberwachungsmafinahmen,
insbesondere solcher nach Art 16 der Verordnung (EU) 2019/1020;
d) Information und Warnung der Offentlichkeit vor gefihrlichen Bauprodukten;

e) Aufforderung an die betroffenen Wirtschaftsakteure, geeignete KorrekturmaBnahmen zu
treffen;

f) Uberpriifung der Durchfiihrung der KorrekturmaBnahmen;

g) Setzung von beschrinkenden MaBnahmen, insbesondere bei Bauprodukten, von denen ein
ernstes Risiko ausgeht;

h) Setzung von MaBnahmen im Zusammenhang mit der Kontrolle von in den Unionsmarkt
eingefiihrten Bauprodukten;

i) Kooperation und Informationsaustausch mit der zentralen Verbindungsstelle gemaf3 Art 10 der
Verordnung (EU) 2019/1020, den innerstaatlichen Marktiiberwachungsbehérden anderer
Sektoren, den Baubehdrden und den Zollbehdrden, mit den Behdrden anderer Mitgliedstaaten
sowie mit der Europédischen Kommission;

2. bei Bauprodukten, fiir die europdische technische Spezifikationen nicht vorliegen, die Aufgaben
nach Z 1 lit b bis g und 1.

12a. § 12 Z 2 lautet:

,»2. von Lagerungen oder Verwendungen von Bauprodukten auf Baustellen, bei denen der begriindete
Verdacht einer Verwaltungsiibertretung im Sinn des § 18 Abs 1 besteht.*

13. Im § 12a Abs 5 wird die Wendung ,,Art 16 bis 29 der Verordnung (EG) Nr 765/2008 durch die
Wendung ,,Verordnung (EU) 2019/1020° ersetzt.

13a. Im § 12b wird angefiigt: ,Durch Z 1 bis 4 werden die Kontrollbefugnisse der
Marktiiberwachungsbehorde nicht beriihrt.*

13b. Im § 12¢ lauten die Abs 1 bis 3:

,»(1) Stellt die Marktiiberwachungsbehdrde fest, dass ein energieverbrauchsrelevantes Bauprodukt, das

1. mit der CE-Kennzeichnung versehen ist, bei bestimmungsgeméBer Verwendung nicht alle fiir
dieses Produkt geltenden einschldgigen Okodesign-Anforderungen erfiillt oder

2. unter einen delegierten Rechtsakt nach der Verordnung (EU) 2017/1369 fillt, nicht allen
einschldgigen Anforderungen hinsichtlich des Etiketts und des Datenblatts entspricht, die in
den Bestimmungen der delegierten Rechtsakte festgelegt sind,

so hat sie den Hersteller oder seinen Bevollméchtigten oder den Lieferanten oder seinen Vertreter mit
Bescheid zu verpflichten, das Bauprodukt innerhalb einer angemessenen Frist in Ubereinstimmung mit
diesen Anforderungen zu bringen oder es gegebenenfalls zuriickzurufen oder vom Markt zu nehmen. Im
Bescheid konnen Bedingungen festgelegt werden; diese miissen verhéltnisméBig sein.

(2) Ist ein Bauprodukt, fiir welches Okodesign-Anforderungen gelten, mit der CE-Kennzeichnung
versehen, ohne dass die Voraussetzungen dafiir vorliegen, oder liegen ausreichende Hinweise dafiir vor,
dass ein energieverbrauchsrelevantes Bauprodukt nicht den Bestimmungen des 2. Unterabschnitts dieses
Gesetzes oder den in Abs 1 genannten Anforderungen entspricht, so hat die Marktiiberwachungsbehorde
die erforderlichen Maflnahmen mit Bescheid anzuordnen. Diese konnen je nach Schwere des Versto3es
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und der dadurch verursachten Schidden bis zum Verbot des Inverkehrbringens bzw der Bereitstellung auf
dem Markt und/oder der Inbetricbnahme des Bauprodukts reichen. Ferner hat die
Marktiiberwachungsbehérde mit Bescheid die Beseitigung der CE-Kennzeichnung auf diesen
Bauprodukten anzuordnen, wenn der Hersteller oder dessen Bevollmichtigter die Produkte nicht innerhalb
einer angemessenen Frist wieder in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen iiber die CE-Kennzeichnung
bringt.

(3) Besteht die Nichtiibereinstimmung gemdB Abs 1 oder 2 weiter, so hat die
Marktiiberwachungsbehorde das Inverkehrbringen bzw die Bereitstellung auf dem Markt oder die
Inbetriebnahme des betreffenden Bauprodukts mit Bescheid zu untersagen, einzuschréanken oder dafiir zu
sorgen, dass es vom Markt genommen wird.*

14. § 14 Abs 2 lautet:

»(2) Marktiiberwachungsmalinahmen geméd Art 16 der Verordnung (EU) 2019/1020 bei
Bauprodukten, von denen ein ernstes Risiko ausgeht und die ein rasches Einschreiten erfordern, konnen als
MaBnahmen unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt ohne vorangegangenes Verwaltungsverfahren
ergriffen werden.*

14a. Im § 17 lauten die Abs 1 und 2:

»(1) Soweit dies zur Erfiillung ihrer Aufgaben notwendig ist, ist die Marktiiberwachungsbehdrde
erméchtigt, die fiir die Vollziehung des 3. Abschnitts und der Bestimmungen des V. und VI. Kapitels der
Verordnung (EU) 2019/1020 bendtigten Daten automationsunterstiitzt zu verarbeiten.

(2) Die Ubermittlung solcher Daten an die Europdische Kommission und die
Marktiiberwachungsbehdrden anderer Mitgliedstaaten und diesen gleichgestellten Staaten ist zuldssig,
soweit dies flir den Informationsaustausch nach den Art 20 und 22 bis 24 der Verordnung (EU) 2019/1020
erforderlich ist.*

15. Im § 18 werden folgende Anderungen vorgenommen:

15.1. Im Abs 1 werden gedindert:

15.1.1. In der Z 6 wird nach dem Wort ,bereitstellt” die Wortfolge ,,oder verwendet eingefiigt.

15.1.2. In der Z 7 wird nach dem Ausdruck ,;UA* die Wortfolge ,,in Verkehr bringt oder* eingefiigt.
15.1.3. In der Z 8 wird nach dem Wort ,,Bauprodukt™ die Wortfolge ,,in Verkehr bringt oder* eingefiigt.
15.1.4. In der Z 9 wird nach dem Wort ,,Bauprodukt™ die Wortfolge ,,in Verkehr bringt oder* eingefiigt.
15.1.5. In der Z 10 wird nach dem Wort ,,Bauprodukt® die Wortfolge ,,in Verkehr bringt oder* eingefiigt.
15.1.6. In der Z 11 wird nach dem Wort ,,Deklarationen’ die Wortfolge ,,in Verkehr bringt oder* eingefiigt.

15.1.7. Die Z 13 und 14 lauten:

,,13. ein energieverbrauchsrelevantes Bauprodukt, fiir das Okodesign-Anforderungen gelten, entgegen
den Bestimmungen des § 8b Abs 2 Z 1 und 2 in Verkehr bringt bzw auf dem Markt bereitstellt
oder in Betrieb nimmt;

14. als Importeur den Verpflichtungen nach § 8b Abs 3 Z 1 und 2 nicht nachkommt;*
15.1.8. In der Z 16 wird der Ausdruck ,,§ 8¢ durch den Ausdruck ,,8d* ersetzt.

15.1.9. Die Z 17 lautet:

,17. die Unterlagen zur Konformitatsbewertung und die Konformitatserklarung entgegen dem § 8d Abs
5 nicht zur Einsicht bereithdlt oder nach Aufforderung nicht vorlegt oder sie entgegen dem § 8d
Abs 6 nicht in deutscher Sprache abfasst;*

15.1.10. In der Z 18 wird jeweils der Ausdruck ,,§ 8d* durch den Ausdruck ,,8¢* ersetzt.
15.1.11. In der Z 19 wird der Ausdruck ,,§ 8d* durch den Ausdruck ,,8¢* ersetzt.
15.1.12. In der Z 20 wird der Ausdruck ,,§ 8¢ durch den Ausdruck ,,8f ersetzt.

15.1.13. Nach der Z 20 wird eingefiigt:
,,20a. ein Bauprodukt, fiir das
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a) eine harmonisierte dsterreichische Norm vorliegt, die in der Baustoffliste OE angefiihrt ist, oder

b) eine Europiische technische Bewertung (ETA) vorliegt, die auf Basis eines in der Baustoffliste
OE angefiihrten Europiischen Bewertungsdokumentes (EAD) oder einer in der Baustoffliste
OE angefiihrten Leitlinie fiir europdische technische Zulassungen (ETAG), die als EAD
verwendet wird, ausgestellt wurde,

auf dem Markt bereitstellt oder verwendet, ohne dass es den in der Baustoffliste OE

kundgemachten Leistungsanforderungen oder Verwendungsbestimmungen entspricht und es das

CE-Kennzeichen tragt;

20b. ein Bauprodukt, das weder in der Baustoffliste OA noch in der Baustoffliste OF angefiihrt ist, und
fiir das keine Bautechnische Zulassung vorliegt, verwendet, ohne dass dies im Einklang mit den
sonstigen baurechtlichen Bestimmungen des Landes steht;™

15.2. Im Abs 2 wird nach dem Ausdruck ,,Geldstrafe* die Wendung ,,von mindestens 2.500 € und* eingefiigt.

15.3. Abs 3 lautet:
,»(3) Die Verwaltungsiibertretungen nach Abs 1 Z 1 bis 11 und 13 bis 23 sind Dauerdelikte, solange
der geschaffene rechtswidrige Zustand anhalt.

15.4. Im Abs 4 wird nach dem Ausdruck ,,19 die Wendung ,, 20a, 20b** eingefiigt.
15.5. Abs 5 lautet:

»(5) Strafen fiir Verwaltungsiibertretungen nach Abs 1 flieBen dem Osterreichischen Institut fiir
Bautechnik zu und sind fiir Zwecke der Marktiiberwachung von Bauprodukten zu verwenden.*

15a. Im § 18a Abs 2 Z 2 wird die Wendung ,,Art 22 bis 26 der Verordnung (EG) Nr 765/2008 durch die
Wendung ,,Art 20 und 22 bis 24 der Verordnung (EU) 2019/1020° ersetzt.

16. Dem § 20 wird folgender Abs. 7 angefiigt:

,(7) Das Inhaltsverzeichnis und die §§ 1 Abs 1, 2, 3 Abs 1, 8b Abs 2 und Abs 3, 8c samt Uberschrift,
8d, 8e und 8f, 9 Abs 1, 10, 11 Abs 1,12 Z 2, 12a Abs 5, 12b Abs 5, 12¢ Abs 1 bis 3, 14 Abs 2, 17 Abs 1
und 2, 18 sowie 18a Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBI. Nr. xx/202x treten mit Beginn des auf die
Kundmachung folgenden Monats in Kraft. Strafverfahren {iber Verwaltungsiibertretungen, die bis zu
diesem Zeitpunkt begangen worden sind, sind nach den bis dahin geltenden Rechtsvorschriften
durchzufiihren, es sei denn, dass das zur Zeit der Erlassung des Bescheides in erster Instanz geltende Recht
fiir den Téter glinstiger wére.*

Artikel 6
Anderung des Salzburger Ortsbildschutzgesetzes 1999

Das Salzburger Ortsbildschutzgesetz 1999, LGBI Nr 74/1999, zuletzt geéndert durch das Gesetz LGBI
Nr 107/2013, wird geéndert wie folgt:

1. Im § 11 Abs 3 wird der Ausdruck ,24 durch den Ausdruck ,24a* ersetzt und wird angefiigt: ,,Das
Mitteilungsverfahren (§ 3a BauPolG) findet in Ortsbildschutzgebieten keine Anwendung.* angefiigt.

2. Im §12 Abs 2 wird im zweiten Satz die Wortfolge ,dem Ortsbild“ durch die Wortfolge ,.dem
charakteristischen Gepréige des geschiitzten Ortsbildes* ersetzt.

3. Dem § 41 wird folgender Abs. 3 angefiigt:

»(3) Die §§ 11 Abs 3 und 12 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr xx/202x treten mit Beginn
des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt bereits anhdngige
Mitteilungsverfahren (§ 3a BauPolG) ist § 11 Abs 3 in der bisherigen Fassung weiter anzuwenden.*
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Artikel 7
Anderung des Salzburger LandesstraBengesetzes 1972

Das Salzburger Landesstralengesetz 1972, LGBl Nr 119/1972, zuletzt geéndert durch das
Landesgesetz LGBI Nr 14/2024, wird geéndert wie folgt:

1. Im § 40 werden folgende Anderungen vorgenommen:

1.1. Im Abs 1 wird angefiigt:

,Die lit a und b gelten nicht fiir Bringungsanlagen nach § 3 Abs 1 Z 1 des Salzburger Giiter- und
Seilwegegesetzes 1970 oder nach § 59 Abs 2 des Forstgesetzes 1975, BGBI Nr 440/1975, in der Fassung
des Gesetzes BGBI I Nr 144/2023.

1.2. Im Abs 2 Z 3 wird das Wort ,,und” durch einen Punkt ersetzt und entfillt die Z 4.

2. Dem § 47 wird folgender Abs 10 angefiigt:

»(10) § 40 Abs 1 und 2 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr xx/202x tritt mit Beginn des auf die
Kundmachung folgenden Monats in Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt anhingige Verfahren ist § 40 in der
bisherigen Fassung weiter anzuwenden.
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Erlduterungen
1. Allgemeines:

Das Gesetzesvorhaben dient der Umsetzung einer Reihe von Zielen des Regierungsiibereinkommens 2023
bis 2028 der Salzburger Landesregierung, und zwar in Bezug auf die Pkt 4.1. ,,Wohnen und Baurecht*
sowie 4.2. ,,Raumordnung®. Dariiber hinaus liegt der Fokus des Vorhabens auf Vereinfachung der bau- und
raumordnungsrechtlichen Vorschriften und Reduktion der Baukosten. Weitere Schwerpunkte des
Vorhabens bilden der Ausbau der bestehenden Regelungen zur Vertragsraumordnung im Zusammenhang
mit der jiingst erfolgten Anderung des B-VG und die weitere Aktivierung der Widmungskategorie
»forderbarer Wohnbau*. SchlieBlich beriicksichtigt das Gesetzesvorhaben Anregungen der Praxis und
Anpassungserfordernisse auf Grund unionsrechtlicher Vorgaben.

UberblicksmiBig kommt es zu folgenden Anderungen:
a) im Salzburger Raumordnungsgesetz 2009:

e Anpassung bestehender Legaldefinitionen (ua zum land- und/oder forstwirtschaftlichen Betrieb)
und Aufnahme weiterer zentraler ~ Begriffsbestimmungen (ua  Uberdrtliche
Wohnfunktionsgemeinde);

e  Ausnahme bestimmter Abfalllager von der Raumvertrédglichkeitspriifung;

e Verpflichtung zum Abschluss einer privatrechtlichen Vereinbarung bei Neuwidmung von
Wohnbaulandflachen {iber 2.000 m? in {iberortlichen Wohnfunktionsgemeinden;

e Uberpriifungsverpflichtung iiberdrtlicher Wohnfunktionsgemeinden zur Aktivierung von Flichen
fur den forderbaren Wohnbau bis 1.1.2030;

e Ausweitung des Anwendungsbereichs behordlicher Bausperren auf die Aufstellung von
Bebauungsplénen;

e Anpassung der Nutzungsmoglichkeiten einzelner Baulandkategorien (forderbarer Wohnbau,
Betriebsgebiete, Gewerbegebiete);

e Prizisierung der Zweckentfremdungsbestimmung fiir sog ,,Altfalle®;
e Zulassigkeit kommunaler Recyclinghdfe in allen Griinlandkategorien;

e Prizisierung der Bestimmungen iiber die touristischen Nutzungsmoglichkeiten bestehender land-
und/oder forstwirtschaftlicher Betriebe;

e Ausweitung der Nutzungsmoglichkeiten vorilibergehend inaktiver land- und/oder
forstwirtschaftlicher Betriebe und rechtmiBig bestehender landwirtschaftlicher Wohngebaude
auBlerhalb des Hofverbandes;

e  Anhebung der GeschoBflachen- und Baumassengrenzen fiir Aufbaustufenpline;

e Ausweitung der Ausnahmetatbestdnde fiir die Baudichteberechnung (kiinftige Nichteinrechnung
von Dachgeschoflen mit Kniestock, Balkonen aller Art (bis zu 3 m), Terrassen,
Rampeniiberdachungen von und zu Tiefgaragen, Stellpldtzen mit konstruktiv iiberdeckten
Solarpaneelen) sowie FEinrdumung eines Dichtebonus fiir unterirdische Kraftfahrzeug-
Pflichtstellplitze unter bestimmten Voraussetzungen;

e  Valorisierung des Infrastruktur-Bereitstellungsbeitrags und Vereinfachung der Abwicklung von
Abgabeerklarungen;

o Einfithrung eines eigenen Straftatbestandes fiir das Anbieten von Wohnungen zu touristischen
Zwecken entgegen § 31b ROG 2009;

e Anhebung des Strafrahmens fiir illegale Zweitwohnnutzungen und Zweckentfremdungen auf
50.000 €;

b) im Baupolizeigesetz 1997:

o Ausweitung des Katalogs bewilligungsfreier Malnahmen bzgl Haustiiren und Fenster, bestimmter
Wasser- und Erdwarmepumpen sowie Batteriespeicher fiir Photovoltaikanlangen bis 20 kWh;

e FEinschrinkung des Anwendungsbereichs des Mitteilungsverfahrens hinsichtlich bestimmter
Bauten und Gebiete;

o Einfithrung einer Fallfrist fiir die Erstattung von Gutachten des Gestaltungsbeirates;

e FEinfithrung eines Rechtsanspruchs auf einen Dichtebonus bei Erreichen bestimmter, durch die
Landesregierung mit Verordnung festzulegender Anforderungen an den Wérmeschutz und/oder
die Nachhaltigkeit;
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e Reduzierung des Mindestabstandes zwischen Bauten gleicher Verwendungsart (zB zwischen

Wohnbauten) im Bauplatz;

e  Entfall der Mindestabstdnde zwischen Betriebsbauten in Betriebsgebieten;

o Klarstellungen im § 25 Abs 7 BGG in Bezug auf Nebenanlagen und Grenzlinien;

e Erweiterung und Anpassung des Katalogs zuldssig vortretender Bauteile im § 25a BGG;

d) im Bautechnikgesetz 2015:

e Ermoglichung von Souterrain-Wohnungen;

e Anpassung der Bestimmung iiber die Barrierefreiheit von Bauten;

e Anpassung der Bestimmungen tiber Grundrisse und Raumgrofen;

e Anhebung der Mindestflache flir Kleinkinderspielplitze auf 50 m?;

e  Beschrinkung der Gemeinden zur Festlegung von Schliisselzahlen fiir Stellpldtze (kiinftig nicht

mehr als das Doppelte);

e Schaffung einer gesetzlichen Grundlage fiir den Energieatlas;

e) im Salzburger Bauproduktegesetz:

e Anpassungen an unionsrechtliche Vorgaben;

e  Aktualisierung der Strafbestimmungen;
f) im Salzburger Ortsbildschutzgesetz 1999:

e Klarstellungen und Anpassungen im Hinblick auf Anderungen im Baupolizeigesetz 1997;

g) im Salzburger Landesstra3engesetz 1975:

e Ausnahme von Bringungsanlagen von den dem 6ffentlichen Verkehr dienenden Privatstralien.

2. Kompetenzrechtliche Grundlagen:
Art 15 Abs 1 B-VG und § 8 F-VG 1948.

Gemadl § 9 F-VG 1948 sind Gesetzesbeschliisse der Landtage, die — wie hier — Landes(Gemeinde)abgaben
zum Gegenstand haben, unmittelbar nach der Beschlussfassung des Landtages vor ihrer Kundmachung
vom Landeshauptmann dem Bundeskanzleramt bekanntzugeben.

3. EU-Konformitit:

Die vorgesehenen Regelungen stehen nicht in Widerspruch mit Unionsvorschriften.

4. Finanzielle Auswirkungen:

Nach Einschétzung der fiir das Bau- und Raumordnungsrecht zustidndigen Abteilung (10) des Amtes der
Landesregierung ist auf Grund des Vorhabens mit folgenden finanziellen Auswirkungen zu rechnen:

Zu Art17Z 5 (§ 18 Abs 3 ROG 2009) — Verpflichtung zum Abschluss von Vereinbarungen:

erforderliche aufsichtsbehordliche Kontrolle
der Vertrage bei Gemeinden Uberortlicher
Funktion.

Im Zusammenhang ist auch beabsichtigt, eine
Datenbank zum Monitoring der aktiven
Bodenpolitik aufzubauen, was ebenfalls zu
Mehrkosten fiihrt.

Land
Mehraufwand Kostenersparnis
Ein Mehraufwand entstent durch die | Die Errichtung von leistbarem Wohnraum

dient wohnungs- und
raumordnungsrechtlichen Zielsetzungen und
wirkt langerfristig Kosten dampfend.

Gemeinde

Mehraufwand

Kostenersparnis

Durch den verpflichtenden Abschluss von
Raumordnungsvertragen  entsteht den
Gemeinden ein Kostenaufwand, welcher auf
ca 5.000 bis 15.000 € je Vertrag geschatzt

Die Errichtung von leistbarem Wohnraum
dient wohnungs- und
raumordnungsrechtlichen Zielsetzungen und
wirkt langerfristig Kosten dampfend.
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wird. Zudem entsteht der Gemeinde ein
gewisser Dokumentationsaufwand im
Hinblick auf die Anmeldung von Eigenbedarf
(Einmaligkeit gemaR § 5 Z 2 lit a).

Uberpriifung des Flichenwidmungsplanes
(ca. 20.000 — 30.000 € / Gemeinde).

Zu Art 1 Z 6 (§ 20a ROG 2009) — Uberpriifungsverpflichtung fiir iiberértliche
Wohnfunktionsgemeinden:

Land

Mehraufwand Kostenersparnis

Ein Verwaltungsmehraufwand seitens des | Die Errichtung von leistbarem Wohnraum
Landes entsteht durch die | dient wohnungs- und
aufsichtsbehordliche Tatigkeit bei der | raumordnungsrechtlichen Zielsetzungen

und wirkt langerfristig Kosten dampfend.

Gemeinde

Mehraufwand fiir die Gemeinde (zwischen
2.250 — 3.500 € [netto] je zu prifender
Grundflache).

Mehraufwand Kostenersparnis
Mit der Uberpriifung des | Die Errichtung von leistbarem Wohnraum
Flachenwidmungsplanes entsteht ein | dient wohnungs- und

raumordnungsrechtlichen Zielsetzungen und
wirkt langerfristig Kosten dampfend.

Zu Art1Z7.1(§30 Abs 1 Z 2a ROG 2009) — Bauten in der Kategorie Forderbarer Wohnbau:

Land

Mehraufwand

Kostenersparnis

Durch die mogliche Ausgliederung von
Ergdnzungsnutzungen erhdhen sich die
forderbaren Nutzflichen der Wohnbauten,

was  zu wohnbauférderungsrechtlichen
Mehrkosten fir das Land fiihren kann.
Gemeinde
Mehraufwand Kostenersparnis
keiner keine
Zu Art 1 Z 8 (§ 31b Abs 2 Z 5 ROG 2009) — Prizisierung Altfille bei der Zweckentfremdung von
Wohnungen:
Land
Mehraufwand Kostenersparnis
keiner Verminderter Verwaltungsaufwand durch
einfachere Beweisfiihrung in allf
Strafverfahren bei den
Bezirksverwaltungsbehdrden und vor dem
LVwG.
Gemeinde
Mehraufwand Kostenersparnis
keiner Verminderter Verwaltungsaufwand durch

einfachere Beweisfiihrung.

Zu Art17Z12.2 (§ 48 Abs 5 und 7 ROG 2009) — Ausweitung Anwendungsbereich § 48 ROG 2009:

Land
Mehraufwand Kostenersparnis
keiner Entfall allfalliger

Einzelbewilligungsverfahren.

Gemeinde
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Mehraufwand Kostenersparnis

Durch die Ausweitung des | Entfall allfalliger
Anwendungsbereichs auf vorlbergehend | Einzelbewilligungsverfahren.

inaktive Betriebe bzw auf Wohngebaude
auBerhalb von Hofstellen kann sich die
Anzahl der Bauverfahren erhéhen.

Zu Art17Z 13 (§ 50 Abs 3 Z 2 ROG 2009) — Erhohung Schwellenwerte Aufbaustufenplan:
Land

Mehraufwand Kostenersparnis

keiner keine

Gemeinde

Mehraufwand Kostenersparnis

keiner Durch  die  hoéheren Schwellenwerte

verringert sich der Verwaltungsaufwand, weil
in weniger Fallen ein Bebauungsplan der
Aufbaustufe aufzustellen ist.

Zu Art1Z 14 (§ 56 ROG 2009) — Erginzende Dichtefreistellungen:

Land

Mehraufwand Kostenersparnis

keiner Die Moglichkeit der Verdichtung dient
wohnungs- und raumordnungsrechtlichen
Zielsetzungen und wirkt langerfristig Kosten
dampfend.

Gemeinde

Mehraufwand Kostenersparnis

keiner Die Moglichkeit der Verdichtung dient

wohnungs- und raumordnungsrechtlichen
Zielsetzungen und wirkt langerfristig Kosten
dampfend.

Zu Art1Z 17 (§ 75 Abs 1 Z 5a ROG 2009) — Ergéinzende aufsichtsbehordliche Priifung:
Land

Mehraufwand Kostenersparnis
Die aufsichtsbehordliche Kontrolle fiihrt zu | Die Errichtung von leistbarem Wohnraum
einem entsprechenden Mehraufwand. dient wohnungs- und

raumordnungsrechtlichen Zielsetzungen und
wirkt langerfristig Kosten dampfend.

Gemeinde

Mehraufwand Kostenersparnis
Die Errichtung von leistbarem Wohnraum
dient wohnungs- und

raumordnungsrechtlichen Zielsetzungen und
wirkt langerfristig Kosten dampfend.
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Zu Art1Z 18.2 (§ 77b Abs 6a ROG 2009) — Vereinfachung Abgabenerklirung:

Land

Mehraufwand Kostenersparnis

keiner keine

Gemeinde

Mehraufwand Kostenersparnis

keiner Die Vereinfachung entlastet Blrger bzw
Biirgerinnen und Behdrden.

Zu Art17Z20.1 (§ 78 Abs 1 Z 4a ROG 2009) — Ausweitung der Straftatbestinde (Anbieten):

Land

Mehraufwand

Kostenersparnis

Erhohter Verwaltungsaufwand durch eine

(voraussichtlich) vermehrte Anzahl an

Strafverfahren bei den
Bezirkshauptmannschaften und vor dem

LVwG.

Gemeinde

Mehraufwand Kostenersparnis

Erhohter Verwaltungsaufwand durch eine
(voraussichtlich) vermehrte Anzahl an
Strafverfahren in der Stadt Salzburg als
Bezirksverwaltungsbehorde.

Zu Art17Z20.4 (§ 78 Abs 4 ROG 2009) — Entfall Berichtspflicht:

Land

Mehraufwand Kostenersparnis

keiner Die Aufhebung der Berichtspflicht entlastet
die Bezirksverwaltungsbehorden.

Gemeinde

Mehraufwand Kostenersparnis

keiner Die Aufhebung der Berichtspflicht entlastet

die Stadt Salzburg als

Bezirksverwaltungsbehdrde.

Zu Art1 Z 20a (§ 84 Abs 2a ROG 2009) — Ausnahme Abfalllager:

Land

Mehraufwand Kostenersparnis
Durch die Ausnahme von Altanlagen entfallen
Verwaltungsverfahren, was zu  einer
entsprechenden Kostenersparnis fihrt.

Gemeinde

Mehraufwand Kostenersparnis

keiner keine

Zu Art2 7 1.1 und 1.1a (§ 2 Abs 2 Z 16 und Z 16a BauPolG) — Ausweitung der Bewilligungsfreiheit:
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Land

Mehraufwand Kostenersparnis
Durch die Ausweitung der
Bewilligungsfreiheit verringert sich die Anzahl
der Bewilligungsverfahren im Fall einer
Baudelegierung an die
Bezirkshauptmannschaft.

Gemeinde

Mehraufwand Kostenersparnis
Durch die Ausweitung der

Bewilligungsfreiheit verringert sich die Anzahl
der Bewilligungsverfahren.

Zu Art2 7 1.2 (§ 2 Abs 2 Z 18 BauPolG) — Ausweitung der Bewilligungsfreiheit fiir Haustiiren und

Fenster:
Land
Mehraufwand Kostenersparnis
keiner keine
Gemeinde
Mehraufwand Kostenersparnis
keiner Durch die Verwaltungsvereinfachung werden

diese Anderungen bewilligungsfrei gestellt.
Es sind ca 150 € Kosteneinsparung pro
Verfahren zu erwarten.

Zu Art 2 Z 2 (§ 3a Abs 1la BauPolG) -
Mitteilungsverfahrens:

Einschrinkung des Anwendungsbereichs des

Anwendungsbereichs erhoht sich die Anzahl
der Bewilligungsverfahren.

Land

Mehraufwand Kostenersparnis
Durch die Einschrankung des | keine
Anwendungsbereichs erhoht sich die Anzahl

der Bewilligungsverfahren im Fall einer

Baudelegierung an die
Bezirkshauptmannschaft.

Gemeinde

Mehraufwand Kostenersparnis
Durch die Einschrankung des | keine

Zu Art 2 Z 3.1 (§ 8b BauPolG 1997) — Kosteniibernahme Gestaltungsbeirat:

Land

Mehraufwand Kostenersparnis
keiner keine

Gemeinde

Mehraufwand Kostenersparnis

Durch die verpflichtende Ubernahme der
Kosten fir den Gestaltungsbeirat, welcher fir
die Gemeinde tatig wird, ist mit Kosten von
ca. 1500.- bis 4.500.- € pro Sitzung des
Gestaltungsbeirates zu rechnen.

Keine
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Zu Art 3 Z 1.1 (§ 25 Abs 4 BGG) — Verringerung des Mindestabstandes zwischen Bauten gleicher
Art im Bauplatz:

Land

Mehraufwand Kostenersparnis

keiner Die Moglichkeit der Verdichtung dient
wohnungs- und raumordnungsrechtlichen
Zielsetzungen und wirkt langerfristig Kosten
dampfend.

Gemeinde

Mehraufwand Kostenersparnis

keiner Die Moglichkeit der Verdichtung dient
wohnungs- und raumordnungsrechtlichen
Zielsetzungen und wirkt langerfristig Kosten
dampfend.

Zu Art4 7 2 (§ 25 Abs 2 BauTG) — Niveau der Rdume bei Maisonette-Gartenwohnungen
Land
Mehraufwand Kostenersparnis

keiner Die Anderung dient wohnungs- und
raumordnungsrechtlichen Zielsetzungen und
wirkt langerfristig Kosten dampfend.

Gemeinde
Mehraufwand Kostenersparnis
keiner Die Anderung dient wohnungs- und

raumordnungsrechtlichen Zielsetzungen und
wirkt langerfristig Kosten dampfend.

Zu Art4 Z 5 (§ 34 BauTG) — Entfall von Vorgaben fiir Einzelriiume

Land

Mehraufwand Kostenersparnis

keiner Die Anderung dient wohnungs- und
raumordnungsrechtlichen Zielsetzungen und
wirkt langerfristig Kosten dampfend.

Gemeinde

Mehraufwand Kostenersparnis

keiner Die Anderung dient wohnungs- und

raumordnungsrechtlichen Zielsetzungen und
wirkt langerfristig Kosten dampfend.

Zu Art4 79 (§ 52a BauTG 2015) — Energieatlas:
Land
Mehraufwand Kostenersparnis

Einflhrung einer Datenbank zur Erreichung
der Klima- und Energieziele. Kosten ca.
15.000 - 20.000 £ je Server.

Gemeinde

Mehraufwand Kostenersparnis

Zusatzliche Kontrolle der eingereichten | keine
Unterlagen, ca. 20 € pro Verfahren
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Die sonstigen Anderungspunkte werden von der vorgenannten Amtsabteilung als weitgehend Kosten
neutral beurteilt.

Fiir den Bund entstehen keine Mehrkosten.
5. Geschlechtsspezifische Auswirkungen:

Die vorgesehenen Regelungen haben nach Einschitzung der fiir das Bauen und Wohnen zustindigen
Abteilung (10) des Amtes der Landesregierung keine direkten Auswirkungen auf die verschiedenen
Gruppen der Gesellschaft.

Allenfalls kann es nach Einschédtzung der vorgenannten Amtsabteilung durch die Mobilisierung von
Fliachen in den Siedlungsschwerpunkten zu positiven Auswirkungen fiir Personen mit Betreuungs- und
Versorgungspflichten kommen. Und zwar, weil durch die Mobilisierung von Bauland in zentrumsnahen
Lagen in aller Regel kiirzere Wege zuriickgelegt werden miissen.

6. Ergebnisse des Begutachtungs- und Konsultationsverfahrens:

6.1. Im Rahmen des Begutachtungsverfahrens wurden vom Bundesministerium fiir Justiz, vom
Bundesministerium fiir Wirtschaft, Energie und Tourismus, vom Salzburger Gemeindeverband, von der
Landesgruppe Salzburg des Osterreichischen Stidtebundes, von der Wirtschaftskammer Salzburg, der
Kammer fiir Arbeiter und Angestellte fiir Salzburg, der Landwirtschaftskammer Salzburg sowie der
Rechtsanwaltskammer Salzburg, von der Kammer fiir ZiviltechnikerInnen, Arichtektlnnen und
Ingenieurlnnen fiir Oberdsterreich und Salzburg, vom Osterreichischen Verband gemeinniitziger
Bauvereinigungen, vom Salzburger Institut fiir Raumordnung und Wohnen, vom Osterreichischen Institut
fiir Bautechnik, vom Regionalverband Tennengau, von den Gemeinden Elixhausen, Radstadt, Saalfelden
und Wals-Siezenheim, von der Biirgerliste/die Griinen, von der KPO-Plus, von der Salzburg AG, von
Interessensvertretungen fiir Menschen mit Behinderungen, von mehreren Organisationen, Einrichtungen
und Vereinigungen aus den Bereichen Architektur, Raumplanung und Energie, von mehreren
Privatpersonen sowie von Amtsabteilungen des Amtes der Landesregierung Stellungnahmen abgegeben.
Die Stellungnahmen sind im Internet auf der Homepage des Landes abrufbar.

Die Reformvorschlige wurden grundsétzlich begriift. Die Einwinde betreffen hauptsdchlich die
Vorschlige des Entwurfs zur Uberpriifungsverpflichtung iiberdrtlicher Wohnfunktionsgemeinden zur
Aktivierung von Flachen fiir den forderbaren Wohnbau, zur Zweckentfremdung von Wohnungen, zur
Ausweitung der Nutzungsmoglichkeiten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, zur Ausweitung der
Ausnahmetatbestinde fiir die Baudichteberechnungen insb im Hinblick auf die Kniestockregelung und die
Einrdumung eines Dichtebonus fiir unterirdische KFZ-Pflichtstellplatze, zur Einschriankung der
Bewilligungsfreiheit bzgl fossiler Heizungsanlagen sowie zur Anpassung der Bestimmungen {iiber
Barrierefreiheit von Bauten. Dariiber hinaus wurden zu zahlreichen einzelnen Bestimmungen Einwinde
und Anregungen vorgetragen. Ihre kurze Zusammenfassung an dieser Stelle wire zu wenig prézise, so dass
davon Abstand genommen wird.

Die vorgetragenen Bedenken und Anregungen wurden der fiir die Raumordnung und das Baurecht
zustindigen Abteilung 10 des Amtes der Landesregierung zur fachlichen Priifung tibermittelt. Diese sprach
sich beziiglich der vorgenannten Themenbereiche fiir eine Anderung des Entwurfs hinsichtlich der Punkte
Zweckentfremdung (Eigentiimerbezogenheit und Strafrahmen), Bebauungsdichte (Kniestockregelung,
Tiefgaragenbonus, Begriff ,,oberirdischer Bau*) sowie Bewilligungspflicht bzgl fossiler Heizungsanlagen
aus. Ferner wurde von der vorgenannten Amtsabteilung angeregt, gemeinniitzige Bauvereinigungen von
der Abgabenpflicht des IBB zu befreien und den Anwendungsbereich behdrdlicher Bausperren im Fall von
Bebauungsplidnen auszuweiten.

Auf Initiative des Legislativ- und Verfassungsdienstes des Amtes der Landesregierung fand dariiber hinaus
ein Fachgespridch mit Vertretern bzw Vertreterinnen des Salzburger Gemeindeverbandes, der Stadt
Salzburg und der fiir die Raumordnung und das Baurecht zustindigen Abteilung 10 des Amtes der
Landesregierung statt, um allfélligen Vollzugsschwierigkeiten vorzubeugen. Zur Vollzugstauglichkeit
wurden keine Bedenken erhoben. Ubereinstimmend festgestellt wurde in der Besprechung, dass die
geplante Sonderpriifung nach § 20a zwar eine Verpflichtung zur Uberpriifung, aber keinen unmittelbaren
Zwang zu einer Umwidmung sdmtlicher unbebauter Wohnbaulandflachen in Gebiete fiir den forderbaren
Wohnbau beinhaltet. Angeregt wurde in dieser Besprechung auch, die Frage einer allfalligen
Bewilligungspflicht/Bewilligungsfreiheit von Wasser- und Erdwiarmepumpen sowie von Batteriespeichern
fiir Photovoltaikanlagen klarzustellen.

Gegeniiber dem Entwurf kommt es daher — abgesehen von einer Reihe von Klarstellungen und
Ergéinzungen (vor allem im Hinblick auf das Bauproduktegesetz und den Datenschutz) — im Wesentlichen
zu folgenden Anderungen:
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e Ausweitung des Anwendungsbereichs fiir behordliche Bausperren auf die Aufstellung von
Bebauungsplinen;

o Entfall des Einschubs betreffend die Eigentiimer bei der Zweckentfremdung, aber Erh6hung des
Strafrahmens auf bis zu 50.000 €;

e Adaptierung der Regelungen zur baulichen Ausnutzbarkeit (Zuriicknahme der Begriffsdefinition
fiir oberirdische Bauten, Beibehaltung der Gréfenbeschrankung fiir Balkone, Begrenzung des
Anwendungsbereichs der Kniestockregelung auf Bauten mit bis zu neun Wohnungen, Umstellung
auf einen prozentuellen Dichtebonus bei Errichtung von KFZ-Pflichtstellpldtzen in Tiefgaragen
samt Ausschluss dieser Reglung fiir bereits rechtswirksame Bebauungspléne);

e  Abgabenbefreiung fiir gemeinniitzige Bauvereinigungen vom IBB;

e Beibehaltung der Bewilligungsfreiheit von technischen Einrichtungen, die gewerbebehordlich
bewilligungspflichtig sind;

e Bewilligungsfreistellung von Wirmepumpen, die wasserrechtlich bewilligungs- oder
anzeigepflichtig sind, sowie von Batteriespeichern bis 20 kWh;

e Reduzierung des Mindestabstandes zwischen Bauten gleicher Verwendungsart im Bauplatz;

e FEinfiigung einer Verordnungsermichtigung fiir technische Regelwerke hinsichtlich besonderer
bautechnischer Bestimmungen,;

e Ergédnzung und Anpassung der Datenschutzbestimmungen;
e Ubernahme der Vorschlige des OIB im Bauproduktegesetz.

6.2 Im Rahmen des Konsultationsverfahrens wurde die Aufnahme von Verhandlungen in einem
Konsultationsgremium nicht verlangt.

7. Zu den einzelnen Bestimmungen:
Zu Art 1 (Anderung des Salzburger Raumordnungsgesetzes 2009):
ZuZ221§57Z2lita):

Diese Bestimmung wird dahingehend prézisiert, dass der Eigenbedarf nur einmal in Anspruch genommen
werden kann und danach — sofern sich der Sachverhalt nicht wesentlich dndert — als konsumiert gilt.

ZuZ22(§5Z4):

Nach der stindigen Rechtsprechung des VwGH gehort es zum Begriff der Land- und Forstwirtschaft, dass
sie eine planvolle, grundsétzlich auf Erzielung von Einnahmen gerichtete Tatigkeit darstellt (vgl ua VwGH
31.3.1978, 0697/77; 17.11.1981, 81/05/014; 18.06.1985, 84/05/0211). Dies erfordert eine ,,aktive“
Bewirtschaftung der betriebszugehorigen Flichen in einer Weise, die zumindest die Annahme eines
nebenberuflichen Betriebes rechtfertigt. Ob (zumindest) ein solcher Nebenbetrieb vorliegt, hdngt einerseits
von der Betriebsgrofe, andererseits aber auch vom erzielbaren Bewirtschaftungserfolg ab. Wenn jemand
lediglich einem Hobby und nicht zumindest nebenberuflich einer der Urproduktion dienenden Tétigkeit
nachgeht und auf diese Weise die fiir die Landwirtschaft bestimmten Grundflachen ,,zersiedelt™, sollen die
mit dem Vorhandensein einer Hofstelle begiinstigenden Bestimmungen nicht zur Anwendung gelangen.

ZuZ3 (§5Z15b):

Uberértliche  Wohnfunktionsgemeinden sind solche, welchen nach landesplanerischen Vorgaben
bestimmte Daseinsgrundfunktionen und dabei insbesondere Wohnungsversorgungsfunktionen zukommen.
Nach der Raumtypeneinteilung des Landesentwicklungsprogramms 2022 kommen dafiir die im Pkt 3 dieses
Programms festgelegten ,,Gemeinden mit {iberdrtlicher Funktion™ in Betracht. Im Salzburger Zentralraum
sind dies die Landeshauptstadt Salzburg, die Bezirkshauptstidte Hallein und Seekirchen am Wallersee
sowie die Gemeinden/Stidte Golling, Kuchl, Neumarkt am Wallersee, Oberndorf, Strawalchen und Wals-
Siezenheim. Im inneralpinen Gebirgsraum sind dies die Bezirkshauptstidte St. Johann im Pongau,
Tamsweg und Zell am See sowie die Gemeinden/Stddte Abtenau, Altenmarkt, Bad Gastein, Bad
Hofgastein, Bischofshofen, Schwarzach, Radstadt, Lofer, Mittersill und Saafelden am Steinernen Meer.

ZuZ4(§16 Abs 2):

Die Bereitstellung der (Antrags)Unterlagen bzw die Zustellung der im Raumvertrdglichkeitsverfahren
ergangenen Bescheide an die anerkannten und fiir das Land Salzburg zugelassenen Umweltorganisationen
gemal § 19 Abs 7 UVP-G 2000, und zwar im Wege der fiir diese Umweltorganisationen zugénglichen
elektronischen Plattform (§ 55a Abs 2 und 6 iVm 55b Salzburger Naturschutzgesetz), dient der
Verwaltungsvereinfachung und Rechtssicherheit.

ZuZ5 (§ 18 Abs 3):
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Auf Initiative des Landes Salzburg wurden durch die B-VG-Nov BGBI I Nr 89/2024 die
verfassungsrechtlichen Grundlagen fiir eine Verkniipfung von hoheitlichen Planungsakten und
zivilrechtlichen Vertridgen geschaffen. Gemaf3 Art 15 Abs 5 B-VG sind die Lander in den Angelegenheiten
der ortlichen Raumplanung (Art 118 Abs 3 Z 9 B-VG) nunmehr ausdriicklich befugt, zur Verfolgung
offentlicher Interessen das Zustandekommen eines zivilrechtlichen Vertrages als eine Voraussetzung fiir
hoheitliches Handeln vorzusehen. Die dazu ergangenen Gesetzesmaterialien (IA 4013/A, AB Nr 2701 der
Beilagen XXVII. GP) weisen im Zusammenhang explizit darauf hin, dass der mit der nun geschaffenen
Maglichkeit, das Zustandekommen eines zivilrechtlichen Vertrages als eine (von mehreren) Voraussetzung
fiir hoheitliches Handeln der Gemeinden vorzusehen, verbundene potenzielle Grundrechtseingriff
ausschlieBlich zur Verfolgung 6ffentlicher Interessen (wie sie in den Raumordnungszielen zum Ausdruck
kommen) rechtfertigbar ist und der Landesgesetzgeber bei der Ausgestaltung dieser neuen Befugnis den
verfassungsrechtlichen Rahmen zu beachten habe. Insbesondere darf durch eine solche landesgesetzliche
Regelung weder die Gemeindeautonomie (Art 118 Abs 3 Z 9 B-VG) beschrinkt noch das
Sachlichkeitsgebot verletzt werden. Aulerdem diirfe der Vertrag nur angemessene Leistungen zum Inhalt
haben.

Abs 3 nutzt den durch die B-VG-Nov BGBI I Nr 89/2024 eingerdumten Gestaltungsspielraum insoweit, als
er fiir bestimmte, besonders im 6ffentlichen Interesse liegende Umwidmungen eine Verpflichtung zum
Abschluss einer Vereinbarung vorsicht und damit die geltenden Regelungen zur Vertragsraumordnung
verschiarft. Im  Hinblick auf die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen und das
VerhéltnismaBigkeitsprinzip setzt eine solche verpflichtende Verkniipfung dreierlei voraus:

Erstens muss es sich um iiberortliche Wohnfunktionsgemeinden (§ 5 Z 15b) handeln. Das
Landesentwicklungsprogramm 2022 (LEP 2022) weist im Strukturmodell den Gemeinden unterschiedliche
Funktionen zu. Gemeinden mit iiberortlicher Funktion gema LEP 2022 sind jene Gemeinden, die
infrastrukturell gut ausgestattet sind und iiber eine hohe Konzentration an zentralortlichen Diensten
aufweisen, weshalb aus raumordnungsfachlicher Sicht im Sinne des Kurze-Wege Prinzips ein erhohtes
Bevolkerungswachstum,  insbesondere in  den  raumordnungsfachlichen  Gunstlagen (zB
Siedlungsschwerpunkten), erwiinscht ist. Das LEP 2022 sieht deshalb auch vor, dass in den Gemeinden mit
iiberortlicher Funktion 25 % des ermittelten 10 Jahres-Bauland-Bedarfs fiir den férderbaren Wohnbau
vorzusehen sind. Eine verpflichtende Verkniipfung von hoheitlichen Festlegungen und zivilrechtlichen
Vertriagen zur Erreichung der Raumordnungsziele liegt hier also im besonderen 6ffentlichen Interesse.

Zweitens muss eine Baulandneuwidmung (§ 5 Z 3) vorliegen, um bei Festlegung von Obergrenzen fiir die
Hoéhe zuldssiger Verkaufspreise und Mietzinse fiir forderbare Wohnbauten, bei Einrdumung von Vergabe-
und Prisentationsrechten zugunsten der Gemeinde, bei Zusicherung von Vorkaufsrechten und Optionen
zugunsten der Gemeinde, der Land-Invest oder gemeinniitziger Bauvereinigungen, bei vertraglichen
Verpflichtungen zur Begriindung von Hauptwohnsitzen sowie bei sonstigen (weiteren) vertraglichen
Verpflichtungen und Sicherungsmitteln einen verhaltnismiBigen Eigentumseingriff rechtfertigen zu
konnen bzw eine zivilgerichtliche Aufhebung des Vertrages zu verhindern (zur Zuldssigkeit eines
Raumordnungsvertrages zur Bebauung mit einer forderbaren Gesamtanlage vgl insb OGH 19.11.2024, 1
Ob 57/24z).

Und drittens muss es sich um Baulandwidmungen der Kategorien geméf § 30 Abs 1 Z 1 bis 5 mit einer
eine rdumliche Einheit bildenden Baulandfliche von iiber 2.000 m? handeln. Diese Flichengrenze
entspricht jener des ROG 1992. Nach den diesem Gesetz zu Grunde liegenden GesMat und den damaligen
Erfahrungen der Praxis wiirde bei kleineren Flachen wenig fiir den férderbaren Wohnbau gewonnen werden
(vgl AB Nr 56 BIgLT 10 GP, 5. Sess, zu § 14 ROG 1992). Die Einschrinkung des Anwendungsbereichs
auf Gebiete gemil § 30 Abs 1 Z 1 bis 5 ist vor allem darin begriindet, dass diese Gebiete vornehmlich bzw
zu einem hohen Anteil fiir die Errichtung von Wohnbauten bestimmt sind und Wohnen ein Grundbediirfnis
des Menschen darstellt. Die Bereitstellung und Sicherstellung von leistbaren Betriebs-, Gewerbe- und
Industriefldchen zur langfristigen Entwicklung der Wirtschaft ist zwar ebenfalls ein wesentliches Anliegen
der Raumordnung. Die Moglichkeiten des Abs 2 scheinen im Bereich von Gewerbe und Industrie derzeit
aber ausreichend zu sein, um die Raumordnungsziele zu erreichen. Auflerdem héngt der Fldchen- und
Erweiterungsbedarf von Betrieben und Unternehmen ungleich stérker als beim Wohnen vom jeweiligen
konkreten Einzelfall (Betriebstyp, Lage usw) ab.

Die inhaltliche Ausgestaltung der Vertrdge obliegt den Vertragspartnern. Sie soll den berechtigten
Interessen beider Seiten Rechnung tragen und in diesem Sinn angemessen sein. Abgesehen von der
Preisbemessung zur Ermdglichung forderbaren Wohnbaus nach den Vorgaben des S.WFG 2025 wird daher
auch auf die Nennung weiterer verpflichteter Vertragsinhalte verzichtet, weil diese standortbezogen zu
beurteilen sein werden. Sicherzustellen sind jedoch (neben der Preisangemessenheit) die Entwicklungsziele
betreffend forderbarer Wohnungen und die entsprechenden Leistungsfristen.
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Nach § 17 Abs 3 hat die Landesregierung die Gemeinden auf deren Ersuchen in grundsétzlichen Fragen
bei der Handhabung der Planungsinstrumente zu beraten. Dies umfasst auch eine Beratung im Hinblick auf
die Vertragsraumordnung. Dariiber hinaus wird auf die Moglichkeit der Beratung bei Vertragserstellung
durch die Land-Invest hingewiesen. Zum Monitoring der aktiven Bodenpolitik soll nach Informationen der
fiir das Bauen und Wohnen zustdndigen Abteilung 10 des Amtes der Landesregierung langfristig eine
Datenbank mit den wesentlichen Inhalten der Raumordnungsvertrige aufgebaut werden.

Zu Z 6 (§ 20a):

Mit dieser Bestimmung werden {iberdrtliche Wohnfunktionsgemeinden (§ 5 Z 15b) zu einer
auBertourlichen ~ Uberpriifung verpflichtet, um unbebautes brachliegendes Bauland in den
Siedlungsschwerpunkten (§ 5 Z 14) fiir den forderbaren Wohnbau zu mobilisieren. Siedlungsschwerpunkte
der Gemeinden zeichnen sich aus durch eine sehr gute bis gute Ausstattung mit Einrichtungen der
Offentlichen und sozialen Infrastruktur, Nahversorgung, Anbindung an den 6ffentlichen Verkehr. Sie
stellen sohin raumordnungsfachliche Gunstlagen zur Entwicklung von Projekten fiir den forderbaren
Wohnbau dar. Gelingt es nicht, diese Flachen (welche in vielen Féllen schon lange als Bauland gewidmet
sind) zu aktivieren, belasten sie weiterhin die Baulandbilanz der Gemeinde, wirken bodenpreissteigernd
und fiihren in aller Regel zu einem weiteren Bodenverbrauch, weil notwendige Entwicklungsflichen fiir
die wohnungssuchende Bevolkerung nicht zur Verfiigung stehen und insoweit weiteres (entlegeneres)
Griinland zur Befriedigung der Wohnbediirfnisse umgewidmet werden muss.

Im Rahmen der auBertourlichen Uberpriifung des Flichenwidmungsplanes in den Siedlungsschwerpunkten
der Gemeinde sollen daher insbesondere unbebaute Baulandflichen der Kategorien RW, EW, DG, KG, LK
und ZW (allenfalls auch der Kategorie BG) einer Priifung im Hinblick auf die Geeignetheit fiir die
Widmung forderbarer Wohnbau unterzogen werden. Dabei ist selbstverstindlich auf die Vorgaben des
Réumlichen Entwicklungskonzept Bedacht zu nehmen, eine positive Aussage im REK (sprich die
Festlegung einer entsprechenden Entwicklungsfldche ,,geeignet fiir forderbaren Wohnbau®) ist dafiir aber
nicht zwingend erforderlich. Der Katalog der vornehmlich zu iiberpriifenden Widmungskategorien wird
dabei bewusst weit definiert, weil Evaluierungen zufolge die fiir die Zielerreichung sinnvolle
Groflenordnung von 2.000 m? (nach Abzug des Eigenbedarfs) bei einer reduzierten Auswahl der
Widmungskategorien zu wenigen Ergebnissen fithren konnte. In den genannten Wohngebietskategorien
sind jedenfalls derzeit bereits Wohnbauten grundsitzlich zulédssig und diirfte sohin auch die Schwelle einer
Umwelterheblichkeit nicht {iberschritten werden, nachdem es sich bereits um gewidmetes Wohnbauland
bzw wohnnutzungsvertriagliche Widmungskategorien handelt. Priifrelevant sind neben der ausreichenden
Grundstiickgrofe selbstverstéindlich die Interessen der Grundeigentiimer und das Vorliegen einer allfélligen
Entschiadigungspflicht fiir die Gemeinde im Fall einer Riickwidmung.

Unter Bezugnahme auf die im LEP 2022 definierte Zielvorgabe von 25 % des ermittelten 10-Jahres-
Baulandbedarfs werden in Gespriachen mit Grundeigentiimern mogliche Optionen zu verhandeln sein, wie
die Ausarbeitung eines Raumordnungsvertrages, die Bebauung der Flache, der Ankauf durch die Gemeinde
oder die Land-Invest oder eine vom Grundeigentiimer beantragte Riickwidmung der Flache.

Sollte im Rahmen der Uberpriifung begriindet festgestellt werden, dass im Bestand unbebauter
Baulandgrundstiicke nicht ausreichend Flidchen im Siedlungsschwerpunkt fiir die Widmung forderbarer
Wohnbau mobilisiert werden konnen, ist jedenfalls bei Baulandneuwidmungen in der Gemeinde die
Zielerreichung gemd3 LEP 2022 durch die Widmungskategorie forderbarer Wohnbau (im
Siedlungsschwerpunkt) und/oder durch Raumordnungsvertrdge mit Inhalten zum forderbaren Wohnbau
anzustreben. Die Ausweisung von Gebieten fiir den forderbaren Wohnbau und der Abschluss von
Raumordnungsvertrigen stellen Mafnahmen aktiver Bodenpolitik fiir leistbares Wohnen gemif3 § 2 Abs 2
Z 7 ROG 2009 dar. Eine grundlose Nichtbeachtung dieses Raumordnungsgrundsatzes ist
aufsichtsbehordlich relevierbar (§ 75 Abs 1 Z 5 ROG 2009).

Zu Z 6a (§ 21 Abs 1 und 3):

Der Anwendungsbereich von behordlichen Bausperren soll auf die Aufstellung von Bebauungspldanen
erweitert werden. Auch das ROG 1992 sah bereits eine solche Moglichkeit vor (vgl § 42 ROG 1992).

ZuZ7.1(§30 Abs 1 Z 2a lit ¢):

Zur Abrundung und Erhéhung der Einsatzmoglichkeiten dieser Widmungskategorie sollen bauliche
Anlagen im Sinn der Z 2 lit b und ¢ (wie zB Nahversorger, Trafiken oder Kindergérten) zwar weiterhin nur
in einem untergeordneten Ausmall im Verhiltnis zu den forderbaren Wohnbauten, aber kiinftig als
eigenstindige (freistechende) Bauten realisiert werden konnen. Derzeit ist dies nur innerhalb von
mehrgeschofBigen forderbaren Wohnbauten zuléssig.

ZuZ17.2 (§30 Abs 1 Z 6 lit d):
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Der baurechtliche Rechtsanspruch auf Errichtung von Start- und Ubergangswohnungen soll insoweit
eingeschrankt werden, als solche Errichtungen nunmehr auch der grundsitzlichen Planungsabsicht der
Gemeinde nicht entgegenstehen diirfen. Ein Widerspruch kann sich zu zB ergeben, wenn durch
(nachtrigliche) Festlegungen im REK Mischnutzungen innerhalb des Betriebsgebietes vermieden werden
sollen.

ZuZ73(@§30Abs1Z7litc):

Zur Sicherung von Gewerbegebietsflichen fiir ihren eigentlichen Zweck (insbesondere fiir produzierende
Betriebe) soll das Wohnen in solchen Gebieten weiter beschrankt werden. Und zwar wie bei der Kategorie
Industriegebiete auf jene Fille, bei welchen eine unmittelbare Anwesenheit von betriebseigenen Personen
aus betrieblichen Griinden unerlésslich ist.

ZuZ8 (§31b Abs 2 Z 5):

Die Bestimmung wird vor dem Hintergrund des Regelungszwecks, nidmlich bisher rechtmifBige
Verwendungen weiterhin zu ermdglichen, dahin prézisiert, dass dies nur fiir jene Verwendungen gelten
soll, die bereits vor dem 1. Janner 2018 objektiv nachweislich stattgefunden haben. Ein nachtréiglicher
Wechsel in der Art der Beherbergung (zB von Privatzimmervermietung vor dem 1. Janner 2018 in eine
tage- und wochenweise Vermietung von Wohnungen auBlerhalb der Privatzimmervermietung) ist sohin
ausgeschlossen. Objektiv nachweislich bedeutet im Zusammenhang, dass die frithere touristische
Verwendung auf eine Weise bewiesen oder belegt werden muss, die unabhéngig von personlichen
Meinungen oder subjektiven FEinschitzungen ist. In Betracht kommen dafiir beispielsweise
Meldebestatigungen oder Belege iiber die Zahlung der entsprechenden Abgaben.

ZuZ9 (§ 36 Abs 3):

Der Begriff kommunale Recyclinghofe ist im Sinn des Salzburger Abfallwirtschaftsgesetzes (S.AWG) zu
verstehen (vgl die §§ 1 Abs 8 und 11 Abs 6 S.AWG). Als kommunale Sammeleinrichtungen zur Erfiillung
der kommunalen Erfassungspflicht kommen als solche nur bauliche Anlagen in Betracht, die von den
Gemeinden (oder den Abfallwirtschaftsverbanden) selbst errichtet und betrieben werden oder von den
Gemeinden (oder den Abfallwirtschaftsverbanden) errichtet werden und nachweislich im unmittelbaren
Auftrag der Gemeinden von einem Dritten (iSd § 10 Abs 6 S.AWG) in Wahrnehmung der kommunalen
Erfassungspflicht betrieben werden.

Im Land Salzburg werden an mehr als 120 Standorten Recyclinghdfe mit einer grofen Bandbreite an
Angeboten betrieben. Dieses Angebot wurde fiir Biirgerinnen und Biirger geschaffen, um Abfille in
haushaltsiiblichen Mengen bequem und umweltgerecht zu entsorgen. Als Einrichtung der 6ffentlichen
Kommunalverwaltung unterliegen die Standorte von Recyclinghdfen gewissen technischen
Notwendigkeiten, welche durch das Bauverfahren abgedeckt werden konnen. Wie die Praxis zeigt,
befinden sich Recyclinghdfe sowohl im Griinland als auch im Bauland, ohne dass hier erheblich negative
Auswirkungen in die eine oder andere Richtung feststellbar sind. Eine raumordnungsfachliche Bindung an
bestimmte Griinlandkategorien erscheint daher bei solchen Einrichtungen der o6ffentlichen
Kommunalverwaltungen — auch im Hinblick darauf, dass bei der abfallrechtlichen Bewilligung solcher
Anlagen nach § 54 AWG ohnehin auch auf die 6ffentlichen Interessen gemil3 § 1 Abs 3 AWG (Larm,
Ortsbild usw) Riicksicht zu nehmen ist — nicht zwingend erforderlich zu sein.

ZuZ10.1 (§39a Abs 2):
Die Verweisungen sind an das neue S.WFG 2025 anzupassen.
ZuZ10.2 (§39a Abs 2 Z 2):

Vor dem Hintergrund der Zielsetzung der Regelung (sparsamer Umgang mit Grund und Boden) sollen
Parkdecks als Alternative zu Tiefgargen fiir die ortliche Situierung der Pflichtabstellplétze
gemischtgenutzter Bauten nach § 39b zugelassen werden. Und zwar auch als ein Beitrag zur Senkung der
Baukosten fiir die Errichtung von geforderten Mietwohnungen und Wohnheimen.

Zu Z 11 (§ 42 Abs 1):

Die Verweisungen sind an das neue S.WFG 2025 anzupassen. Ebenfalls anzupassen ist die Z 1, nachdem
das neue S.WFG 2025 keine Verpflichtung mehr zur Ausarbeitung und Erlassung eines Wohnbau-
Forderprogramms enthélt.

Zu Z 12.1 (§ 48 Abs 2):

Die Bestimmung wird mehrfach prézisiert. In der Einleitung wird zunichst klargestellt, dass die
Begiinstigungen des Abs 2 grundsitzlich nur bestehenden Betrieben zu Gute kommen sollen, welche auch
aktiv im Sinne des § 5 Z 4 betrieben werden. Ferner wird klargestellt, dass nicht nur bauliche Maflnahmen
iS des § 1 des Baupolizeigesetzes 1997 (also die Durchfithrung einer nach baurechtlichen Vorschriften
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bewilligungspflichtigen MaBnahme), sondern auch die bloBe bauliche Verwendung von Raumlichkeiten
innerhalb landwirtschaftlicher Wohngebéude fiir Zwecke geméll Abs 2 Z 3 zuléssig ist. Und drittens wird
der Begriff der Nutzfliche, welcher auf Grund der Klammerverweisung eigentlich ohnehin als
., Wohnnutzflache zu verstehen ist, durch letzteren ersetzt.

Dariiber hinaus ist es auf Grund der Definition der Privatzimmervermietung im § 5 Z 10 durch die ROG-
Nov LGBl Nr 82/2017 erforderlich, die touristischen Verwendungsmoglichkeiten innerhalb der
landwirtschaftlichen Wohngebdude klarer abzugrenzen, ohne den bisherigen Anwendungsbereich
auszuweiten. Entsprechend der Intentionen des ROG 1992 soll in den landwirtschaftlichen Wohngebéuden
(Bauernhaus und Austraghaus) wie bisher sowohl a) eine Privatzimmervermietung in Form von
Gistezimmern als auch b) eine Vermietung von bis zu drei Ferienwohnungen (im Sinn einer
Privatzimmervermietung, also eine Vermietung durch die gewohnlichen Mitglieder des eigenen
Hausstandes als héusliche Nebenbeschéftigung, im Hausverband [wobei hier Bauern- und Austraghaus
einen Hausverband bilden] des Vermieters/der Vermieterin mit Hauptwohnsitz, aber ohne Beschrinkung
der hochstzuldssigen Gésteanzahl) zuldssig sein. Eine wahlweise Umwandlung dieser Gistezimmer gemal
der Z 3 lit a zu Wohneinheiten (als weitere Ferienwohnungen) war und ist davon nicht erfasst (arg ,,in Form
von Géstezimmern®).

Die maximale Anzahl und Gesamtgrof3e der Ferienwohnungen gemiB der Z 3 lit b entspricht dem geltenden
Recht. Neu ist die Flachenbegrenzung von 15 m? je Géstebett gemall der Z 3 lit a fiir die Géstezimmer
einschlieBlich der sonstigen zugehdrigen Nebenrdume (Nassrdume, Vorrdume, Friihstiicksrdume udgl), und
zwar um ausufernde Begehrlichkeiten zu unterbinden. Maximal kénnen sohin 150 m? Wohnnutzflache fiir
Verwendungen nach Z 3 lit a vorgesehen werden.

Zu den Z 12.2 und 12.3 (§ 48 Abs S und 7):
Abs 5:

Der Anwendungsbereich wird auf voriibergehend inaktive Betriebe ausgeweitet. Unter dem Begriff
»voriibergehend inaktive Betriebe® sind reversible Betriebsstillegungen auf bestimmte oder vorerst
unbestimmte Zeit zu verstehen, wobei sich die Umkehrbarkeit aus objektiven Umstidnden ergeben muss.
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft fiihrt ua dazu, dass eine nicht unerhebliche Anzahl
landwirtschaftliche Betriebe zumindest voriibergehend stillgelegt werden. Eine génzliche Aufgabe der
landwirtschaftlichen =~ Nutzungsmdglichkeiten wird aber auch in  generationsiibergreifender
Betrachtungsweise nicht immer angestrebt. Damit diese voriibergehend inaktiven Betriebe nicht einem
Leerstand {iberlassen werden miissen, sollen kiinftig neue Nutzungen (ohne raumordnungsrechtliche
Anderung der Zweckbestimmung) ermdglicht werden. Im Falle der Wiederaufnahme der
landwirtschaftlichen Nutzung ist allerdings auf diese (zwischenzeitlich umgenutzten) Gebéudeteile
zuriickzugreifen, um Neubauten zu vermeiden.

Abs 5 Z 1: Die Bestimmung wird dahingehend prézisiert, dass sich der Beginn des Fristenlaufs nach der
Aufnahme der Beniitzung (im Sinn des § 17 Abs 1 BauPolG) desjenigen Gebéudeteils richtet, welcher den
Gegenstand der Umnutzung bildet. Wird etwa die Verwendung als Ferienwohnung im Bauernhaus
baubewilligt, kommt es fiir den Fristenlauf nicht auf die Fertigstellung des Bauernhauses, sondern die
Aufnahme der Benutzung des Objektteils der Ferienwohnung an.

Abs 5 Z 3: Die Hervorhebung der Abwasserentsorgung dient der Verdeutlichung und Klarstellung dieser
Voraussetzung.

Abs 5 Z 7: Durch die erweiterte Anwendungsmdglichkeit des Abs 5 auch auf inaktive Betriebe und auf
rechtmifBige landwirtschaftliche Wohngebédude auflerhalb von Hofstellen (Abs 7) ist es erforderlich, die
geplante touristische Nutzung des Bestandes in solchen Féllen auf die Privatzimmervermietung gemaf3 Abs
2 Z 3 lit a (Géstezimmervermietung) innerhalb der landwirtschaftlichen Wohngebdude zu beschrinken.
Eine iiber die Privatzimmervermietung hinausgehende Vermietung von Ferienwohnungen — wie nach Abs
2 Z 3 lit b — ist sohin vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung nicht gedeckt; sie ist aber einer
Einzelbewilligung grundsitzlich zugénglich. Mit der Herausnahme von Anwendungsbereich soll eine
ausufernde touristische Nutzung dieser Objekte vermieden werden. Handelt es sich weiterhin um aktive
landwirtschaftliche Betriebe, ist eine touristische Nutzung in den Grenzen des Abs 2 Z 3 lit a und b sowie
Abs 3 —unbeschadet Abs 5 Z 7 — nach wie vor zuléssig.

Abs 7: In der Praxis existiert eine groBere Anzahl von rechtmiBig bestehenden landwirtschaftlichen
Wohngebiuden auBlerhalb von Hofstellen. Da fiir diese Gebdude héufig aufgrund der aktuellen
Bewirtschaftungsverhiltnisse kein landwirtschaftlicher Wohnraumbedarf besteht, sollen sie unter den
Voraussetzungen des Abs 5 einer sinnvollen Wohnnutzung zugefiihrt werden diirfen, ohne diese dauerhaft
zu ,entlandwirtschaftlichen. Durch die explizite Bezugnahme auf Wohngebéude ist klargestellt, dass
davon keine Betriebsgebdude umfasst sind. Auch rechtfertigt die Bestimmung keine Verwendung als
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Zweitwohnung, keine touristische Beherbergung iiber die Privatzimmervermietung hinaus und keine Neu-
, Auf- und Zubauten.

Zu Z 13 (§ 50 Abs 3 Z 2 und Abs 3a):

In den letzten Jahren hat sich die architektonische Gestaltung groferer Bauten durch die fast durchgéngige
Durchfiihrung von Wettbewerben erheblich verbessert. Zudem entsprechen Bauten dieser Grof3e eher dem
heutigen Standard. Eine Verdoppelung der bisherigen Schwellwerte entspricht daher nach fachlicher
Einschitzung der fiir Bauen und Wohnen zustindigen Abteilung 10 des Amtes der Landesregierung auch
dem zeitlichen Wandel in der Baukultur.

Die Anderung im Abs 3a beseitigt ein redaktionelles Versehen.
ZuZ 14 (§ 56 Abs 2,4,5, 6 und 7):
Abs 2:

Zu Z 2a: Die Dichtefreistellung fiir Rampeniiberdachungen von und zu Tiefgaragen ermdglicht kompaktere
Bauweisen und eine hohere Flacheneffizienz.

Zu Z 3 und Abs 4 Z 1: Terrassen sollen, wie bisher schon Dachterrassen, dichtefrei gestellt werden. Dies
entspricht dem Ziel der Schaffung von hochqualitativem Wohnraum.

Zu Z 6: Die Einschrankungen auf ,,freie” Balkone entféllt. Damit kann auch hier das Ziel der Schaffung
hochqualitativer Wohnrdume ermdglicht werden, ohne dass dies zu Lasten der baulichen Ausnutzbarkeit
geht. Somit gelten Balkone (bis zu 3 m) unabhédngig von der jeweiligen Ausformung als ,,dichtefrei.
Kiinftig ist es sohin auch unerheblich, ob Balkone etwa (statisch) abgestiitzt oder an den seitlichen Enden
teilweise oder génzlich geschlossen ausgefiihrt werden. Das Erfordernis von Seitenwinden ergibt sich
vielfach aus Larmschutzgriinden, aber auch zu Zwecken des Sichtschutzes.

Abs 4 Z 1: Die bisherige Definition des Abs 5 soll allein fiir die Berechnung der Geschof3fliche des Baus
malBgeblich sein (weshalb sie auch in den Abs 4 Z 1 iberstellt wird), nicht aber fiir die Einhaltung der
Abstandsregeln nach dem BGG. Selbst wenn ein Geschof3 unter Anwendung der GeschoBfldchendefinition
als unterirdisch zu qualifizieren ist, sollen sohin fiir die {iber dem Gelidnde liegenden oberirdischen Teile
dieser Ebene grundsétzlich die Abstandsregelungen des § 25 Abs 3 BGG zur Anwendung kommen.

Abs 4 Z 2 lit b: Im Streben nach einer verdichteten Bauweise und einer daraus resultierenden sparsamen
Nutzung von Grund und Boden soll der dichtefreie DachgeschofBausbau kiinftig bei Bauten bis zu neun
Wohnungen (und zwar sowohl bei Neu- als auch bei Bestandsbauten) zur Anwendung gelangen. Dies hat
nicht nur den weiteren Vorteil, dass es zu einer Vereinfachung im Vollzug kommt (weil damit die
Unterscheidung zwischen Bauten mit rechtskriftiger Baubewilligung vor und nach dem 1.7.1999 entfillt),
sondern dient diese Anderung auch dem Ziel des leistbaren Wohnens. Denn vielfach ist fiir Familien der
Ausbau des Dachgeschofles die einzige finanzierbare Mdglichkeit, Wohnraum (etwa flir die eigenen
Kinder) zu schaffen.

Abs 6 (neu): Die Errichtung von Tiefgaragen mit wenigen Stellplédtzen ist aufgrund der hohen Fixkosten,
die auf die Stellpldtze umgelegt werden miissen, besonders teuer. Mit dem vorgeschlagenen Dichtebonus
soll ein Anreiz geschaffen werden, die erforderlichen Oberflachen-Pflichtstellplitze fiir Kraftfahrzeuge
unter die Erdoberfliche zu verlegen und gleichzeitig den Dichtegewinn allenfalls fiir neuen Wohnraum zu
verwenden. Dieser Bonus soll freilich nur dann zustehen, wenn dafiir nicht bereits ein entsprechender
Zuschlag nach Abs 1 letzter Satz festgelegt ist.

Die Bonusregelung wird auf Bauten mit bis zu neun Wohnungen beschriankt. Dariiber hinaus soll der
Dichtebonus mit maximal 200 m? zusétzlicher GeschoBfliche (entspricht in etwa zwei Wohnungen)
gedeckelt werden. Und zwar, damit dieser Bonus nur dort seine Wirkung entfaltet, wo ansonsten aufgrund
der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen keine Tiefgaragen entstehen wiirden. Aus
raumordnungsfachlicher Sicht 1ist die Regelung darin begriindet, dass der Anteil an
VerkehrserschlieBungsfliachen bei kleineren Anlagen in Relation zu den Stellplatzflachen verhdltnisméBig
hoch ist. Um dem Ziel des flachensparenden Bauens ndher zu kommen und eine Verhiittelung auf
Bauplitzen zu vermeiden, soll sohin insbesondere bei kleineren bzw mittelgroBen Anlagen ein Anreiz zur
Schaffung von Tiefgaragenplétzen geschaffen werden.

Abs 7 Z 1: Die Errichtung von Solarenergieanlagen soll nicht dadurch behindert werden, dass dies — sofern
die Paneele konstruktiv Stellpldtze iiberdecken — zu Lasten der baulichen Ausnutzbarkeit der Grundflache
geht und damit die Mdoglichkeiten zur Schaffung von (Wohn)Rdumen schmilert. Kommt den Paneelen
keine dachbildende Funktion zu (zB weil diese auf den Dachziegeln angebracht werden), liegt Kausalitét
fiir eine Dichteeinrechnung ohnehin nicht vor.

ZuZ 15§57 Abs4Z 1):
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Zur Klarstellung wird die (demonstrative) Aufzdhlung um Dachausstiege ergénzt. Nicht eigens angefiihrt,
aber ebenso nicht unter die Hohenbegrenzung fallen zB Aufstiege und gesicherte Laufgénge, welche auf
Grund arbeitnehmerschutzrechtlicher Vorschriften auf Déchern zur Wartung von Féngen und
Liiftungsanlagen odgl erforderlich sind.

Zu Z 16 (§ 65 Abs 7):

Zur aufsichtsbehordlichen Kontrolle und Nachvollziehbarkeit der Planungsentscheidungen ist die Vorlage
der abgeschlossenen Vereinbarungen unabdingbar.

Zu Z 17 (§ 75 Abs 1 Z Sa):

Zur Starkung der Anwendung der Vertragsraumordnung soll ein ausdriicklicher Versagungsgrund fiir die
Nichtbeachtung der Verpflichtungen gemal § 18 Abs 3 festgelegt werden.

Zu Z 18.1 (§ 77 Abs 3):

Neben Gemeinden und der Land-Invest sollen auch (nach dem WGQG) anerkannte gemeinniitzige
Bauvereinigungen ausgenommen werden. Solche als gemeinniitzig anerkannt Bauvereinigungen haben ihre
Tétigkeit unmittelbar auf die Erfiillung dem Gemeinwohl dienender Aufgaben des Wohnungs- und
Siedlungswesens zu richten, ihr Vermdgen der Erfiillung solcher Aufgaben zu widmen und ihren
Geschiftsbetrieb regelméBig priifen und iiberwachen zu lassen.

Zu Z 18.1a (§ 77 Abs 5a):
Die Indexierung folgt Beispielen im Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabengesetz.
Zu 7 18.2 (§ 77b Abs 6a):

Die Bestimmung entlastet sowohl Biirgerinnen bzw Biirger als auch die Verwaltung. Sie ist § 8 Abs 4
zweiter Satz des Zweitwohnsitz- und Wohnungsleerstandsabgabengesetzes (ZWAG) nachgebildet.

ZuZ 19 (§ 77¢):

Abs 1a enthélt die fiir die hier festgelegten singuldren Zwecke abgestimmte gesetzliche Erméchtigung zur
Verarbeitung von personen- und wohnungsbezogenen Melde-, Verwendungs- und Verbrauchsdaten. Die
Ermichtigung unterscheidet dabei iS der Grundsitze Datenminimierung und VerhiltnismaBigkeit zwischen
planenden und aufsichtsbehoérdlichen Zwecken einerseits (Z 1) und dem Zweck der Feststellung der
raumordnungsrechtlichen RechtmiBigkeit/Unrechtméfigkeit von Zweitwohnungsverwendungen und
Zweckentfremdungen andererseits (Z 2), wobei sich die Zustéindigkeit zur Besorgung dieser Aufgaben klar
und deutlich aus dem Gesetz ergibt (vgl die §§ 1 Abs 2 und 3, 74 Abs 3 ROG 2009).

Die in der Z 1 angefiihrten Daten sind eine wesentliche Grundlage fiir eine den Zielsetzungen und
Grundsitzen entsprechende Raumplanung. Die weiteren Daten gemil3 der Z 2 sind notwendig, da gerade
bei Zweitwohnungen und Zweckentfremdungen, bei denen es im Wesentlichen auf die Art einer
bestimmten Nutzung der Wohnung ankommt und deren Beschriankung dem Raumordnungsziel § 2 Abs 1
Z 7 lit d ROG 2009 dient, die raumordnungsrechtliche RechtmiBigkeit bzw UnrechtméBigkeit der
behaupteten Verwendung vielfach nur durch entsprechende Verbrauchs- und Auskunftsdaten geméf den
§§ 31 Abs 5 und 31b Abs 4 ROG 2009 objektiviert werden kann.

Zu Z 20 (§ 78 Abs 1 Z 4a, Abs 2, 3 und 4):

Die Bestimmung Abs 1 Z 4a hat § 135 Abs 6a der Wiener Bauordnung bzw § 1 Abs 4 zweiter Satz GewO
1994 zum Vorbild. Auf Grund der Einfiigung soll nicht nur die tatsdchliche unzuléssige Verwendung von
Wohnungen fiir touristische Beherbergungen eine Verwaltungsiibertretung darstellen, sondern bereits ein
solches Anbieten im Internet oder sonst an einen groferen Personenkreis (zB in Tageszeitungen oder
Zeitschriften). Ein Anbieten liegt vor, wenn einer Ankiindigung die Eignung zukommt, in der Offentlichkeit
den Eindruck zu erwecken, dass eine unter den Wortlaut der Ankiindigung fallende Verwendung der
Wohnung fiir touristische Beherbergung tatsichlich moglich wire. Ob die angebotene Verwendung dann
auch real zustande kommt, ist nicht von Relevanz.

Abs 2: Das (unzuldssige) Anbieten einer Wohnung fiir touristische Beherbergungen an einen gréferen bzw
weltweiten Personenkreis ist vom Unrechtsgehalt einer tatsdchlichen unzuldssigen Verwendung im
Einzelfall nicht vollkommen gleichzuhalten, sodass hier der bisherige Strafrahmen zur Anwendung
gelangen  soll.  Verdoppelt werden soll jedoch der Strafrahmen fiir  unzuldssige
Zweitwohnungsverwendungen und tatsdchlich unzuldssige Zweckentfremdungen, zumal sich die
Immobilienpreise fiir solche Liegenschaften seit der letzten Festlegung im Jahr 2009 deutlich erhoht haben
und die vorgesehene Anhebung sohin begriindet bzw sogar geboten erscheint.

Abs 4: Die Aufhebung der Berichtspflicht der Bezirksverwaltungsbehorden dient der Entbiirokratisierung.
Zu Z 20a (§ 84 Abs 2a):
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Infolge der Novelle des Abfallwirtschaftsgesetzes (AWG-Novelle 2019) sind bestimmte, bislang nach
GewO genchmigte Abfalllagerplétze in das Regime des AWG 2002 gefallen. Da AWG-Anlagen, wenn sie
nicht unter eine Ausnahme nach Abs 2 fallen, grundsitzlich einer Raumvertraglichkeitspriifung zu
unterziehen sind, soll klargestellt werden, wie mit bereits bestehenden Abfalllagern und deren
Betriebserweiterungen im Hinblick auf die Erforderlichkeit einer Raumvertriglichkeitspriifung umzugehen
ist.

Hinsichtlich der bestehenden Abfalllager gebietet es der Vertrauensgrundsatz, dass diese ehemaligen
GewO-Lager in ihrem Bestand keiner Raumvertrdglichkeitspriifung unterworfen werden. Um
Rechtssicherheit fiir Anderungen der oft im Griinland befindlichen AWG-Lager herzustellen, werden die
Fille, in denen eine Raumvertrdglichkeitspriifung erforderlich ist, in den lit a und b bestimmt. Dabei ist
hinsichtlich der lit b zu beachten, dass flichenméBige Erweiterungen, die innerhalb von fiinf Jahren getétigt
werden, zusammen zu rechnen sind. Dies bedeutet, dass bei jedem Anderungsantrag jene Erweiterungen
hinzugerechnet werden miissen, die innerhalb der letzten fiinf Jahre (ab Inkrafttreten der Bestimmung)
vorgenommen wurden. Dabei darf die Erweiterungsflache, die in diesem Zeitraum insgesamt in Anspruch
genommen wurde, nicht iiber 1000 m? betragen, wenn der Antragsteller eine Raumvertriglichkeitspriifung
vermeiden mochte.

Zu Art 2 (Anderung des Baupolizeigesetzes 1997):
Zu den Z 1.1 und 1a (§ 2 Abs 2 Z 16 und Za):

Als Mallnahme der Entbiirokratisierung und im Interesse der Rechtsklarheit sollen bestimmte technische
Einrichtungen in den Katalog der baubewilligungsfreien Tatbestinde aufgenommen werden. Und zwar
wasserrechtlich genehmigungs- oder anzeigepflichtige Wéarmepumpen einerseits und stationdre
Batterieanlagen mit einem Energieinhalt bis zu 20 kWh am Standort von Energieerzeugungsanlagen
andererseits.

ZuZ1.2(§2Abs27Z18):

Ebenfalls als MaBnahme der Entbiirokratisierung sollen der Austausch von Haustiiren und Fenstern sowie
vertikale bodengerichtete FenstervergrofSerungen, welche sich nicht erheblich auf das Gesamtbild des Baus
auswirken, baubewilligungsfrei werden. Die Bewilligungsfreistellung fiir den Austausch von Fenstern dient
dabei als Klarstellung, wobei die baubewilligungsrechtliche Freistellung die Eigentiimer der baulichen
Anlage nicht von der Einhaltung bautechnischer Anforderungen entbindet. Dies gilt auch fiir die
Bewilligungsfreistellung bodengleicher Fenstervergroferungen, und zwar insbesondere im Hinblick auf die
Anbringung von bautechnisch erforderlichen Absturzsicherungen (zB vorgesetzte Geldnder).
Belichtungstechnisch haben bodengleiche Fenstervergroferungen den Vorteil, dass es durch den
vermehrten Lichteinfall zur Hebung der Qualitit von Wohnrdumen kommt, was sich in aller Regel positiv
auf die Wohnzufriedenheit der Bewohner auswirkt. Vorgesetzte Geldnder von bodengleichen Fenstern
konnen tiberdies fiir die Anbringung von Vorrichtungen fiir Blumen oder Kleinbeete (sog ,,Trittstein-
Biotope™) sowie fiir Photovoltaikanlagen (sog ,,Balkonkraftwerke) verwendet werden.

ZuZ13(§2Abs3Z3):

Klargestellt wird, dass nur jene Abfallbehandlungsanlagen keiner Baubewilligung bediirfen, auf welche die
Konzentrationsbestimmung des § 38 AWG anzuwenden ist. Anlagen gemal § 54 AWG (sohin auch
Recyclinghofe) fallen nicht darunter, sodass fiir solche Anlagenbauten eine Baubewilligungspflicht besteht.

ZuZ 1.4 (§2 Abs 3 Z 5):

Die von diesen Anlagen ausgehende Brandgefahr erfordert eine Einschrinkung der
Bewilligungsfreistellung. Nur freistehende Transformatorenstationen auflerhalb von Gebduden sollen
bewilligungsfrei sein.

Zu Z 2 (§ 3a Abs 1a):

In Altstadt- und Ortsbildschutzgebieten sowie fiir Bauten, fiir die ein Erhaltungsgebot gemél § 59 ROG
2009 gilt, soll das Mitteilungsverfahren nicht zur Anwendung kommen. In diesen sensiblen Gebieten liegt
das Hauptaugenmerk auf Erhaltung des fiir die 6rtliche Bautradition charakteristischen Gepréges. Ebenfalls
nicht zur Anwendung kommen soll das Mitteilungsverfahren fiir Bauten gemif § 10 Abs 2 BauPolG.

Zum unverédndert gebliebenen Abs 2 und 3 ist zum Begriff ,,nachbarliche Grundgrenze* auszufiihren, dass
darunter nicht die Grundgrenze zur Strale zu verstehen ist, sondern vielmehr die jenseits der Strafe
gelegene ,,nachbarliche® Grundgrenze. An dieser Grenze sind nachbarliche Immissionsbegrenzungen
baurechtlich geboten.

ZuZ3 (§8b Abs 1, 3 und 4):
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Die Anderung dient vornehmlich dem Ziel einer Beschleunigung des Bauverfahrens und Senkung der
Baukosten.

ZuZ 4 (§9 Abs 1b):

Zur Entlastung des Normtextes und Erhohung der Flexibilitit der Regelung sollen die bautechnischen
Anforderungen fiir eine Uberschreitung der baulichen Ausnutzbarkeit samt den Detailregelungen zur
Berechnung dieser Anforderungen durch Verordnung der Landesregierung festgelegt werden. Auflerdem
soll neben dem Gesichtspunkt Warmeschutz (LEK-Wert) auch der Gesichtspunkt Nachhaltigkeit
Beriicksichtigung finden. Bei Erreichen der durch Verordnung der Landesregierung (zweckmaifBigerweise
in der Bautechnikverordnung) festgelegten Anforderungen an den Wérmeschutz und/oder die
Nachhaltigkeit soll ein Rechtsanspruch auf Uberschreitung der baulichen Ausnutzbarkeit bestehen. Und
zwar bis zu 5 % fiir das Erreichen festgelegter Anforderungen an den Warmeschutz und bis zu 5 % fiir das
Erreichen festgelegter Anforderungen an die Nachhaltigkeit.

Zu Art 3 (Anderung des Bebauungsgrundlagengesetzes):
ZuZ1.1(§ 25 Abs 4):

Im Sinne des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden wird die schon bisher bestehende Moglichkeit der
dichteren Bauweise zwischen Start- und Ubergangswohnungen auf alle Bauten gleicher Verwendungsart
(zB Wohnbauten) erweitert. Die bautechnischen Voraussetzungen (wie zB eine ausreichende Belichtung)
bleiben davon unberihrt. Ebenso die Abstandsbestimmungen der Bauten zu den Grenzen des
Planungsgebiets nach Abs 6.

Zu Z 1.2 (§ 25 Abs 7):

Die Einschrinkung im Abs 7 lit ¢ fiir Betriebsbauten innerhalb der im Flachenwidmungsplan als
Gewerbegebiet ausgewiesenen Flachen stammt aus einer Zeit, in der es die Widmungskategorie noch nicht
gab. Auf Grund vergleichbaren Auswirkungen soll die Ausnahme im Abs 7 lit ¢ daher auf Betriebsgebiete
erweitert werden.

Zu Z 1.3 (§ 25 Abs 7a):

Nach der Judikatur des VWGH wurden Garagen und Carports, welche fiir sich keine selbstindigen
Bauwerke darstellen, sondern konstruktiv an das Hauptgebdude angehingt wurden, als Zubauten zum
Hauptgebaude qualifiziert (vgl VWGH 14.4.2020, Ra 2017/06/0199; 15.5.2020, Ra 2018/06/0320;
10.3.2022, Ro 2021/06/0014). Diese Judikaturlinie ist mit praktischen Anforderungen und Realititen nicht
zu vereinbaren, sodass eine entsprechende gesetzliche Klarstellung geboten ist.

Die Anfiigung der Baugrenzlinie dient der Klarstellung. Bereits in den GesMat zur Einfithrung dieser
Bestimmung (RV Nr 703 BIgLT 12 GP, 5. Sess) wurde festgehalten, dass Abs 7a allfdlligen ,,Festlegungen
im Bebauungsplan [...], die die Lage der Bauten im Bauplatz betreffen, also insbesondere einer
Baugrenzlinie®, vorgeht.

ZuZ2 (§25a Abs 1 und 4):
Abs 1:

Die Baugrenzlinie soll in die Liste der iiberschreitbaren Planungslinien aufgenommen werden. Vor dem
Hintergrund, dass die Bauteilprivilegierung selbst fiir den seitlichen Mindestabstand gilt und die
Begrenzlinie im Wesentlichen denselben Regelungszweck verfolgt, erscheint dies auch geboten.

Abs 1 Z 6: Die Bauteilprivilegierung soll kiinftig auch fiir Rampeniiberdachungen von und zu Tiefgaragen
gelten. Dies dient auch dem Ziel des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden. Solche Bauteile treten im
Verhiltnis zu den umliegenden oberirdischen Bezugsbauten in der Regel untergeordnet in Erscheinung und
sind auch hinsichtlich der erwartbaren Beldstigungen als nicht wesentlich unvertréglicher anzusehen als bei
Situierung ohne Bauteilprivilegierung.

Abs 1 Z 7: Knapper werdender Wohnraum bedingt, dass vermehrt zusitzliche Eingdnge in Obergeschoflen
geschaffen werden miissen. Um diese Form der Nachverdichtung durch Schaffung zuséitzlicher
Wohnungen zumeist in kleineren Objekten zu erleichtern, soll die Bauteilprivilegierung fiir Freitreppen
nicht nur auf deren Errichtung im Erdgeschof3 beschrinkt sein, sofern sie nicht selbst den Eindruck einer
Front des Baues erwecken.

Die Regelung soll grundsitzlich auch Bestandsbauten zu Gute kommen, die bereits vor oder an den
jeweiligen Grenzlinien zu liegen kommen. Damit einher geht regelméiBig eine Aufwertung des Bestandes
etwa durch die Moglichkeit Balkone im Nachhinein errichten zu kdnnen, wobei im nachbarlichen
Mindestabstand ein Abstand von 3 m zur Bauplatzgrenze ohnedies immer gewahrt werden muss.

Abs 4 ist auf Grund der Anderungen im Abs 1 entsprechend anzupassen.
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Zu Art 4 (Anderung des Bautechnikgesetzes):
Zu Z2 (§25 Abs 2):

Mit der Anderung wird die Errichtung von Maisonette-Gartenwohnungen mit einem dichtefreien
SouterraingeschoB grundsitzlich ermdglicht. Im Ubrigen haben Riaumlichkeiten in SouterraingeschoBen
dieselben bautechnischen Standards (bzgl Belichtung, Feuchtigkeitsschutz usw) zu erfiillen wie in
sonstigen Geschof3en.

ZuZ 3 (§ 31 Abs 3):

Die unterschiedlichen Vorgaben in den §§ 28 Abs 3 und 31 Abs 3 in Bezug auf die Anzahl der
Wohneinheiten werden harmonisiert. Dabei wird zur Senkung der Baukosten auf die Anzahl des § 28 Abs
3 abgestellt. Kiinftig sind daher erst fiir bauliche Anlagen mit mehr als neun Wohnungen die Anforderungen
des § 31 Abs 2 Z 1 bis 3 zu erfiillen. Zumindest 30 % dieser Wohnungen sind hier kiinftig aber barrierefrei
zu planen und auszugestalten. In aller Regel wird es sich dabei aus Kostengriinden um
ErdgeschoBwohnungen handeln.

ZuZ 4 (§ 33a):

Das Olkesseleinbauverbotsgesetz wurde mit Wirksamkeit vom 29. Februar 2024 aufgehoben und durch das
Erneuerbare-Wirme-Gesetz (EWG) ersetzt. Dieses engt die Moglichkeit des Einsatzes von Anlagen zur
Wirmebereitstellung, die mit fossilen Betriecben werden, im Neubau weiter ein. Auf Grund der
Kompetenzdeckungsklausel im § 1 EWG gelten die Anforderungen auch in baurechtlichen
Angelegenheiten.

Zu Z 4a (§ 33b):

In Anlehnung an § 6 fiir den 2. Abschnitt soll auch fiir den 3. Abschnitt eine Verordnungserméichtigung fiir
prézisierende und ergidnzende technische Detailregelungen geschaffen werden.

ZuZ 5 (§ 34):

Mit dem Entfall von Vorgaben fiir Einzelrfiume sollen ohne Nachteile fiir die Benutzbarkeit durchdachte
Grundrisse fiir eine hohere Flacheneffizienz sorgen.

Zu Z 6 und 7 (§§ 35 und 35a):

Die getrennte Anfithrung von Waschkiichen und Trockenrdumen wurde in der Praxis zum Teil dahin
verstanden, dass es sich um verschiedene R&umlichkeiten handeln muss. Eine bautechnische
Notwendigkeit besteht dafiir nicht, sodass ein Raum dafiir geniigen soll. Selbstverstindlich kénnen
Waschriaume auch als Trockenrdume verwendet werden.

ZuZ 7a (§ 36 Abs 3):

Die Anderung bzw VergroBerung der MindestgrdBe auf 50 m? dient dazu, ein geeignetes Sicherheitsniveau
beim Spielen in, an oder um Spielplatzgerdte herum sicherzustellen. Gleichzeitig werden durch die
VergroBerung Aktivititen und Eigenschaften gefordert, die Kindern niitzen.

Zu Z 8 (§ 38 Abs 3):

Angesichts der aktuellen Mobilititserfordernisse und der Zielsetzung, die Bodenversiegelung
hintanzuhalten, ist eine Eingrenzung der Mindestanforderungen an die Zahl der Stellpldtze angebracht.

Zu 7.9 (§ 52a):

Zur Erreichung der energie- und klimapolitischen Ziele ist die Bereitstellung rdumlicher, energierelevanter
Informationen (Energieraumplanung), insbesondere zum Gebaudebestand essentiell. So verpflichtet Art 25
der Energieeffizienzrichtlinie EED III (Richtlinie [EU] 2023/1791) die Mitgliedsstaaten eine Bewertung
der Wirme- und Kélteversorgung durchzufiihren und die Gemeinden bei der Erstellung von Pldnen zur
Wiérme- und Kélteversorgung auf Basis der aktuellsten verfiigbaren Daten zu unterstiitzen. Zudem sind
auch nach der Richtlinie zur Gesamtenergieeftizienz von Gebduden EPBD (Richtlinie [EU] 2024/1275) ein
Gesamtiiberblick tiber den energetischen Zustand des Gebdudebestands herzustellen (vgl Art 3 EPBD) und
energierelevanten Daten zu den Gebéuden in einer Datenbank zu sammeln und Eigentiimern, Mietern und
Verwaltern zur Verfiigung zu stellen (vgl Art 16, 22 u 24 EPBD). Schlussendlich soll ein Monitoring bzw
eine Berichtslegung zur Steigerung des erneuerbaren Anteils im Gebdude- bzw gesamten Warme- und
Kiéltesektor nach Art 15a bzw Art 23 der Erneuerbare-Energien-Richtlinie RED III (Richtlinie [EU]
2023/2413) moglich sein.

Um diese verschiedenen energiepolitischen Aufgaben effizient umsetzen zu koénnen, wird durch das Amt
der Salzburger Landesregierung ein umfassender Energicatlas entwickelt, der bestehende Datenbanken
nutzt, energetisch relevante Daten zu den Gebduden enthilt und GIS basiert relevante Darstellungen und
Auswertungen in unterschiedlicher Granularitét aufzeigt. Auf Basis des Energieatlas wurde unter anderem
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auch die ,,Bestandsanalyse Energie” entwickelt, die jeder Gemeinde im Bundesland Salzburg im Rahmen
der Erstellung ihres raumlichen Entwicklungskonzepts kostenlos zur Verfligung steht. Zahlreiche Themen
werden dabei in Grafiken und Tabellen in kompakter und verstdndlicher Art und Weise in einem
umfassenden Bericht fiir jede Salzburger Gemeinde automatisiert aufbereitet (Energiebedarf der Gemeinde
fiir Raumwiarme und Strom, Energieversorgungsinfrastruktur der Gemeinde fiir Warme und Strom [zB
installierte Photovoltaikleistung, Fernwiarmeinfrastruktur], erneuerbare Energiepotenziale der Gemeinde
[zB Abwirme, Biomasse, Geothermie, Solar, Wasserkraft], Empfehlungen fiir die Gemeinde in den
Bereichen Bereich Warme, Strom und Mobilitét.

Abs 1 legt fest, welche Informationen von der Landesregierung im Energieatlas zu sammeln und zu
verwalten sind. Dabei handelt es sich lediglich um energierelevante Daten zum Gebaude (Flachen, Kubatur,
Baualter, Nutzung, Energieeffizienz, Art der Beheizung, Warmeverteilung ud) mit Bezug zum Grundstiick
bzw dem Gebéude. Ein Personenbezug dieser Daten ergibt sich erst durch die Mdglichkeit der indirekten
Identifizierbarkeit iiber das oOffentlich zugingliche Grundbuch. Es ist daher grundsitzlich von einer
geringen Schutzwiirdigkeit der personenbezogenen Daten auszugehen.

Im Hinblick auf Bundesdatenbanken wird lediglich das AGWR (Adress-, Gebdude- und Wohnungsregister)
genutzt. GemiB § 7 Abs 2 GWR-Gesetz haben die Lander zur Wahrnehmung gesetzlicher Aufgaben nicht
kommerzieller Art Zugriff auf die verwendeten Daten.

Abs 2 normiert, wem Auskiinfte daraus zu erteilen sind. Hinsichtlich der Bestandsdaten soll sich die
Auskunftsberechtigung nach dem Kreis der Berechtigten nach den jeweils angesprochenen Gesetzen
richten. Die Daten iiber Potenziale sollen hingegen der Offentlichkeit zuginglich gemacht werden, da diese
eine Entscheidungsgrundlage fiir die Planung und Umsetzung von Energiecanwendungen bilden sollen.

Abs 3: Die datenschutzrechtliche Zuldssigkeit der Datenverarbeitung setzt nach Art 6 Abs 1 lit e DS-GVO
voraus, dass dem fiir die Datenverarbeitung Verantwortlichen eine Aufgabe iibertragen wurde, die im
offentlichen Interesse liegt oder in Ausiibung 6ffentlicher Gewalt erfolgt. Die Tétigkeiten nach den Abs 1
und 2 miissen daher als 6ffentliche Aufgabe festgelegt werden. Ferner stellt die Bestimmung klar, dass die
Datenverarbeitung im 6ffentlichen Interesse der effizienten Nutzung verfiigbarer Energiepotenziale und
des Klimaschutzes erfolgt. Damit ist nach Art. 23 Abs 1 lit e DS-GVO eine Beschrankung der Rechte der
betroffenen Person zum Schutz sonstiger wichtiger Ziele des allgemeinen 6ffentlichen Interesses eines
Mitgliedstaats zuléssig.

Die weiteren Bestimmungen folgen den entsprechenden Regelungen des § 77c Abs 2 zweiter und dritter
Satz, Abs 3 und Abs 4 ROG 2009. Eine unbefristete Aufbewahrung der Daten ist notwendig, um folgende
Aufgaben darstellen zu konnen:

e Abbildung von Zeitreihen: Fiir die Energieplanung ist es erheblich, die Tendenz der letzten Jahre
zu erkennen, um daraus entsprechende Schliisse fiir notwendige Planungsschritte zu ziehen

e Monitoring: Fiir die kommunale Planung ist das Monitoring der Effekte der Planung und die
Feststellung des Erreichens von formulierten Zielen wichtig. Zu diesem Zweck ist es notwendig,
Jahreswerte vergleichen zu konnen.

e  Methodenentwicklung: Methoden werden laufend angepasst. Um eine Vergleichbarkeit zwischen
Jahreswerten und damit die Darstellung von Zeitrethen zu ermdglichen, sind
Methodendnderungen ex-post fiir simtliche betroffene Analysen umzusetzen.

Zu Art 5 (Anderung des Salzburger Bauproduktegesetzes):

Der vorliegende Entwurf zur Anderung des Bauproduktegesetzes sieht im Wesentlichen die erforderlichen
Anpassungen im Bauproduktegesetz im Hinblick auf die ,,Verordnung (EU) 2019/1020 iiber
Marktiiberwachung und die Konformitiit von Produkten sowie zur Anderung der Richtlinie 2004/42/EG
und der Verordnungen (EG) Nr 765/2008 und (EU) Nr 305/2011“ vor. Mit dieser neuen
Marktiiberwachungsverordnung (EU) 2019/1020 wird gleichzeitig auch Kapitel III (Artikel 15 bis 29) der
Verordnung (EG) Nr 765/2008 aufgehoben. Da im Bauproduktegesetz im Abschnitt iiber die
Marktiiberwachung auf die aufgehobenen Artikel 15 bis 29 der Verordnung (EG) Nr 765/2008 Bezug
genommen wird, sind diese Verweise im Bauproduktegesetz entsprechend anzupassen. Gravierende
inhaltliche Anderungen fiir den Bauproduktebereich sind damit nicht verbunden.

Zu Z 1 (Inhaltsverzeichnis):

Durch die Einfiigung der Okodesign-Anforderungen unter § 8c ergibt sich das Erfordernis eines geéinderten
Inhaltsverzeichnisses.

ZudenZ2,3,13 und 15a (§§ 1 Abs 1, 2, 12a Abs 5 und 18a Abs 2):
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Anstelle der bisherigen Verweise auf die Verordnung (EG) Nr 765/2008 erfolgen nunmehr die
entsprechenden Verweise auf die neue Verordnung (EU) 2019/1020.

Mit § 2 Abs 1 erfolgt eine Vereinheitlichung der Begriffsbestimmungen.
Zu den Z 4 und 9a (§§ 3 Abs 1 und 9 Abs 1):

Die bisherigen §§ 3 Abs 1 und 9 Abs 1 entsprechen im Wesentlichen den Art 18 und 24 der Vereinbarung
gemal Art 15a B-VG iiber die Zusammenarbeit im Bauwesen sowie die Bereitstellung von Bauprodukten
auf dem Markt und deren Verwendung. Der Begriff der ,,harmonisierten technischen Spezifikation“ in der
genannten Vereinbarung beruht jedoch noch auf der Richtlinie 89/106/EWG (Bauprodukterichtlinie). Die
Definition dieses Begriffs hat sich mit der Verordnung (EU) 305/2011 (Bauprodukteverordnung) allerdings
gedndert. Nach Art 2 Z 10 der Bauprodukteverordnung gelten als harmonisierte technische Spezifikationen
harmonisierte Normen und Europdische Bewertungsdokumente (EAD). Da aber ein EAD nicht
verpflichtend anzuwenden ist (vgl Art 4 der Bauprodukteverordnung), entsteht die Verpflichtung zur CE-
Kennzeichnung erst bei Vorliegen einer Europiischen technischen Bewertung (ETA) fiir ein konkretes
Produkt und nicht bereits bei Vorliegen der harmonisierten technischen Spezifikation EAD. Vor diesem
Hintergrund ist die Bestimmung anzupassen und wird damit auch einer entsprechenden Anregung des OIB
entsprochen.

Zu den Z 5, 13a und 13b (§§ 8b Abs 2 und 3 sowie 12b und 12c¢):

Erginzt wird, dass bei energieverbrauchsrelevanten Bauprodukten, fiir die Okodesign-Anforderungen
gelten, auch die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/1369 (EU-Labeling-Verordnung) beachtlich
sind.

Da das Inverkehrbringen im Sinne der diesem Gesetz zugrunde liegenden Europdischen Rechtsakte, wie
bspw der Richtlinie 2009/125/EG, lediglich die erstmalige Bereitstellung eines Produktes auf dem Markt
der Union umfasst, ist es im Hinblick auf die nicht unwesentliche Menge auslidndischer
energieverbrauchsrelevanter Bauprodukte, die in Osterreich angeboten wird, weiters erforderlich, auch ,,die
Bereitstellung auf dem Markt® in den jeweiligen Bestimmungen dieses Gesetzes aufzunehmen.
Energieverbrauchsrelevante Bauprodukte im Sinne dieses Gesetzes werden im Ubrigen nicht nur von der
Richtlinie 2009/125/EG, sondern auch von der Verordnung (EU) 2017/1369 erfasst, welche ebenfalls
Bestimmungen fiir die Bereitstellung auf dem Markt beinhaltet.

ZuZ 6 (§ 8¢):

Der neueingefiigte § 8c entspricht im wesentlichem dem Art 24b der Vereinbarung gemdfl Art 15a B-VG
iiber die Zusammenarbeit im Bauwesen sowie die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt und
deren Verwendung. Die Richtlinie 2009/125/EG war schon bisher als Okodesign-RL Bestandteil von § 8c
Abs 1, welcher unveréndert bleibt, nur wird hier im Sinne der Harmonisierung der Begrifflichkeit nochmal
dezidiert auf die Okodesign-Anforderungen eingegangen sowie die Ermichtigung einer erginzenden
Verordnung durch die Landesregierung geschaffen.

Zu den Z 7 bis 9 (§§ 8d, 8¢ und 8f):

Die Anderungen sind durch den Einschub von § 8c erforderlich geworden. Die bisherigen Bestimmungen
werden unverédndert iibernommen. Im § 8d wird allerdings (zur Vermeidung sprachlicher Barrieren sowohl
bei der Durchfithrung der Marktiiberwachung als auch bei den Benutzern) analog zu den bestehenden
Bestimmungen im § 17 fiir die Abfassung von Unterlagen von energieverbrauchsrelevanten Bauprodukten
die deutsche Sprache festgelegt.

Zu den Z 10 und 11 (§ 10):

Anstelle der bisherigen Verweise auf die Verordnung (EG) Nr 765/2008 erfolgen nunmehr die
entsprechenden Verweise auf die neue Verordnung (EU) 2019/1020. Die Bestimmungen der EU-
Verordnung sind verbindlich und gelten unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Das Osterreichische Institut
fiir Bautechnik (OIB) ist — wie schon bisher — Marktiiberwachungsbehorde fiir Bauprodukte, nunmehr
ausdriicklich auch mit den Befugnissen einer Marktiiberwachungsbehérde nach der Verordnung (EU)
2019/1020 (,,Befugnisse fiir Marktiiberwachung, Ermittlung und Durchsetzung* — sieche insbesondere die
in Art 14 Abs 1 und 4 der Verordnung (EU) 2019/1020 festgelegten Befugnisse der
Marktiiberwachungsbehorden).

Was Ausloser fiir allfallige Marktiiberwachungsmafnahmen der Marktiiberwachungsbehorde ist, regelt der
Art 16 Abs 1 der Verordnung (EU) 2019/1020: Die Marktiiberwachungsbehorde ergreift dann geeignete
MaBnahmen, wenn ein (harmonisiertes) Produkt (hier: Bauprodukt) bei bestimmungsgeméfBem Gebrauch
oder vorhersehbarer Fehlanwendung und bei ordnungsgemaBer Installation und Wartung ,,wahrscheinlich
die Gesundheit oder Sicherheit der Nutzer gefdhrdet” (lit a) oder ,nicht den geltenden
Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union entspricht® (lit b). In einem solchen Fall hat die
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Marktiiberwachungsbehdrde nach Art 16 Abs 2 der Verordnung (EU) 2019/1020 unverziiglich
angemessene und verhdltnisméfBige KorrekturmaBnahmen zu ergreifen, um das Risiko binnen eines
festzulegenden Zeitraumes zu beenden (im Falle der lit a) oder die Nichtkonformitét zu beenden (im Falle
der lit b). Nach Art 19 Abs 1 Verordnung (EU) 2019/1020 hat die Marktiiberwachungsbehorde dafiir Sorge
zu tragen, dass Produkte, von denen ein ernstes Risiko ausgeht, zuriickgerufen oder vom Markt genommen
werden (sofern es keine andere wirksame Moglichkeit zur Beseitigung des ernsten Risikos gibt). Wenn
dabei ein rasches Einschreiten erforderlich ist, konnen die Marktiiberwachungsmafinahmen als Mafinahmen
unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt ohne vorausgegangenes Verwaltungsverfahren ergriffen werden
(vgl § 14 Abs 2 BauProdG). Die Entscheidung, ob mit einem Produkt ein ernstes Risiko verbunden ist oder
nicht, wird nach Art 19 Abs 2 der Verordnung (EU) 2019/1020 auf der Grundlage einer angemessenen
Risikobewertung unter Beriicksichtigung der Art der Gefahr und der Wahrscheinlichkeit ihres Eingriffs
getroffen (vgl dazu auch die Begriffsbestimmung fiir ein ,,Produkt, mit dem ein ernstes Risiko verbunden
ist“ nach Art 3 Z 20 der Verordnung (EU) 2019/1020).

ZuZ 12 (§ 11):

Auf Anregung des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik (OIB) werden — unter Beriicksichtigung der
Vorgaben der Art 11, 14 und 16 der Verordnung (EU) 2019/1020 (Marktiiberwachungsverordnung) — die
Regelungen betreffend die Tatigkeiten, Befugnisse und MaBnahmen der Marktiiberwachungsbehorde
angepasst bzw konkretisiert. Dies soll letztlich auch zu einer Harmonisierung der landesrechtlichen
Vorschriften betreffend die Marktiiberwachung mit jenen der anderen Bundesldnder beitragen.

Zu Z 14 (§ 14 Abs 2):

Anstelle der bisherigen Verweise auf die Verordnung (EG) Nr. 765/2008 erfolgen nunmehr die
entsprechenden Verweise auf die neue Verordnung (EU) 2019/1020. Zudem erfolgt eine unionsbedingte
inhaltliche Anpassung der Begrifflichkeit von ,,ernste Gefahr* auf ,,ernstes Risiko*.

ZuZ 15 (§ 18):

Auch diese Anderungen gehen im Wesentlichen zuriick auf entsprechende Vorschlige des Osterreichischen
Instituts fiir Bautechnik (OIB), um eine Harmonisierung der landesrechtlichen Vorschriften betreffend die
Marktiiberwachung mit jenen der anderen Bundesldnder zu erreichen.

Zu Art 6 (Anderung des Ortsbildschutzgesetzes):
ZuZ1(§11 Abs 3):

Die Ausnahmen entsprechen den entsprechenden Regelungen im Baupolizeigesetz (§§ 2 Abs 4 und 5
jeweils vorletzter Satz sowie 3a Abs la BauPolG 1997).

ZuZ?2(§12 Abs 2):

Klargestellt wird, dass der Maflstab fiir die Beurteilung nicht das Ortsbild schlechthin, sondern
entsprechend § 11 Abs 1 nur das fiir die ortliche Bautradition charakteristische Geprége des geschiitzten
Ortsbildes ist.

Zu Art 7 (Anderung des Landestrafiengesetzes 1972):
ZuZ 1 (§ 40):

Bringungsanlagen sind grundsitzlich nicht dauernd dem allgemeinen Verkehr gewidmete Wege (vgl § 3
Abs 1 Z 1 des Giiter- und Seilwegegesetzes 1970). Trotzdem konnen nach dzt Rechtslage Personen, die
nicht als Mitglieder in die Genossenschaft einbezogen werden, bei denen aber ein Tatbestand nach Abs 1
zweiter Satz lit a oder b vorliegt, eine Feststellung erwirken, dass es sich um eine dem 6ffentlichen Verkehr
dienende Privatstrale handelt. Die Folge daraus ist, dass allenfalls gegen den Willen der Genossenschaft
die Weganlage fiir jegliche Zwecke benutzt werden darf und die Erhaltungsbeitrdge ungeregelt bleiben.
Diesbeziigliche Offentlichkeitsfeststellungen filhren zum Teil zu jahrelangen Streitigkeiten, obwohl
ohnehin ein geregelter Weg nach dem Salzburger Giiter- und Seilwegegesetz 1970 vorliegt. Vor diesem
Hintergrund sollen daher Bringungsanlagen vom Anwendungsbereich des Abs 1 ausgenommen werden.

Die Landesregierung stellt sohin den
Antrag,

der Salzburger Landtag wolle beschlieBen:
1. Das vorstehende Gesetz wird zum Beschluss erhoben.
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2. Die Gesetzesvorlage wird dem Verfassungs- und Verwaltungsausschuss zur Beratung,
Berichterstattung und Antragstellung zugewiesen.
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1. Abschnitt
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§5

Im Sinn dieses Landesgesetzes bedeuten die Begriffe:



Geltende Fassung
1. Apartment, Apartmenthaus, Apartmenthotel:
a) Apartment: eine fiir den voriibergehenden Wohnaufenthalt von

Vorgeschlagene Fassung
1. Apartment, Apartmenthaus, Apartmenthotel:
a) Apartment: eine fiir den voriibergehenden Wohnaufenthalt von

Personen bestimmte Nutzungseinheit innerhalb eines Baus,

aa) die zumindest iliber ein Wohnschlafzimmer oder getrennte Wohn-
und Schlafzimmer, eine Kiiche oder Kochnische und einen
Sanitirbereich verfiigt oder

bb) an welcher Wohnungseigentum (Baurechtswohnungseigentum)
nach den Bestimmungen des WEG 2002 begriindet wurde;

keine Apartments sind Wohneinheiten einer Privatzimmervermietung

oder einer touristischen Beherbergung in landwirtschaftlichen
Wohnbauten gemal3 § 48 Abs 2 und 3;

b) Apartmenthaus: Bau mit mindestens einem Apartment zur

Beherbergung von Gisten, der kein Apartmenthotel geméf lit ¢ oder
Teil eines solchen ist;

¢) Apartmenthotel: Bau oder Gruppe von in einem rdumlichen

Naheverhiltnis stehenden, eine funktionale oder wirtschaftliche Einheit

bildenden Bauten mit Apartments zur Beherbergung von Gisten, in

dem bzw der sich zur Erbringung hoteltypischer Dienstleitungen

geeignete Raumlichkeit befinden; dafiir miissen zumindest vorhanden

sein:

aa) Raumlichkeiten fiir den Empfang der Géste in einem zentralen, gut
zugénglichen Bereich des Baus bzw der Gruppe von Bauten im
Ausmal} von mindestens 40 m? sowie

bb) Raumlichkeiten fiir die Verabreichung von Speisen und Getrénken
in einem Ausmal von mindestens:

— 4 m? je Gastezimmer bei Bauten mit bis zu 35 Géstezimmer,
— 3 m? je Gistezimmer bei Bauten ab 36 bis 100 Géstezimmer,
— 2 m? je Gistezimmer bei Bauten {iber 100 Géstezimmer.

2. Bauland-Eigenbedarf: Flachen,
a) die den Eigentiimern oder ihren Kindern (oder eines Enkelkindes

anstelle eines Kindes) zur Befriedigung ihrer Wohnbediirfnisse dienen,
und zwar im Ausmalf} von 700 m? Grundfldche je berechtigter Person,

b) die der Erweiterung oder Verlegung von Betrieben dienen;

Personen bestimmte Nutzungseinheit innerhalb eines Baus,

aa) die zumindest iiber ein Wohnschlafzimmer oder getrennte Wohn-
und Schlafzimmer, eine Kiiche oder Kochnische und einen
Sanitédrbereich verfiigt oder

bb) an welcher Wohnungseigentum (Baurechtswohnungseigentum)
nach den Bestimmungen des WEG 2002 begriindet wurde;

keine Apartments sind Wohneinheiten einer Privatzimmervermietung

oder einer touristischen Beherbergung in landwirtschaftlichen

Wohnbauten geméal} § 48 Abs 2 und 3;

b) Apartmenthaus: Bau mit mindestens einem Apartment zur

Beherbergung von Gisten, der kein Apartmenthotel gemé8 lit ¢ oder
Teil eines solchen ist;

¢) Apartmenthotel: Bau oder Gruppe von in einem rdumlichen

Naheverhiltnis stehenden, eine funktionale oder wirtschaftliche Einheit

bildenden Bauten mit Apartments zur Beherbergung von Gésten, in

dem bzw der sich zur Erbringung hoteltypischer Dienstleitungen

geeignete Rdumlichkeit befinden; dafiir miissen zumindest vorhanden

sein:

aa) Raumlichkeiten fiir den Empfang der Géste in einem zentralen, gut
zuginglichen Bereich des Baus bzw der Gruppe von Bauten im
Ausmal} von mindestens 40 m? sowie

bb) Raumlichkeiten fiir die Verabreichung von Speisen und Getrianken
in einem Ausmalf} von mindestens:

— 4 m? je Gastezimmer bei Bauten mit bis zu 35 Géstezimmer,
— 3 m? je Géstezimmer bei Bauten ab 36 bis 100 Géstezimmer,
— 2 m? je Géstezimmer bei Bauten {iber 100 Gistezimmer.

2. Bauland-Eigenbedarf: Flachen,
a) die den Eigentiimern oder ihren Kindern (oder eines Enkelkindes

anstelle eines Kindes) zur Befriedigung ihrer Wohnbediirfnisse dienen,
und zwar einmalig im Ausmal von 700 m? Grundfliche je berechtigter
Person,

b) die der Erweiterung oder Verlegung von Betrieben dienen;



7. Handelsagglomeration: raumliche

Geltende Fassung
. Baulandneuwidmungen: die Anderung der Nutzungsart einer Fliche von
Griinland oder Verkehrsfliche in Bauland,
. bestehender land- und forstwirtschaftlicher Betrieb: ein solcher Betrieb ist
nur gegeben, wenn eine Hofstelle (Wohn- und Wirtschaftsgebdude)
vorhanden ist;

. Dauersiedlungsraum: jener Raum, der zum stindigen (ganzjdhrigen)
Lebens- und Wirtschaftsraum des Menschen gehort;

. Grundstiicke und Baulandgrundstiicke:

a) Grundstiicke: Grundflichen, die im Grundsteuerkataster oder im
Grenzkataster mit einer eigenen Nummer bezeichnet sind;

b) Baulandgrundstiicke: Grundstiicke oder Teile davon, die im
Flachenwidmungsplan als Bauland ausgewiesen sind; dabei bilden in
Bezug auf die Abgaben nach diesem Gesetz eine Einheit:

aa) die bebauten Teile eines Baulandgrundstiicks sowie die
zugehorigen ErschlieBungs-, Stellplatz- und Hausgartenfldchen
odgl, auch wenn diese Teil eines angrenzenden eigenen
Baulandgrundstiicks sind;

bb) rdumlich ~ zusammenhdngende  unverbaute  Teile  von
Baulandgrundstiicken, soweit sie zu einer wirtschaftlichen Einheit
gehoren und nicht unter die sublit aa fallen;

¢) unverbaute/bebaute Grundflachen, Grundstiicke und

Baulandgrundstiicke:

aa) unverbaute: zur selbstdndigen Bebauung geeignete Grundfldchen,
Grundstiicke oder Baulandgrundstiicke, die mit keinem Bau oder
nur mit Nebenanlagen bebaut sind;

bb) bebaute: Grundflachen, Grundstiicke oder Baulandgrundstiicke, auf denen

ein Bau errichtet ist oder mit dessen Errichtung bereits begonnen wurde,
soweit es sich dabei nicht um eine Nebenanlage handelt;

Konzentration von
Einzelhandelsbetrieben unabhingig von der Art der angebotenen Waren;

8. Handelsgrofbetriebe =~ mit  zentrumsrelevantem  Warensortiment:

HandelsgroBbetriebe der Kategorien Verbrauchermirkte, Fachmérkte und
Einkaufszentren;

7. Handelsagglomeration: raumliche

Vorgeschlagene Fassung

. Baulandneuwidmungen: die Anderung der Nutzungsart einer Fliche von

Griinland oder Verkehrsfliache in Bauland;

. bestehender land- und forstwirtschaftlicher Betrieb: ein solcher Betrieb ist

nur gegeben, wenn eine Hofstelle (Wohn- und Wirtschaftsgebdude)
vorhanden ist, von der aus eine aktive Bewirtschaftung der
betriebszugehorigen Flichen erfolgt;

. Dauersiedlungsraum: jener Raum, der zum stindigen (ganzjdhrigen)

Lebens- und Wirtschaftsraum des Menschen gehort;

. Grundstiicke und Baulandgrundstiicke:

a) Grundstiicke: Grundflachen, die im Grundsteuerkataster oder im
Grenzkataster mit einer eigenen Nummer bezeichnet sind;

b) Baulandgrundstiicke: Grundstiicke oder Teile davon, die im
Flachenwidmungsplan als Bauland ausgewiesen sind; dabei bilden in
Bezug auf die Abgaben nach diesem Gesetz eine Einheit:

aa) die bebauten Teile eines Baulandgrundstiicks sowie die
zugehorigen ErschlieBungs-, Stellplatz- und Hausgartenfldchen
odgl, auch wenn diese Teil eines angrenzenden eigenen
Baulandgrundstiicks sind;

bb) rdumlich ~ zusammenhdngende  unverbaute  Teile  von
Baulandgrundstiicken, soweit sie zu einer wirtschaftlichen Einheit
gehoren und nicht unter die sublit aa fallen;

¢) unverbaute/bebaute Grundflachen,

Baulandgrundstiicke:

aa) unverbaute: zur selbstindigen Bebauung geeignete Grundfldchen,
Grundstiicke oder Baulandgrundstiicke, die mit keinem Bau oder
nur mit Nebenanlagen bebaut sind;

Grundstiicke und

bb) bebaute: Grundflichen, Grundstiicke oder Baulandgrundstiicke, auf denen

ein Bau errichtet ist oder mit dessen Errichtung bereits begonnen wurde,
soweit es sich dabei nicht um eine Nebenanlage handelt;

Konzentration von
Einzelhandelsbetrieben unabhingig von der Art der angebotenen Waren;

8. HandelsgroBbetriecbe = mit  zentrumsrelevantem  Warensortiment:

Handelsgrof3betriebe der Kategorien Verbrauchermérkte, Fachmarkte und
Einkaufszentren;



8a.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

15a.

Geltende Fassung

Hauptsiedlungsbereich: vorrangige Bereiche der Siedlungsentwicklung in
einer Gemeinde (einschlieBlich der Nebenzentren);

. Hauptwohnsitz: der Hauptwohnsitz einer Person ist dort begriindet, wo sie

sich in der erweislichen oder aus den Umstédnden hervorgehenden Absicht
niedergelassen hat, hier den Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen zu
schaffen;  trifft diese sachliche Voraussetzung bei einer
Gesamtbetrachtung der beruflichen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Lebensbeziehungen einer Person auf mehrere
Wohnsitze zu, so hat sie jenen als Hauptwohnsitz zu bezeichnen, zu dem
sie das liberwiegende Naheverhiltnis hat (Art 6 Abs 3 B-VG);
Privatzimmervermietung: die Beherbergung von bis zu 10 Gésten in
Gistezimmern oder hochstens drei Wohneinheiten im Hausverband der
Vermieter, die in diesem ihren Hauptwohnsitz haben;

Mehr-Generationen-Wohnhaus: ein fiir ein altersgemischtes Wohnen
geeigneter Wohnbau mit mindestens zwei Wohnungen, von denen eine
barrierefrei zugédnglich und ausgestaltet ist;

Nebenanlagen: Bauten, die auf Grund ihres Verwendungszwecks und
Grofle gegeniiber einer auch blof3 kiinftigen Hauptbebauung funktionell
untergeordnet sind und nicht Wohnzwecken dienen (wie Garagen,
Gartenhduschen, Gerétehiitten odgl); sie gelten als eingeschof3ig, wenn der
hochste Punkt der Nebenanlage 4 m nicht iiberschreitet;

Seveso-Betrieb: ein Betrieb, welcher unter die Anwendung der Seveso-
Richtlinie (§ 80 Z 3) fillt;

Siedlungsschwerpunkte: Schwerpunktbereiche der Siedlungsentwicklung
mit Potential zur Verdichtung und Erweiterung sowie bestehender oder
geplanter  Versorgung mit  Einrichtungen des  offentlichen
Personennahverkehrs und sozialer und technischer Infrastruktur;
touristische Beherbergung: die Beherbergung von Gésten in
Beherbergungsbetrieben oder Privatunterkiinften
(Privatzimmervermietung, tage- oder wochenweise Vermietung von
Wohnungen), wobei Eigennutzungen oder Verfiigungsrechte iiber
Wohnungen, Wohneinheiten oder Wohnrdume, die iiber den typischen
Beherbergungsvertrag hinausgehen, die Annahme einer touristischen
Beherbergung ausschlieB3en;

vor- und unbelastete Griinlandgebiete:

8a.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

15a.

Vorgeschlagene Fassung

Hauptsiedlungsbereich: vorrangige Bereiche der Siedlungsentwicklung in
einer Gemeinde (einschlieBlich der Nebenzentren);

. Hauptwohnsitz: der Hauptwohnsitz einer Person ist dort begriindet, wo sie

sich in der erweislichen oder aus den Umsténden hervorgehenden Absicht
niedergelassen hat, hier den Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen zu

schaffen;  trifft diese sachliche  Voraussetzung bei einer
Gesamtbetrachtung der beruflichen, wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Lebensbeziechungen einer Person auf mehrere

Wohnsitze zu, so hat sie jenen als Hauptwohnsitz zu bezeichnen, zu dem
sie das liberwiegende Naheverhiltnis hat (Art 6 Abs 3 B-VG);

Privatzimmervermietung: die Beherbergung von bis zu 10 Gésten in
Géstezimmern oder hdchstens drei Wohneinheiten im Hausverband der
Vermieter, die in diesem ihren Hauptwohnsitz haben;

Mehr-Generationen-Wohnhaus: ein fiir ein altersgemischtes Wohnen
geeigneter Wohnbau mit mindestens zwei Wohnungen, von denen eine
barrierefrei zugénglich und ausgestaltet ist;

Nebenanlagen: Bauten, die auf Grund ihres Verwendungszwecks und
GroBe gegeniiber einer auch blof3 kiinftigen Hauptbebauung funktionell
untergeordnet sind und nicht Wohnzwecken dienen (wie Garagen,
Gartenhéduschen, Gerétehiitten odgl); sie gelten als eingeschoBig, wenn der
hochste Punkt der Nebenanlage 4 m nicht iiberschreitet;

Seveso-Betrieb: ein Betrieb, welcher unter die Anwendung der Seveso-
Richtlinie (§ 80 Z 3) fallt;

Siedlungsschwerpunkte: Schwerpunktbereiche der Siedlungsentwicklung
mit Potential zur Verdichtung und Erweiterung sowie bestehender oder
geplanter  Versorgung mit  Einrichtungen des  offentlichen
Personennahverkehrs und sozialer und technischer Infrastruktur;
touristische Beherbergung: die Beherbergung von Gésten in
Beherbergungsbetrieben oder Privatunterkiinften
(Privatzimmervermietung, tage- oder wochenweise Vermietung von
Wohnungen), wobei Eigennutzungen oder Verfiigungsrechte iiber
Wohnungen, Wohneinheiten oder Wohnrdume, die iiber den typischen
Beherbergungsvertrag hinausgehen, die Annahme einer touristischen
Beherbergung ausschlieB3en;

vor- und unbelastete Griinlandgebiete:



Geltende Fassung

a) vorbelastete: Gebiete der Griinland-Kategorien § 36 Abs 1 22,4, 5, 6
(im Bereich von Aufstiegshilfen), 7, 11, 13 und 14 sowie Flachen, fiir
die eine baulandgleiche Verwendung im Einzelfall nach den §§ 40
Abs 3, 46, 47 und 48 zuléssig ist;

b) unbelastete: alle nicht unter die lit a fallenden Fldchen und Gebiete des
Griinlandes;

16. Wohnung: Wohnung geméll § 2 Z 4 BauTG 2015 sowie in Bezug auf
Zweitwohnungen auch Apartments in Beherbergungsbetrieben;

17. Zweitwohnung und Verwendung als Zweitwohnung:
a) Zweitwohnung: Wohnung, die nicht verwendet wird:
aa) als Hauptwohnsitz,
bb) fiir die touristische Beherbergung von Gésten,
cc) fir land- oder forstwirtschaftliche Zwecke, wie etwa die
Bewirtschaftung von Almen oder Forstkulturen,
dd) fiir Zwecke der Ausbildung oder der Berufsausiibung, soweit dafiir
ein dringendes Wohnbediirfnis besteht,
ee) fiir Zwecke der notwendigen Pflege oder Betreuung von Menschen,
ff) fiir sonstige Zwecke, die den Raumordnungszielen gemdBl § 2
Abs1 Z1 und 7 litb und d nicht entgegenstehen, wobei die
Landesregierung diese durch Verordnung zu bezeichnen hat;
b) Verwendung als Zweitwohnung: Innehabung unter Umsténden, die
darauf schlieBen lassen, dass die Wohnung beibehalten und zum
Wohnen oder Schlafen (tatsdchlich) benutzt wird.

Vorgeschlagene Fassung

a) vorbelastete: Gebiete der Griinland-Kategorien § 36 Abs 1 22,4, 5,6
(im Bereich von Aufstiegshilfen), 7, 11, 13 und 14 sowie Flichen, fiir
die eine baulandgleiche Verwendung im Einzelfall nach den §§ 40
Abs 3, 46, 47 und 48 zulissig ist;

b) unbelastete: alle nicht unter die lit a fallenden Fldchen und Gebiete des
Griinlandes;

15b. iiberortliche Wohnfunktionsgemeinden: Gemeinden mit tiberértlicher
Funktion gemdf3 Pkt 3 des Landesentwicklungsprogramms, LGBl Nr
104/2022;

16. Wohnung: Wohnung gemédl § 2 Z 4 BauTG 2015 sowie in Bezug auf
Zweitwohnungen auch Apartments in Beherbergungsbetrieben;

17. Zweitwohnung und Verwendung als Zweitwohnung:
a) Zweitwohnung: Wohnung, die nicht verwendet wird:
aa) als Hauptwohnsitz,
bb) fiir die touristische Beherbergung von Gésten,
cc) fiir land- oder forstwirtschaftliche Zwecke, wie etwa die
Bewirtschaftung von Almen oder Forstkulturen,
dd) fiir Zwecke der Ausbildung oder der Berufsausiibung, soweit dafiir
ein dringendes Wohnbediirfnis besteht,
ee) fiir Zwecke der notwendigen Pflege oder Betreuung von Menschen,
ff) fiir sonstige Zwecke, die den Raumordnungszielen gemif3 § 2
Abs1 Z1 und 7 litb und d nicht entgegenstehen, wobei die
Landesregierung diese durch Verordnung zu bezeichnen hat;
b) Verwendung als Zweitwohnung: Innehabung unter Umsténden, die
darauf schlieBen lassen, dass die Wohnung beibehalten und zum
Wohnen oder Schlafen (tatsdchlich) benutzt wird.



Geltende Fassung

2. Abschnitt
Uberortliche Raumplanung

2. Teil
Raumvertriglichkeitspriifungen

Raumvertriglichkeitspriifung fiir Seveso-Betriebe
§16

(1) Die Verwendung von Fliachen fiir Betriebe, die in den Anwendungsbereich
der Seveso-Richtlinie fallen, ist vom Standpunkt der iiberdrtlichen Raumplanung
des Landes nur zuldssig, wenn die Landesregierung auf Antrag die
Raumvertriaglichkeit des Vorhabens durch Bescheid festgestellt hat.

(2) Der Projektwerber hat seinem Antrag alle zur Beurteilung des
Gefahrenpotentials und des damit verbundenen Auswirkungsbereichs
erforderlichen Unterlagen beizufiigen. Der Antrag und die zur Beurteilung der
Auswirkungen eines schweren Unfalls erforderlichen Unterlagen sind in der mit
den Angelegenheiten der Raumordnung befassten Abteilung des Amtes der
Landesregierung acht Wochen zur allgemeinen Einsicht wéhrend der fiir den
Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden sowie im Internet aufzulegen. Die
Auflage ist kundzumachen:

1. in der Salzburger Landes-Zeitung;

2. durch Anschlag an den Amtstafeln der Bezirksverwaltungsbehdrden und
Gemeinden, die vom Auswirkungsbereich der Anlage betroffen sind.

Die Auflage- und Kundmachungsfrist lduft ab Verlautbarung in der Salzburger
Landes-Zeitung. Innerhalb der Auflagefrist konnen von Personen, die ein
berechtigtes Interesse glaubhaft machen, schriftliche AuBerungen zur
Raumvertriglichkeit eingebracht werden. Die Kundmachung hat auf die
Moglichkeit zur Einbringung solcher AuBerungen hinzuweisen. Bei der
Entscheidung iiber die Raumvertriiglichkeit ist auf diese AuBerungen Bedacht zu
nehmen. Parteistellung haben der Projektwerber, die Gemeinden, die vom
Auswirkungsbereich des Betriebs betroffen sind, die Landesumweltanwaltschaft,
anerkannte und fiir das Land Salzburg zugelassene Umweltorganisationen geméf
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2. Abschnitt
Uberortliche Raumplanung

2. Teil
Raumvertraglichkeitspriifungen

Raumvertriglichkeitspriifung fiir Seveso-Betriebe
§16

(1) Die Verwendung von Flachen fiir Betriebe, die in den Anwendungsbereich
der Seveso-Richtlinie fallen, ist vom Standpunkt der iiberértlichen Raumplanung
des Landes nur zuldssig, wenn die Landesregierung auf Antrag die
Raumvertraglichkeit des Vorhabens durch Bescheid festgestellt hat.

(2) Der Projektwerber hat seinem Antrag alle zur Beurteilung des
Gefahrenpotentials und des damit verbundenen Auswirkungsbereichs
erforderlichen Unterlagen beizufiigen. Der Antrag und die zur Beurteilung der
Auswirkungen eines schweren Unfalls erforderlichen Unterlagen sind in der mit
den Angelegenheiten der Raumordnung befassten Abteilung des Amtes der
Landesregierung acht Wochen zur allgemeinen Einsicht wahrend der fiir den
Parteienverkehr bestimmten Amtsstunden sowie im Internet aufzulegen. Die
Auflage ist kundzumachen:

1. in der Salzburger Landes-Zeitung;

2. durch Anschlag an den Amtstafeln der Bezirksverwaltungsbehdrden und
Gemeinden, die vom Auswirkungsbereich der Anlage betroffen sind.

Die Auflage- und Kundmachungsfrist lauft ab Verlautbarung in der Salzburger
Landes-Zeitung. Innerhalb der Auflagefrist konnen von Personen, die ein
berechtigtes Interesse glaubhaft machen, schriftliche AuBerungen zur
Raumvertraglichkeit eingebracht werden. Die Kundmachung hat auf die
Moglichkeit zur Einbringung solcher AuBerungen hinzuweisen. Bei der
Entscheidung iiber die Raumvertriglichkeit ist auf diese AuBerungen Bedacht zu
nehmen. Parteistellung haben der Projektwerber, die Gemeinden, die vom
Auswirkungsbereich des Betriebs betroffen sind, die Landesumweltanwaltschaft,
anerkannte und fiir das Land Salzburg zugelassene Umweltorganisationen gemaf
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§ 19 Abs 7 UVP-G 2000 sowie alle Personen mit berechtigtem Interesse, die
innerhalb der Kundmachungsfrist eine AuBerung abgegeben haben. Die vom
Auswirkungsbereich des Betriebs betroffenen Gemeinden, die
Landesumweltanwaltschaft, die vorgenannten Umweltorganisationen und die
Personen mit berechtigtem Interesse, die innerhalb der Kundmachungsfrist eine
AuBerung abgegeben haben, sind berechtigt, gegen den in diesem Verfahren
ergangenen Bescheid Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht und gegen die
Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts Revision an den
Verwaltungsgerichtshof zu erheben.

(3) Die Raumvertréglichkeit eines Seveso-Betriebs ist nicht gegeben, wenn

1. im Auswirkungsbereich kein angemessener Abstand zu Wohngebieten,
offentlich genutzten Gebieten einschlielich solcher Bauten, wichtigen
Verkehrswegen oder zu unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes
besonders wertvollen oder empfindlichen Gebieten vorhanden ist; oder

2.das Vorhaben im Widerspruch zu Zielen und MaBnahmen von
Entwicklungsprogrammen  oder  Festlegungen in  Réaumlichen
Entwicklungskonzepten steht.
Als Auswirkungsbereich gilt der Umgebungsbereich eines Betriebs, in dem bei
einem schweren Unfall erhebliche Gefdhrdungen der Sicherheit und Gesundheit
von Menschen und der Umwelt nicht ausgeschlossen werden kénnen.

(4) Im Bescheid iiber die Raumvertréglichkeit ist der Auswirkungsbereich des
Betriebs festzulegen. Die Gemeinde hat den festgelegten Auswirkungsbereich im
Flachenwidmungsplan zu kennzeichnen. Innerhalb des so gekennzeichneten
Auswirkungsbereichs diirfen keine Widmungen erfolgen sowie auf Grund
landesgesetzlicher Vorschriften keine Bewilligungen, Genehmigungen udgl erteilt
werden, wenn deren Verwirklichung zu einer erheblichen Vermehrung des Risikos
oder der Folgen eines schweren Unfalls, insbesondere hinsichtlich der Anzahl der
betroffenen Personen, fiihren kann. In Bauplatzerkldrungen fiir Grundflachen, die
im Auswirkungsbereich liegen, ist darauf hinzuweisen, dass eine Bebauung keine
derartige Folgewirkung nach sich ziehen darf.

(5) Eine nach baurechtlichen Vorschriften des Landes erforderliche
Bewilligung fiir Seveso-Betriebe ist unbeschadet der Erfiillung der sonstigen bau-
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§ 19 Abs 7 UVP-G 2000 sowie alle Personen mit berechtigtem Interesse, die
innerhalb der Kundmachungsfrist eine AuBerung abgegeben haben. Die vom
Auswirkungsbereich des Betriebs betroffenen Gemeinden, die
Landesumweltanwaltschaft, die vorgenannten Umweltorganisationen und die
Personen mit berechtigtem Interesse, die innerhalb der Kundmachungsfrist eine
AuBerung abgegeben haben, sind berechtigt, gegen den in diesem Verfahren
ergangenen Bescheid Beschwerde an das Landesverwaltungsgericht und gegen die
Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts Revision an den
Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Den vorgenannten Umweltorganisationen
sind der Antrag und die zur Beurteilung der Auswirkungen eines schweren Unfalls
erforderlichen Unterlagen sowie der Bescheid unter sinngemdfSer Anwendung des
$55a Abs 2 und 6 des Salzburger Naturschutzgesetzes bereit- bzw zuzustellen.

(3) Die Raumvertréaglichkeit eines Seveso-Betriebs ist nicht gegeben, wenn

1. im Auswirkungsbereich kein angemessener Abstand zu Wohngebieten,
offentlich genutzten Gebieten einschlieflich solcher Bauten, wichtigen
Verkehrswegen oder zu unter dem Gesichtspunkt des Naturschutzes
besonders wertvollen oder empfindlichen Gebieten vorhanden ist; oder

2.das Vorhaben im Widerspruch zu Zielen und Maflnahmen von
Entwicklungsprogrammen  oder  Festlegungen in  Réaumlichen
Entwicklungskonzepten steht.
Als Auswirkungsbereich gilt der Umgebungsbereich eines Betriebs, in dem bei
einem schweren Unfall erhebliche Gefahrdungen der Sicherheit und Gesundheit
von Menschen und der Umwelt nicht ausgeschlossen werden konnen.

(4) Im Bescheid iiber die Raumvertraglichkeit ist der Auswirkungsbereich des
Betriebs festzulegen. Die Gemeinde hat den festgelegten Auswirkungsbereich im
Flachenwidmungsplan zu kennzeichnen. Innerhalb des so gekennzeichneten
Auswirkungsbereichs diirfen keine Widmungen erfolgen sowie auf Grund
landesgesetzlicher Vorschriften keine Bewilligungen, Genehmigungen udgl erteilt
werden, wenn deren Verwirklichung zu einer erheblichen Vermehrung des Risikos
oder der Folgen eines schweren Unfalls, insbesondere hinsichtlich der Anzahl der
betroffenen Personen, fiihren kann. In Bauplatzerkldrungen fiir Grundflachen, die
im Auswirkungsbereich liegen, ist darauf hinzuweisen, dass eine Bebauung keine
derartige Folgewirkung nach sich ziehen darf.

(5) Eine nach baurechtlichen Vorschriften des Landes erforderliche
Bewilligung fiir Seveso-Betriebe ist unbeschadet der Erfiillung der sonstigen bau-
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und raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen nur zuldssig, wenn der im
Flachenwidmungsplan festgelegte Auswirkungsbereich eingehalten wird. Der
Nachweis obliegt dem Projektwerber im Bauverfahren und ist der Landesregierung
bekannt zu geben.

(6) Fiir Verfahren zur Erteilung von Baubewilligungen fiir Seveso-Betriebe
und betreffend die Errichtung von Neubauten im Auswirkungsbereich von Seveso-
Betrieben gelten folgende Bestimmungen:

1. Die Vorhaben sind bei der jeweiligen Standortgemeinde zur allgemeinen
Einsicht wéhrend der Amtsstunden durch sechs Wochen aufzulegen und
nach MaBigabe der technischen Mboglichkeiten durch die
Standortgemeinde im Internet zugénglich zu machen.

2. Die Auflage ist durch Anschlag an der Amtstafel und in der Salzburger
Landes-Zeitung kundzumachen.

3. In den Kundmachungen nach Z 2 ist auf die Moglichkeit zur AuBerung
durch Personen, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen, und auf
die Rechtsfolgen des Unterlassens einer AuBerung hinzuweisen.

4. Jenen Personen, die sich zum Vorhaben innerhalb der Auflagefrist
schriftlich gedufert haben, kommt Parteistellung im durchzufiihrenden
Baubewilligungsverfahren zu. Sie konnen die Voraussetzungen des Abs 4
und 5 als subjektiv-6ffentliches Recht im Verfahren geltend machen.

3. Abschnitt
Ortliche Raumplanung

1. Teil
Allgemeines

Ermaéchtigung zu privatwirtschaftlichen Mafinahmen
§18
(1) Die Gemeinde kann zur Sicherung der Entwicklungsziele Vereinbarungen
mit den Grundeigentiimern insbesondere betreffend die Verwendung von

Grundstiicken, die Uberlassung von Grundstiicken an Dritte und die Tragung von
Infrastrukturkosten schlieBen. In solchen Vereinbarungen konnen fiir deren
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und raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen nur zuldssig, wenn der im
Flachenwidmungsplan festgelegte Auswirkungsbereich eingehalten wird. Der
Nachweis obliegt dem Projektwerber im Bauverfahren und ist der Landesregierung
bekannt zu geben.

(6) Fiir Verfahren zur Erteilung von Baubewilligungen fiir Seveso-Betriebe
und betreffend die Errichtung von Neubauten im Auswirkungsbereich von Seveso-
Betrieben gelten folgende Bestimmungen:

1. Die Vorhaben sind bei der jeweiligen Standortgemeinde zur allgemeinen
Einsicht wahrend der Amtsstunden durch sechs Wochen aufzulegen und
nach Maligabe der technischen Moglichkeiten durch die
Standortgemeinde im Internet zugénglich zu machen.

2. Die Auflage ist durch Anschlag an der Amtstafel und in der Salzburger
Landes-Zeitung kundzumachen.

3. In den Kundmachungen nach Z 2 ist auf die Mdglichkeit zur AuBerung
durch Personen, die ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen, und auf
die Rechtsfolgen des Unterlassens einer AuBerung hinzuweisen.

4. Jenen Personen, die sich zum Vorhaben innerhalb der Auflagefrist
schriftlich geduBert haben, kommt Parteistellung im durchzufiihrenden
Baubewilligungsverfahren zu. Sie konnen die Voraussetzungen des Abs 4
und 5 als subjektiv-6ffentliches Recht im Verfahren geltend machen.

3. Abschnitt
Ortliche Raumplanung

1. Teil
Allgemeines

Ermichtigung zu privatwirtschaftlichen Mafinahmen
§18
(1) Die Gemeinde kann zur Sicherung der Entwicklungsziele Vereinbarungen
mit den Grundeigentiimern insbesondere betreffend die Verwendung von

Grundstiicken, die Uberlassung von Grundstiicken an Dritte und die Tragung von
Infrastrukturkosten schlieBen. In solchen Vereinbarungen konnen fiir deren
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Einhaltung auch Sicherungsmittel wie Konventionalstrafen, Vorkaufsrechte udgl
vorgesehen werden. In allfdlligen Preisvereinbarungen ist auf die Interessen der
Grundeigentiimer und der Gemeinde und bei Flidchen fiir den forderbaren Wohnbau
auch auf die Wohnbauforderungsbestimmungen Bedacht zu nehmen.

(2) Festlegungen des Flichenwidmungs- oder Bebauungsplans diirfen nicht
ausschliellich vom Abschluss einer Vereinbarung gemaf3 Abs 1 abhéngig gemacht
werden. Sie konnen jedoch mit ihrem Abschluss verkniipft werden, wenn

1. die Festlegungen nach Maligabe der (sonstigen) raumordnungsrechtlichen
Vorschriften grundsétzlich zuldssig sind,

2. von den betroffenen Grundeigentiimern eine Anderung der bestehenden
Festlegungen angestrebt wird und es sich um Flachen handelt, die iiber
deren Bauland-Eigenbedarf hinausgehen, und

3.die von der Gemeinde mit den Festlegungen angestrebten
Entwicklungsziele alleine durch hoheitliche MaBinahmen nicht erreicht
werden kdnnen.

Besteht zwischen der Gemeinde und den betroffenen Grundeigentiimern
Einvernehmen iiber die im Hinblick auf den Vereinbarungszweck
notwendigen und angemessenen Inhalte einer solchen Vereinbarung, so ist
die Gemeinde zum Vertragsabschluss verpflichtet.
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Einhaltung auch Sicherungsmittel wie Konventionalstrafen, Vorkaufsrechte udgl
vorgesehen werden. In allfdlligen Preisvereinbarungen ist auf die Interessen der
Grundeigentiimer und der Gemeinde und bei Fldchen fiir den forderbaren Wohnbau
auch auf die Wohnbaufdrderungsbestimmungen Bedacht zu nehmen.

(2) Festlegungen des Flichenwidmungs- oder Bebauungsplans diirfen nicht
ausschlieBlich vom Abschluss einer Vereinbarung gemaf3 Abs 1 abhéngig gemacht
werden. Sie konnen jedoch mit ihrem Abschluss verkniipft werden, wenn

1. die Festlegungen nach Maf3gabe der (sonstigen) raumordnungsrechtlichen
Vorschriften grundsitzlich zuldssig sind,

2. von den betroffenen Grundeigentiimern eine Anderung der bestehenden
Festlegungen angestrebt wird und es sich um Fldchen handelt, die iiber
deren Bauland-Eigenbedarf hinausgehen, und

3.die von der Gemeinde mit den Festlegungen angestrebten
Entwicklungsziele alleine durch hoheitliche MaBnahmen nicht erreicht
werden konnen.

Besteht zwischen der Gemeinde und den betroffenen Grundeigentiimern
Einvernehmen iiber die im Hinblick auf den Vereinbarungszweck notwendigen
und angemessenen Inhalte einer solchen Vereinbarung, so ist die Gemeinde zum
Vertragsabschluss verpflichtet.

(3) Abs 2 gilt in iiberdrtlichen Wohnfunktionsgemeinden mit der Mafsgabe,
dass bei Baulandneuwidmungen der Kategorien gemdf3 § 30 Abs 1 Z 1 bis 5 mit
einer eine rdumliche Einheit bildenden Baulandfldche iiber 2.000 m? (exklusiv
Bauland-FEigenbedarf) der Abschluss einer Vereinbarung gemdf; Abs 1 unter den
weiteren Voraussetzungen des Abs 2 Z 1 bis 3 verpflichtend ist. Darin ist auch eine
Preisvereinbarung zur Ermoglichung forderbaren Wohnbaus nach den Vorgaben
des SWFG 2025 aufzunehmen.

Sonderpriifung zur Aktivierung von Fliichen fiir den forderbaren Wohnbau
§20a

Uberdértliche Wohnfunktionsgemeinden haben ihre Siedlungsschwerpunkte bis zum
1.1.2030 mit dem Ziel zu tiberpriifen, geeignete Flichen iiber 2.000 m? (exklusiv
Bauland-FEigenbedarf) fiir den forderbaren Wohnbau (§ 30 Abs 1 Z 2a)

auszuweisen.
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Behordliche Bausperre
§21
(1) Die Gemeindevertretung kann durch Verordnung fiir genau zu
bestimmende Gebiete eine Bausperre erlassen, wenn

1.die Anderung des Riumlichen Entwicklungskonzepts, des
Flachenwidmungsplans oder eines Bebauungsplans beabsichtigt ist und

2. eine Bausperre notwendig ist, um die Durchfithrung der Planung nicht
erheblich zu erschweren oder unméglich zu machen.

(2) Wihrend der Geltung einer Bausperre ist die Erteilung von
Bauplatzerklarungen und nach baurechtlichen Vorschriften des Landes
erforderlichen Bewilligungen nur zuldssig, wenn das Vorhaben der erkennbaren
grundsitzlichen Planungsabsicht nicht entgegensteht. Bauliche MaBnahmen, fiir
die zwar eine rechtskriftige Baubewilligung vorliegt, mit deren rechtméBiger
Ausfiihrung aber im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bausperre noch nicht
begonnen worden ist, bediirfen zu ihrer Ausfithrung einer besonderen Bewilligung
der Baubehorde, die unter derselben Voraussetzung zu erteilen ist.

(3) Eine Bausperre tritt auBBer Kraft:

1. mit Wirksamkeit der gednderten Planung fiir die davon erfassten Gebiete,

2. spétestens aber drei Jahre nach ihrem Inkrafttreten.

Eine Bausperre ist jedenfalls auBBer Kraft zu setzen, wenn die Voraussetzungen fiir
ihre Erlassung weggefallen sind.

3. Teil
Flichenwidmungsplanung

Bauland
§30
(1) Die Nutzungsart Bauland gliedert sich in folgende Kategorien:
1. Reines Wohngebiet (RW): in einem solchen sind zuldssig:
a) Wohnbauten und dazu gehorige Nebenanlagen;
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Behordliche Bausperre
§21
(1) Die Gemeindevertretung kann durch Verordnung fiir genau zu
bestimmende Gebiete eine Bausperre erlassen, wenn

1.die Anderung des Riumlichen Entwicklungskonzepts, des
Flichenwidmungsplans oder die Aufstellung oder Anderung eines
Bebauungsplans beabsichtigt ist und

2. eine Bausperre notwendig ist, um die Durchfithrung der Planung nicht
erheblich zu erschweren oder unmdglich zu machen.

(2) Wihrend der Geltung einer Bausperre ist die Erteilung von
Bauplatzerklarungen und nach baurechtlichen Vorschriften des Landes
erforderlichen Bewilligungen nur zuléssig, wenn das Vorhaben der erkennbaren
grundsitzlichen Planungsabsicht nicht entgegensteht. Bauliche MaBinahmen, fiir
die zwar eine rechtskréiftige Baubewilligung vorliegt, mit deren rechtméBiger
Ausfithrung aber im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bausperre noch nicht
begonnen worden ist, bediirfen zu ihrer Ausfithrung einer besonderen Bewilligung
der Baubehorde, die unter derselben Voraussetzung zu erteilen ist.

(3) Eine Bausperre tritt auBer Kraft:

1. mit Wirksamkeit der (gednderten) Planung fiir die davon erfassten
Gebiete,

2. spitestens aber drei Jahre nach ihrem Inkrafttreten.

Eine Bausperre ist jedenfalls auBler Kraft zu setzen, wenn die Voraussetzungen fiir
ihre Erlassung weggefallen sind.

3. Teil
Flichenwidmungsplanung

Bauland
§30
(1) Die Nutzungsart Bauland gliedert sich in folgende Kategorien:
1. Reines Wohngebiet (RW): in einem solchen sind zuléssig:
a) Wohnbauten und dazu gehorige Nebenanlagen;
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b) bauliche Anlagen fiir Betriebe, die keine Geruchs- oder
Larmbeléstigung, sonstige Luftverunreinigung oder Erschiitterung fiir
die Nachbarschaft und keinen erheblichen Stralenverkehr zu
verursachen geeignet sind und die sich der Eigenart des Wohngebiets
entsprechend in die Umgebung einordnen lassen;

c) bauliche Anlagen fiir dem Bedarf der Bewohner dienende
Einrichtungen wie Kindergirten, Volksschulen, solche Handels- und
Dienstleistungsbetriebe;

2. Erweitertes Wohngebiet (EW): in einem solchen sind zuléssig:

a) Wohnbauten und dazu gehorige Nebenanlagen;

b) bauliche Anlagen fiir Betriebe, die keine erhebliche Geruchs- oder
Larmbelastigung, sonstige Luftverunreinigung oder Erschiitterung fiir
die Nachbarschaft und keinen {iberméBigen StraBenverkehr
verursachen;

c) bauliche Anlagen fiir Erziehungs-, Bildungs- und sonstige kulturelle und
soziale Aufgaben sowie der 6ffentlichen Verwaltung;
2a. Gebiete fiir den forderbaren Wohnbau (FW): in einem solchen sind
zuléssig:

a) Wohnbauten, die im Hinblick auf ihre Verwendung, Wohnnutzfliche
und Bebauungsdichte nach wohnbauférderungsrechtlichen
Vorschriften des Landes forderbar sind;

b) zu Wohnbauten gehorige Nebenanlagen;

¢) in untergeordnetem Ausmal bauliche Anlagen, die im Erweiterten
Wohngebiet zuldssig sind (Z 2 lit b und c),
innerhalb von mehrgeschofligen Wohnbauten gema8 der lit a

>

3. Kerngebiet (KG): in einem solchen sind zuléssig:

bauliche Anlagen, die im Erweiterten Wohngebiet zuléssig sind, unter
besonderer Verdichtung und Funktionsmischung;

4. Landliches Kerngebiet (LK): in einem solchen sind zulssig:

a) bauliche Anlagen fiir Betriebe, die keine iiberméfige Geruchs- oder
Larmbeldstigung, sonstige Luftverunreinigung oder Erschiitterung fiir
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b) bauliche Anlagen fiir Betriebe, die keine Geruchs- oder
Larmbelastigung, sonstige Luftverunreinigung oder Erschiitterung fiir
die Nachbarschaft und keinen erheblichen Stralenverkehr zu
verursachen geeignet sind und die sich der Eigenart des Wohngebiets
entsprechend in die Umgebung einordnen lassen;

c) bauliche Anlagen fir dem Bedarf der Bewohner dienende
Einrichtungen wie Kindergérten, Volksschulen, solche Handels- und
Dienstleistungsbetriebe;

2. Erweitertes Wohngebiet (EW): in einem solchen sind zuléssig:

a) Wohnbauten und dazu gehorige Nebenanlagen;

b) bauliche Anlagen fiir Betriebe, die keine erhebliche Geruchs- oder
Larmbeléstigung, sonstige Luftverunreinigung oder Erschiitterung fiir
die Nachbarschaft und keinen iibermifBigen Stralenverkehr
verursachen;

c) bauliche Anlagen fiir Erziehungs-, Bildungs- und sonstige kulturelle und
soziale Aufgaben sowie der 6ffentlichen Verwaltung;
2a. Gebiete fiir den forderbaren Wohnbau (FW): in einem solchen sind
zuléssig:

a) Wohnbauten, die im Hinblick auf ihre Verwendung, Wohnnutzflache
und Bebauungsdichte nach wohnbauforderungsrechtlichen
Vorschriften des Landes forderbar sind;

b) zu Wohnbauten gehorige Nebenanlagen;

¢) in untergeordnetem Ausmall bauliche Anlagen, die im Erweiterten
Wohngebiet zuléssig sind (Z 2 lit b und c¢), und zwar
aa) entweder innerhalb von mehrgeschofligen Wohnbauten geméal3 der

lit a oder
bb) mit einer iiberbauten Grundfldche von héchstens 25 % im Bauplatz
als Ergdnzung zu Wohnbauten gemdf3 der lit a;
3. Kerngebiet (KG): in einem solchen sind zuldssig:

bauliche Anlagen, die im Erweiterten Wohngebiet zulédssig sind, unter

besonderer Verdichtung und Funktionsmischung;

4. Léandliches Kerngebiet (LK): in einem solchen sind zuléssig:

a) bauliche Anlagen fiir Betriebe, die keine liberméfige Geruchs- oder
Larmbeldstigung, sonstige Luftverunreinigung oder Erschiitterung fiir
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die Nachbarschaft und keinen {iberméBigen StraBenverkehr
verursachen;

b) bauliche Anlagen fiir land- und forstwirtschaftliche Betriebe;
c) bauliche Anlagen, die im Erweiterten Wohngebiet zuldssig sind;
. Dorfgebiet (DG): in einem solchen sind zuléssig:

a) bauliche Anlagen fiir land- und forstwirtschaftliche Betriebe und
Berufsgirtnereien;

b) bauliche Anlagen, die im Erweiterten Wohngebiet zulédssig sind,
. Betriebsgebiet (BE): in einem solchen sind zuléssig:
a) bauliche Anlagen fiir Betriebe, die im Erweiterten Wohngebiet zuldssig
sind;
b) bauliche Anlagen der 6ffentlichen Verwaltung;

c) betrieblich bedingte Wohnungen innerhalb von Bauten gemaf der lit a
sowie dazugehorige Nebenanlagen;

d) Bauten mit baulichen Anlagen gemaf der lit a oder b im Erdgeschof3
und Start- und Ubergangswohnungen (§ 35a BauTG) in den oberen
GeschoBen, wenn unter Beriicksichtigung der rechtlichen Interessen
angrenzender Betriebe auf Grund der Lage und Immissionsbelastung
eine Eignung fiir eine Wohnnutzung geschaffen werden kann;

. Gewerbegebiet (GG): in einem solchen sind zuléssig:
a) bauliche Anlagen fiir Betriebe, die welche die Umgebung nicht
iibermaBig beeintrichtigen;
b) bauliche Anlagen der 6ffentlichen Verwaltung;

c) betrieblich bedingte Wohnungen innerhalb von Bauten gemdf; der lit a
sowie dazugehérige Nebenanlagen;

. Industriegebiet (IG): in einem solchen sind zuldssig:

a) bauliche Anlagen fiir Betriebe, die eine iiberméfige Beeintrichtigung
der Umgebung verursachen (zB Betriecbe mit Explosions- oder
Strahlungsgefahr fiir die Umgebung, wenn sie nicht unter § 34 Abs. 1
Z 1 fallen);

b) fir den Betrieb unerldssliche Wohnungen, Wohnrdume und
Einrichtungen innerhalb von Bauten gemaf der lit a;
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die Nachbarschaft und keinen iibermifBigen Stralenverkehr
verursachen;

b) bauliche Anlagen fiir land- und forstwirtschaftliche Betriebe;
¢) bauliche Anlagen, die im Erweiterten Wohngebiet zuldssig sind;

. Dorfgebiet (DG): in einem solchen sind zuléssig:

a) bauliche Anlagen fiir land- und forstwirtschaftliche Betriebe und
Berufsgirtnereien,;

b) bauliche Anlagen, die im Erweiterten Wohngebiet zuléssig sind;

. Betriebsgebiet (BE): in einem solchen sind zuldssig:

a) bauliche Anlagen fiir Betriebe, die im Erweiterten Wohngebiet zuldssig
sind;

b) bauliche Anlagen der 6ffentlichen Verwaltung;

c) betrieblich bedingte Wohnungen innerhalb von Bauten gemaf der lit a
sowie dazugehorige Nebenanlagen;

d) Bauten mit baulichen Anlagen gemaf3 der lit a oder b im Erdgeschof3
und Start- und Ubergangswohnungen (§ 35a BauTG) in den oberen
Geschofen, wenn unter Beriicksichtigung der rechtlichen Interessen
angrenzender Betriebe auf Grund der Lage und Immissionsbelastung
eine Eignung fiir eine Wohnnutzung geschaffen werden kann und die
grundsdtzliche  Planungsabsicht  der  Gemeinde dem  nicht
entgegensteht,

7. Gewerbegebiet (GG): in einem solchen sind zuldssig:

a) bauliche Anlagen fiir Betriebe, die welche die Umgebung nicht
iiberméBig beeintrachtigen;

b) bauliche Anlagen der 6ffentlichen Verwaltung;

c) fiir den Betrieb wunerldssliche Wohnungen, Wohnrdume und
Einrichtungen innerhalb von Bauten gemdf; der lit a;

8. Industriegebiet (IG): in einem solchen sind zuldssig:

a) bauliche Anlagen fiir Betriebe, die eine iiberméfige Beeintrdchtigung
der Umgebung verursachen (zB Betriecbe mit Explosions- oder
Strahlungsgefahr fiir die Umgebung, wenn sie nicht unter § 34 Abs. 1
Z 1 fallen);

b) fir den Betrieb unerldssliche Wohnungen, Wohnrdume und
Einrichtungen innerhalb von Bauten gemaB der lit a;



Geltende Fassung
9. Zweitwohnungsgebiet (ZG): in einem solchen sind zuldssig:
a) Wohnbauten mit Zweitwohnungen (§5 Z17) und
Wohnbauten und dazu gehorige Nebenanlagen;
b) bauliche Anlagen fiir Betriebe, die im Erweiterten Wohngebiet zuldssig
sind;

sonstige

10. Gebiet fiir HandelsgroBbetriebe (HG): in einem solchen sind zuléssig:

a) bauliche Anlagen fiir HandelsgroBbetriebe (§ 32);

b) bauliche Anlagen, die im Erweiterten Wohngebiet bzw Gewerbegebiet
zuldssig sind, nach MafBgabe der Widmung der iiberwiegend
angrenzenden Fliachen;

11. Gebiet fiir Beherbergungsgrofibetriebe (BG): in einem solchen sind
zuléssig:

bauliche Anlagen fiir BeherbergungsgroBbetriecbe (§ 33) und dazu

gehorige Betriebe fiir Freizeit- und Vergniigungszwecke;

12. Sonderflache (SF): auf einer solchen sind zuléssig:

a) bauliche Anlagen, die dem festgelegten Verwendungszweck der
Sonderflache (§ 34) entsprechen;

b) Verwendungszweck bedingte Wohnungen, Wohnrdume
Einrichtungen innerhalb von Bauten geméal der lit a.

und

(2) Die Ausweisung der Kategorie Landliches Kerngebiet setzt voraus, dass
die Fliachen bereits iiberwiegend verbaut sind und eine widmungsmafBige Trennung
der gegebenen Nutzungen nicht moglich ist.

(2a) Die Ausweisung der Kategorie Gebiete fiir den férderbaren Wohnbau ist
nur in Siedlungsschwerpunkten zuléssig.

(3) In allen Bauland-Kategorien sind Bauten und sonstige Anlagen fiir
Kultuszwecke, fiir Zwecke der Sicherheitsiiberwachung und des Feuerschutzes
zuldssig, wenn sie sich der jeweiligen Flachenwidmung entsprechend in die
Umgebung einordnen.

(4) In den Bauland-Kategorien geméfl Abs 1 Z 1 bis 6 sind Apartmenthéuser
und Apartmenthotels erst nach Kennzeichnung der Flichen gemaf § 39 Abs 2
zuléssig.

(5) In den Kategorien Betriebsgebiet und Gewerbegebiet sind bauliche
Anlagen fiir Betriebe mit Einzelhandelsnutzungen auf {iber 300 m? Verkaufsflache

Vorgeschlagene Fassung
9. Zweitwohnungsgebiet (ZG): in einem solchen sind zuldssig:
a) Wohnbauten mit Zweitwohnungen (§5 Z17) und
Wohnbauten und dazu gehorige Nebenanlagen;
b) bauliche Anlagen fiir Betriebe, die im Erweiterten Wohngebiet zulédssig
sind;

sonstige

10. Gebiet fiir Handelsgrofbetriebe (HG): in einem solchen sind zuléssig:

a) bauliche Anlagen fiir HandelsgroBbetriebe (§ 32);

b) bauliche Anlagen, die im Erweiterten Wohngebiet bzw Gewerbegebiet
zuldssig sind, nach Mallgabe der Widmung der iiberwiegend
angrenzenden Flichen;

11. Gebiet fiir BeherbergungsgroBbetriebe (BG): in einem solchen sind
zuléssig:

bauliche Anlagen fiir BeherbergungsgrofSbetricbe (§33) und dazu

gehorige Betriebe fiir Freizeit- und Vergniigungszwecke;

12. Sonderfldche (SF): auf einer solchen sind zuldssig:

a) bauliche Anlagen, die dem festgelegten Verwendungszweck der
Sonderflache (§ 34) entsprechen;

b) Verwendungszweck bedingte Wohnungen, Wohnrdume
Einrichtungen innerhalb von Bauten gemaf der lit a.

und

(2) Die Ausweisung der Kategorie Landliches Kerngebiet setzt voraus, dass
die Fliachen bereits iiberwiegend verbaut sind und eine widmungsméaBige Trennung
der gegebenen Nutzungen nicht moglich ist.

(2a) Die Ausweisung der Kategorie Gebiete fiir den férderbaren Wohnbau ist
nur in Siedlungsschwerpunkten zuléssig.

(3) In allen Bauland-Kategorien sind Bauten und sonstige Anlagen fiir
Kultuszwecke, fir Zwecke der Sicherheitsiiberwachung und des Feuerschutzes
zuldssig, wenn sie sich der jeweiligen Flichenwidmung entsprechend in die
Umgebung einordnen.

(4) In den Bauland-Kategorien gemi3 Abs 1 Z 1 bis 6 sind Apartmenthduser
und Apartmenthotels erst nach Kennzeichnung der Fldchen gemall § 39 Abs 2
zuléssig.

(5) In den Kategorien Betriebsgebiet und Gewerbegebiet sind bauliche
Anlagen fiir Betriebe mit Einzelhandelsnutzungen auf tiber 300 m? Verkaufsflache



Geltende Fassung
(§ 32 Abs 2) nicht zuldssig. In der Kategorie Betriebsgebiet gilt dies nicht fiir
Handelsbetriebe in gemischtgenutzten Bauten mit Kennzeichnung geméaf § 39a.

(6) In der Kategorie Gewerbegebiet sind bauliche Anlagen fiir Betriebe fiir
Erholungs- und Freizeitnutzungen nicht zuldssig.

(7) Bauliche Anlagen fiir Tankstellen sind nur in den Kategorien
Gewerbegebiet, Industriegebiet, Gebiet fiir HandelsgroBbetriebe und Sonderflache
mit entsprechendem Verwendungszweck zuldssig. Dies gilt auch fiir
Betriebstankstellen mit einer Lagermenge von mehr als 10.000 kg Treibstoff.

(8) Bauliche Anlagen fiir Betriebe, die in hohem Maf} eine Explosions- oder
Strahlungsgefdhrdung fir die Umgebung erwarten lassen oder in den
Anwendungsbereich der Seveso-Richtlinie fallen, sind nur in der Kategorie
Sonderflache mit entsprechend festgelegtem Verwendungszweck zuléssig.

(9) Bei der Beurteilung der Widmungskonformitit eines Bauvorhabens ist auf
den konkreten Betrieb und nicht auf den Betriebstypus abzustellen. Dies gilt nicht
hinsichtlich der Kategorien Reines Wohngebiet und Zweitwohnungsgebiet und fiir
die Beurteilung nach Abs 8.

Zweckentfremdung von Wohnungen
§ 31b

(1) Die Zweckentfremdung von bestehenden Wohnungen ist nur mit
Bewilligung gemdB Abs 3 zuldssig. Als Zweckentfremdung im Sinn dieser
Bestimmung gilt die Verwendung einer Wohnung fiir touristische
Beherbergungen.

(2) Von der Beschrankung gemal3 Abs 1 sind ausgenommen:

1. Wohnungen in ausgewiesenen Zweitwohnungsgebieten sowie Gebieten
mit Kennzeichnung gemal § 39 Abs 2;

2. Wohnungen in Apartmentbauten, die als solche vor dem 1. Jdnner 1973
oder spéter unter Anwendung des Art ITIT Abs 2 der Raumordnungsgesetz-
Novelle 1973, LGBI Nr 126/1972, baubehordlich bewilligt worden sind;

3. touristische Beherbergungen in landwirtschaftlichen Wohnbauten nach
MafBgabe des § 48 Abs 2 und 3;

4. touristische Beherbergungen im Rahmen der Privatzimmervermietung;

Vorgeschlagene Fassung
(§ 32 Abs 2) nicht zuldssig. In der Kategorie Betriebsgebiet gilt dies nicht fiir
Handelsbetriebe in gemischtgenutzten Bauten mit Kennzeichnung gemaf § 39a.

(6) In der Kategorie Gewerbegebiet sind bauliche Anlagen fiir Betriebe fiir
Erholungs- und Freizeitnutzungen nicht zuléssig.

(7) Bauliche Anlagen fiir Tankstellen sind nur in den Kategorien
Gewerbegebiet, Industriegebiet, Gebiet fiir HandelsgroBbetriebe und Sonderflache
mit entsprechendem Verwendungszweck zuldssig. Dies gilt auch fiir
Betriebstankstellen mit einer Lagermenge von mehr als 10.000 kg Treibstoff.

(8) Bauliche Anlagen fiir Betriebe, die in hohem Mal eine Explosions- oder
Strahlungsgefdhrdung fiir die Umgebung erwarten lassen oder in den
Anwendungsbereich der Seveso-Richtlinie fallen, sind nur in der Kategorie
Sonderfldache mit entsprechend festgelegtem Verwendungszweck zuléssig.

(9) Bei der Beurteilung der Widmungskonformitit eines Bauvorhabens ist auf
den konkreten Betrieb und nicht auf den Betriebstypus abzustellen. Dies gilt nicht
hinsichtlich der Kategorien Reines Wohngebiet und Zweitwohnungsgebiet und fiir
die Beurteilung nach Abs 8.

Zweckentfremdung von Wohnungen
§ 31b

(1) Die Zweckentfremdung von bestehenden Wohnungen ist nur mit
Bewilligung geméll Abs 3 zuldssig. Als Zweckentfremdung im Sinn dieser
Bestimmung gilt die Verwendung einer Wohnung fiir touristische
Beherbergungen.

(2) Von der Beschriankung gemaf3 Abs 1 sind ausgenommen:

1. Wohnungen in ausgewiesenen Zweitwohnungsgebieten sowie Gebieten
mit Kennzeichnung gemil § 39 Abs 2;

2. Wohnungen in Apartmentbauten, die als solche vor dem 1. Janner 1973
oder spater unter Anwendung des Art III Abs 2 der Raumordnungsgesetz-
Novelle 1973, LGBI Nr 126/1972, baubehordlich bewilligt worden sind;

3. touristische Beherbergungen in landwirtschaftlichen Wohnbauten nach
MafBgabe des § 48 Abs 2 und 3;

4. touristische Beherbergungen im Rahmen der Privatzimmervermietung;



Geltende Fassung

5. Wohnungen, die bereits vor dem 1. Janner 2018 fiir touristische
Beherbergungen verwendet worden sind, wenn und soweit dies bau- und
raumordnungsrechtlich zuldssig war.

(3) Soweit dies nicht bereits nach den allgemeinen baupolizeilichen
Vorschriften des Landes der Fall ist und kein Ausnahmefall gemaf Abs 2 vorliegt,
bedarf die Zufiihrung von bestehenden Wohnungen zu einer Verwendung gemaf
Abs 1 jedenfalls einer baubehordlichen Bewilligung. Eine solche Bewilligung darf
unbeschadet der sonstigen baurechtlichen Voraussetzungen nur erteilt werden,
wenn

1. fir die Errichtung der Wohnung keine Wohnbauférderungsmittel in
Anspruch genommen worden sind und
2. die Wohnung keine gute Eignung fiir Hauptwohnsitzzwecke aufweist oder
in der Gemeinde keine Nachfrage besteht, die das Angebot an fiir
Hauptwohnsitzzwecke geeigneten Wohnungen erheblich iibersteigt.
Das Vorliegen dieser Umstinde ist vom Bewilligungswerber oder der
Bewilligungswerberin nachzuweisen. Die Bewilligung ist auf hdchstens zehn Jahre
zu befristen und soweit erforderlich unter Auflagen oder Bedingungen zu erteilen.

(4) Zum Zweck der Uberwachung der Einhaltung der sich aus Abs 1
ergebenden Beschrankung sind den damit betrauten Organen die Zufahrt und zu
angemessener Tageszeit der Zutritt zu dem jeweiligen Objekt zu gewidhren und die
erforderlichen Auskiinfte iiber dessen Verwendung zu erteilen. Ist auf Grund
bestimmter Tatsachen eine Nutzung anzunehmen, die der sich aus Abs 1
ergebenden Beschrinkung widerspricht, haben die Versorgungs- oder
Entsorgungsunternehmen, die Erbringer von Postdiensten oder von elektronischen
Zustelldiensten auf Anfrage des Biirgermeisters oder der Biirgermeisterin die zur
Beurteilung der Nutzung erforderlichen Auskiinfte zu erteilen oder die
erforderlichen personenbezogenen Daten zu libermitteln.

Griinland
§ 36
(1) Die Nutzungsart Griinland gliedert sich in folgende Kategorien:

1. Landliches Gebiet (GLG): es ist fiir die land- oder forstwirtschaftliche oder
berufsgirtnerische Nutzung bestimmt;

Vorgeschlagene Fassung

5. Wohnungen, die objektiv nachweislich bereits vor dem 1. Janner 2018 fiir
touristische Beherbergungen verwendet worden sind, wenn und soweit
dies bau- und raumordnungsrechtlich zuldssig war und die Art der
touristischen Beherbergung jener vor diesem Zeitpunkt entspricht.

(3) Soweit dies nicht bereits nach den allgemeinen baupolizeilichen
Vorschriften des Landes der Fall ist und kein Ausnahmefall gemaf3 Abs 2 vorliegt,
bedarf die Zufiihrung von bestehenden Wohnungen zu einer Verwendung gemif
Abs 1 jedenfalls einer baubehordlichen Bewilligung. Eine solche Bewilligung darf
unbeschadet der sonstigen baurechtlichen Voraussetzungen nur erteilt werden,
wenn

1. fiir die Errichtung der Wohnung keine Wohnbauférderungsmittel in
Anspruch genommen worden sind und
2. die Wohnung keine gute Eignung fiir Hauptwohnsitzzwecke aufweist oder
in der Gemeinde keine Nachfrage besteht, die das Angebot an fiir
Hauptwohnsitzzwecke geeigneten Wohnungen erheblich iibersteigt.
Das Vorliegen dieser Umstinde ist vom Bewilligungswerber oder der
Bewilligungswerberin nachzuweisen. Die Bewilligung ist auf hochstens zehn Jahre
zu befristen und soweit erforderlich unter Auflagen oder Bedingungen zu erteilen.

(4) Zum Zweck der Uberwachung der Einhaltung der sich aus Abs 1
ergebenden Beschrinkung sind den damit betrauten Organen die Zufahrt und zu
angemessener Tageszeit der Zutritt zu dem jeweiligen Objekt zu gewdhren und die
erforderlichen Auskiinfte {iber dessen Verwendung zu erteilen. Ist auf Grund
bestimmter Tatsachen eine Nutzung anzunehmen, die der sich aus Abs 1
ergebenden Beschrinkung widerspricht, haben die Versorgungs- oder
Entsorgungsunternehmen, die Erbringer von Postdiensten oder von elektronischen
Zustelldiensten auf Anfrage des Biirgermeisters oder der Biirgermeisterin die zur
Beurteilung der Nutzung erforderlichen Auskiinfte zu erteilen oder die
erforderlichen personenbezogenen Daten zu iibermitteln.

Griinland
§ 36
(1) Die Nutzungsart Griinland gliedert sich in folgende Kategorien:

1. Léandliches Gebiet (GLG): es ist fiir die land- oder forstwirtschaftliche oder
berufsgirtnerische Nutzung bestimmt;
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Geltende Fassung

. Kleingartengebiet (GKG): es ist fiir nicht berufsgértnerisch genutzte kleine

Garten mit Erholungsfunktion bestimmt;

. Erholungsgebiet (GEQG): es ist fiir offentlich zugéngliche Gérten und

Parkanlagen sowie sonstige fiir die Gesundheit und Erholung notwendige
Griinfldchen bestimmt;

. Campingplédtze (GCP): sie sind fiir den Betrieb eines Campingplatzes

bestimmt;

. Sportanlagen (GSP): sie sind fiir Sportanlagen einschlieBlich Freibdder

und Spielplatze bestimmt; bei der Ausweisung ist der Verwendungszweck
der Sportanlage festzulegen;

. Schipisten (GSK): sie sind fiir die Ausiibung des Wintersports bestimmt;
. Materialgewinnungsstétten (GMA): sie sind zur Materialgewinnung und

zur dazu gehorigen Materiallagerung bestimmt;

. Friedhofe (GFH);
. Gewisser (GGW): sie stellen groBere stehende und flieBende Gewésser

dar;

Odland (GOL);

Immissionsschutzstreifen (GIS);

Abstandsflichen (GAF): sie sind zur Trennung von Gebieten
unterschiedlicher Widmung oder zur Siedlungsgliederung bestimmt;
Lagerplétze (GLP): sie sind dauernd zur voriibergehenden Lagerung von
Materialien auBlerhalb von Bauten auf tiber 1.000 m? Flache bestimmt;
Ablagerungsplitze (GAP): sie sind zur auf Dauer erfolgenden
Deponierung von Materialien, um sich ihrer zu entledigen bestimmt;
(Anm: entfallen auf Grund LGBI Nr 103/2022).

Windkraftanlagen (GWA): sie sind fir Windkraftanlagen und
betriebstechnisch notwendige Nebenanlagen be-stimmt;

Sonstige Flidchen (GSO): alle sonstigen, nicht als Bauland oder als
Verkehrsfliche ausgewiesenen Flachen.

(2) Die Ausweisung der Kategorie Schipiste setzt voraus, dass die Flachen
dauerhaft fiir diesen Zweck gesichert sind.

(3) In allen Griinland-Kategorien sind bauliche Anlagen nur zuléssig, wenn
sie fir eine der Widmung entsprechende Nutzung notwendig sind oder sie fiir eine der Widmung entsprechende Nutzung notwendig sind oder

10.
11.
12.

13.

14a.
14b.

15.

. Ablagerungsplitze (GAP):

Vorgeschlagene Fassung

. Kleingartengebiet (GKQG): es ist flir nicht berufsgértnerisch genutzte kleine

Girten mit Erholungsfunktion bestimmt;

. Erholungsgebiet (GEG): es ist fiir 6ffentlich zugéngliche Gérten und

Parkanlagen sowie sonstige fiir die Gesundheit und Erholung notwendige
Griinflichen bestimmt;

. Campingplitze (GCP): sie sind fiir den Betrieb eines Campingplatzes

bestimmt;

. Sportanlagen (GSP): sie sind fiir Sportanlagen einschlieBlich Freibdder

und Spielplatze bestimmt; bei der Ausweisung ist der Verwendungszweck
der Sportanlage festzulegen;

. Schipisten (GSK): sie sind fiir die Ausiibung des Wintersports bestimmt;
. Materialgewinnungsstitten (GMA): sie sind zur Materialgewinnung und

zur dazu gehorigen Materiallagerung bestimmt;

. Friedhofe (GFH);
. Gewisser (GGW): sie stellen groBere stehende und flieBende Gewésser

dar;
Odland (GOL);
Immissionsschutzstreifen (GIS);

Abstandsflichen (GAF): sie sind zur Trennung von Gebicten
unterschiedlicher Widmung oder zur Siedlungsgliederung bestimmt;

Lagerpldtze (GLP): sie sind dauernd zur voriibergehenden Lagerung von
Materialien au3erhalb von Bauten auf iiber 1.000 m? Flache bestimmt;

siec sind zur auf Dauer erfolgenden
Deponierung von Materialien, um sich ihrer zu entledigen bestimmt;

(Anm: entfallen auf Grund LGBI Nr 103/2022).

Windkraftanlagen (GWA): sie sind fir Windkraftanlagen und
betriebstechnisch notwendige Nebenanlagen be-stimmt;

Sonstige Fliachen (GSO): alle sonstigen, nicht als Bauland oder als
Verkehrsfliche ausgewiesenen Fliachen.

(2) Die Ausweisung der Kategorie Schipiste setzt voraus, dass die Flichen
dauerhaft fiir diesen Zweck gesichert sind.

(3) In allen Griinland-Kategorien sind bauliche Anlagen nur zuldssig, wenn
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Verkehrsbauten (wie Briicken, Stiitzmauern, Larmschutzwéinde odgl),
Transformatorenstationen, Umspannanlagen oder Gasdruckreduzierstationen
betreffen. Die Zuldssigkeit land- und forstwirtschaftlicher Bauten im Griinland ist
im § 48 niher geregelt.

(4) In der Kategorie Sportanlagen gelten nur Bauten und bauliche Anlagen
von untergeordneter Bedeutung als notwendig.

(5) In der Kategorie Immissionsschutzstreifen sind nur
Nebenanlagen zuldssig, die der Erreichung des Schutzzwecks dienen.

bauliche

(6) In der Kategorie Abstandsflichen sind keine Bauten und baulichen
Anlagen nutzungsnotwendig.

(7) Frei stehende Solaranlagen, deren Kollektorfliche 200 m? iiberschreitet,
sind im Griinland nur zulédssig, wenn fiir den Standort eine Kennzeichnung gemés
§ 39b vorliegt. Die Kollektorflichen von mehreren Solaranlagen sind
zusammenzurechnen, wenn diese zueinander in einem rdumlichen Naheverhiltnis
stehen.

(8) Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 500 kW
sind im Griinland nur zuldssig, wenn der Standort als Griinland-Windkraftanlagen
ausgewiesen ist. Eine solche Ausweisung ist nur zuldssig, wenn diese dem
Réumlichen Entwicklungskonzept nicht entgegensteht.

(9) Widmungen von unverbauten Grundflachen fiir Windkraftanlagen kdnnen
in ihrer zeitlichen Geltung dahin beschrankt werden, dass mit Ablauf des zehnten
Jahres ab ihrer Ausweisung eine Folgewidmung eintritt, wenn bis dahin keine der
Widmung entsprechende Bebauung begonnen worden ist. Die Frist kann einmalig
um weitere fiinf Jahre verldngert werden.

§39a

(1) In den Bauland-Kategorien gemdBl § 30 Abs 1 Z 1 bis 6 kdnnen Flachen
fiir forderbare Mietwohnbauten oder Wohnheime mit Handelsnutzungen
gekennzeichnet werden. Eine solche Kennzeichnung ist nur zuldssig, wenn

1. die Flachen in einem Siedlungsschwerpunkt liegen und

2.im Fall der Bauland-Kategorie gemdl §30 Absl Z6 unter
Beriicksichtigung der rechtlichen Interessen angrenzender Betriebe auf
Grund der Lage und Immissionsbelastung eine Eignung fiir eine
Wohnnutzung geschaffen werden kann.

Vorgeschlagene Fassung
Verkehrsbauten (wie Briicken, Stiitzmauern, Ladrmschutzwinde odgl), kommunale
Recyclinghofe, Transformatorenstationen, Umspannanlagen oder
Gasdruckreduzierstationen  betreffen. = Die  Zuldssigkeit  land-  und
forstwirtschaftlicher Bauten im Griinland ist im § 48 ndher geregelt.

(4) In der Kategorie Sportanlagen gelten nur Bauten und bauliche Anlagen
von untergeordneter Bedeutung als notwendig.

(5) In der Kategorie Immissionsschutzstreifen sind nur
Nebenanlagen zuldssig, die der Erreichung des Schutzzwecks dienen.

bauliche

(6) In der Kategorie Abstandsflichen sind keine Bauten und baulichen
Anlagen nutzungsnotwendig.

(7) Frei stehende Solaranlagen, deren Kollektorflaiche 200 m? {iberschreitet,
sind im Griinland nur zuldssig, wenn fiir den Standort eine Kennzeichnung geméaf
§ 39b vorliegt. Die Kollektorflichen von mehreren Solaranlagen sind
zusammenzurechnen, wenn diese zueinander in einem rdumlichen Naheverhiltnis
stehen.

(8) Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 500 kW
sind im Griinland nur zuldssig, wenn der Standort als Griinland-Windkraftanlagen
ausgewiesen ist. Eine solche Ausweisung ist nur zulédssig, wenn diese dem
Réaumlichen Entwicklungskonzept nicht entgegensteht.

(9) Widmungen von unverbauten Grundfléchen fiir Windkraftanlagen kdnnen
in ihrer zeitlichen Geltung dahin beschriankt werden, dass mit Ablauf des zehnten
Jahres ab ihrer Ausweisung eine Folgewidmung eintritt, wenn bis dahin keine der
Widmung entsprechende Bebauung begonnen worden ist. Die Frist kann einmalig
um weitere fiinf Jahre verlangert werden.

§ 39a

(1) In den Bauland-Kategorien gemél § 30 Abs 1 Z 1 bis 6 kdnnen Fldchen
fiir forderbare Mietwohnbauten oder Wohnheime mit Handelsnutzungen
gekennzeichnet werden. Eine solche Kennzeichnung ist nur zuldssig, wenn

1. die Flachen in einem Siedlungsschwerpunkt liegen und

2.im Fall der Bauland-Kategorie gemidB §30 Abs1 Z6 unter
Berticksichtigung der rechtlichen Interessen angrenzender Betriebe auf
Grund der Lage und Immissionsbelastung eine Eignung fiir eine
Wohnnutzung geschaffen werden kann.



Geltende Fassung

(2) AufFlachen mit einer Kennzeichnung gemaf3 Abs 1 sind gemischtgenutzte
Bauten fiir forderbare Mietwohnungen oder Wohnheime (im Sinn des
3. Abschnitts, 4. oder 5. Unterabschnitts des S.WFG 2015) einerseits und fiir
Einzelhandelsnutzungen bis insgesamt 1.000 m*> Verkaufsfliche andererseits
zuldssig, wenn

1. die Geschof3fliche der forderbaren Bauten die Gesamtverkaufsflache fiir
Einzelhandelsnutzungen um mehr als das Doppelte iibersteigt und

2. die erforderlichen Pflichtstellpldtze mindestens zur Hélfte in einer
Tiefgarage errichtet werden.

Vorbehaltsfléichen fiir den forderbaren Miet- und Eigentumswohnbau
§42

(1) Zur Sicherung von Fliachen fiir die Errichtung von forderbaren Miet-,
Mietkauf- oder Eigentumswohnungen (iS der Unterabschnitte 2 und 4 des dritten
Abschnitts des S.WFG 2015) konnen unter folgenden Voraussetzungen
Vorbehaltsflaichen gekennzeichnet werden:

1. Es besteht ein entsprechender Bedarf fiir den Planungszeitraum von zehn
Jahren, wobei das mittelfristige Wohnbau-Forderungsprogramm des
Landes zu beriicksichtigen ist.

2. Die Gemeinde, die Baulandsicherungsgesellschaft mbH (§ 77) und die
gemeinniitzigen Bauvereinigungen verfiigen insgesamt nicht in
ausreichendem Maf iiber geeignete Flichen, um den Bedarf zu decken.

3. Die Flache befindet sich in einem Siedlungsschwerpunkt und die
Widmung der Fliche ldsst eine Wohnbebauung zu.

4. Fiir die Flache muss eine MindestgeschoBflichenzahl von zumindest 0,7
in der Stadt Salzburg und von 0,6 in den sonstigen Gemeinden gelten.

5. Fiir die Flache liegt keine Vereinbarung geméf § 18 vor, die die Sicherung
der Fliche oder von Teilen davon fiir die Errichtung von forderbaren
Wohnungen gemil3 Abs 1 beinhaltet.

6. Den von der Vorbehaltskennzeichnung betroffenen Grundeigentiimern
miissen zumindest als Bauland ausweisbare Flichen in dem Ausmal als
vorbehaltsfrei verbleiben, um ihren Bauland-Eigenbedarf zu decken.

(2) Mit der Kennzeichnung geméal} Abs 1 ist gleichzeitig festzulegen:

Vorgeschlagene Fassung

(2) Auf Flachen mit einer Kennzeichnung gemif Abs 1 sind gemischtgenutzte
Bauten fiir forderbare Mietwohnungen oder Wohnheime (im Sinn des
2. Abschnitts, 3. oder 4. Unterabschnitts des S.WFG 2025) einerseits und fiir
Einzelhandelsnutzungen bis insgesamt 1.000 m*> Verkaufsfliche andererseits
zuldssig, wenn

1. die GeschoBflache der forderbaren Bauten die Gesamtverkaufsfliche fiir
Einzelhandelsnutzungen um mehr als das Doppelte iibersteigt und

2. die erforderlichen Pflichtstellpldtze mindestens zur Hélfte in einer
Tiefgarage oder auf dem Bau errichtet werden.

Vorbehaltsfliichen fiir den forderbaren Miet- und Eigentumswohnbau
§ 42

(1) Zur Sicherung von Fliachen fiir die Errichtung von férderbaren Miet-,
Mietkauf- oder Eigentumswohnungen (iS der Unterabschnitte 2 und 3 des zweiten
Abschnitts des S.WFG 2025) konnen unter folgenden Voraussetzungen
Vorbehaltsflichen gekennzeichnet werden:

1. Es besteht ein entsprechender Bedarf fiir den Planungszeitraum von zehn
Jahren.

2. Die Gemeinde, die Baulandsicherungsgesellschaft mbH (§ 77) und die
gemeinniitzigen Bauvereinigungen verfiigen insgesamt nicht in
ausreichendem MabB {iber geeignete Flachen, um den Bedarf zu decken.

3. Die Flache befindet sich in einem Siedlungsschwerpunkt und die
Widmung der Fliache ldsst eine Wohnbebauung zu.

4. Fiir die Fliche muss eine Mindestgescho3flichenzahl von zumindest 0,7
in der Stadt Salzburg und von 0,6 in den sonstigen Gemeinden gelten.

5. Fiir die Flache liegt keine Vereinbarung gemél § 18 vor, die die Sicherung
der Flache oder von Teilen davon fiir die Errichtung von férderbaren
Wohnungen gemil3 Abs 1 beinhaltet.

6. Den von der Vorbehaltskennzeichnung betroffenen Grundeigentiimern
miissen zumindest als Bauland ausweisbare Flachen in dem AusmaB als
vorbehaltsfrei verbleiben, um ihren Bauland-Eigenbedarf zu decken.

(2) Mit der Kennzeichnung gemal3 Abs 1 ist gleichzeitig festzulegen:



Geltende Fassung

1. die Mindestzahl an zu errichtenden forderbaren Wohnungen gemif3 Abs 1
oder

2. das MindestmaQ an zu errichtender forderbarer (Wohn-)Nutzfléche.
(3) Auf Verinderungen der Vorbehaltsflichen geméll Abs 1 ist § 41 Abs 3

anzuwenden. Die Erteilung einer Baubewilligung fiir eine Baufiihrung (§ 2 Abs 1
des Baupolizeigesetzes 1997) setzt zusitzlich voraus, dass

1. das Bauvorhaben den Festlegungen gemaBl Abs 2 nicht widerspricht und

2. die Bewilligungswerber zur Errichtung von forderbaren Wohnungen
gemif Abs 1 nach wohnbauforderungsrechtlichen Vorschriften berechtigt
sind.

(4) Auf die Einlosung von Vorbehaltsflachen und die Loschung ist § 41 Abs 2
letzter Satz sowie Abs 4 und 5 sinngemal} anzuwenden. Anstelle der Frist von fiinf
Jahren geméB § 41 Abs 5 Z 2 gilt jedoch bei unbefristeten Widmungen eine Frist
von zehn Jahren.

Land- und forstwirtschaftliche Bauten
§ 48
(1) In der Griinland-Kategorie
forstwirtschaftliche Bauten zuldssig, wenn
1. ein land- und/oder forstwirtschaftlicher Betrieb bereits besteht (§ 5 Z 4),
2.der Bau an dem vorgesehenen Standort gemél der Agrarstruktur
erforderlich ist, wobei fiir die Beurteilung der Erforderlichkeit auf die
betriebswirtschaftlichen Verhiltnisse moglichst Bedacht zu nehmen ist,
und
3. zusitzlich bei Standorten auBerhalb des Hofverbandes
a) fiir den Bau ein besonderer betrieblicher Grund vorliegt und
b) der Bau den grundsétzlichen Planungsabsichten der Gemeinde nicht
widerspricht.
Fir Betriebe, die nur alm- oder forstwirtschaftlich tdtig sind, entfillt das
Erfordernis des Vorhandenseins einer Hofstelle geméal3 der Z 1.
(2) Im Bereich der Hofstelle (Hofverband) eines land- und bzw oder
forstwirtschaftlichen Betriebs sind weiters zuldssig:

1. Bauten fiir Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft geméa8 § 2 Abs. 4
der Gewerbeordnung 1994;

landliches Gebiet sind land- wund

Vorgeschlagene Fassung
1. die Mindestzahl an zu errichtenden férderbaren Wohnungen geméf Abs 1
oder
2. das MindestmaB an zu errichtender férderbarer (Wohn-)Nutzflache.

(3) Auf Verdnderungen der Vorbehaltsflichen gemi3 Abs 1 ist § 41 Abs 3
anzuwenden. Die Erteilung einer Baubewilligung fiir eine Baufiihrung (§ 2 Abs 1
des Baupolizeigesetzes 1997) setzt zusétzlich voraus, dass

1. das Bauvorhaben den Festlegungen geméf Abs 2 nicht widerspricht und
2. die Bewilligungswerber zur Errichtung von forderbaren Wohnungen

gemaf Abs 1 nach wohnbauforderungsrechtlichen Vorschriften berechtigt
sind.

(4) Auf die Einlosung von Vorbehaltsflichen und die Loschung ist § 41 Abs 2
letzter Satz sowie Abs 4 und 5 sinngemil anzuwenden. Anstelle der Frist von finf
Jahren gemiB § 41 Abs 5 Z 2 gilt jedoch bei unbefristeten Widmungen eine Frist
von zehn Jahren.

Land- und forstwirtschaftliche Bauten
§48
(1) In der Griinland-Kategorie
forstwirtschaftliche Bauten zuldssig, wenn
1. ein land- und/oder forstwirtschaftlicher Betrieb bereits besteht (§ 5 Z 4),
2.der Bau an dem vorgesehenen Standort geméif der Agrarstruktur
erforderlich ist, wobei fiir die Beurteilung der Erforderlichkeit auf die
betriebswirtschaftlichen Verhiltnisse moglichst Bedacht zu nehmen ist,
und
3. zusitzlich bei Standorten auerhalb des Hofverbandes
a) fiir den Bau ein besonderer betrieblicher Grund vorliegt und
b) der Bau den grundsétzlichen Planungsabsichten der Gemeinde nicht
widerspricht.
Fiir Betriebe, die nur alm- oder forstwirtschaftlich tdtig sind, entfdllt das
Erfordernis des Vorhandenseins einer Hofstelle geméaf der Z 1.

(2) Im Bereich der Hofstelle (Hofverband) eines bestehenden land- und bzw
oder forstwirtschaftlichen Betriebs sind weiters zuldssig:

1. Bauten fiir Nebengewerbe der Land- und Forstwirtschaft gemaf § 2 Abs. 4
der Gewerbeordnung 1994;

landliches Gebiet sind land- und



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung

2.ein betriebszugehdriges Austraghaus (Bau mit hochstens 200 m? 2.ein betriebszugehdriges Austraghaus (Bau mit hochstens 200 m?
Nutzfliche (§ 6 Abs. 1 Z 9 SSWFG 1990), der vorwiegend dem Ausziigler Wohnnutzfliche [§3 Abs.1 Z 3 SWFG 2025], das vorwiegend dem
und seiner Familie als Wohnung dient); Ausziigler und seiner Familie als Wohnung dient);

3. bauliche MaBnahmen innerhalb der landwirtschaftlichen Wohngebaude 3. bauliche = MaBnahmen  und  Verwendungen  innerhalb  der
fiir landwirtschaftlichen Wohngebaude fiir

a) die Privatzimmervermietung in Form von Gdstezimmern mit einem
Gesamtausmaf3 von hochstens 15 m? Wohnnutzfliche (inklusive
Nebenrdumen) je Gdstebett und

b) die Vermietung von bis zu drei Ferienwohnungen mit einem
Gesamtausmaf3 von hochstens 200 m?> Wohnnutzfliche, und zwar im
Sinn einer Privatzimmervermietung, aber ohne Begrenzung der

Gdsteanzahl.
(3) Die zeitweise Verwendung eines zu einem almwirtschaftlichen Betrieb (3) Die zeitweise Verwendung eines zu einem almwirtschaftlichen Betrieb
gehorigen Almgebéudes fiir touristische und Erholungszwecke ist zuldssig, wenn  gehdrigen Almgebéudes fiir touristische und Erholungszwecke ist zulédssig, wenn

1. die Alm landwirtschaftlich bewirtschaftet wird und die Flichen im 1. die Alm landwirtschaftlich bewirtschaftet wird und die Flidchen im
Almkataster eingetragen sind; Almkataster eingetragen sind;

2. das Almgebéude bereits seit zehn Jahren besteht und {iber einen Wohnteil 2. das Almgebiude bereits seit zehn Jahren besteht und iiber einen Wohnteil
verfligt oder es sich um einen Ersatzbau fiir ein solches Almgebédude verfiigt oder es sich um einen Ersatzbau fiir ein solches Almgebédude
handelt; handelt;

3. die Funktionstiichtigkeit des Gebédudes fiir almwirtschaftliche Zwecke 3. die Funktionstiichtigkeit des Gebdudes fiir almwirtschaftliche Zwecke
erhalten bleibt; und erhalten bleibt; und

4.eine fiir diese Verwendung technisch und hygienisch geeignete 4.eine fiir diese Verwendung technisch und hygienisch geeignete
Abwassersammlung und -beseitigung vorhanden ist; die Landesregierung Abwassersammlung und -beseitigung vorhanden ist; die Landesregierung
kann dazu Naiheres, insbesondere geeignete Einrichtungen und kann dazu Naheres, insbesondere geeignete Einrichtungen und
Betriebsweisen durch Verordnung festlegen. Betriebsweisen durch Verordnung festlegen.

Eine solche Verwendung ist bei der Beurteilung der Erforderlichkeit gemdB3 Abs. 1 Eine solche Verwendung ist bei der Beurteilung der Erforderlichkeit geméB Abs. 1
Z 2 unbeachtlich. Z 2 unbeachtlich.
(4) Eine Verwendung gemiB Abs. 3 stellt keine Anderung der Art des (4) Eine Verwendung gemiB Abs. 3 stellt keine Anderung der Art des

Verwendungszwecks im Sinn des § 2 Abs. 1 Z 5 des Baupolizeigesetzes dar, wenn Verwendungszwecks im Sinn des § 2 Abs. 1 Z 5 des Baupolizeigesetzes dar, wenn
dafiir, abgesehen von der erforderlichen Abwasserbeseitigung (Abs. 3 Z 4), keine dafiir, abgesehen von der erforderlichen Abwasserbeseitigung (Abs. 3 Z 4), keine
baulichen Maflnahmen vorgenommen werden und diese Verwendung in Bezug auf baulichen Mainahmen vorgenommen werden und diese Verwendung in Bezug auf
die Verabreichung von Speisen und Getrénken nicht zu einer Anwendung der die Verabreichung von Speisen und Getrdnken nicht zu einer Anwendung der
Gewerbeordnung 1994 fiihrt und nicht iiber die Uberlassung von Ferienwohnungen Gewerbeordnung 1994 fiihrt und nicht iiber die Uberlassung von Ferienwohnungen
ohne Erbringung von personlichen Dienstleistungen hinausgeht. ohne Erbringung von personlichen Dienstleistungen hinausgeht.



Geltende Fassung

(5) Bauliche MafBinahmen, die die Umnutzung von im Hofverband gelegenen
Wohn- und Wirtschaftsgebduden (oder Teilen davon) bestehender land- und/oder
forstwirtschaftlicher Betriebe zu anderen Zwecken betreffen, sind ohne Vorliegen
einer Einzelbewilligung zulédssig, wenn:

1. die Aufnahme der Beniitzung mindestens fiinf Jahre — im Fall der
Neugriindung (§ 46 Abs 3 Z 4) mindestens 10 Jahre ab Aufnahme der
Beniitzung des Wohn- und Wirtschaftsgebdudes — zuriickliegt,

2. kein land- oder forstwirtschaftlicher Betriebsbedarf nach der bisherigen
Nutzung mehr gegeben ist,

3. eine dem Stand der Technik entsprechende Infrastruktur fiir die beantragte
Verwendung bereits vorhanden ist,

4. das Gebdude oder der Gebdudeteil ohne Auf- und Zubauten oder
wesentliche Anderung des #uBeren Erscheinungsbilds fiir die beantragte
Verwendung geeignet und mit der  landwirtschaftlichen
Zweckbestimmung des Gebdudes oder Gebédudeteils vereinbar ist,

5. die beantragte Verwendung zu keiner erheblichen Geruchs- oder
Larmbeléstigung, sonstigen Luftverunreinigung oder Erschiitterung fiir
die Nachbarschaft und zu keinem tiberméBigen StraBenverkehr fiihrt und

6.eine  Verwendung als Wohnraum nur land-  und/oder
forstwirtschaftlichen Wohngebéuden erfolgt

in

Das Zutreffen der in Z 1 bis 6 genannten Voraussetzungen ist vom Antragsteller
nachzuweisen. Diese Bauten gelten im Sinn der grundverkehrsrechtlichen
Bestimmungen (§ 2 Abs 1| GVG 20017) weiterhin als der Landwirtschaft gewidmet
und unterliegen dem Teilungs- und Abschreibungsverbot gemédfl § 1 Abs 3
Bebauungsgrundlagengesetz (BGG). Anderungen auf Grundlage dieser
Bestimmungen begriinden nicht die Eigenschaft als bestehender Betrieb im
Griinland und rechtfertigen keine Neu-, Auf- und Zubauten fiir landwirtschaftliche
Zwecke.

(6) Die Wiederaufnahme der landwirtschaftlichen Nutzung der unter
Anwendung des Abs 5 erfolgten Anderung der Art des Verwendungszweckes der

Vorgeschlagene Fassung

(5) Bauliche Maflnahmen, die die Umnutzung von im Hofverband gelegenen
Wohn- und Wirtschaftsgebduden (oder Teilen davon) bestehender oder
voriibergehend inaktiver land- und/oder forstwirtschaftlicher Betriebe zu anderen
Zwecken betreffen, sind ohne Vorliegen einer Einzelbewilligung zuldssig, wenn:

1. die Aufnahme der Beniitzung des fiir die Umnutzung bestimmten
Gebdudeteils mindestens fiinf Jahre — im Fall der Neugriindung (§ 46 Abs
3 Z 4) mindestens 10 Jahre ab Aufnahme der Beniitzung des Wohn- und
Wirtschaftsgebdudes — zuriickliegt,

2. kein land- oder forstwirtschaftlicher Betriebsbedarf nach der bisherigen
Nutzung mehr gegeben ist,

3. eine dem Stand der Technik entsprechende Infrastruktur fiir die beantragte
Verwendung, insbesondere eine technisch und hygienisch geeignete
Abwassersammlung und -beseitigung, bereits vorhanden ist,

4. das Gebdude oder der Gebdudeteil ohne Auf- und Zubauten oder
wesentliche Anderung des 4uBeren Erscheinungsbilds fiir die beantragte
Verwendung  geeignet und mit der  landwirtschaftlichen
Zweckbestimmung des Gebdudes oder Gebaudeteils vereinbar ist,

5. die beantragte Verwendung zu keiner erheblichen Geruchs- oder
Larmbeldstigung, sonstigen Luftverunreinigung oder Erschiitterung fiir
die Nachbarschaft und zu keinem iiberméBigen StraBenverkehr fiihrt,

6.cine  Verwendung als Wohnraum nur land- und/oder
forstwirtschaftlichen Wohngebauden erfolgt und

7. eine beantragte Verwendung fiir touristische Beherbergungen nur
innerhalb der landwirtschaftlichen Wohngebdude erfolgt und nicht iiber
die Privatzimmervermietung gemdfs Abs 2 Z 3 lit a hinausgeht.

Das Zutreffen der in Z 1 bis 7 genannten Voraussetzungen ist vom Antragsteller
nachzuweisen. Diese Bauten gelten im Sinn der grundverkehrsrechtlichen
Bestimmungen (§ 2 Abs 1 GVG 2023) weiterhin als der Landwirtschaft gewidmet
und unterliegen dem Teilungs- und Abschreibungsverbot geméfl § 1 Abs 3
Bebauungsgrundlagengesetz (BGG). Anderungen auf Grundlage dieser
Bestimmungen begriinden nicht die Eigenschaft als bestchender Betrieb im
Griinland und rechtfertigen keine Neu-, Auf- und Zubauten fiir landwirtschaftliche
Zwecke.

in

(6) Die Wiederaufnahme der landwirtschaftlichen Nutzung der unter
Anwendung des Abs 5 erfolgten Anderung der Art des Verwendungszweckes der



Geltende Fassung
Bauten bedarf einer Bewilligung der Baubehorde. Die Verwendung als Wohnraum
gemiB Abs 5 Z 6 stellt keine Anderung der Art des Verwendungszwecks im Sinn
des § 2 Abs 1 Z 5 des Baupolizeigesetzes 1997 dar, wenn eine dem Stand der
Technik entsprechende Infrastruktur fiir die beantragte Verwendung bereits
vorhanden ist.

4. Teil
Bebauungsplanung

Bebauungsplan; Verpflichtung zur Aufstellung und Aufgabe
§50

(1) Jede Gemeinde hat auf der Grundlage des Réaumlichen
Entwicklungskonzepts und des Flichenwidmungsplans fiir jene Teile des
Gemeindegebiets, die innerhalb eines Planungszeitraums von lidngstens zehn
Jahren fiir eine Bebauung in Betracht kommen oder eine stidtebauliche Ordnung
einschlieflich der Freiflichengestaltung erfordern, Bebauungspline durch
Verordnung aufzustellen.

(2) Die Aufstellung eines Bebauungsplans ist nicht erforderlich:

1. fir Flachen, die auf Grund eines Beschlusses der Gemeindevertretung
keiner Regelung der stiddtebaulichen Ordnung bediirfen (Planfreistellung).
Ein solcher Beschluss kann nur im Zuge einer Anderung des
Flachenwidmungsplans gefasst werden und ist nur zuldssig, wenn
a) die Flachen nicht Teil eines im Ré&umlichen Entwicklungskonzept
festgelegten stadtebaulichen Planungsgebiets sind;

b)die als Bauland ausgewiesenen oder im  R&umlichen
Entwicklungskonzept zur Bebauung vorgesehenen unverbauten
Flachen das Ausmal von 5.000 m? nicht tiberschreiten;

c) die Strukturen auf Grund der im jeweiligen Bereich gegebenen
Bebauung bereits hinreichend vorgeprégt sind;

d) keine neuen Trassierungen fiir die verkehrsméfige ErschlieBung
erforderlich sind und

Vorgeschlagene Fassung
Bauten bedarf einer Bewilligung der Baubehorde. Die Verwendung als Wohnraum
gemiB Abs 5 Z 6 stellt keine Anderung der Art des Verwendungszwecks im Sinn
des § 2 Abs 1 Z 5 des Baupolizeigesetzes 1997 dar, wenn eine dem Stand der
Technik entsprechende Infrastruktur fiir die beantragte Verwendung bereits
vorhanden ist.

(7) Die Abs 5 und 6 gelten sinngemdf3 fiir eine nichtlandwirtschaftliche

Wohnraumverwendung von rechtmdflig bestehenden landwirtschaftlichen
Wohngebduden aufserhalb des Hofverbandes.

4. Teil
Bebauungsplanung

Bebauungsplan; Verpflichtung zur Aufstellung und Aufgabe
§50

(1) Jede Gemeinde hat auf der Grundlage des Réumlichen
Entwicklungskonzepts und des Flichenwidmungsplans fiir jene Teile des
Gemeindegebiets, die innerhalb eines Planungszeitraums von lédngstens zehn
Jahren fiir eine Bebauung in Betracht kommen oder eine stddtebauliche Ordnung
einschlieBlich der Freiflachengestaltung erfordern, Bebauungspline durch
Verordnung aufzustellen.

(2) Die Aufstellung eines Bebauungsplans ist nicht erforderlich:

1. fir Flachen, die auf Grund eines Beschlusses der Gemeindevertretung
keiner Regelung der stadtebaulichen Ordnung bediirfen (Planfreistellung).
Ein solcher Beschluss kann nur im Zuge einer Anderung des
Flachenwidmungsplans gefasst werden und ist nur zuldssig, wenn
a) die Flachen nicht Teil eines im Réumlichen Entwicklungskonzept
festgelegten stidtebaulichen Planungsgebiets sind;

b)die als Bauland ausgewiesenen oder im  Ré&umlichen
Entwicklungskonzept zur Bebauung vorgesehenen unverbauten
Flachen das Ausmal} von 5.000 m? nicht {iberschreiten;

c) die Strukturen auf Grund der im jeweiligen Bereich gegebenen
Bebauung bereits hinreichend vorgepragt sind;

d) keine neuen Trassierungen fiir die verkehrsmédBige ErschlieBung
erforderlich sind und



Geltende Fassung

e) keine sonstigen Riicksichten einen Bebauungsplan erforderlich
machen.

Die Planfreistellung ist im Flichenwidmungsplan zu kennzeichnen;

2. fiir die Schutzzone I nach dem Salzburger Altstadterhaltungsgesetz 1980
und die nach dem Salzburger Ortsbildschutzgesetz bestimmten
Ortsbildschutzgebiete;

. fiir Sonderfldachen (§ 30 Abs. 1 Z 12) in Streulage;
. fiir bereits verbaute Flachen;

. fiir Liicken im Griinland;

6. fiir selbstindig nicht bebaubare Flachen.

wn A~ W

(3) Der Bebauungsplan regelt die stddtebauliche Ordnung eines Gebiets unter
Bedachtnahme auf einen sparsamen Bodenverbrauch und eine geordnete
Siedlungsentwicklung sowie auf die Erfordernisse der Feuersicherheit, der
Hygiene und des Umweltschutzes, insbesondere auch der Endenergieeffizienz von
Bauten. Er hat jedenfalls eine Grundstufe zu enthalten und kann durch eine
Aufbaustufe erginzt werden:

1. in Bereichen, in denen es auf Grund der besonderen ortlichen Verhaltnisse
im Hinblick auf die Erhaltung oder Gestaltung des Orts-, Stadt- oder
Landschaftsbildes oder sonst im Interesse einer zweckmiBigen Bebauung
erforderlich ist;

2. fir Bauvorhaben auf einem oder mehreren zusammenhéngenden
Bauplitzen mit einer GesamtgeschoBfldche von mehr als 2.000 m? oder
einer Baumasse von mehr als 7.000 m3 in Gewerbe- und in
Industriegebieten ab einer Baumasse von mehr als 75.000 m®.

Das Erfordernis einer Aufbaustufe ist im Bebauungsplan der Grundstufe
festzulegen. In den Fillen der Z 2 kann das Erfordernis eines Bebauungsplans auch
innerhalb von zwei Monaten nach Mitteilung einer solchen Bauabsicht durch
gesonderte Verordnung der Gemeindevertretung festgelegt werden.

(3a) Fir im Réumlichen Entwicklungskonzept festgelegte stidtebauliche
Planungsgebiete ist ein (gesamthafter) Bebebauungsplan der Grundstufe
aufzustellen.

(4) Bei Bauten oder Bauteilen, die fiir sich oder im Zusammenhang mit
anderen Bauten wegen ihrer Wirkung auf das Orts-, Stralen- oder Landschaftsbild
besonders erhaltenswert sind, konnen die Bebauungsgrundlagen nach § 51 Abs. 2

Vorgeschlagene Fassung

e) keine sonstigen Riicksichten einen Bebauungsplan erforderlich
machen.

Die Planfreistellung ist im Flichenwidmungsplan zu kennzeichnen;

2. fiir die Schutzzone I nach dem Salzburger Altstadterhaltungsgesetz 1980
und die nach dem Salzburger Ortsbildschutzgesetz bestimmten
Ortsbildschutzgebiete;

. fiir Sonderfldchen (§ 30 Abs. 1 Z 12) in Streulage;
. fiir bereits verbaute Flachen;

. fiir Liicken im Griinland;

6. fiir selbstindig nicht bebaubare Flachen.

W B~ W

(3) Der Bebauungsplan regelt die stadtebauliche Ordnung eines Gebiets unter
Bedachtnahme auf einen sparsamen Bodenverbrauch und eine geordnete
Siedlungsentwicklung sowie auf die Erfordernisse der Feuersicherheit, der
Hygiene und des Umweltschutzes, insbesondere auch der Endenergieeffizienz von
Bauten. Er hat jedenfalls eine Grundstufe zu enthalten und kann durch eine
Aufbaustufe erginzt werden:

1. in Bereichen, in denen es auf Grund der besonderen o6rtlichen Verhiltnisse
im Hinblick auf die Erhaltung oder Gestaltung des Orts-, Stadt- oder
Landschaftsbildes oder sonst im Interesse einer zweckméaBigen Bebauung
erforderlich ist;

2. fir Bauvorhaben auf einem oder mehreren zusammenhédngenden
Bauplétzen mit einer GesamtgeschoBflache von mehr als 4.000 m? oder
einer Baumasse von mehr als 7/4.000 m3 in Gewerbe- und in
Industriegebieten ab einer Baumasse von mehr als 30.000 m®.

Das Erfordernis einer Aufbaustufe ist im Bebauungsplan der Grundstufe
festzulegen. In den Féllen der Z 2 kann das Erfordernis eines Bebauungsplans auch
innerhalb von zwei Monaten nach Mitteilung einer solchen Bauabsicht durch
gesonderte Verordnung der Gemeindevertretung festgelegt werden.

(3a) Fiir im Réaumlichen Entwicklungskonzept festgelegte stddtebauliche
Planungsgebiete ist ein (gesamthafter) Bebauungsplan der Grundstufe
aufzustellen.

(4) Bei Bauten oder Bauteilen, die fiir sich oder im Zusammenhang mit
anderen Bauten wegen ihrer Wirkung auf das Orts-, StraBBen- oder Landschaftsbild
besonders erhaltenswert sind, konnen die Bebauungsgrundlagen nach § 51 Abs. 2
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Z 3 bis 5 und § 53 Abs. 2 Z 3 bis 7 so festgelegt werden, wie sie zum Zeitpunkt der
Erlassung des Bebauungsplans gegeben sind.

(5) Die Bebauungspldne bestehen aus der planlichen Darstellung auf dem
Vermessungsgesetz entsprechender Katastergrundlage und dem erforderlichen
Wortlaut (Planungsbericht), bei Festlegungen nach dem Bestand (Abs. 4) auch aus
fotografischen Darstellungen, denen die Festlegungen eindeutig entnommen
werden kdnnen.

(6) Die Landesregierung hat zur einheitlichen Gestaltung der planlichen
Darstellungen und des Planungsberichts durch Verordnung Richtlinien zu erlassen.

(7) (Anm: entfallen auf Grund LGBI Nr 82/2017)
(8) (Anm: entfallen auf Grund LGBI Nr 82/2017)
(9) (Anm: entfallen auf Grund LGBI Nr 82/2017)
Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflichen
§ 56

(1) Die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflachen kann durch die Festlegung
einer Grundfldchenzahl, einer Baumassenzahl oder einer Geschof3flichenzahl
festgelegt werden. Die Festlegungen wirken als Obergrenze fiir die bauliche
Ausnutzbarkeit, wenn im Bebauungsplan wegen besonderer Erforderlichkeit fiir
bestimmte Fldchen nicht ausdriicklich anderes bestimmt ist (Mindestnutzung,
Nutzungsrahmen). Verschiedene Festlegungen sind zuldssig, wenn die
Voraussetzungen, unter denen die jeweilige Festlegung gilt, im Bebauungsplan
genau bestimmt sind. Unter dieser Voraussetzung konnen auch Zuschldge zur
Festlegung bestimmt werden.

(2) Die Grundflachenzahl ist das Verhiltnis der liberbauten Grundfldche des
oberirdischen Baukorpers bei lotrechter Projektion auf die Waagrechte
(Projektionsflache) zur Fliache des Bauplatzes. In den zu projizierenden Baukorper
sind nicht einzubeziehen:

1. Innenhofe;
2. Bauteile und Teile von Bauten, welche die Geldndeoberfliache nicht oder

nur unwesentlich iiberragen (Luft-, Kellerlicht- und Abwurfschichte
udgl);

Vorgeschlagene Fassung
Z 3 bis5und § 53 Abs. 2 Z 3 bis 7 so festgelegt werden, wie sie zum Zeitpunkt der
Erlassung des Bebauungsplans gegeben sind.

(5) Die Bebauungspléne bestehen aus der planlichen Darstellung auf dem
Vermessungsgesetz entsprechender Katastergrundlage und dem erforderlichen
Wortlaut (Planungsbericht), bei Festlegungen nach dem Bestand (Abs. 4) auch aus
fotografischen Darstellungen, denen die Festlegungen eindeutig entnommen
werden kdnnen.

(6) Die Landesregierung hat zur einheitlichen Gestaltung der planlichen
Darstellungen und des Planungsberichts durch Verordnung Richtlinien zu erlassen.

(7) (Anm: entfallen auf Grund LGBI Nr 82/2017)
(8) (Anm: entfallen auf Grund LGBI Nr 82/2017)
(9) (Anm: entfallen auf Grund LGBI Nr 82/2017)
Bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflichen
§ 56

(1) Die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflachen kann durch die Festlegung
einer Grundflichenzahl, einer Baumassenzahl oder einer Geschof3flichenzahl
festgelegt werden. Die Festlegungen wirken als Obergrenze fiir die bauliche
Ausnutzbarkeit, wenn im Bebauungsplan wegen besonderer Erforderlichkeit fiir
bestimmte Flachen nicht ausdriicklich anderes bestimmt ist (Mindestnutzung,
Nutzungsrahmen). Verschiedene Festlegungen sind zulédssig, wenn die
Voraussetzungen, unter denen die jeweilige Festlegung gilt, im Bebauungsplan
genau bestimmt sind. Unter dieser Voraussetzung konnen auch Zuschlige zur
Festlegung bestimmt werden.

(2) Die Grundflachenzahl ist das Verhéltnis der iberbauten Grundflache des
oberirdischen Baukorpers bei lotrechter Projektion auf die Waagrechte
(Projektionsflache) zur Fliache des Bauplatzes. In den zu projizierenden Baukdrper
sind nicht einzubeziehen:

1. Innenhofe;

2. Bauteile und Teile von Bauten, welche die Geldndeoberfldche nicht oder
nur unwesentlich tiberragen (Luft-, Kellerlicht- und Abwurfschichte
udgl);

2a. Rampeniiberdachungen von und zu Tiefgaragen,
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3. Terrassen, wenn diese nicht mehr als 1,50 m iiber das angrenzende
natiirliche oder bei Gelindeabtragung iiber das neu geschaffene Niveau
hinausragen;

4. Vordacher bis zu 2 m;
5. Dachvorspriinge bis zu 2 m;
6. freie Balkone bis zu 3,00 m.

Wenn Bauteile gemél Z 4 und 5 grofer sind als 2 m und Bauteile gemél Z 6 mehr
als 3,00 m, ist das dariiber hinausgehende Maf} einzubeziehen.

(3) Die Baumassenzahl ist das Verhiltnis der Baumasse zur Fliche des
Bauplatzes. Als Baumasse gilt der oberirdisch umbaute Raum bis zu den &uf3ersten
Begrenzungen des Baukorpers.

(4) Die GeschoBflachenzahl ist das Verhéltnis der GesamtgeschoBflache zur
Flache des Bauplatzes.
1. Zur GeschoBfliche zdhlen die Flidchen der einzelnen oberirdischen
Geschofle. Fiir die Flachenberechnung findet Abs.2 Anwendung.
Dachterrassen sind jedoch nicht zu berechnen.

2. Nicht zur Geschofl}fliche zédhlen:

a) das unterste GeschoB, das weiter als nach Abs. 5 bestimmt hinausragt,
wenn dies durch die hochstbekannte Hochwasserkote seit 1900 oder die
Kote eines 100- jédhrlichen, amtsbekannten oder nachgewiesenen
Hochwassers bedingt ist und das GeschoB nicht zu Aufenthaltszwecken
verwendet wird;

b) das oberste Geschol3, wenn es
wegen seiner geringen Raumhohe, seiner Grundrissgestaltung oder
anderer derartiger Umsténde nicht als Aufenthaltsraum geeignet ist
und eine solche Eignung auch nicht herbeigefiihrt werden kann;

c) innerhalb einer 45° zur Waagrechten geneigten gedachten
Umrissfliche bleibt, die von einem hochstens 1,60 m tber der
Deckenoberkante des darunter befindlichen Geschof3es liegenden
Schnittpunkt mit der Aulenwand ausgeht. Unter Bestandsbauten

Vorgeschlagene Fassung
3. Terrassen;

4. Vordéacher bis zu 2 m;
5. Dachvorspriinge bis zu 2 m;
6. Balkone bis zu 3,00 m.

Wenn Bauteile geméB Z 4 und 5 groBer sind als 2 m und Bauteile gemil Z 6 groffer
als 3,00 m, ist das dariiber hinausgehende Maf} einzubeziehen.

(3) Die Baumassenzahl ist das Verhéltnis der Baumasse zur Flidche des
Bauplatzes. Als Baumasse gilt der oberirdisch umbaute Raum bis zu den dufSersten
Begrenzungen des Baukorpers.

(4) Die Geschofiflichenzahl ist das Verhéltnis der GesamtgeschoBflédche zur
Flache des Bauplatzes.

1. Zur GeschoBfliche zdhlen die Flachen der einzelnen oberirdischen
GeschoBe. Fiir die Fldchenberechnung findet Abs. 2 Anwendung. Als
oberirdisch gilt dabei jedoch ein Geschofs, das iiber mindestens die Hlfte
seiner Fldche mehr als 1 m iiber das angrenzende natiirliche Geldnde oder
bei Geldndeabtragung tiber das neugeschaffene Niveau hinausragt.

2. Nicht zur Geschoffliche zéhlen:

a) das unterste GeschoB, das weiter als nach der Z I dritter Satz bestimmt
hinausragt, wenn dies durch die hochstbekannte Hochwasserkote seit
1900 oder die Kote eines 100- jdhrlichen, amtsbekannten oder
nachgewiesenen Hochwassers bedingt ist und das Geschof3 nicht zu
Aufenthaltszwecken verwendet wird;

b) das oberste Geschof3,

aa) wenn es wegen seiner geringen Raumhohe, seiner
Grundrissgestaltung oder anderer derartiger Umstéinde nicht als
Aufenthaltsraum geeignet ist und eine solche Eignung auch nicht
herbeigefiihrt werden kann oder

bb) bei Bauten mit bis zu neun Wohnungen: wenn es innerhalb einer
45° zur Waagrechten geneigten gedachten Umrissflache bleibt, die
von einem hochstens 1,60 m iber der Deckenoberkante des
darunter befindlichen Geschofes liegenden Schnittpunkt mit der
AuBenwand ausgeht. //
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sind dabei solche Bauten zu verstehen, fiir die am 1. Juli 1999 eine
Baubewilligung rechtskrdftig vorliegt.

(5) Als oberirdisch gilt ein Geschofs, das iiber mindestens die Hiilfte seiner
Fliche mehr als 1 m iiber das angrenzende natiirliche Gelinde oder bei
Gelindeabtragung iiber das neugeschaffene Niveau hinausragt.

(6) Die Grundflachenzahl, die Baumassenzahl und die GeschoBflaichenzahl
sind so festzulegen, dass bei sparsamer Verwendung von Grund und Boden
geniigend Raum fiir eine den Gesundheitserfordernissen entsprechende Bebauung
sichergestellt ist. Dabei ist insbesondere auf die Aussagen und Festlegungen des
Réumlichen Entwicklungskonzepts, die Festlegungen des Flaichenwidmungsplans
und die gegebenen und vorausschaubaren Strukturverhéltnisse sowie auf die
bauliche Entwicklung in der Gemeinde und im Planungsgebiet Bedacht zu nehmen.

(7) In die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflache sind Nebenanlagen nicht
einzurechnen

, soweit deren iiberbaute Grundfldche im Bauplatz betrigt:

Nebenanlage bei Wohnbauten bei sonstigen Bauten
Garagen oder 15 m? je Pflichtstellplatz 15 m? je
iiberdachte bzw Pflichtstellplatz bzw
Kraftfahrzeug- 20 m? je barrierefrei 20 m? je barrierefrei
Abstellplitze herzustellenden herzustellenden
Pflichtstellplatz Pflichtstellplatz
iiberdachte Fahrrad- 2 m? je Pflichtstellplatz, 2 m? je Pflichtstellplatz
Stellplétze ansonsten 4 m? je

Wohnung
insgesamt hochstens
20 m?

sonstige Nebenanlagen

Vorgeschlagene Fassung

(5) Die Grundflichenzahl, die Baumassenzahl und die GeschoBflachenzahl
sind so festzulegen, dass bei sparsamer Verwendung von Grund und Boden
geniigend Raum fiir eine den Gesundheitserfordernissen entsprechende Bebauung
sichergestellt ist. Dabei ist insbesondere auf die Aussagen und Festlegungen des
Réumlichen Entwicklungskonzepts, die Festlegungen des Flichenwidmungsplans
und die gegebenen und vorausschaubaren Strukturverhdltnisse sowie auf die
bauliche Entwicklung in der Gemeinde und im Planungsgebiet Bedacht zu nehmen.

(6) Werden bei Bauten mit bis zu neun Wohnungen die erforderlichen
PAlichtstellplitze fiir Krafifahrzeuge unterirdisch anstelle oberirdisch errichtet und
ist dafiir kein Zuschlag gemdfs Abs 1 letzter Satz bestimmt, erhoht sich die
hochstzuldssige bauliche Ausnutzbarkeit der Grundfliche um 15 %, nicht aber um
mehr als 200 m? zusdtzlicher Geschofsfliche.

(7) In die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundfliche sind folgende
Nebenanlagen nicht einzurechnen:

1. Stellpliitze, welche konstruktiv durch Paneele fiir Solarenergieanlagen
tiberdeckt werden;

2. sonstige Nebenanlagen, soweit deren iiberbaute Grundfldche im Bauplatz

betragt:
Nebenanlage bei Wohnbauten bei sonstigen Bauten
Garagen oder 15 m? je Pflichtstellplatz 15 m? je
iiberdachte bzw Pflichtstellplatz bzw
Kraftfahrzeug- 20 m? je barrierefrei 20 m? je barrierefrei
Abstellplitze herzustellenden herzustellenden
Pflichtstellplatz Pflichtstellplatz
iiberdachte Fahrrad- 2 m? je Pflichtstellplatz, 2 m? je Pflichtstellplatz
Stellplétze ansonsten 4 m? je
Wohnung
sonstige Nebenanlagen  insgesamt hochstens -
20 m?
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Die Nichteinrechnung dieser Nebenanlagen findet nur statt, soweit deren {iberbaute
Grundfliche 12 % der Fliache des Bauplatzes nicht iiberschreitet. Wird diese
Grenze Uberschritten, ist nur das dariiber hinausgehende MaB in die bauliche
Ausnutzbarkeit einzurechnen.

Bauhohe
§ 57

(1) Die Bauhdhe kann als Hochsthohe und wegen besonderer Erforderlichkeit
fiir bestimmte Fldchen zusitzlich auch als Mindesthohe festgelegt werden.

(2) Die Festlegung der Bauhohe hat sich auf den hochsten Punkt des Baues
und das oberste Gesimse oder die oberste Dachtraufe in Metern — gemessen von
der Meereshohe, vom natiirlichen Geldnde oder von einem Fixpunkt — zu beziehen.

(3) Décher und sonstige, hochstens eingeschoBBige Aufbauten unbeschadet
ihrer Konstruktion und Gestaltung diirfen unter Beachtung des zuléssigen hochsten
Punktes des Baues eine von der zuldssigen hochsten Lage des obersten Gesimses
oder der obersten Dachtraufe ausgehende, 45° zur Waagrechten geneigte gedachte
Umrissfldche nicht iiberragen. Dies gilt nicht fiir den der Dachform entsprechenden
Giebelbereich.

(4) Unter die Hohenbegrenzung fallen nicht:

1. im Gesamtbild des Baues untergeordnete Bauteile (Rauchfinge, einzelne
Dachausbauten udgl);

2. Sonderbauten (Kirchtiirme, Funk- und Fernsehtiirme,
Industrieschornsteine udgl); fiir diese sind die Mindest- und Hochsthéhen
unter grundsétzlicher Bedachtnahme auf Abs. 5 sowie auf den Zweck der
einzelnen Bauten im Einzelfall durch die Gemeindevertretung festzulegen.

(5) Die Bauhohe ist unter Bedachtnahme auf die nach anderen
Rechtsvorschriften bestehenden Hohenbegrenzungen und die besonderen ortlichen
Erfordernisse festzulegen; dabei ist insbesondere auf gesundheitliche Aspekte
sowie gegebenenfalls auf die Erhaltung oder Gestaltung eines charakteristischen
Ortsbildes einzugehen.

Vorgeschlagene Fassung

Die Nichteinrechnung der Nebenanlagen nach der Z 2 findet nur statt, soweit deren
iiberbaute Grundfldche 12 % der Flache des Bauplatzes nicht iiberschreitet. Wird
diese Grenze iiberschritten, ist nur das dariiber hinausgehende Maf in die bauliche
Ausnutzbarkeit einzurechnen.

Bauhohe
§ 57

(1) Die Bauhohe kann als Hochsth6he und wegen besonderer Erforderlichkeit
fiir bestimmte Flachen zusitzlich auch als Mindesthohe festgelegt werden.

(2) Die Festlegung der Bauhohe hat sich auf den hochsten Punkt des Baues
und das oberste Gesimse oder die oberste Dachtraufe in Metern — gemessen von
der Meereshohe, vom natiirlichen Geldnde oder von einem Fixpunkt — zu beziehen.

(3) Décher und sonstige, hochstens eingeschoflige Aufbauten unbeschadet
ihrer Konstruktion und Gestaltung diirfen unter Beachtung des zuldssigen hochsten
Punktes des Baues eine von der zuldssigen hochsten Lage des obersten Gesimses
oder der obersten Dachtraufe ausgehende, 45° zur Waagrechten geneigte gedachte
Umrissflache nicht iiberragen. Dies gilt nicht fiir den der Dachform entsprechenden
Giebelbereich.

(4) Unter die Hohenbegrenzung fallen nicht:

1. im Gesamtbild des Baues untergeordnete Bauteile (Rauchfinge, einzelne
Dachausbauten, Dachausstiege udgl);

2. Sonderbauten (Kirchtiirme, Funk- und Fernsehtiirme,
Industrieschornsteine udgl); fiir diese sind die Mindest- und Hochsthéhen
unter grundsitzlicher Bedachtnahme auf Abs. 5 sowie auf den Zweck der
einzelnen Bauten im Einzelfall durch die Gemeindevertretung festzulegen.

(5) Die Bauhohe ist unter Bedachtnahme auf die nach anderen
Rechtsvorschriften bestehenden Hohenbegrenzungen und die besonderen 6rtlichen
Erfordernisse festzulegen; dabei ist insbesondere auf gesundheitliche Aspekte
sowie gegebenenfalls auf die Erhaltung oder Gestaltung eines charakteristischen
Ortsbildes einzugehen.
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5. Teil
Verfahrensvorschriften

§ 65
(1) Der Entwurf eines Réaumlichen Entwicklungskonzeptes, eines
Flachenwidmungsplanes und eines Bebauungsplanes ist vom Biirgermeister oder
von der Biirgermeisterin zu erstellen. Eine Beschlussfassung des Entwurfs durch
die Gemeindevertretung ist erforderlich:
1. fiir die Neuaufstellung (Revision) oder Anderung eines Riumlichen
Entwicklungskonzeptes,
2. fiir die Neuaufstellung (Revision) eines Flichenwidmungsplanes,
3.fir die Anderung eines Flichenwidmungsplanes, wenn
Anderungsfliche 5.000 m? iiberschreitet.
In den Fallen der Z 1 bis 3 hat der Beschlussfassung der Gemeindevertretung eine
ausreichende Offentlichkeitsarbeit voranzugehen.

die

(2) Der Biirgermeister oder die Biirgermeisterin hat den Planentwurf samt
erforderlichem Wortlaut im Gemeindeamt fiir mindestens vier Wochen ab
Kundmachung zur allgemeinen Einsicht wihrend der fiir den Parteienverkehr
bestimmten Amtsstunden aufzulegen. Nach Maligabe der technischen
Moglichkeiten sind der Entwurf und der erforderliche Wortlaut auch im Internet
auf der Homepage der Gemeinde zu veroffentlichen.

(3) Die Auflage des Entwurfs ist durch Anschlag an der Amtstafel der
Gemeinde, in der Stadt Salzburg auch in deren Amtsblatt, allgemein
kundzumachen. Von der Auflage des Entwurfs sind zu verstindigen:

1. bei Rdumlichen Entwicklungskonzepten und Flichenwidmungsplidnen:

a) die Nachbargemeinden und der Regionalverband, dem die Gemeinde
angehdrt, bei Neuaufstellungen (Revisionen);

b) die Gemeindebiirger, und zwar
aa) bei Neuaufstellungen (Revisionen): mittels Postwurfsendung an
alle Haushalte in der Gemeinde,
bb) bei Plandnderungen: durch geeignete Bekanntmachung im
Planungsgebiet (Postwurfsendung, Ankiindigungstafeln und -

Vorgeschlagene Fassung

5. Teil
Verfahrensvorschriften

§ 65

(1) Der Entwurf eines Réumlichen Entwicklungskonzeptes, eines
Flachenwidmungsplanes und eines Bebauungsplanes ist vom Biirgermeister oder
von der Biirgermeisterin zu erstellen. Eine Beschlussfassung des Entwurfs durch
die Gemeindevertretung ist erforderlich:

1. fiir die Neuaufstellung (Revision) oder Anderung eines Riumlichen

Entwicklungskonzeptes,
2. fiir die Neuaufstellung (Revision) eines Flichenwidmungsplanes,
3.fir die Anderung eines Flichenwidmungsplanes, wenn die

Anderungsfliche 5.000 m? iiberschreitet.

In den Féllen der Z 1 bis 3 hat der Beschlussfassung der Gemeindevertretung eine
ausreichende Offentlichkeitsarbeit voranzugehen.

(2) Der Biirgermeister oder die Biirgermeisterin hat den Planentwurf samt
erforderlichem Wortlaut im Gemeindeamt fiir mindestens vier Wochen ab
Kundmachung zur allgemeinen Einsicht wihrend der fiir den Parteienverkehr
bestimmten Amtsstunden aufzulegen. Nach Maligabe der technischen
Moglichkeiten sind der Entwurf und der erforderliche Wortlaut auch im Internet
auf der Homepage der Gemeinde zu verdffentlichen.

(3) Die Auflage des Entwurfs ist durch Anschlag an der Amtstafel der
Gemeinde, in der Stadt Salzburg auch in deren Amtsblatt, allgemein
kundzumachen. Von der Auflage des Entwurfs sind zu verstindigen:

1. bei Rdumlichen Entwicklungskonzepten und Flichenwidmungsplénen:

a) die Nachbargemeinden und der Regionalverband, dem die Gemeinde
angehort, bei Neuaufstellungen (Revisionen);

b) die Gemeindebiirger, und zwar
aa) bei Neuaufstellungen (Revisionen): mittels Postwurfsendung an
alle Haushalte in der Gemeinde,
bb) bei Plandnderungen: durch geeignete Bekanntmachung im
Planungsgebiet (Postwurfsendung, Ankiindigungstafeln und -
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stainder oder schriftliche Verstindigung der Planbetroffenen und
Anrainer),

c) die Grundeigentiimer bei geplanter Riickwidmung ihrer Fliachen von
Bauland in Griinland oder Verkehrsflache, wobei die Verstindigung
ordnungsgemdll erfolgt ist, wenn sie an die Zustelladresse des
Grundsteuerbescheides versendet worden ist;

2. bei Bebauungspldnen der Aufbaustufe: der Gestaltungsbeirat zur Abgabe
einer Stellungnahme aus stédtebaulicher Sicht.
In der Kundmachung und den Verstindigungen gemifl der Z 1 ist auf die
Moglichkeiten der Einsichtnahme gemdB Abs2 und der Erhebung von
Einwendungen innerhalb der Auflagefrist hinzuweisen. Besteht die Mdoglichkeit
der Einsichtnahme iiber Internet, ist zusétzlich die diesbeziigliche Internetadresse
anzugeben.

(4) Innerhalb der Auflagefrist konnen von Triagern 6ffentlicher Interessen und
von Personen, die ein Interesse glaubhaft machen, schriftliche Einwendungen zum
Entwurf erhoben werden.

(5) Der Biirgermeister oder die Biirgermeisterin kann den Entwurf eines
Flachenwidmungsplans vor der Beschlussfassung der Landesregierung zur
Stellungnahme langstens innerhalb von acht Wochen iibersenden. Eine
Stellungnahme der Landesregierung aus landesplanerischer Sicht ist einzuholen:

l.zu  Entwirfen @ mit  Baulandausweisungen  auBlerhalb  des
Hauptsiedlungsbereichs;

2. zu Entwiirfen mit Ausweisungen von Zweitwohnungsgebieten.

(6) Die Gemeindevertretung beschliet das Rdumliche Entwicklungskonzept,
den Flichenwidmungsplan und den Bebauungsplan. Vor Beschlussfassung hat sie
sich mit den vorgebrachten Einwendungen und Stellungnahmen auseinander zu
setzen und dies im Planungsbericht darzustellen. Grundeigentiimer, deren
Einwendungen betreffend ihre Grundstiicke nicht beriicksichtigt worden sind, sind
davon schriftlich zu verstandigen.

(7) Der Biirgermeister oder die Biirgermeisterin hat fiir beschlossene
Réumliche Entwicklungskonzepte = und Flachenwidmungspléne die
aufsichtsbehdrdliche Genehmigung bzw Kenntnisnahme unter Vorlage des
gesamten Verwaltungsaktes nach Maflgabe des § 74 zu beantragen. Dem Antrag

Vorgeschlagene Fassung
stinder oder schriftliche Verstindigung der Planbetroffenen und
Anrainer),

¢) die Grundeigentiimer bei geplanter Riickwidmung ihrer Flachen von
Bauland in Griinland oder Verkehrsfliche, wobei die Verstindigung
ordnungsgemél erfolgt ist, wenn sie an die Zustelladresse des
Grundsteuerbescheides versendet worden ist;
2. bei Bebauungsplidnen der Aufbaustufe: der Gestaltungsbeirat zur Abgabe
einer Stellungnahme aus stidtebaulicher Sicht.
In der Kundmachung und den Verstindigungen gemil der Z 1 ist auf die
Moglichkeiten der Einsichtnahme gemdB Abs2 und der Erhebung von
Einwendungen innerhalb der Auflagefrist hinzuweisen. Besteht die Mdoglichkeit
der Einsichtnahme iiber Internet, ist zusétzlich die diesbeziigliche Internetadresse
anzugeben.

(4) Innerhalb der Auflagefrist konnen von Trigern 6ffentlicher Interessen und
von Personen, die ein Interesse glaubhaft machen, schriftliche Einwendungen zum
Entwurf erhoben werden.

(5) Der Biirgermeister oder die Biirgermeisterin kann den Entwurf eines
Flachenwidmungsplans vor der Beschlussfassung der Landesregierung zur
Stellungnahme ldngstens innerhalb von acht Wochen iibersenden. Eine
Stellungnahme der Landesregierung aus landesplanerischer Sicht ist einzuholen:

l.zu  Entwiirfen = mit  Baulandausweisungen  auBlerhalb  des
Hauptsiedlungsbereichs;

2. zu Entwiirfen mit Ausweisungen von Zweitwohnungsgebieten.

(6) Die Gemeindevertretung beschlieft das Rdumliche Entwicklungskonzept,
den Flachenwidmungsplan und den Bebauungsplan. Vor Beschlussfassung hat sie
sich mit den vorgebrachten Einwendungen und Stellungnahmen auseinander zu
setzen und dies im Planungsbericht darzustellen. Grundeigentiimer, deren
Einwendungen betreffend ihre Grundstiicke nicht beriicksichtigt worden sind, sind
davon schriftlich zu verstandigen.

(7) Der Biirgermeister oder die Biirgermeisterin hat fiir beschlossene
Réumliche Entwicklungskonzepte und  Flachenwidmungsplidne die
aufsichtsbehordliche Genehmigung bzw Kenntnisnahme unter Vorlage des
gesamten Verwaltungsaktes einschliefflich der abgeschlossenen Vereinbarungen
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sind je eine Ausfertigung des Plans samt erforderlichem Wortlaut in digitaler Form
anzuschliefen.

(8) Als Verordnung nach den gemeinderechtlichen Vorschriften sind

kundzumachen:

1.der beschlossene Flichenwidmungsplan nach  Vorliegen

Genehmigung (Kenntnisnahme) der Landesregierung;

2. der beschlossene Bebauungsplan.
Die Verordnungen treten mit dem auf den Beginn der Kundmachung folgenden
Tag, in der Stadt Salzburg nach Mafigabe des § 19 Abs 5 des Salzburger Stadtrechts
1966 in Kraft.

der

6. Teil
Raumordnungs-Aufsicht

Entscheidung der Aufsichtsbehorde
§75
(1) Fiir die aufsichtsbehordliche Genehmigung und Kenntnisnahme gemaf3
§ 74 Abs. 1 gelten folgende Versagungsgriinde:
1. Widerspruch zu Entwicklungsprogrammen des Landes;
2. Fehlen der Abstimmung mit Planungen der Nachbargemeinden;

3. Fehlen der Bedachtnahme auf die gegebenen oder angestrebten
Strukturverhéltnisse;

4. Fehlen einer ausreichenden Interessenabwégung;
5. Nichtbeachtung der Raumordnungsgrundsétze;

6. Verletzung von Verfahrensbestimmungen oder sonstiger fiir die
RechtmiéBigkeit des  jeweiligen  Planungsaktes  wesentlicher
Bestimmungen dieses Gesetzes oder der Salzburger Gemeindeordnung
2019 bzw des Salzburger Stadtrechts 1966.

(2) Die aufsichtsbehordliche Genehmigung ist zu erteilen und die
aufsichtsbehdrdliche Kenntnisnahme hat — ebenfalls durch Bescheid — zu erfolgen,
wenn kein Versagungsgrund vorliegt.

Vorgeschlagene Fassung
(§ 18) nach MaB3gabe des § 74 zu beantragen. Dem Antrag sind je eine Ausfertigung
des Plans samt erforderlichem Wortlaut in digitaler Form anzuschlie3en.

(8) Als Verordnung nach den gemeinderechtlichen Vorschriften sind

kundzumachen:

1.der beschlossene Fliachenwidmungsplan nach  Vorliegen

Genehmigung (Kenntnisnahme) der Landesregierung;

2. der beschlossene Bebauungsplan.
Die Verordnungen treten mit dem auf den Beginn der Kundmachung folgenden
Tag, in der Stadt Salzburg nach Maligabe des § 19 Abs 5 des Salzburger Stadtrechts
1966 in Kraft.

der

6. Teil
Raumordnungs-Aufsicht

Entscheidung der Aufsichtsbehorde
§75
(1) Fiir die aufsichtsbehordliche Genehmigung und Kenntnisnahme gemaf3
§ 74 Abs. 1 gelten folgende Versagungsgriinde:
1. Widerspruch zu Entwicklungsprogrammen des Landes;
2. Fehlen der Abstimmung mit Planungen der Nachbargemeinden;

3. Fehlen der Bedachtnahme auf die gegebenen oder angestrebten
Strukturverhéltnisse;

4. Fehlen einer ausreichenden Interessenabwagung;
5. Nichtbeachtung der Raumordnungsgrundsétze;

5a. Nichtbeachtung der Pflicht zum Abschluss einer Vereinbarung gemdfy §

18 Abs 3;

6. Verletzung von Verfahrensbestimmungen oder sonstiger flr die
RechtmédBigkeit des  jeweiligen  Planungsaktes  wesentlicher
Bestimmungen dieses Gesetzes oder der Salzburger Gemeindeordnung
2019 bzw des Salzburger Stadtrechts 1966.

(2) Die aufsichtsbehordliche Genehmigung ist zu erteilen und die
aufsichtsbehordliche Kenntnisnahme hat — ebenfalls durch Bescheid — zu erfolgen,
wenn kein Versagungsgrund vorliegt.
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4a. Abschnitt
Abgaben

Infrastruktur-Bereitstellungsbeitrag
§ 77b

(1) Die Gemeinden erheben einen Infrastruktur-Bereitstellungsbeitrag als
ausschliefliche Gemeindeabgabe. Abgabenbehorde ist der Bilirgermeister.

(2) Gegenstand der Abgabe sind unbefristete unverbaute Baulandgrundstiicke,
dic ab dem 1. Janner 2018 seit mehr als fiinf Jahren als Bauland der
Widmungskategorien gemifl § 30 Abs 1 Z 1 bis 5 und 9 ausgewiesen sind. In die
Fiinfjahresfrist sind nicht einzurechnen und entfillt die Abgabepflicht in:

1. Zeiten von Bausperren,

2.Zeiten von Kennzeichnungen des  Baulandgrundstiicks
AufschlieBungsgebiet, AufschlieBungszone oder Vorbehaltsflache,

3. Zeiten der Geltung einer Vereinbarung gemifl § 18 (oder -einer
Vorgingerbestimmung) fiir das betreffende Baulandgrundstiick mit noch
nicht abgelaufenen Leistungsfristen tiiber dessen Bebauung oder
Uberlassung an Dritte,

4. Zeiten, in denen eine Bebauung wegen Fehlens eines Bebauungsplanes
unmoglich war.

als

(3) Abgabeschuldner sind die Eigentiimer der Baulandgrundstiicke gemaf
Abs 2, im Fall eines Baurechts jedoch die Baurechtsberechtigten. Von der Abgabe
befreit sind Gemeinden im Fall von eigenen Baulandgrundstiicken im
Gemeindegebiet und die Baulandsicherungsgesellschaft mbH (§ 77) sowie
Grundeigentiimer, die schriftlich um eine entschadigungslose Riickwidmung ihrer
Grundstiicke in Griinland angesucht haben.

(4) Bemessungsgrundlagen sind
1. das Flachenausmal} des Baulandgrundstiicks und

2. die Anzahl der vollen Monate im Kalenderjahr, in denen mit einer der
Widmung entsprechenden Bebauung noch nicht begonnen worden ist.

Vorgeschlagene Fassung

4a. Abschnitt
Abgaben

Infrastruktur-Bereitstellungsbeitrag
§ 77b

(1) Die Gemeinden erheben einen Infrastruktur-Bereitstellungsbeitrag als
ausschlieBliche Gemeindeabgabe. Abgabenbehorde ist der Biirgermeister.

(2) Gegenstand der Abgabe sind unbefristete unverbaute Baulandgrundstiicke,
die ab dem 1. Janner 2018 seit mehr als fiinf Jahren als Bauland der
Widmungskategorien gemaf3 § 30 Abs 1 Z 1 bis 5 und 9 ausgewiesen sind. In die
Fiinfjahresfrist sind nicht einzurechnen und entfillt die Abgabepflicht in:

1. Zeiten von Bausperren,

2. Zeiten von  Kennzeichnungen des  Baulandgrundstiicks
AufschlieBungsgebiet, AufschlieBungszone oder Vorbehaltsflache,

3. Zeiten der Geltung einer Vereinbarung gemiBl § 18 (oder -einer
Vorgingerbestimmung) fiir das betreffende Baulandgrundstiick mit noch
nicht abgelaufenen Leistungsfristen iiber dessen Bebauung oder
Uberlassung an Dritte,

4. Zeiten, in denen eine Bebauung wegen Fehlens eines Bebauungsplanes
unmdoglich war.

als

(3) Abgabeschuldner sind die Eigentiimer der Baulandgrundstiicke gemaf
Abs 2, im Fall eines Baurechts jedoch die Baurechtsberechtigten. Von der Abgabe
befreit sind Gemeinden im Fall von eigenen Baulandgrundstiicken im
Gemeindegebiet und die Baulandsicherungsgesellschaft mbH (§ 77), anerkannte
gemeinniitzige Bauvereinigungen sowie Grundeigentiimer, die schriftlich um eine
entschddigungslose Riickwidmung ihrer Grundstiicke in Griinland angesucht
haben.

(4) Bemessungsgrundlagen sind
1. das Flachenausmal3 des Baulandgrundstiicks und

2. die Anzahl der vollen Monate im Kalenderjahr, in denen mit einer der
Widmung entsprechenden Bebauung noch nicht begonnen worden ist.
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Vorgeschlagene Fassung

Vom Flachenausmal} gemaf der Z 1 ist in den ersten 15 Jahren der Widmung des Vom Fléchenausmall gemédf3 der Z 1 ist in den ersten 15 Jahren der Widmung des
Grundstiicks als Bauland, und zwar ab 1. Janner 2018, das Flachenausmaf fiir den Grundstiicks als Bauland, und zwar ab 1. Janner 2018, das Flachenausma@ fiir den
Eigenbedarf der Grundeigentiimer (§ 5 Z 2) abzuziehen. In die Fiinfzehnjahresfrist Eigenbedarf der Grundeigentiimer (§ 5 Z 2) abzuziehen. In die Fiinfzehnjahresfrist
sind die Zeiten gemal Abs 2 Z 1 bis 4 nicht einzurechnen.

sind die Zeiten gemall Abs 2 Z 1 bis 4 nicht einzurechnen.
(5) Der Abgabensatz fiir ein volles Kalenderjahr betragt:

Flachenausmal3
(Differenz nach Abs 4 Abgabenhohe in €
vorletzter Satz)
Tarif 1 Tarif 2 Tarif 3 Tarif 4
bis 500 m? - - - -
501 bis 1.000 1.400 1.260 1.120 860
m? m?
1.001 bis 1.700 2.800 2.520 2.240 1.7
m? m? 20
1.701 bis 2.400 4.200 3.780 3.360 2.5
m? m? 80
2.401 bis 3.100 5.600 5.040 4.480 34
m? m? 40
je weitere angefangene + 1400 + 1.260 + 1.120 + 860
700 m?
Dabei gilt:

1. der Tarif 1 fiir Baulandgrundstiicke in der Stadt Salzburg;

2. der Tarif 2 fiir Baulandgrundstiicke in den Stadtgemeinden Bischofshofen,
Hallein, Oberndorf, Neumarkt am Wallersee, Saalfelden am Steinernen
Meer, Seekirchen am Wallersee, St. Johann im Pongau und Zell am See
sowie in den an die Stadtgemeinde Salzburg unmittelbar angrenzenden
Gemeinden;

3. der Tarif 3 fiir Baulandgrundstiicke in den sonstigen Gemeinden des
Flachgaus und Tennengaus;

4. der Tarif4 fiir Baulandgrundstiicke in den sonstigen Gemeinden des
Pinzgaus, Pongaus und Lungaus.

(5) Der Abgabensatz fiir ein volles Kalenderjahr betragt:

Flachenausmaly
(Differenz nach Abs 4
vorletzter Satz)

bis 500 m?
501 bis 1.000
m? m?
1.001 bis 1.700
m? m?
1.701 bis 2.400
m? m?
2.401 bis 3.100
m? m?
je weitere angefangene
700 m?
Dabei gilt:

Tarif 1

1-.400
2.800
4.200
5.600

1.400

+

Abgabenhohe in €
Tarif 2 Tarif 3
l-.260 l_. 120
2.520 2.240
3.780 3.360
5.040 4.480
1.260 + 1.120 +

1. der Tarif 1 fiir Baulandgrundstiicke in der Stadt Salzburg;
2. der Tarif 2 fiir Baulandgrundstiicke in den Stadtgemeinden Bischofshofen,
Hallein, Oberndorf, Neumarkt am Wallersee, Saalfelden am Steinernen
Meer, Seekirchen am Wallersee, St. Johann im Pongau und Zell am See
sowie in den an die Stadtgemeinde Salzburg unmittelbar angrenzenden
Gemeinden;
3. der Tarif 3 fiir Baulandgrundstiicke in den sonstigen Gemeinden des
Flachgaus und Tennengaus;
4. der Tarif 4 fir Baulandgrundstiicke in den sonstigen Gemeinden des

Pinzgaus, Pongaus und Lungaus.

Tarif 4

860

1.7
20
2.5
80
34
40
860

(5a) Die Landesregierung hat die im Abs 5 jeweils angefiihrten Hochstbetrdge
durch Verordnung entsprechend anzupassen,

Bundesanstalt

Statistik

Austria

Jjeweils

verlautbarte

sobald sich der von der

aktuelle

Verbraucherpreisindex oder der an dessen Stelle tretende Index um mehr als 5 %
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(6) Der Abgabenanspruch entsteht mit Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres.
Die Abgabeschuldner haben bei der Abgabenbehorde fiir jedes Kalenderjahr bis
zum 15. Mai des Folgejahres eine Abgabenerklirung einzureichen. Uber diese
Verpflichtung sind die Gemeindebiirger von der Abgabenbehorde vor Beginn des
Jahres 2023 zu informieren.

(7) Der Abgabenertrag fliet der Gemeinde zu. Er ist fiir Zwecke der aktiven
Bodenpolitik der Gemeinde sowie zur Erhaltung, Erweiterung und Verbesserung
von Infrastruktureinrichtungen zu verwenden.

4b. Abschnitt
Datenschutz und elektronisches Kommunikationssystem
Verarbeitung personenbezogener Daten
§77¢

(1) Die Landesregierung, die Bezirksverwaltungsbehorden, die
Regionalverbande und Gemeinden und von diesen Beauftragte diirfen fiir Zwecke
der Vollziehung dieses Gesetzes folgende Daten verarbeiten:

1. Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten von:

a) Grundstiickseigentiimern oder sonst dinglich
Berechtigten,

b) Ortsplanern und sonstigen Sachverstindigen,

c) Planungsbeteiligten, welche Anregungen, Einwénde oder
Stellungnahmen abgeben;

2. Bescheide und sonstige Rechtstitel;
3. Gutachten und Stellungnahmen;
4. grundstiicks- und gebdudebezogene Daten;

Vorgeschlagene Fassung
gedndert hat. Als Bezugsgrdfe fiir die Anpassung ist erstmalig der Monat des
Inkrafttretens des Gesetzes LGBI Nr .../.... und in weiterer Folge der Monat des
Inkrafttretens der jeweiligen Verordnung heranzuziehen. Die Betrdge konnen
dabei auf ganze Euro kaufmdnnisch gerundet werden. Solche Verordnungen sind
Jeweils mit dem 1. Jinner des folgenden Kalenderjahres in Kraft zu setzen.

(6) Der Abgabenanspruch entsteht mit Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres.
Die Abgabeschuldner haben bei der Abgabenbehorde fiir jedes Kalenderjahr bis
zum 15. Mai des Folgejahres eine Abgabenerklirung einzureichen. Uber diese
Verpflichtung sind die Gemeindebiirger von der Abgabenbehdrde vor Beginn des
Jahres 2023 zu informieren.

(6a) Eine Abgabenerklirung gemdf3 Abs 6 zweiter Satz gilt auch fiir die
Folgejahre, wenn die Abgabenschuldner keine weitere Abgabenerklirung
einreichen und keine Aufforderung zur Einreichung ergeht.

(7) Der Abgabenertrag flieBt der Gemeinde zu. Er ist fiir Zwecke der aktiven
Bodenpolitik der Gemeinde sowie zur Erhaltung, Erweiterung und
Verbesserung von Infrastruktureinrichtungen zu verwenden.

4b. Abschnitt
Datenschutz und elektronisches Kommunikationssystem
Verarbeitung personenbezogener Daten
§77¢

(1) Die Landesregierung, die Bezirksverwaltungsbehorden, die
Regionalverbidnde und Gemeinden und von diesen Beauftragte diirfen fiir Zwecke
der Vollziehung dieses Gesetzes folgende Daten verarbeiten:

1. Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten von:

a) Grundstiickseigentiimern oder sonst dinglich
Berechtigten,

b) Ortsplanern und sonstigen Sachverstindigen,

c¢) Planungsbeteiligten, welche Anregungen, Einwénde oder
Stellungnahmen abgeben;

2. Bescheide und sonstige Rechtstitel;
. Gutachten und Stellungnahmen;
4. grundstiicks- und gebdudebezogene Daten;

W
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5. anlagenbezogene Daten;
6. umweltbezogene Daten;
7. nutzungsbezogene Daten.

(2) Fir Zwecke der Vollzichung dieses Gesetzes verarbeitete
personenbezogene Daten gemél Abs 1 gelten im Sinn des Art23 Abs 1 lite
Datenschutz-Grundverordnung als im allgemeinen oOffentlichen Interesse
verarbeitet. Hinsichtlich der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten besteht
keine Informationspflicht gemaf Art 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung,
kein Recht auf Einschrinkung der Verarbeitung gemiB Art 18 Datenschutz-
Grundverordnung sowie kein Widerspruchsrecht gemifl Art21 Datenschutz-
Grundverordnung. Dariiber sind die Betroffenen in geeigneter Weise zu
informieren.

(3) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten zu statistischen
Zwecken erfolgt, kommen der betroffenen Person das Auskunftsrecht geméil
Art 15 Datenschutz-Grundverordnung, das Recht auf Berichtigung gemédf3 Art 16
Datenschutz-Grundverordnung, das Recht auf Einschrinkung der Verarbeitung

Vorgeschlagene Fassung
5. anlagenbezogene Daten;
6. umweltbezogene Daten;
7. nutzungsbezogene Daten.

(la) In den Angelegenheiten
Zweckentfremdungen sind  die

betreffend  Zweitwohnungen  und
Landesregierung, die  zustdndige
Bezirksverwaltungsbehorde, die zustindige Gemeinde, der zustindige
Regionalverband sowie das Landesverwaltungsgericht Salzburg weiters
berechtigt, folgende Daten zu verarbeiten, soweit dies zur Erfiillung ihrer
Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist:

1. fiir planende und aufsichtsbehordliche Aufgaben: wohnungsbezogene
Meldedaten (Hauptwohnsitz oder sonstiger Wohnsitz, Adressdaten),
wohnungsbezogene Verwendungsdaten (Leerstand, Verwendung als
Zweitwohnung, Verwendung fiir touristische Beherbergung, sonstige
Verwendung gemdf3 § 5 Z 17 lit a) sowie baurechtliche Bewilligungsdaten;

2. zur Feststellung der rechtmdfigen/unrechtmdfligen Verwendung einer
Wohnung als Zweitwohnung gemdf3 den §§ 31 und 3la oder der
rechtmdpfigen/unrechtmdfigen Zweckentfremdung einer Wohnung gemdfs
$ 31b einschliefslich diesbeziiglicher Verwaltungsstrafverfahren gemdf; §
78: Daten gemdfs der Z 1 sowie wohnungsbezogene Auskunftsdaten iiber
den Verbrauch (Strom, Wasser, Gas, Fernwdrme udgl) sowie die
Haufigkeit von wahrgenommenen Anwesenheiten, Miillentsorgungen und
Zustellvorgdngen.

(2) Fiur Zwecke der Vollziehung dieses Gesetzes verarbeitete
personenbezogene Daten gemidl3 Abs 1 und 1a gelten im Sinn des Art 23 Abs 1 lite
Datenschutz-Grundverordnung als im allgemeinen oOffentlichen Interesse
verarbeitet. Hinsichtlich der Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten besteht
keine Informationspflicht geméf Art 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung,
kein Recht auf Einschrinkung der Verarbeitung gemiB Art 18 Datenschutz-
Grundverordnung sowie kein Widerspruchsrecht gemédfl Art21 Datenschutz-
Grundverordnung. Dariiber sind die Betroffenen in geeigneter Weise zu
informieren.

(3) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten zu statistischen
Zwecken erfolgt, kommen der betroffenen Person das Auskunftsrecht gemél
Art 15 Datenschutz-Grundverordnung, das Recht auf Berichtigung gemaf3 Art 16
Datenschutz-Grundverordnung, das Recht auf Einschrinkung der Verarbeitung
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gemill Art 18 Datenschutz-Grundverordnung und das Recht auf Widerspruch
gemil Art 21 Datenschutz-Grundverordnung nicht zu.

(4) Die Daten gemidll Abs 1 sind nach Beendigung des jeweiligen
Geschiftsfalles unbefristet aufzubewahren, insbesondere wenn sie zur historischen
Dokumentation und Nachvollziehbarkeit der {iberortlichen- und Ortlichen
Raumplanung oder zur Geltendmachung, Auslibung oder Verteidigung von
Rechtsanspriichen erforderlich sind und benétigt werden.

5. Abschnitt
Schlussbestimmungen

Strafbestimmungen
§78
(1) Eine Verwaltungsiibertretung begeht, soweit die Tat nicht den Tatbestand
einer mit hoherer Strafe bedrohten strafbaren Handlung bildet, wer

l.als  Planungstriger, ausgenommen die = Gemeinden,
Informationspflicht gemdB § 4 Abs 1 nicht nachkommt;

2. eine bauliche MaBinahme ohne die gemidll § 21 Abs 2 zweiter Satz oder
§ 22 Abs 1 erforderliche Bewilligung ausfiihrt;

3. eine Wohnung entgegen § 31 Abs 2 als Zweitwohnung verwendet oder
wissentlich verwenden lasst;

4.eine Wohnung entgegen § 31b Abs1l und 2 fiir touristische
Beherbergungen verwendet oder wissentlich verwenden ldsst;

einer

5. den Verpflichtungen geméaB § 31 Abs 5 nicht entspricht;
5a. den Verpflichtungen gemil} § 31b Abs 4 nicht entspricht;

6. Verdnderungen an einer von einem Vorbehalt erfassten Fliche ohne die
gemil § 41 Abs 3 oder § 42 Abs 3 erforderliche Bewilligung vornimmt;

7. Pflanzbindungen, Pflanzgeboten oder Festlegungen zZur
Gelédndegestaltung geméal § 53 Abs 2 Z 14 zuwiderhandelt; oder

8. die erforderlichen Unterlagen nicht geméaf § 84 Abs 4 dritter Satz vorlegt.

Vorgeschlagene Fassung
gemil Art 18 Datenschutz-Grundverordnung und das Recht auf Widerspruch
geméal Art 21 Datenschutz-Grundverordnung nicht zu.

(4) Die Daten gemill Abs 1 und Abs la Z 1 sind nach Beendigung des
jeweiligen Geschéftsfalles unbefristet aufzubewahren, insbesondere wenn sie zur
historischen Dokumentation und Nachvollziehbarkeit der iiberdrtlichen- und
ortlichen Raumplanung oder zur Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung
von Rechtsanspriichen erforderlich sind und bendtigt werden.

5. Abschnitt
Schlussbestimmungen

Strafbestimmungen
§78
(1) Eine Verwaltungsiibertretung begeht, soweit die Tat nicht den Tatbestand
einer mit hoherer Strafe bedrohten strafbaren Handlung bildet, wer

1.als  Planungstriger, ausgenommen die  Gemeinden,
Informationspflicht gemaB § 4 Abs 1 nicht nachkommt;

2. eine bauliche MaBnahme ohne die gemill § 21 Abs 2 zweiter Satz oder
§ 22 Abs 1 erforderliche Bewilligung ausfiihrt;

3. eine Wohnung entgegen § 31 Abs 2 als Zweitwohnung verwendet oder
wissentlich verwenden ldsst;

4.eine  Wohnung entgegen § 31b Abs1 und 2 fiir touristische
Beherbergungen verwendet oder wissentlich verwenden lasst;

eine Wohnung entgegen § 31b Abs 1 und 2 zur Verwendung fiir
touristische Beherbergungen im Internet oder sonst an einen gréfleren
Kreis von Personen anbietet;

5. den Verpflichtungen geméal § 31 Abs 5 nicht entspricht;
Sa. den Verpflichtungen geméB § 31b Abs 4 nicht entspricht;

6. Verdnderungen an einer von einem Vorbehalt erfassten Fliche ohne die
gemil § 41 Abs 3 oder § 42 Abs 3 erforderliche Bewilligung vornimmt;

7. Pflanzbindungen, Pflanzgeboten oder Festlegungen zur
Geldndegestaltung gemél § 53 Abs 2 Z 14 zuwiderhandelt; oder

8. die erforderlichen Unterlagen nicht geméaB § 84 Abs 4 dritter Satz vorlegt.

einer

4a.
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(2) Verwaltungsiibertretungen gemdfl Abs 1 sind unbeschadet sonstiger
Folgen (baupolizeilicher Auftrag, Vollstreckung udgl) zu bestrafen:

1. in den Féllen des Abs 1 Z 1, 5, 5a, 6, 7 und 8 mit Geldstrafe bis 5.000 €
und fiir den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu
einer Woche;

2. in den Féllen des Abs 1 Z 2, 3 und 4 mit Geldstrafe bis 25.000 € und fiir
den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu fiinf
Wochen.

(3) In Verfahren gemifl Abs 1 Z 3 und 4 gilt auBerdem Folgendes:

1. Fiir den Fall, dass jemand eine Wohnung unzuléssig als Zweitwohnung
oder zum Zweck touristischer Beherbergung wissentlich verwenden lésst,
gilt die Verwaltungsiibertretung als an jenem Ort begangen, an dem sich
die betreffende Wohnung befindet.

2. Die Gemeinde, die Anzeige wegen einer solchen Ubertretung erstattet hat,
ist Partei im Verwaltungsstrafverfahren und berechtigt, Beschwerde an das
Landesverwaltungsgericht zu erheben. Sie ist Partei des Verfahrens vor
dem Landesverwaltungsgericht und weiters berechtigt, Revision an den
Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Die Parteistellung der Gemeinde
erstreckt sich nicht auf die Strafbemessung.

(4) Die Bezirksverwaltungsbehorde und das Landesverwaltungsgericht haben
jede rechtskriftige Bestrafung geméf Abs 1 Z 3 der Landesregierung bekannt zu
geben. Das Landesverwaltungsgericht ist weiters verpflichtet, der Landesregierung
auf deren Verlangen die mit einer rechtskréftigen Bestrafung geméf § 78 Abs 1 Z
3 ROG 2009 im Zusammenhang stehenden Akten oder Aktenteile zu iibermitteln.

Ubergangsbestimmungen — Sonderbestimmungen
§ 84

(1) Fiir die Ausweisung von Gebieten fiir HandelsgroBbetriebe ist keine
Standortverordnung (§ 14) erforderlich, wenn
1. auf den Flachen
a) am 1. Juli 1999 HandelsgroBbetriebe oder

Vorgeschlagene Fassung

(2) Verwaltungsiibertretungen gemdf Abs 1 sind unbeschadet sonstiger
Folgen (baupolizeilicher Auftrag, Vollstreckung udgl) zu bestrafen:

1. in den Féllen des Abs 1 Z 1, 5, 5a, 6, 7 und 8 mit Geldstrafe bis 5.000 €
und fiir den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu
einer Woche;

2. in den Féllen des Abs 1 Z 2 und 4a mit Geldstrafe bis 25.000 € und fiir den
Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu fiinf Wochen,

3. in den Fillen des Abs 1 Z 3 und 4 mit Geldstrafe bis 50.000 € und fiir den
Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen.

(3) In Verfahren gemil3 Abs 1 Z 3, 4 und 4a gilt auBlerdem Folgendes:

1. Fiir den Fall, dass jemand eine Wohnung unzuléssig als Zweitwohnung
oder zum Zweck touristischer Beherbergung wissentlich verwenden 1ésst
oder gemdfs Abs 1 Z 4a anbietet, gilt die Verwaltungsiibertretung als an
jenem Ort begangen, an dem sich die betreffende Wohnung befindet.

2. Die Gemeinde, die Anzeige wegen einer solchen Ubertretung erstattet hat,
ist Partei im Verwaltungsstrafverfahren und berechtigt, Beschwerde an das
Landesverwaltungsgericht zu erheben. Sie ist Partei des Verfahrens vor
dem Landesverwaltungsgericht und weiters berechtigt, Revision an den
Verwaltungsgerichtshof zu erheben. Die Parteistellung der Gemeinde
erstreckt sich nicht auf die Strafbemessung.

(4) Das Landesverwaltungsgericht Aat jede rechtskréftige Bestrafung gemaf
Abs 1 Z 3 der Landesregierung bekannt zu geben. Das Landesverwaltungsgericht
ist weiters verpflichtet, der Landesregierung auf deren Verlangen die mit einer
rechtskréftigen Bestrafung geméf § 78 Abs 1 Z 3 ROG 2009 im Zusammenhang
stehenden Akten oder Aktenteile zu iibermitteln.

Ubergangsbestimmungen — Sonderbestimmungen
§ 84

(1) Fir die Ausweisung von Gebieten fiir HandelsgroBbetriebe ist keine
Standortverordnung (§ 14) erforderlich, wenn
1. auf den Fldchen
a) am 1. Juli 1999 Handelsgrof3betriebe oder



Geltende Fassung

b) im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes (§ 81 Abs. 1) bereits
Handelsbetriebe mit groBeren Gesamtverkaufsflichen, als in der
Anlage 1 festgelegt,

bereits bestehen,
2. keine Vergroferung der Verkaufsflache erfolgt und

3. die Festlegung der Kategoric geméll § 32 Abs.3 entsprechend der
derzeitigen Nutzung erfolgt.

(2) Auf die Anderung von im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
bereits rechtmiBig bestehenden Abfallbehandlungsanlagen findet § 16 nur dann
Anwendung, wenn

1. diese in der Neuerrichtung einer Abfall(mit)verbrennungsanlage besteht
oder

2. das Betriebsgeldnde der Anlage um mehr als 1.000 m? erweitert werden
soll, wobei ldngstens fiinf Jahre zuriickliegende Erweiterungen nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes einzuberechnen sind.

(3) Auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits bestehende
Handelsbetriebe findet § 17 Abs. 9 zweiter Satz ROG 1998 weiter Anwendung.

(4) Fir am 1.Mai 2004 bereits bestchende Seveso-Betricbe, die der
festgelegten Widmung nicht entsprechen, konnen Bewilligungen, Genehmigungen
udgl auf Grund baurechtlicher Vorschriften des Landes unbeschadet der Erfiillung
der sonstigen bau- und raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen erteilt werden,
wenn ihr Gefidhrdungspotential nicht wesentlich erhdht wird oder Maflnahmen
ergriffen werden, sodass das Risiko und die Gefahren eines schweren Unfalls nicht
vermehrt werden. Als bestehende Betriebe gelten dabei auch solche, die ohne
Anderung der Art und des Umfangs des Betriebs (Kapazititsausweitungen udgl) in
den Anwendungsbereich der Seveso-Richtlinie (§ 80 Z3) fallen. Der
Betriebsinhaber hat alle zur Beurteilung des Gefahrenpotentials und des damit

Vorgeschlagene Fassung

b) im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes (§ 81 Abs. 1) bereits
Handelsbetriebe mit groBeren Gesamtverkaufsflichen, als in der
Anlage 1 festgelegt,

bereits bestehen,
2. keine Vergroferung der Verkaufsflache erfolgt und

3. die Festlegung der Kategorie gemdll § 32 Abs.3 entsprechend der
derzeitigen Nutzung erfolgt.

(2) Auf die Anderung von im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
bereits rechtméBig bestehenden Abfallbehandlungsanlagen findet § 16 nur dann
Anwendung, wenn

1. diese in der Neuerrichtung einer Abfall(mit)verbrennungsanlage besteht
oder

2. das Betriebsgeldnde der Anlage um mehr als 1.000 m? erweitert werden
soll, wobei lidngstens fiinf Jahre zuriickliegende Erweiterungen nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes einzuberechnen sind.

(2a) Auf die Anderung von Abfalllagern, welche nach § 78 Abs 17 AWG 2002
als Abfallbehandlungsanlagen gelten, findet § 16 nur dann Anwendung, wenn:
1. diese in der Neuerrichtung einer Abfall(mit)verbrennungsanlage besteht
oder

2. das Betriebsgeldnde der Anlage um mehr als 1.000 m? erweitert werden
soll, wobei ldngstens fiinf Jahre zuriickliegende Erweiterungen nach
Inkrafitreten der Novelle LGBI Nr .../2025 einzurechnen sind.

(3) Auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits bestehende
Handelsbetriebe findet § 17 Abs. 9 zweiter Satz ROG 1998 weiter Anwendung.

(4) Fir am 1.Mai 2004 bereits bestehende Seveso-Betriebe, die der
festgelegten Widmung nicht entsprechen, konnen Bewilligungen, Genehmigungen
udgl auf Grund baurechtlicher Vorschriften des Landes unbeschadet der Erfiillung
der sonstigen bau- und raumordnungsrechtlichen Voraussetzungen erteilt werden,
wenn ihr Gefahrdungspotential nicht wesentlich erh6ht wird oder Maflnahmen
ergriffen werden, sodass das Risiko und die Gefahren eines schweren Unfalls nicht
vermehrt werden. Als bestehende Betriebe gelten dabei auch solche, die ohne
Anderung der Art und des Umfangs des Betriebs (Kapazititsausweitungen udgl) in
den Anwendungsbereich der Seveso-Richtlinie (§ 80 Z3) fallen. Der
Betriebsinhaber hat alle zur Beurteilung des Gefahrenpotentials und des damit



Geltende Fassung

verbundenen Auswirkungsbereichs erforderlichen Unterlagen auf Verlangen der
Landesregierung vorzulegen. Bei der Festlegung des Auswirkungsbereichs sind
alle Maflnahmen zu beriicksichtigen, die geeignet sind, das Risiko oder die
Gefahren eines schweren Unfalls zu verringern, und mit ausreichender
Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit verwirklicht werden. Die Kosten eines von
der Behorde allenfalls einzuholenden Gutachtens sind vom Betriebsinhaber zu
tragen.

(5) Fir am 1. Mai 2004 bereits ausgewiesene Gebiete fiir
BeherbergungsgroB3betriebe ist § 17 Abs 11 ROG 1998 in der vor dem Gesetz LGB1
Nr 13/2004 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(6) Der Fristenlauf fiir die Nichtigerklarung von Bewilligungen,
Genehmigungen odgl gemiB § 24 Abs 5 ROG 1998, fiir die Geltendmachung von
Entschadigungsanspriichen gemif § 25 ROG 1998 oder fiir die Erstattung solcher
Entschddigungen wird durch dieses Gesetz nicht bertihrt.

§ 88

(1) § 31 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGB1 Nr 95/2022 tritt mit 1. Mérz

2023 in Kraft.

(2) § 5a Abs 5 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 14/2024 tritt mit dem auf
die Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft.
(3) In der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 39/2024 treten in Kraft:

1.die §§16 Abs 2, 84 Abs 4 und 87 Abs 2 mit Beginn des auf die
Kundmachung folgenden Tages;

2. § 77b Abs 2 mit 1. Janner 2023.

Vorgeschlagene Fassung

verbundenen Auswirkungsbereichs erforderlichen Unterlagen auf Verlangen der
Landesregierung vorzulegen. Bei der Festlegung des Auswirkungsbereichs sind
alle MaBlnahmen zu beriicksichtigen, die geeignet sind, das Risiko oder die
Gefahren eines schweren Unfalls zu verringern, und mit ausreichender
Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit verwirklicht werden. Die Kosten eines von
der Behorde allenfalls einzuholenden Gutachtens sind vom Betriebsinhaber zu
tragen.

(5) Fir am 1. Mai 2004 bereits ausgewiesene Gebiete fiir
BeherbergungsgrofBbetriebe ist § 17 Abs 11 ROG 1998 in der vor dem Gesetz LGBI
Nr 13/2004 geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(6) Der Fristenlauf fiir die Nichtigerklarung von Bewilligungen,
Genehmigungen odgl gemdl § 24 Abs 5 ROG 1998, fiir die Geltendmachung von
Entschédigungsanspriichen gemaf3 § 25 ROG 1998 oder fiir die Erstattung solcher
Entschédigungen wird durch dieses Gesetz nicht bertihrt.

§ 88

(1) § 31 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 95/2022 tritt mit 1. Mérz
2023 in Kraft.

(2) § 5a Abs 5 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 14/2024 tritt mit dem auf
die Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft.

(3) In der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 39/2024 treten in Kraft:

1.die §§ 16 Abs 2, 84 Abs 4 und 87 Abs 2 mit Beginn des auf die
Kundmachung folgenden Tages;

2. § 77b Abs 2 mit 1. Janner 2023.

(4) Das Inhaltsverzeichnis sowie die §§5, 16 Abs2, 18 Abs 3, 20a samt
Uberschrift, 21 Abs 1 und 3, 30 Abs 1, 31b Abs 2, 36 Abs 3, 39a Abs 2, 42 Abs 1,
48 Abs 2, 5 und 7, 50 Abs 3 und 3a, § 56 Abs 2, 4. 5, 6 und 7, 57 Abs 4, 65 Abs 7,
75 Abs 1, 77b Abs 3, 5a und 6a, 77c, 78 sowie 84 Abs 2a in der Fassung des
Gesetzes LGBI Nr .../2025 treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden
Monats in Krafft.

(5) Strafverfahren iiber Verwaltungsiibertretungen, die bis zu dem im Abs 4
bestimmten Zeitpunkten begangen worden sind, sind nach den bis dahin geltenden
Rechtsvorschriften durchzufiihren, es sei denn, dass das zur Zeit der Evlassung des
Bescheides in erster Instanz geltende Recht fiir den Tdter giinstiger wire.



Geltende Fassung

Vorgeschlagene Fassung

(6) Auf zu dem im Abs 4 bestimmten Zeitpunkt anhdngige bau- und
raumordnungsrechtliche Verfahren sind die §§ 5 Z 4, 16 Abs 2, 30 Abs 1 Z 6 und
7, 48 und 56 in der bisher geltenden Fassung weiter anzuwenden. Auf zu dem im
Abs 4 bestimmten Zeitpunkt rechtswirksame Bebauungspldne ist § 56 Abs 6 in der
Fassung des Gesetzes LGBI Nr .../2025 nicht anzuwenden. Betreffen Anderungen
solcher Pldne die bauliche Ausnutzbarkeit ist § 56 Abs 6 in der Fassung des
Gesetzes LGBI Nr .../2025 anzuwenden.

Artikel 2
Textgegeniiberstellung

Geltende Fassung

Baupolizeigesetz 1997 - BauPolG

Artikel IV der Kundmachung iiber die Wiederverlautbarung
des Baupolizeigesetzes LGBI Nr 40/1997

Bewilligungspflichtige Malinahmen

§2
(1) Soweit sich aus den Abs 2 und 3 nicht anderes ergibt, bediirfen folgende
MafBnahmen unbeschadet der nach anderen Rechtsvorschriften erforderlichen
behordlichen Bewilligungen udgl einer Bewilligung der Baubehdrde:
1. die Errichtung von oberirdischen und unterirdischen Bauten einschlieSlich
der Zu- und Aufbauten;
2. die Errichtung von technischen Einrichtungen von Bauten, soweit diese
Einrichtungen geeignet sind, die Festigkeit oder Brandsicherheit des
Baues zu beeinflussen oder die sonstigen Belange nach § 3 Abs 1 des
Salzburger Bautechnikgesetzes 2015 — BauTG erheblich zu
beeintrachtigen  (Heizungsanlagen,  Hebeanlagen, Klima- und
Liftungsanlagen wudgl) oder es sich um Hauskandle zu einer
Kanalisationsanlage handelt;

Vorgeschlagene Fassung

Baupolizeigesetz 1997 - BauPolG

Artikel IV der Kundmachung iiber die Wiederverlautbarung
des Baupolizeigesetzes LGBI Nr 40/1997

Bewilligungspflichtige Mainahmen

§2

(1) Soweit sich aus den Abs 2 und 3 nicht anderes ergibt, bediirfen folgende
MaBnahmen unbeschadet der nach anderen Rechtsvorschriften erforderlichen

behdrdlichen Bewilligungen udgl einer Bewilligung der Baubehérde:
1. die Errichtung von oberirdischen und unterirdischen Bauten einschlielich

der Zu- und Aufbauten;

2. die Errichtung von technischen Einrichtungen von Bauten, soweit diese
Einrichtungen geeignet sind, die Festigkeit oder Brandsicherheit des
Baues zu beeinflussen oder die sonstigen Belange nach § 3 Abs 1 des

Salzburger Bautechnikgesetzes 2015 — BauTG erheblich zu
beeintrachtigen  (Heizungsanlagen,  Hebeanlagen, Klima- und
Liftungsanlagen wudgl) oder es sich um Hauskandle zu einer

Kanalisationsanlage handelt;



6a.

6b.

7a.

.die  Errichtung

Geltende Fassung

. die Anderung oberirdischer Bauten, die sich erheblich auf ihre duBere

Gestalt oder ihr Ansehen auswirkt, insbesondere auch die Anbringung von
Werbeanlagen;

. die sonstige Anderung von Bauten und technischen Einrichtungen, die

geeignet ist, die Festigkeit oder Brandsicherheit des Baues zu beeinflussen
oder die sonstigen Belange des § 3 Abs 1 BauTG erheblich zu
beeintrichtigen, sowie der Austausch von Heizkesseln von
Zentralheizungsanlagen gegen solche mit fliissigen fossilen oder festen
fossilen Brennstoffen;

. die Anderung der Art des Verwendungszweckes von Bauten oder Teilen

von solchen; als solche gilt bei Garagen auch deren Verwendung zum
Abstellen von Kraftfahrzeugen, fiir die die Garage nicht zugelassen ist;

. der Abbruch von Bauten, ausgenommen von freistechenden Bauten mit

einem umbauten Raum von weniger als 500 m3;

die Errichtung oder erhebliche Anderung von Ein- und Ausfahrten zu bzw
von Kraftfahrzeug-Abstellpldtzen oder Garagen von bzw in Strafen mit
offentlichem Verkehr, wenn nicht die Zustimmung des Stralenerhalters
oder bei Landesstralen oder Gemeindestralen ein Bescheid gemal3 § 26
Abs 2 bzw § 28 Abs 3 des Landesstral3engesetzes 1972 vorliegt;

die Errichtung oder erhebliche Anderung von Zu- und Abfahrten zu bzw
von Kraftfahrzeug-Stellpldtzen und von dazu gehorigen Wendeplétzen;

.die Errichtung und erhebliche Anderung von Einfriedungen gegen

offentliche Verkehrsflichen sowie die Errichtung und erhebliche
Anderung von Einfriedungen gegen Nachbargrundstiicke, wenn sie als
Mauern, Holzwénde oder gleichartig ausgebildet sind und eine Héhe von
1,5 m iibersteigen;

die Errichtung und erhebliche Anderung von Stiitz- und Futtermauern von
mehr als 1,5 m Hohe, es sei denn, dass die MaBBnahme im Zusammenhang
mit der Schaffung von 6ffentlichen Verkehrsflichen oder Wasserbauten
steht;

und erhebliche Anderung von freistehenden
Industrieschornsteinen,  Triblinenanlagen und  Flutlichtbauwerken,
Traglufthallen, Windkraftanlagen und die Aufstellung von Zelten, deren
iiberdachte Fliche 50 m2 iibersteigt, sowie die Aufstellung von
Wohnwagen udgl auflerhalb eines Campingplatzes, wenn diese nicht

6a.

6b.

7a.

.die  Errichtung

Vorgeschlagene Fassung

. die Anderung oberirdischer Bauten, die sich erheblich auf ihre #ufere

Gestalt oder ihr Ansehen auswirkt, insbesondere auch die Anbringung von
Werbeanlagen;

. die sonstige Anderung von Bauten und technischen Einrichtungen, die

geeignet ist, die Festigkeit oder Brandsicherheit des Baues zu beeinflussen
oder die sonstigen Belange des § 3 Abs 1 BauTG erheblich zu
beeintriachtigen, sowie der Austausch von Heizkesseln von
Zentralheizungsanlagen gegen solche mit fliissigen fossilen oder festen
fossilen Brennstoffen;

. die Anderung der Art des Verwendungszweckes von Bauten oder Teilen

von solchen; als solche gilt bei Garagen auch deren Verwendung zum
Abstellen von Kraftfahrzeugen, fiir die die Garage nicht zugelassen ist;

. der Abbruch von Bauten, ausgenommen von freistechenden Bauten mit

einem umbauten Raum von weniger als 500 m3;

die Errichtung oder erhebliche Anderung von Ein- und Ausfahrten zu bzw
von Kraftfahrzeug-Abstellpldtzen oder Garagen von bzw in Straen mit
offentlichem Verkehr, wenn nicht die Zustimmung des Stra3enerhalters
oder bei Landesstralen oder GemeindestralBen ein Bescheid geméal § 26
Abs 2 bzw § 28 Abs 3 des LandesstraBengesetzes 1972 vorliegt;

die Errichtung oder erhebliche Anderung von Zu- und Abfahrten zu bzw
von Kraftfahrzeug-Stellplatzen und von dazu gehérigen Wendeplétzen;

.die Errichtung und erhebliche Anderung von Einfriedungen gegen

offentliche Verkehrsflichen sowie die Errichtung und erhebliche
Anderung von Einfriedungen gegen Nachbargrundstiicke, wenn sie als
Mauern, Holzwénde oder gleichartig ausgebildet sind und eine Hohe von
1,5 m libersteigen;

die Errichtung und erhebliche Anderung von Stiitz- und Futtermauern von
mehr als 1,5 m Hohe, es sei denn, dass die Mallnahme im Zusammenhang
mit der Schaffung von offentlichen Verkehrsflichen oder Wasserbauten
steht;

und erhebliche Anderung von freistehenden
Industrieschornsteinen,  Tribiinenanlagen und  Flutlichtbauwerken,
Traglufthallen, Windkraftanlagen und die Aufstellung von Zelten, deren
iberdachte Fliche 50 m2 ibersteigt, sowie die Aufstellung von
Wohnwagen udgl auflerhalb eines Campingplatzes, wenn diese nicht



9.

Geltende Fassung
ortsbeweglich ausgestaltet sind oder in einer Art und Weise stéindig oder
regelméBig im selben ortlichen Bereich beniitzt werden, die der Nutzung
als Wohnung oder Zweitwohnung entspricht.

die Errichtung und erhebliche Anderung von frei stehenden Solaranlagen.

(2) Keiner Baubewilligung bediirfen:

1.

la.

eingeschoBige Nebenanlagen zu Wohnbauten (iS des § 10 Abs 4),

ausgenommen Garagen, im Bauland oder auf Grundstiicken, fiir die eine

gleiche Verwendung im Einzelfall zuldssig ist, soweit

a) deren iiberdachte Fliche 12 m? deren Seitenlinge 4 m und deren
héchster Punkt 2,5 m nicht iibersteigt und

b) von dieser Bestimmung fiir den betreffenden Wohnbau noch nicht
Gebrauch gemacht worden ist; oder

c)von dieser Bestimmung bei Hausgirten 1im  Zubehor-
Wohnungseigentum geméf § 2 Abs 3 WEG 2002 (BGBI1 I Nr 70/2002
in der Fassung des Gesetzes BGBI I Nr 87/2015) fiir eine Wohneinheit
mit Hausgarten noch nicht Gebrauch gemacht worden ist.

Kleinkapellen, Kleinmiithlen und Getreidekédsten jeweils mit einer

verbauten Flache von hochstens 20 m2;

. Selch-, Dorr- und Backofenhéuschen;
. Verkaufshiitten (Kioske) auf Verkehrsfldchen, die im Eigentum einer

Gebietskorperschaft stehen, mit einer verbauten Fldche von hochstens 20
m2;

. Kioske auf Verkehrsflichen fiir Information, Maut- oder
Gebiihrenerhebung udgl;
. Flugdicher bei Haltestellen sowie Haltestellen- und Wartehéuschen fiir

offentliche Verkehrsmittel mit einer verbauten Fliche von hochstens 20
m2;

. Geritehiitten fiir die Stralenerhaltung;
. Telefonzellen;
. freistehende Bauten fiir

Toilettenanlagen im Bauland und auf
Verkehrsflaichen mit Anschluss an die 6ffentliche Kanalisation;

. Liftwérterhduschen bei Schleppliften;
10.

Jagdreviereinrichtungen (Hochsténde, Fiitterungsanlagen), ausgenommen
Jagdhiitten;

9.

Vorgeschlagene Fassung
ortsbeweglich ausgestaltet sind oder in einer Art und Weise stindig oder
regelméBig im selben ortlichen Bereich beniitzt werden, die der Nutzung
als Wohnung oder Zweitwohnung entspricht.

die Errichtung und erhebliche Anderung von frei stehenden Solaranlagen.

(2) Keiner Baubewilligung bediirfen:

1.

la.

. Kioske

eingeschoBige Nebenanlagen zu Wohnbauten (iS des § 10 Abs4),

ausgenommen Garagen, im Bauland oder auf Grundstiicken, fiir die eine

gleiche Verwendung im Einzelfall zuldssig ist, soweit

a) deren iiberdachte Flache 12 m? deren Seitenlinge 4 m und deren
hochster Punkt 2,5 m nicht tibersteigt und

b) von dieser Bestimmung fiir den betreffenden Wohnbau noch nicht
Gebrauch gemacht worden ist; oder

c)von dieser Bestimmung bei Hausgérten im  Zubehor-
Wohnungseigentum geméB § 2 Abs 3 WEG 2002 (BGBI I Nr 70/2002
in der Fassung des Gesetzes BGBI I Nr 87/2015) fiir eine Wohneinheit
mit Hausgarten noch nicht Gebrauch gemacht worden ist.

Kleinkapellen, Kleinmiihlen und Getreidekédsten jeweils mit einer

verbauten Fliache von hochstens 20 m2;

. Selch-, Dorr- und Backofenhduschen;
. Verkaufshiitten (Kioske) auf Verkehrsflichen, die im Eigentum einer

Gebietskorperschaft stehen, mit einer verbauten Fliche von hochstens 20
m2;

auf  Verkehrsflichen fiir
Gebiihrenerhebung udgl;

Information, Maut- oder

. Flugdacher bei Haltestellen sowie Haltestellen- und Wartehduschen fiir

offentliche Verkehrsmittel mit einer verbauten Flache von hochstens 20
m2;

. Geritehiitten fiir die Straenerhaltung;
. Telefonzellen;
. freistehende Bauten fiir Toilettenanlagen

im Bauland und auf
Verkehrsflichen mit Anschluss an die 6ffentliche Kanalisation;

. Liftwéarterhduschen bei Schleppliften;
10.

Jagdreviereinrichtungen (Hochsténde, Fiitterungsanlagen), ausgenommen
Jagdhiitten;



11.

12.
13.

14.

15.
15a.

16.

17.

17a.

18.

19.
20.
21.

Geltende Fassung
Container fiir Schaltstationen udgl mit einer verbauten Fliche von
héchstens 20 m?;
Fertigteilbauten fiir Gasdruckreduzierstationen;
Lagerbehilter, die nach anderen Rechtsvorschriften bewilligungspflichtig
sind;
Bauten fiir den voriibergehenden Bedarf von hdchstens drei Wochen,
wenn sie nicht Wohnzwecken dienen und ihre Errichtung der Baubehdrde
schriftlich mitgeteilt worden ist;
Einzelofen;
Gasanlagen, die nach dem Gassicherheitsgesetz einer Bewilligungs- bzw
Meldepflicht unterliegen, ausgenommen bei Erdgasanlagen der
Abgasfang;
technische Einrichtungen, die gewerbebehordlich genehmigungspflichtig
sind;

nachtrigliche Warmeddmmungen von AuBenwénden bis 20 cm Stérke,
allenfalls auch unter Unterschreitung von Abstandsbestimmungen bis zum
genannten Ausmal;

nachtrigliche Warmeddmmung von Déchern bis zu 30 cm Stirke, im
rechten Winkel zur Dachfliche gemessen, allenfalls auch unter
Uberschreitung der hdchstzulissigen Hohe bis zum genannten AusmaB,
aber ohne Unterschreitung von Abstandsbestimmungen;

Loggienverglasungen

Markisen;
Solaranlagen nach Maligabe des Abs 4;

Antennenanlagen, die eine Gesamthdhe von 2 m nicht {iberschreiten und
im Fall von Parabolantennen einen Durchmesser von hochstens 80 cm
aufweisen;

11.

12.
13.

14.

15.
15a.

16.

16a.

17.

17a.

18.

19.
20.
21.

Vorgeschlagene Fassung

Container fiir Schaltstationen udgl mit einer verbauten Fliche von
hochstens 20 m?;

Fertigteilbauten fiir Gasdruckreduzierstationen;

Lagerbehdlter, die nach anderen Rechtsvorschriften bewilligungspflichtig
sind;

Bauten fiir den voriibergehenden Bedarf von hdchstens drei Wochen,
wenn sie nicht Wohnzwecken dienen und ihre Errichtung der Baubehdrde
schriftlich mitgeteilt worden ist;

Einzelofen;

Gasanlagen, die nach dem Gassicherheitsgesetz einer Bewilligungs- bzw
Meldepflicht unterliegen, ausgenommen bei Erdgasanlagen der
Abgasfang;

technische Einrichtungen, die im Fall von Wédrmepumpen wasserrechtlich
genehmigungs- oder anzeigepflichtig oder in allen sonstigen Fillen
gewerbebehordlich genehmigungspflichtig sind;

technische Einrichtungen fiir stationdre Batterieanlagen mit einem
Energieinhalt bis zu 20 kWh am Standort von Energieerzeugungsanlagen,

nachtrigliche Warmeddmmungen von AuBlenwénden bis 20 cm Stérke,
allenfalls auch unter Unterschreitung von Abstandsbestimmungen bis zum
genannten Ausmal;

nachtrigliche Warmeddmmung von Déchern bis zu 30 cm Stirke, im
rechten Winkel zur Dachfliche gemessen, allenfalls auch unter
Uberschreitung der hochstzulissigen Hohe bis zum genannten AusmaB,
aber ohne Unterschreitung von Abstandsbestimmungen;
Loggienverglasungen sowie der Austausch von Haustiiren und Fenstern
einschlief3lich vertikaler bodengerichteter
Fensterflichenvergriofferungen, sofern sich der Austausch und die
Vergrofierung nicht erheblich auf die dufsere Gestalt oder das Ansehen des
Baus auswirken;

Markisen,;

Solaranlagen nach Mafigabe des Abs 4;

Antennenanlagen, die eine Gesamthdhe von 2 m nicht iiberschreiten und
im Fall von Parabolantennen einen Durchmesser von hdchstens 80 cm
aufweisen;



22.

23.
24.

24a.
25.

26.

27.
28.

Geltende Fassung

nichttragende  Zwischenwédnde innerhalb von Einheiten von
Aufenthaltsraumen;
Fernheizumformeranlagen sowie -pumpenhéuschen;

Einfriedungen gegen o6ffentliche Verkehrsflichen im Bauland oder von
Grundstiicken, fiir die eine gleiche Verwendung im Einzelfall zuléssig ist
(§§36 Abs3, 40 Abs4, 46, 47 und 48 des Salzburger
Raumordnungsgesetzes 2009 — ROG 2009) soweit sie sich innerhalb des
Bauplatzes befinden, ihre Sockelhdhe 0,8 m und Gesamthohe 1,5 m nicht
iibersteigt und der iiber eine Hohe von 0,8 m hinausgehende Teil nicht als
Mauer, Holzwand oder gleichartig ausgebildet ist;

Windkraftanlagen nach MaB3gabe des Abs 5;

Zelte fur den voriibergehenden Bedarf von hochstens drei Wochen, wenn
ihre Errichtung der Baubehorde schriftlich mitgeteilt worden ist;
MaBnahmen, die in Entsprechung eines baubehordlichen Auftrages
ausgefiihrt werden,;

Baustelleneinrichtungen fiir die Dauer der Bauausfiithrung;

auf Campingplétzen die gemi § 7b Abs 2 zweiter Satz des Salzburger
Campingplatzgesetzes zuldssigen festen Unterbauten innerhalb von
Vorzelten im Eingangsbereich von Wohnmobilen und Wohnwagen und
festen Schutzdécher tiber Wohnmobile, Wohnwagen und Vorzelte.

(3) Keiner Baubewilligung bediirfen iiberdies:

1.
2.
3.

5.

Bauten und sonstige Anlagen fiir Wasserversorgungsanlagen;
Bauten und sonstige Anlagen fiir Abwasseranlagen;

Bauten und sonstige bauliche Anlagen fiir Abfallbehandlungsanlagen, die
nach dem  Abfallwirtschaftsgesetz 2002  genehmigungs-  oder
anzeigepflichtig sind;

. Bauten, ausgenommen Transformatorenstationen, und sonstige Anlagen,

die nach dem Salzburger Landeselektrizititsgesetz 1999 (LEG)
bewilligungs- oder anzeigepflichtig sind, ausgenommen Photovoltaik- und
Windkraftanlagen, wenn dafiir im Flichenwidmungsplan eine
Sonderfldche (§ 30 Abs 1 Z 12 ROG 2009) ausgewiesen ist;

Transformatorenstationen mit einer verbauten Fldche bis hochstens 50 m2;

22.

23.
24.

24a.
25.

26.

27.
28.

Vorgeschlagene Fassung

nichttragende =~ Zwischenwédnde innerhalb von Einheiten von
Aufenthaltsrdumen;
Fernheizumformeranlagen sowie -pumpenhéuschen;

Einfriedungen gegen offentliche Verkehrsflichen im Bauland oder von
Grundstiicken, fiir die eine gleiche Verwendung im Einzelfall zuléssig ist
(§§36 Abs3, 40 Abs4, 46, 47 und 48 des Salzburger
Raumordnungsgesetzes 2009 — ROG 2009) soweit sie sich innerhalb des
Bauplatzes befinden, ihre Sockelhdhe 0,8 m und Gesamthdéhe 1,5 m nicht
iibersteigt und der iiber eine Hohe von 0,8 m hinausgehende Teil nicht als
Mauer, Holzwand oder gleichartig ausgebildet ist;

Windkraftanlagen nach Malgabe des Abs 5;

Zelte fiir den voriibergehenden Bedarf von hochstens drei Wochen, wenn
ihre Errichtung der Baubehorde schriftlich mitgeteilt worden ist;
MaBnahmen, die in Entsprechung eines baubehordlichen Auftrages
ausgefiihrt werden;

Baustelleneinrichtungen fiir die Dauer der Bauausfiihrung;

auf Campingplétzen die gemil § 7b Abs 2 zweiter Satz des Salzburger
Campingplatzgesetzes zuldssigen festen Unterbauten innerhalb von
Vorzelten im Eingangsbereich von Wohnmobilen und Wohnwagen und
festen Schutzdacher iber Wohnmobile, Wohnwagen und Vorzelte.

(3) Keiner Baubewilligung bediirfen tiberdies:

1.
2.
3.

4.

5.

Bauten und sonstige Anlagen fiir Wasserversorgungsanlagen;
Bauten und sonstige Anlagen fiir Abwasseranlagen;

Bauten und sonstige bauliche Anlagen fiir Abfallbehandlungsanlagen, die
nach dem  Abfallwirtschaftsgesetz 2002  genehmigungs-  oder
anzeigepflichtig sind und in den Anwendungsbereich des § 38 AWG 2002
fallen;

Bauten, ausgenommen Transformatorenstationen, und sonstige Anlagen,
die nach dem Salzburger Landeselektrizititsgesetz 1999 (LEG)
bewilligungs- oder anzeigepflichtig sind, ausgenommen Photovoltaik- und
Windkraftanlagen, wenn dafiir im Fldchenwidmungsplan eine
Sonderflache (§ 30 Abs 1 Z 12 ROG 2009) ausgewiesen ist;

freistehende Transformatorenstationen mit einer verbauten Fliche bis
hochstens 50 m2;



6.

7.

Geltende Fassung

Liftungsbauten, die nicht als Nebenanlage zu baubewilligungspflichtigen
Bauten errichtet werden, einschlieBlich der technischen Einrichtungen;
Bauten, die im Rahmen eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes
mit Hofstelle auBerhalb des Baulandes oder bebauten Gebietes in groBBerer
Entfernung von Bauten in ortsiiblicher Weise und iiberwiegend aus Holz
errichtet werden bzw sind, keinen Aufenthaltsraum aufweisen und nur der
Aufbewahrung von land- oder forstwirtschaftlichen Geriten, Erntegiitern,
Holz oder Torf oder der Haltung von Bienenvdlkern dienen oder als
Unterstand fiir das Weidevieh genutzt werden;

. ortsiiblich errichtete Einfriedungen land- und forstwirtschaftlicher

Grundstiicke.

(4) Solaranlagen bediirfen keiner Bewilligung, wenn

1.

sie bei Anbringung auf oder an bestehenden Bauten

a) in Dach- oder Wandfldchen von Bauten eingefiigt werden;

b) auf geneigten Déchern in einem Abstand bis hochstens 30 cm, im
rechten Winkel zur Dachfldche gemessen, angebracht werden und die
gegebene Hochsthohe (First udgl) des Daches nicht iiberschritten wird;

c) auf Flachdidchern zumindest 1 m zuriickversetzt vom aufgehenden
Mauerwerk angebracht werden und ihre Hohe lotrecht zum Flachdach
1 m nicht {ibersteigt;

d) an Wandflichen oder Geldndern von Balkonen, Terrassen oder
Briistungen udgl in einem Abstand bis hochstens 30 cm angebracht
werden;

. sie bei frei stehender Aufstellung mit keinem Teil der Anlage gedachte

Linien tiberragen, die ihre Ausgangspunkte im Abstand von 1 m von der
Grundstiicksgrenze haben und im Winkel von 45° zur Waagrechten
ansteigen, und ihre Kollektorfliche 200 m? nicht iiberschreitet; die
Kollektorflichen von mehreren Solaranlagen sind zusammenzurechnen,
wenn diese zueinander in einem rdumlichen Naheverhiltnis stehen; oder

. fiir den Standort eine Kennzeichnung fiir freistehende Solaranlagen oder

eine Ausweisung als Griinland-Solaranlagen vorliegt.

6.

7.

Vorgeschlagene Fassung

Liiftungsbauten, die nicht als Nebenanlage zu baubewilligungspflichtigen
Bauten errichtet werden, einschlieBlich der technischen Einrichtungen;
Bauten, die im Rahmen eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes
mit Hofstelle auBBerhalb des Baulandes oder bebauten Gebietes in groBerer
Entfernung von Bauten in ortsiiblicher Weise und iiberwiegend aus Holz
errichtet werden bzw sind, keinen Aufenthaltsraum aufweisen und nur der
Aufbewahrung von land- oder forstwirtschaftlichen Geréten, Erntegiitern,
Holz oder Torf oder der Haltung von Bienenvdlkern dienen oder als
Unterstand fiir das Weidevieh genutzt werden;

.ortsiiblich  errichtete Einfriedungen land- und forstwirtschaftlicher

Grundstiicke.

(4) Solaranlagen bediirfen keiner Bewilligung, wenn
1.

sie bei Anbringung auf oder an bestehenden Bauten

a) in Dach- oder Wandfldachen von Bauten eingefiigt werden;

b) auf geneigten Déchern in einem Abstand bis hochstens 30 cm, im
rechten Winkel zur Dachfldche gemessen, angebracht werden und die
gegebene Hochsthohe (First udgl) des Daches nicht iiberschritten wird;

c¢) auf Flachddchern zumindest 1 m zuriickversetzt vom aufgehenden
Mauerwerk angebracht werden und ihre Hohe lotrecht zum Flachdach
1 m nicht {ibersteigt;

d) an Wandflichen oder Geldndern von Balkonen, Terrassen oder
Briistungen udgl in einem Abstand bis hochstens 30 cm angebracht
werden;

. sie bei frei stehender Aufstellung mit keinem Teil der Anlage gedachte

Linien iiberragen, die ihre Ausgangspunkte im Abstand von 1 m von der
Grundstiicksgrenze haben und im Winkel von 45° zur Waagrechten
ansteigen, und ihre Kollektorfliche 200 m? nicht iiberschreitet; die
Kollektorflichen von mehreren Solaranlagen sind zusammenzurechnen,
wenn diese zueinander in einem rdumlichen Naheverhéltnis stehen; oder

. fiir den Standort eine Kennzeichnung fiir freistehende Solaranlagen oder

eine Ausweisung als Griinland-Solaranlagen vorliegt.

Die Bewilligungsfreistellung gilt nicht im Schutzgebiet nach § 2 des Salzburger Die Bewilligungsfreistellung gilt nicht im Schutzgebiet nach § 2 des Salzburger
Altstadterhaltungsgesetzes 1980 und in Ortsbildschutzgebieten nach § 11 Abs 1 Altstadterhaltungsgesetzes 1980 und in Ortsbildschutzgebieten nach § 11 Abs 1
und 2 des Salzburger Ortsbildschutzgesetzes 1999. Die Bewilligungsfreistellung und 2 des Salzburger Ortsbildschutzgesetzes 1999. Die Bewilligungsfreistellung



Geltende Fassung
gemaf der Z 1 gilt weiter nicht bei Bauten, fiir die ein Erhaltungsgebot geméaf § 59
ROG 2009 gilt.

(5) Windkraftanlagen bediirfen keiner Bewilligung, wenn
1. bei Anbringung auf oder an Bauten

a) die Nabenhohe der Anlage gedachte Linien im Abstand von 2 m von
der Dachfliache, im rechten Winkel dazu gemessen, und die Fliigel der
Anlage auch bei Rotation den Grundriss des Baus nicht tiberragen und

b) die Schallemissionen der Anlage einen Grenzwert von 40 dB(A) bei
Tag und 33 dB(A) bei Nacht an der nachbarlichen Grundstiicksgrenze
nicht {liberschreiten; bei Standorten, die im Flichenwidmungsplan als
Reine Wohngebiete ausgewiesen sind, reduziert sich der Nacht-
Grenzwert auf 30 dB(A);

2. bei frei stehender Aufstellung

a) durch keinen Teil der Anlage einschlieBlich der Fliigel bei Rotation
gedachte Linien tiberragt werden, die ihren Ausgangspunkt im Abstand
von 1 m von der Grundstiicksgrenze haben und im Winkel von 45° zur
Waagrechten ansteigen,

b) durch keinen Teil der Anlage einschlieflich der Fliigel bei Rotation eine
Hoéhe von 30 m, von der Standfliche der Anlage gemessen,
iiberschritten wird und

c) die Schallemissionen der Anlage die Grenzwerte gemil der Z 1 litb
nicht liberschreiten;

3. der Standort als Griinland-Windkraftanlagen ausgewiesen ist und die

Anlage nach dem LEG bewilligungs- oder anzeigepflichtig ist.

Abs 4 vorletzter und letzter Satz gilt auch fiir Windkraftanlagen.

Mitteilungsverfahren fiir bewilligungspflichtige technische Einrichtungen
§ 3a

(1) Folgende bauliche MaBnahmen sind, sofern deren Bewilligung in Form
eines selbstindigen Verwaltungsakts beantragt wird, der Baubehorde in
vereinfachter Form schriftlich mitzuteilen:

1. die Errichtung und erhebliche Anderung von Luftwirmepumpen gemif
Abs 2;

Vorgeschlagene Fassung
gemil der Z 1 gilt weiter nicht bei Bauten, fiir die ein Erhaltungsgebot gemal § 59
ROG 2009 gilt.

(5) Windkraftanlagen bediirfen keiner Bewilligung, wenn
1. bei Anbringung auf oder an Bauten

a) die Nabenhohe der Anlage gedachte Linien im Abstand von 2 m von
der Dachfliache, im rechten Winkel dazu gemessen, und die Fliigel der
Anlage auch bei Rotation den Grundriss des Baus nicht iiberragen und

b) die Schallemissionen der Anlage einen Grenzwert von 40 dB(A) bei
Tag und 33 dB(A) bei Nacht an der nachbarlichen Grundstiicksgrenze
nicht iiberschreiten; bei Standorten, die im Flichenwidmungsplan als
Reine Wohngebiete ausgewiesen sind, reduziert sich der Nacht-
Grenzwert auf 30 dB(A);

2. bei frei stehender Aufstellung

a) durch keinen Teil der Anlage einschlieBlich der Fliigel bei Rotation
gedachte Linien tiberragt werden, die ihren Ausgangspunkt im Abstand
von 1 m von der Grundstiicksgrenze haben und im Winkel von 45° zur
Waagrechten ansteigen,

b) durch keinen Teil der Anlage einschlieBlich der Fliigel bei Rotation eine
Hoéhe von 30 m, von der Standfliche der Anlage gemessen,
iiberschritten wird und

c) die Schallemissionen der Anlage die Grenzwerte geméf der Z 1 litb
nicht iiberschreiten;

3. der Standort als Griinland-Windkraftanlagen ausgewiesen ist und die
Anlage nach dem LEG bewilligungs- oder anzeigepflichtig ist.

Abs 4 vorletzter und letzter Satz gilt auch fiir Windkraftanlagen.
Mitteilungsverfahren fiir bewilligungspflichtige technische Einrichtungen
§3a

(1) Folgende bauliche Maflnahmen sind, sofern deren Bewilligung in Form
eines selbstindigen Verwaltungsakts beantragt wird, der Baubehorde in
vereinfachter Form schriftlich mitzuteilen:

1. die Errichtung und erhebliche Anderung von Luftwirmepumpen gemif3
Abs 2;



Geltende Fassung

2. die Errichtung und erhebliche Anderung von sonstigen technischen
Einrichtungen, ausgenommen die Errichtung oder der Austausch von
Heizkesseln von Zentralheizungsanlagen mit fliissigen fossilen oder festen
fossilen Brennstoffen.

(2) Luftwédrmepumpen sind einem Mitteilungsverfahren nur zugéinglich, wenn
deren Schallemissionen einen Grenzwert von 40 dB(A) bei Tag und 33 dB(A) bei
Nacht an der nachbarlichen Grundstiicksgrenze nicht iiberschreiten. Bei
Standorten, die im Flichenwidmungsplan als Reine Wohngebiete ausgewiesen
sind, reduziert sich der Nacht-Grenzwert auf 30 dB(A).

(3) Der Mitteilung sind anzuschlieBen:
1. eine Bezeichnung bzw Beschreibung der geplanten Maflnahme;

2. planliche Darstellungen, soweit diese zur Erkennbarkeit der Einhaltung
der gesetzlichen Vorgaben erforderlich sind;

3.bei Luftwidrmepumpen eine Bestitigung iiber die FEinhaltung der
Schallgrenzwerte an den nachbarlichen Grundstiicksgrenzen.

(4) Die Baubehorde hat die mitgeteilte MaBBnahme binnen vier Wochen ab
vollstdndiger Einbringung der erforderlichen Unterlagen nach Abs 3 zu priifen.
Ergeht innerhalb dieser Frist keine Verstandigung an die Bewilligungswerber, gilt
die mitgeteilte MaBnahme als bewilligt und darf mit deren Ausfithrung begonnen
werden. Widerspricht die mitgeteilte MafBlnahme nach Priifung durch die
Baubehorde hingegen offenkundig baurechtlichen oder bautechnischen
Anforderungen, so hat diese das Bewilligungsverfahren einzuleiten und den
Bewilligungswerber davon schriftlich zu verstindigen.

Begutachtung durch den Gestaltungsbeirat
§ 8b

(1) Die Baubehérde hat bei Ansuchen um Bewilligung zur Errichtung von
oberirdischen Bauten oder erheblichen Anderung der duBeren Gestalt solcher

Vorgeschlagene Fassung

2. die Errichtung und erhebliche Anderung von sonstigen technischen
Einrichtungen, ausgenommen die Errichtung oder der Austausch von
Heizkesseln von Zentralheizungsanlagen mit fliissigen fossilen oder festen
fossilen Brennstoffen.

(1a) Das Mitteilungsverfahren nach Abs 1 findet keine Anwendung:
1. fiir Bauten gemdf3 § 10 Abs 2;
2. fiir Bauten, fiir die ein Erhaltungsgebot gemdfs § 59 ROG 2009 gilt;

3. in Ortsbildschutzgebieten nach § 11 Abs 1 und 2 des Salzburger
Ortsbildschutzgesetzes 1999,

4. im Schutzgebiet nach § 2 des Salzburger Altstadterhaltungsgesetzes 1980.

(2) Luftwérmepumpen sind einem Mitteilungsverfahren nur zugénglich, wenn
deren Schallemissionen einen Grenzwert von 40 dB(A) bei Tag und 33 dB(A) bei
Nacht an der nachbarlichen Grundstiicksgrenze nicht {iberschreiten. Bei
Standorten, die im Flachenwidmungsplan als Reine Wohngebiete ausgewiesen
sind, reduziert sich der Nacht-Grenzwert auf 30 dB(A).

(3) Der Mitteilung sind anzuschlieBen:
1. eine Bezeichnung bzw Beschreibung der geplanten Mafinahme;

2. planliche Darstellungen, soweit diese zur Erkennbarkeit der Einhaltung
der gesetzlichen Vorgaben erforderlich sind;

3.bei Luftwidrmepumpen eine Bestitigung tiber die Einhaltung der
Schallgrenzwerte an den nachbarlichen Grundstiicksgrenzen.

(4) Die Baubehorde hat die mitgeteilte Maflnahme binnen vier Wochen ab
vollsténdiger Einbringung der erforderlichen Unterlagen nach Abs 3 zu priifen.
Ergeht innerhalb dieser Frist keine Verstindigung an die Bewilligungswerber, gilt
die mitgeteilte MaBBnahme als bewilligt und darf mit deren Ausfithrung begonnen
werden. Widerspricht die mitgeteilte MaBnahme nach Priifung durch die
Baubehorde hingegen offenkundig baurechtlichen oder bautechnischen
Anforderungen, so hat diese das Bewilligungsverfahren einzuleiten und den
Bewilligungswerber davon schriftlich zu verstindigen.

Begutachtung durch den Gestaltungsbeirat
§ 8b

(1) Die Baubehorde hat bei Ansuchen um Bewilligung zur Errichtung von
oberirdischen Bauten oder erheblichen Anderung der duBleren Gestalt solcher



Geltende Fassung

Bauten in Gebieten, fiir die ein Bebauungsplan der Aufbaustufe auf Grund des § 50
Abs. 3 Z 2 ROG 2009 aufgestellt ist, die Pldne und technischen Beschreibungen
des Vorhabens zusammen mit einer Ausfertigung der betreffenden Teile des
Bebauungsplanes dem nach § 62 ROG 2009 fiir die Gemeinde in Betracht
kommenden Gestaltungsbeirat zur Erstattung eines Gutachtens in bezug auf die
Gestaltungserfordernisse im Sinn des § 4 BauTG zu iibermitteln, wenn das
Ansuchen nicht gemil § 8 Abs. 1 abzuweisen ist. In Gebieten, flir die ein
Bebauungsplan der Aufbaustufe gemall § 50 Abs. 3 Z 1 ROG 2009 aufgestellt ist,
kann in der gleichen Weise vorgegangen werden. Mit Zustimmung des
Bewilligungswerbers kann die Begutachtung durch den Gestaltungsbeirat auch in
anderen Féllen erfolgen. Das Gutachten ist so rasch wie méglich, tunlichst aber
innerhalb von zwei Monaten zu erstatten.

(2) Die Heranziehung der Gestaltungsbeiridte kommt nur fiir Bauvorhaben in
Gebieten in Betracht, die aulerhalb des Schutzgebietes nach dem Salzburger
Altstadterhaltungsgesetz 1980 bzw aufBerhalb von Ortsbildschutzgebieten nach
dem Salzburger Ortsbildschutzgesetz 1999 liegen.

(3) Das schriftliche Gutachten des Gestaltungsbeirates tritt an die Stelle eines
diesbeziiglichen Gutachtens des bautechnischen Sachverstindigen gemifl § 8
Abs. 2.

(4) Die Kosten der Begutachtung durch den Gestaltungsbeirat sind in den
Fillen des Abs. 1 erster Satz vom Bewilligungswerber und ansonsten von der
Gebietskorperschaft zu tragen, die fiir den Aufwand der Behorde aufzukommen
hat.

Entscheidungen iiber das Bewilligungsansuchen

§9
(1) Die Bewilligung ist zu versagen, wenn die bauliche Malnahme vom
Standpunkt des 6ffentlichen Interesses unzuldssig erscheint. Dies ist der Fall, wenn

1. die bauliche Mallnahme der durch den Flichenwidmungsplan gegebenen
Widmung oder der jeweiligen Kennzeichnung widerspricht, sofern es sich
nicht um eine im Einzelfall zuldssige Verwendung (§§ 40 Abs. 4, 46 und
47 ROG 2009) handelt;

2.die bauliche Malnahme mit einem Bebauungsplan oder
Bauplatzerklarung nicht im Einklang steht;

der

Vorgeschlagene Fassung

Bauten in Gebieten, fiir die ein Bebauungsplan der Aufbaustufe auf Grund des § 50
Abs. 3 Z 2 ROG 2009 aufgestellt ist, die Pline und technischen Beschreibungen
des Vorhabens zusammen mit einer Ausfertigung der betreffenden Teile des
Bebauungsplanes dem nach § 62 ROG 2009 fiir die Gemeinde in Betracht
kommenden Gestaltungsbeirat zur Erstattung eines Gutachtens in bezug auf die
Gestaltungserfordernisse im Sinn des § 4 BauTG zu iibermitteln, wenn das
Ansuchen nicht gemidl § 8 Abs. 1 abzuweisen ist. In Gebieten, fiir die ein
Bebauungsplan der Aufbaustufe gemél § 50 Abs. 3 Z 1 ROG 2009 aufgestellt ist,
kann in der gleichen Weise vorgegangen werden. Mit Zustimmung des
Bewilligungswerbers kann die Begutachtung durch den Gestaltungsbeirat auch in
anderen Féllen erfolgen. Das Gutachten ist innerhalb von zwei Monaten zu
erstatten. Verspdtet erstattete Gutachten sind nicht zu beriicksichtigen.

(2) Die Heranziehung der Gestaltungsbeirdte kommt nur fiir Bauvorhaben in
Gebieten in Betracht, die aulerhalb des Schutzgebietes nach dem Salzburger
Altstadterhaltungsgesetz 1980 bzw auferhalb von Ortsbildschutzgebieten nach
dem Salzburger Ortsbildschutzgesetz 1999 liegen.

(3) Das frristgerecht erstattete schriftliche Gutachten des Gestaltungsbeirates
tritt an die Stelle eines diesbeziiglichen Gutachtens des bautechnischen
Sachverstindigen gemil § 8 Abs. 2.

(4) Die Kosten der Begutachtung durch den Gestaltungsbeirat sind von der
Gebietskorperschaft zu tragen, die fiir den Aufwand der Behdrde aufzukommen
hat.

Entscheidungen iiber das Bewilligungsansuchen

§9
(1) Die Bewilligung ist zu versagen, wenn die bauliche Maflnahme vom
Standpunkt des 6ffentlichen Interesses unzuldssig erscheint. Dies ist der Fall, wenn

1. die bauliche Maflnahme der durch den Flichenwidmungsplan gegebenen
Widmung oder der jeweiligen Kennzeichnung widerspricht, sofern es sich
nicht um eine im Einzelfall zuldssige Verwendung (§§ 40 Abs. 4, 46 und
47 ROG 2009) handelt;

2.die bauliche MaBnahme mit einem Bebauungsplan oder
Bauplatzerkldrung nicht im Einklang steht;

der
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2a. fiir die Grundfldche trotz Erfordernis keine Bauplatzerklarung besteht, es
sei denn, die Bauplatzerkldrung wird als Teil der Baubewilligung erteilt;
3. die bauliche Mafinahme den Bestimmungen iiber die Lage der Bauten im
Bauplatz zuwiderlduft;

4. die bauliche MaBnahme den sonstigen baurechtlichen Vorschriften,
insbesondere den bautechnischen sowie den die gesundheitlichen
Anforderungen und die Belange von Gestalt und Ansehen betreffenden,
widerspricht;

5. die bauliche Maflnahme den von den Parteien gemiBl §7 Abs. 1 Z2
wahrzunehmenden Interessen erheblich widerspricht;

6. durch die bauliche MaBnahme ein subjektiv-6ffentliches Recht einer Partei
verletzt wird; solche Rechte werden durch jene baurechtlichen
Vorschriften begriindet, welche nicht nur dem offentlichen Interesse
dienen, sondern im Hinblick auf die rdumliche Ndhe auch den Parteien;
hiezu gehoren insbesondere die Bestimmungen iiber die Héhe und die
Lage der Bauten im Bauplatz;

7. der Eigentlimer eines von einem allfdlligen Abbruchauftrag gemaf Abs. 2
dritter und vierter Satz betroffenen Baues oder Bauteiles dem Abbruch
widerspricht.

Liegen solche Griinde nicht vor, hat die Baubehorde die Bewilligung zu erteilen.

(1a) Fiir Wohnbauten, fiir die nach den bautechnischen Vorschriften keine
Verpflichtung zur Schaffung von Personenaufziigen bestanden hat, kann eine
nachtriigliche Errichtung von Personenaufziigen auf Antrag trotz Uberschreitung
der hochstzuldssigen baulichen Ausnutzbarkeit der Grundfldche und Abweichung
von den Bestimmungen iiber die Lage der Bauten im Bauplatz von der Behdrde
bewilligt werden, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. Es ist kein Personenaufzug vorhanden.

2. Eine Baufithrung im Einklang mit den mafigeblichen Bestimmungen ist
technisch nicht moglich oder wiirde wirtschaftlich unverhéltnismaBig
hohe Aufwendungen erfordern.

3. Ein erforderlicher Anbau betrigt nicht mehr als 12 m? iiberbaute Flache.

4. Benachbarte Grundstiicke oder Bauten und Anlagen diirfen nicht erheblich
beeintrichtigt werden, insbesondere nicht ihre Bebaubarkeit und das

Vorgeschlagene Fassung
2a. fiir die Grundflache trotz Erfordernis keine Bauplatzerklarung besteht, es
sei denn, die Bauplatzerkldrung wird als Teil der Baubewilligung erteilt;
3. die bauliche Mafinahme den Bestimmungen {iiber die Lage der Bauten im
Bauplatz zuwiderlauft;

4. die bauliche MaBnahme den sonstigen baurechtlichen Vorschriften,
insbesondere den bautechnischen sowie den die gesundheitlichen
Anforderungen und die Belange von Gestalt und Ansehen betreffenden,
widerspricht;

5. die bauliche Maflnahme den von den Parteien gemdfl §7 Abs.1 Z2
wahrzunehmenden Interessen erheblich widerspricht;

6. durch die bauliche Maflnahme ein subjektiv-6ffentliches Recht einer Partei
verletzt wird; solche Rechte werden durch jene baurechtlichen
Vorschriften begriindet, welche nicht nur dem offentlichen Interesse
dienen, sondern im Hinblick auf die rdumliche Ndhe auch den Parteien;
hiezu gehoren insbesondere die Bestimmungen {iber die Héhe und die
Lage der Bauten im Bauplatz;

7. der Eigentlimer eines von einem allfélligen Abbruchauftrag geméB Abs. 2
dritter und vierter Satz betroffenen Baues oder Bauteiles dem Abbruch
widerspricht.

Liegen solche Griinde nicht vor, hat die Baubehdrde die Bewilligung zu erteilen.

(1a) Fiir Wohnbauten, fiir die nach den bautechnischen Vorschriften keine
Verpflichtung zur Schaffung von Personenaufziigen bestanden hat, kann eine
nachtriigliche Errichtung von Personenaufziigen auf Antrag trotz Uberschreitung
der hochstzulédssigen baulichen Ausnutzbarkeit der Grundfldche und Abweichung
von den Bestimmungen iiber die Lage der Bauten im Bauplatz von der Behdrde
bewilligt werden, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

1. Es ist kein Personenaufzug vorhanden.

2. Eine Baufithrung im Einklang mit den maBgeblichen Bestimmungen ist
technisch nicht moglich oder wiirde wirtschaftlich unverhéltnisméBig
hohe Aufwendungen erfordern.

3. Ein erforderlicher Anbau betrdgt nicht mehr als 12 m? {iberbaute Flache.

4. Benachbarte Grundstiicke oder Bauten und Anlagen diirfen nicht erheblich
beeintrichtigt werden, insbesondere nicht ihre Bebaubarkeit und das
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gewihrleistete und erforderliche Tageslicht verlieren oder in diesen
Belangen wesentlich beeintrichtigt werden.

(1b) Fiir Wohnbauten, deren LEKT-Wert gemdf3 der ONORM B 8110- 6,
Wérmeschutz im Hochbau — Grundlagen und Nachweisverfahren, Ausgabe
1. August 2007, unter 18 liegt, kann auf Antrag eine Uberschreitung der
hochstzuldssigen baulichen Ausnutzbarkeit der Grundflache bewilligt werden. In
der technischen Beschreibung ist der niedrigere LEKT-Wert nachzuweisen.

(2) Im Bescheid tiber die Erteilung der Bewilligung kann die Baubehdrde die
zur Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften erforderlichen Auflagen oder
Bedingungen vorschreiben. Durch Auflagen kann insbesondere auch die
Einhaltung des gemil § 5 Abs. 7 oder 8 vorgelegten oder erforderlichenfalls von
der Baubehorde abgeédnderten Bauausfiihrungskonzeptes bzw
Abfallwirtschaftskonzeptes sichergestellt werden. Die Bedingungen konnen
insbesondere auch die Errichtung von baulichen Nebenanlagen als
Immissionsschutz und die Bepflanzung betreffen, die zur Erreichung des
Schutzzweckes notwendig sind, ebenso die Errichtung von baulichen
Nebenanlagen zur Begrenzung der Gefahren und allfélliger Schéden durch
Hochwasser, Lawinen, Murabgénge, Steinschlag udgl in bereits weitgehend
verbauten Gebieten. Die Baubehdrde kann darin weiter, wenn sie es wegen der
besonderen Art der baulichen Maflnahme zur Priifung der Festigkeit oder
Brandsicherheit ihrer Ausfiihrung fiir notwendig erachtet, die Vorlage von
Befunden (zB Belastungsproben) verlangen. In den Bescheid, mit dem die
Errichtung eines Baues auf einem Bauplatz bewilligt wird, fiir den ein
Abbruchgebot des § 59 Abs. 3 ROG 2009 besteht, ist ein Abbruchauftrag fiir den
vom Abbruchgebot erfafiten Bau oder Bauteil aufzunehmen. Ein Abbruchauftrag
ist weiter in einen Bescheid aufzunehmen, mit dem die Errichtung von Bauten
lediglich als Ersatz fiir bestehende Bauten oder Bauteile bewilligt wird. Solche
Abbruchauftrige sind an den Eigentiimer des davon betroffenen Baues oder
Bauteiles zu richten. Sie werden mit der Aufnahme der Beniitzung des so
bewilligten Baues gemiB § 17 Abs. 1 wirksam.

(2a) In der Baubewilligung ist die Errichtung der verpflichtend zu schaffenden
Kraftfahrzeug-Abstellplidtze durch Auflagen vorzuschreiben. Neben den
Vorschreibungen, die zur Einhaltung der sonstigen baurechtlichen Vorschriften
erforderlich sind, kann dabei die Anordnung von Einbahnfiihrungen,

Vorgeschlagene Fassung
gewihrleistete und erforderliche Tageslicht verlieren oder in diesen
Belangen wesentlich beeintrachtigt werden.

(1b) Fir Wohnbauten, welche in Hinblick auf die Gesichtspunkte
Wdérmeschutz sowie Nachhaltigkeit des Baus durch Verordnung der
Landesregierung festgelegte, iiber Mindestanforderungen deutlich hinausgehende
Standards erreichen, ist auf Antrag eine Uberschreitung der hdochstzuldssigen
baulichen Ausnutzbarkeit der Grundfliche um bis zu 5 % je vorgenannten
Gesichtspunkt zu bewilligen. In der technischen Beschreibung ist das Erreichen
der geforderten Standards nachzuweisen.

(2) Im Bescheid iiber die Erteilung der Bewilligung kann die Baubehdrde die
zur Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften erforderlichen Auflagen oder
Bedingungen vorschreiben. Durch Auflagen kann insbesondere auch die
Einhaltung des gemil3 § 5 Abs. 7 oder 8 vorgelegten oder erforderlichenfalls von
der Baubehdorde abgednderten Bauausfiihrungskonzeptes bzw
Abfallwirtschaftskonzeptes sichergestellt werden. Die Bedingungen konnen
insbesondere auch die Errichtung von baulichen Nebenanlagen als
Immissionsschutz und die Bepflanzung betreffen, die zur Erreichung des
Schutzzweckes notwendig sind, ebenso die Errichtung von baulichen
Nebenanlagen zur Begrenzung der Gefahren und allfilliger Schiden durch
Hochwasser, Lawinen, Murabgénge, Steinschlag udgl in bereits weitgehend
verbauten Gebieten. Die Baubehorde kann darin weiter, wenn sie es wegen der
besonderen Art der baulichen Malnahme zur Priifung der Festigkeit oder
Brandsicherheit ihrer Ausfiihrung fiir notwendig erachtet, die Vorlage von
Befunden (zB Belastungsproben) verlangen. In den Bescheid, mit dem die
Errichtung eines Baues auf einem Bauplatz bewilligt wird, fiir den ein
Abbruchgebot des § 59 Abs. 3 ROG 2009 besteht, ist ein Abbruchauftrag fiir den
vom Abbruchgebot erfalten Bau oder Bauteil aufzunehmen. Ein Abbruchauftrag
ist weiter in einen Bescheid aufzunehmen, mit dem die Errichtung von Bauten
lediglich als Ersatz fiir bestehende Bauten oder Bauteile bewilligt wird. Solche
Abbruchauftrage sind an den Eigentiimer des davon betroffenen Baues oder
Bauteiles zu richten. Sie werden mit der Aufnahme der Beniitzung des so
bewilligten Baues gemialB § 17 Abs. 1 wirksam.

(2a) In der Baubewilligung ist die Errichtung der verpflichtend zu schaffenden
Kraftfahrzeug-Abstellpldtze durch Auflagen vorzuschreiben. Neben den
Vorschreibungen, die zur Einhaltung der sonstigen baurechtlichen Vorschriften
erforderlich sind, kann dabei die Anordnung von Einbahnfiihrungen,
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Geschwindigkeitsbeschrankungen, Gehwegen und sonstigen verkehrstechnischen
Regelungen zur Sicherheit, Leichtigkeit und Fliissigkeit des Kraftfahrzeug- und
Fuligéngerverkehrs aufgetragen werden.

(3) Die Baubewilligung kann befristet, und zwar auf hochstens fiinf Jahre,
erteilt werden, wenn es sich um Bauten voriibergehenden Bestandes handelt, dies
im Bauansuchen begehrt ist und Gewdhr gegeben ist, da3 die bauliche Anlage
rechtzeitig entfernt werden kann. Nach Ablauf der Bewilligungsdauer gilt die
bauliche Anlage als nicht bewilligte (§ 16). Eine einmalige Verldngerung der Frist
um hdchstens weitere fiinf Jahre aus triftigen Griinden ist zuldssig, wenn hierum
vor dem Ablauf der Bewilligungsdauer angesucht worden ist. Die Baubehorde
kann mit der Baubewilligung oder gesondert eine ausreichende Sicherheitsleistung
fiir die seinerzeitige Beseitigung der baulichen Anlage vorschreiben.

(4) Mit der Erteilung einer Bewilligung hat die Baubehdrde die Art des
Verwendungszweckes des Baues und seiner einzelnen Teile festzulegen
(Wohnung, Biiro, Geschéftsraumlichkeit, Werkstatt, Garage, Lagerraum fiir
Brennstoff udgl). Die Baubehorde hat iiberdies je nach Art der baulichen
Malnahme vorzuschreiben, ob bzw welche Bestdtigungen bestimmter
Sachverstandiger im Sinn des § 17 Abs. 2 Z 2 vom Bauherrn der Anzeige gemif
§ 17 Abs. 1 anzuschlieBen sind.

(5) Einwendungen privatrechtlicher Natur sind, sofern hieriiber keine giitliche
Vereinbarung erzielt werden kann, auf den Zivilrechtsweg zu verweisen. Giitliche
Vereinbarungen, die im Verfahren ausdriicklich abgeschlossen wurden, sind im
Bescheid zu beurkunden.

(6) Plane und technische Beschreibungen, die Verhandlungen oder
Bescheiden zugrunde liegen, sind als solche zu kennzeichnen. Anderungen, die
sich im Zuge einer Verhandlung ergeben, koénnen in diesen Unterlagen
vorgenommen werden.

(7) Eine Baubewilligung erlischt,

1. wenn mit der Ausfilhrung der baulichen MaBnahme nicht binnen drei
Jahren ab Rechtskraft des Bescheides begonnen worden ist;

2. wenn mit der Ausfilhrung der baulichen MaBnahme nicht begonnen
worden ist und die von der Baubewilligung erfafite Flache von Bauland in
Griinland oder Verkehrsflichen umgewidmet wird; oder

3. mit Rechtskraft des Bescheides gemal3 § 17 Abs. 8 zweiter Satz.

Vorgeschlagene Fassung
Geschwindigkeitsbeschrankungen, Gehwegen und sonstigen verkehrstechnischen
Regelungen zur Sicherheit, Leichtigkeit und Fliissigkeit des Kraftfahrzeug- und
FuBBgéngerverkehrs aufgetragen werden.

(3) Die Baubewilligung kann befristet, und zwar auf hochstens fiinf Jahre,
erteilt werden, wenn es sich um Bauten voriibergehenden Bestandes handelt, dies
im Bauansuchen begehrt ist und Gewéhr gegeben ist, da3 die bauliche Anlage
rechtzeitig entfernt werden kann. Nach Ablauf der Bewilligungsdauer gilt die
bauliche Anlage als nicht bewilligte (§ 16). Eine einmalige Verldngerung der Frist
um hdchstens weitere fiinf Jahre aus triftigen Griinden ist zuldssig, wenn hierum
vor dem Ablauf der Bewilligungsdauer angesucht worden ist. Die Baubehdrde
kann mit der Baubewilligung oder gesondert eine ausreichende Sicherheitsleistung
fiir die seinerzeitige Beseitigung der baulichen Anlage vorschreiben.

(4) Mit der Erteilung einer Bewilligung hat die Baubehdrde die Art des
Verwendungszweckes des Baues und seiner einzelnen Teile festzulegen
(Wohnung, Biiro, Geschéftsraumlichkeit, Werkstatt, Garage, Lagerraum fiir
Brennstoff udgl). Die Baubehorde hat iiberdies je nach Art der baulichen
MaBnahme vorzuschreiben, ob bzw welche Bestitigungen bestimmter
Sachverstdndiger im Sinn des § 17 Abs. 2 Z 2 vom Bauherrn der Anzeige gemaf
§ 17 Abs. 1 anzuschlieen sind.

(5) Einwendungen privatrechtlicher Natur sind, sofern hieriiber keine giitliche
Vereinbarung erzielt werden kann, auf den Zivilrechtsweg zu verweisen. Giitliche
Vereinbarungen, die im Verfahren ausdriicklich abgeschlossen wurden, sind im
Bescheid zu beurkunden.

(6) Pline und technische Beschreibungen, die Verhandlungen oder
Bescheiden zugrunde liegen, sind als solche zu kennzeichnen. Anderungen, die
sich im Zuge einer Verhandlung ergeben, konnen in diesen Unterlagen
vorgenommen werden.

(7) Eine Baubewilligung erlischt,

1. wenn mit der Ausfithrung der baulichen Mafinahme nicht binnen drei
Jahren ab Rechtskraft des Bescheides begonnen worden ist;

2. wenn mit der Ausfithrung der baulichen MaBlnahme nicht begonnen
worden ist und die von der Baubewilligung erfafite Fliche von Bauland in
Griinland oder Verkehrsflaichen umgewidmet wird; oder

3. mit Rechtskraft des Bescheides gemal3 § 17 Abs. 8 zweiter Satz.
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Das Erldschen einer Baubewilligung, die mehrere Baufiihrungen zum Gegenstand
hat, tritt teilweise hinsichtlich jener Baufiihrungen ein, mit deren Ausfithrung nicht
innerhalb der dreijahrigen Frist begonnen worden ist. Die Baubehorde kann jedoch
in einer solchen Baubewilligung fiir einzelne Baufithrungen langere, sechs Jahre
nicht iiberschreitende Fristen fiir das Erloschen festlegen, wenn es sich um ein
groles Bauvorhaben handelt, das in Etappen verwirklicht werden soll. Die
Baubehorde kann die gesetzlichen oder die behdrdlich bestimmten Fristen einmal
um drei Jahre verldngern, wenn vor ihrem Ablauf darum angesucht worden ist und
triftige Griinde dafiir vorliegen. Der Ablauf der Frist wird fiir die Dauer einer
Bausperre gemif § 21 ROG 2009 oder eines Verfahrens gemél § 64 Abs. 3 erster
Satz ROG 2009 gehemmt.

§ 24b
(1) In der Fassung des Gesetzes LGB1 Nr 107/2013 treten in Kraft:

1. die §§ 16 Abs 1 dritter Satz, 17 Abs 4, 19 Abs 5 sowie 20 Abs 8 und 9 mit
1. Janner 2014,

2. die §§ 6 Abs 1 und 16 Abs 1 letzter Satz sowie die Authebung des § 22
Abs 4 mit 1. Janner 2015.

(2) (Anm: entfallen auf Grund LGBI Nr 62/2021).

(3)Die §§ 1,3 Abs 2,5 Abs 4, 17 Abs 3, 17a Abs 1, 3 bis 6, 19b, 23 Abs 1,
24a und 25 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 76/2014 und die Aufthebung des
§ 19c treten mit Beginn des auf dessen Kundmachung folgenden Monats in Kraft.
Bis 9. Juli 2015 ist § 17a Abs 1 Z 4 und Abs 6 in der neuen Fassung mit der
Mafgabe anzuwenden, dass der Schwellenwert der Geschof3fliche fiir die
Erstellung eines Energieausweises und den Aushang des Energieausweises auch
bei Bauten, die von Behérden und Amtern mit starkem Publikumsverkehr genutzt
werden, 500 m? betragt.

(4)Die §§ 1,2 Abs 1 und 4,3 Abs 1,5 Abs 1, 7 Abs 1 und 6, 7a, 8b Abs 1, 9
Abs la, 10, 17 Abs 2, 19, 19a, 20, 22 und 23 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes
LGBI Nr 1/2016 treten gleichzeitig mit dem Salzburger Bautechnikgesetz 2015 in
Kraft.

(5)Die §§ 2 Abs2und 4 Z 1 1itb, 3 Abs 1,4 Abs 1a, 5 Abs 1 und Abs 4 lit c,
7 Abs 10, 10 Abs 2 Z 3 und Abs 5, 16 Abs 6, 17 Abs 2 Z 2 und 3 sowie Abs 3 und
4, 17a Abs 3a und 4 sowie § 19b Abs 3 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr
96/2017 treten mit 1. Dezember 2017 in Kraft. Auf vor diesem Zeitpunkt

Vorgeschlagene Fassung

Das Erldschen einer Baubewilligung, die mehrere Baufiihrungen zum Gegenstand
hat, tritt teilweise hinsichtlich jener Baufithrungen ein, mit deren Ausfithrung nicht
innerhalb der dreijidhrigen Frist begonnen worden ist. Die Baubehorde kann jedoch
in einer solchen Baubewilligung fiir einzelne Baufiihrungen langere, sechs Jahre
nicht {iberschreitende Fristen fiir das Erloschen festlegen, wenn es sich um ein
grofles Bauvorhaben handelt, das in Etappen verwirklicht werden soll. Die
Baubehorde kann die gesetzlichen oder die behdrdlich bestimmten Fristen einmal
um drei Jahre verldngern, wenn vor ihrem Ablauf darum angesucht worden ist und
triftige Griinde dafiir vorliegen. Der Ablauf der Frist wird fiir die Dauer einer
Bausperre gemidf3 § 21 ROG 2009 oder eines Verfahrens gemif § 64 Abs. 3 erster
Satz ROG 2009 gehemmit.

§ 24b
(1) In der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 107/2013 treten in Kraft:
1. die §§ 16 Abs 1 dritter Satz, 17 Abs 4, 19 Abs 5 sowie 20 Abs 8 und 9 mit
1. Janner 2014;
2. die §§ 6 Abs 1 und 16 Abs 1 letzter Satz sowie die Aufthebung des § 22
Abs 4 mit 1. Janner 2015.
(2) (Anm: entfallen auf Grund LGBI Nr 62/2021).

(3) Die §§ 1,3 Abs 2, 5 Abs 4, 17 Abs 3, 17a Abs 1, 3 bis 6, 19b, 23 Abs 1,
24aund 25 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 76/2014 und die Authebung des
§ 19c¢ treten mit Beginn des auf dessen Kundmachung folgenden Monats in Kraft.
Bis 9. Juli 2015 ist § 17a Abs 1 Z 4 und Abs 6 in der neuen Fassung mit der
Maligabe anzuwenden, dass der Schwellenwert der Geschof3fliche fiir die
Erstellung eines Energiecausweises und den Aushang des Energieausweises auch
bei Bauten, die von Behdrden und Amtern mit starkem Publikumsverkehr genutzt
werden, 500 m? betragt.

(4)Die §§ 1,2 Abs 1 und 4,3 Abs 1,5 Abs 1,7 Abs 1 und 6, 7a, 8b Abs 1, 9
Abs 1a, 10, 17 Abs 2, 19, 19a, 20, 22 und 23 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes
LGBI Nr 1/2016 treten gleichzeitig mit dem Salzburger Bautechnikgesetz 2015 in
Kraft.

(5)Die §§ 2 Abs2und 4 Z 1 litb, 3 Abs 1,4 Abs 1a, 5 Abs 1 und Abs 4 lit c,
7 Abs 10,10 Abs 2 Z 3 und Abs 5, 16 Abs 6, 17 Abs 2 Z 2 und 3 sowie Abs 3 und
4, 17a Abs 3a und 4 sowie § 19b Abs 3 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr
96/2017 treten mit 1. Dezember 2017 in Kraft. Auf vor diesem Zeitpunkt
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beantragte Baubewilligungen finden die §§ 4 Abs la und 5 Abs 1 litg in der
Fassung des Gesetzes LGBl Nr 96/2017 keine Anwendung; § 10 Abs 2 Z 3 ist auf
solche Baubewilligungen in der bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(6) Die §§ 17a Abs 4, 19b Abs 3 und 23 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes
LGBI Nr 82/2018 treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(7) Die §§ 17a Abs 4 (neu), 17b, 23 Abs 1 und (§) 25 in der Fassung des

Gesetzes LGBI Nr 33/2019 treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in
Kraft. Gleichzeitig tritt § 17a Abs 4 (alt) auBer Kraft.

(8)Die §§ 2,3,3a,4 Abs 1,7 Abs 1, 10 Abs 1 und 4, 17a, 17b, 17¢c, 19b, 22a,
23 Abs 1 und 25 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 62/2021 treten mit
1. August 2021 in Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt anhéngige Verfahren ist § 3a in
der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 62/2021 nicht anzuwenden.

(9) Die zu dem im Abs 8 bestimmten Zeitpunkt auf bewilligten Flughéfen
(§§ 64, 68 LFG) bestehenden baulichen Anlagen, die luftfahrtrechtlich
rechtskréftig bewilligt und von der Baurechtskompetenz des Landesgesetzgebers
erfasst sind, gelten als im Sinn dieses Gesetzes bewilligt.

(10) § 2 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 52/2022 tritt mit 1.
Oktober 2022 in Kraft.

(11) § 2 Abs 4 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 103/2022 tritt mit Beginn
des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft.

(12) § 5 Abs 3 und 10 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 14/2024 tritt mit
dem auf die Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft.

(13) Die §§5 Abs4 und 17 Abs2 in der Fassung des Gesetzes LGBI
Nr 39/2024 treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Monats in
Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt bereits anhéngige Bauverfahren sind die §§ 5 Abs 4
und 17 Abs 2 in der bisherigen Fassung weiter anzuwenden.

Vorgeschlagene Fassung
beantragte Baubewilligungen finden die §§4 Abs la und 5 Abs 1 litg in der
Fassung des Gesetzes LGBI Nr 96/2017 keine Anwendung; § 10 Abs 2 Z 3 ist auf
solche Baubewilligungen in der bis dahin geltenden Fassung weiter anzuwenden.

(6) Die §§ 17a Abs 4, 19b Abs 3 und 23 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes
LGBI Nr 82/2018 treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(7) Die §§ 17a Abs 4 (neu), 17b, 23 Abs 1 und (§) 25 in der Fassung des
Gesetzes LGBI Nr 33/2019 treten mit dem auf die Kundmachung folgenden Tag in
Kraft. Gleichzeitig tritt § 17a Abs 4 (alt) auller Kraft.

(8)Die §§ 2,3,3a,4 Abs 1,7 Abs 1, 10 Abs 1 und 4, 17a, 17b, 17¢c, 19b, 22a,
23 Abs 1 und 25 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 62/2021 treten mit
1. August 2021 in Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt anhéngige Verfahren ist § 3a in
der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 62/2021 nicht anzuwenden.

(9) Die zu dem im Abs 8 bestimmten Zeitpunkt auf bewilligten Flughéfen
(§§ 64, 68 LFG) bestehenden baulichen Anlagen, die luftfahrtrechtlich
rechtskréftig bewilligt und von der Baurechtskompetenz des Landesgesetzgebers
erfasst sind, gelten als im Sinn dieses Gesetzes bewilligt.

(10) § 2 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 52/2022 tritt mit 1.
Oktober 2022 in Kraft.

(11) § 2 Abs 4 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 103/2022 tritt mit Beginn
des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft.

(12) § 5 Abs 3 und 10 in der Fassung des Gesetzes LGB1 Nr 14/2024 tritt mit
dem auf die Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft.

(13) Die §§5 Abs4 und 17 Abs2 in der Fassung des Gesetzes LGBI
Nr 39/2024 treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Monats in
Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt bereits anhéngige Bauverfahren sind die §§ 5 Abs 4
und 17 Abs 2 in der bisherigen Fassung weiter anzuwenden.

., (xx) Die §§ 2 Abs 2 und 3, 3a Abs 1a, 8b Abs 1, 3 und 4 sowie § 9 Abs 1b in der
Fassung des Gesetzes LGBl Nr xx/202x treten mit Beginn des auf die
Kundmachung folgenden Monats in Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt anhdingige
Bauverfahren sind die §§ 3a Abs la und 8b in der bisherigen Fassung weiter
anzuwenden. Fiir nach diesem Zeitpunkt eingeleitete Bauverfahren ist § 8b mit der
Mafigabe anzuwenden, dass eine Begutachtung durch den Gestaltungsbeirat nicht
erforderlich ist, wenn das Bauvorhaben die im § 50 Abs 3 Z 2 ROG 2009 in der
Fassung des Gesetzes LGBl Nr .../.... festgesetzten Grenzmafle fiir die
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Vorgeschlagene Fassung
Gesamtgeschofsfliichen und Baumassen unterschreitet. Auf Bauverfahren, welche
bis zum Inkrafttreten einer Verordnung gemdfs § 9 Abs 1b in der Fassung des
Gesetzes LGBI Nr ../.... eingeleitet werden, ist § 9 Abs 1b in der bisherigen Fassung
weiter anzuwenden.

Artikel 3
Textgegeniiberstellung

Geltende Fassung

Gesetz vom 27. Juni 1968 iiber die zweckméflige Gestaltung der
Grundstiicke im Bauland, die Schaffung von Bauplitzen und die Lage

Artikel VI

1. Abschnitt

. Beschrinkungen
fiir die Anderung von Grundstiicken

III. Lage der Bauten im Bauplatz
§25

(1) Die Bauten sollen im Bauplatz und zueinander so gelegen sein, dafl sowohl
sie als auch die auf benachbarten Bauplédtzen bestehenden oder zu errichtenden
Bauten eine ihrem Zweck entsprechende Besonnung und Belichtung erhalten und
daB3 die dem Aufenthalt von Menschen dienenden Rdume so weit wie moglich vor
Larmeinwirkung geschiitzt sind.

(2) Soweit nicht durch die im Bebauungsplan festgelegten
Bebauungsgrundlagen Bestimmungen iiber die Lage der Bauten im Bauplatz
vorgesehen sind und soweit nicht durch andere Rechtsvorschriften ein groBerer
Abstand der Bauten zu den Grenzen des Bauplatzes oder der Bauten zueinander

Vorgeschlagene Fassung

Gesetz vom 27. Juni 1968 iiber die zweckméflige Gestaltung der
Grundstiicke im Bauland, die Schaffung von Bauplitzen und die Lage

Artikel VI

1. Abschnitt

.. Beschrinkungen
fiir die Anderung von Grundstiicken

II1. Lage der Bauten im Bauplatz
§25

(1) Die Bauten sollen im Bauplatz und zueinander so gelegen sein, da3 sowohl
sie als auch die auf benachbarten Bauplédtzen bestehenden oder zu errichtenden
Bauten eine ihrem Zweck entsprechende Besonnung und Belichtung erhalten und
daf} die dem Aufenthalt von Menschen dienenden Rédume so weit wie moglich vor
Larmeinwirkung geschiitzt sind.

(2) Soweit nicht durch die im Bebauungsplan festgelegten
Bebauungsgrundlagen Bestimmungen iiber die Lage der Bauten im Bauplatz
vorgesehen sind und soweit nicht durch andere Rechtsvorschriften ein groferer
Abstand der Bauten zu den Grenzen des Bauplatzes oder der Bauten zueinander
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vorgeschrieben ist, gelten hinsichtlich der Lage der Bauten im Bauplatz die
nachstehenden Bestimmungen.

(3) Fir den Abstand der Bauten von der Grundgrenze gegen die
Verkehrsflache gilt die Baufluchtlinie oder die Baulinie. Im iibrigen miissen die
Bauten im Bauplatz so gelegen sein, dall ihre Fronten von den Grenzen des
Bauplatzes jeweils einen Mindestabstand im Ausmall von Dreiviertel ihrer Hohe
bis zum obersten Gesimse oder zur obersten Dachtraufe, jedenfalls aber von 4 m,
haben. Grenzt der Bauplatz an Flichen an, die ihrer Bodenbeschaffenheit nach
nicht bebaubar sind (Gewisser, Boschungen u. dgl.), vermindert sich dieser
Abstand um die Hélfte der Breite dieser Flachen, nicht jedoch unter 4 m. Die Hohe
bis zum obersten Gesimse oder zur obersten Dachtraufe ist an der jeweiligen Front
vom gewachsenen Gelénde aus zu berechnen. Nicht als oberste Dachtraufe gelten
hiebei Traufen von blof3 geringfiigiger Lange, die keinen negativen Einfluf auf die
sonst gegebenen Besonnungs- und Belichtungsverhiltnisse ausiiben (Traufen von
Kriippel- oder Schopfwalmen).

(4) Im Bauplatz muB3 jeder Bau von einem anderen einen Abstand von
mindestens der Summe ihrer nach Abs. 3 vorgeschriebenen Grenzabstéinde haben.
Dabei gelten die im § 58 lit. a ROG 2009 angefiihrten Gruppen von Bauten sowie
gekuppelt errichtete Bauten (§ 58 lit. b ROG 2009) als ein Bau. Diese
Mindestabstandsbestimmung gilt nicht fiir Nebenanlagen geméf den Abs 7a und
7b. Zwischen Bauten fiir Start- und Ubergangswohnungen (§ 35a BauTG) kann
dieser Mindestabstand im Bauplatz um 25 % unterschritten werden.

(5) Unterirdische Bauten und unterirdische Teile von Bauten miissen von der
Grenze des Bauplatzes einen Abstand von mindestens 2 m haben. Ein kleinerer
Abstand oder ein Anbau an die Grenze des Bauplatzes kann bewilligt werden, wenn
der Bau infolge einer schon bestehenden Bebauung oder wegen der
Oberfldchengestaltung oder Grundbeschaffenheit des Bauplatzes nicht an anderer
Stelle errichtet werden kann. Wenn es die Oberflichengestaltung oder die
Grundbeschaffenheit des Bauplatzes erfordert, kann auch ein groBerer Abstand
vorgeschrieben werden.

(6) In den Fillen, in denen die im Bebauungsplan festgelegten
Bebauungsgrundlagen Bestimmungen iiber die Lage der Bauten im Bauplatz
enthalten, gelten fiir den Abstand der vom Bebauungsplan erfa3ten Bauten von der
Grenze des Planungsgebietes und von den dem Planungsgebiet benachbarten
Bauten die Vorschriften der Abs. 3 und 4.

Vorgeschlagene Fassung
vorgeschrieben ist, gelten hinsichtlich der Lage der Bauten im Bauplatz die
nachstehenden Bestimmungen.

(3) Fiir den Abstand der Bauten von der Grundgrenze gegen die
Verkehrsfliche gilt die Baufluchtlinie oder die Baulinie. Im iibrigen miissen die
Bauten im Bauplatz so gelegen sein, dafl ihre Fronten von den Grenzen des
Bauplatzes jeweils einen Mindestabstand im Ausmaf} von Dreiviertel ihrer Hohe
bis zum obersten Gesimse oder zur obersten Dachtraufe, jedenfalls aber von 4 m,
haben. Grenzt der Bauplatz an Flichen an, die ihrer Bodenbeschaffenheit nach
nicht bebaubar sind (Gewisser, Boschungen u. dgl.), vermindert sich dieser
Abstand um die Hélfte der Breite dieser Fldchen, nicht jedoch unter 4 m. Die Hohe
bis zum obersten Gesimse oder zur obersten Dachtraufe ist an der jeweiligen Front
vom gewachsenen Geldnde aus zu berechnen. Nicht als oberste Dachtraufe gelten
hiebei Traufen von blof3 geringfiigiger Lénge, die keinen negativen Einflu} auf die
sonst gegebenen Besonnungs- und Belichtungsverhiltnisse ausiiben (Traufen von
Kriippel- oder Schopfwalmen).

(4) Im Bauplatz muB3 jeder Bau von einem anderen einen Abstand von
mindestens der Summe ihrer nach Abs. 3 vorgeschriebenen Grenzabstinde haben.
Zwischen Bauten gleicher Verwendungsart kann dieser Abstand um 25 %
unterschritten werden. Dabei gelten die im § 58 lit. a ROG 2009 angefiihrten
Gruppen von Bauten sowie gekuppelt errichtete Bauten (§ 58 lit. b ROG 2009) als
ein Bau. Diese Mindestabstandsbestimmung gilt nicht fiir Nebenanlagen geméif
den Abs 7aund 7b.

(5) Unterirdische Bauten und unterirdische Teile von Bauten miissen von der
Grenze des Bauplatzes einen Abstand von mindestens 2 m haben. Ein kleinerer
Abstand oder ein Anbau an die Grenze des Bauplatzes kann bewilligt werden, wenn
der Bau infolge einer schon bestehenden Bebauung oder wegen der
Oberfliachengestaltung oder Grundbeschaffenheit des Bauplatzes nicht an anderer
Stelle errichtet werden kann. Wenn es die Oberflichengestaltung oder die
Grundbeschaffenheit des Bauplatzes erfordert, kann auch ein groBerer Abstand
vorgeschrieben werden.

(6) In den Féllen, in denen die im Bebauungsplan festgelegten
Bebauungsgrundlagen Bestimmungen iiber die Lage der Bauten im Bauplatz
enthalten, gelten fiir den Abstand der vom Bebauungsplan erfa3ten Bauten von der
Grenze des Planungsgebietes und von den dem Planungsgebiet benachbarten
Bauten die Vorschriften der Abs. 3 und 4.
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(7) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht (7) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht

a) wenn aus Griinden der Erhaltung eines gegebenen Ortsbildes eine a) wenn aus Griinden der Erhaltung eines gegebenen Ortsbildes eine
besondere Lage des Baues im Bauplatz erforderlich ist; besondere Lage des Baues im Bauplatz erforderlich ist;

b) fiir Betriebsbauten innerhalb der im Fldchenwidmungsplan als b) fir Betriebsbauten innerhalb der im Fldchenwidmungsplan als
Industriegebiete ausgewiesenen Gebiete, jedoch nicht hinsichtlich der Industriegebiete ausgewiesenen Gebiete, jedoch nicht hinsichtlich der
Absténde dieser Bauten von der Grenze des Industriegebietes; Absténde dieser Bauten von der Grenze des Industriegebietes;

c) fir Betriebsbauten innerhalb der im Flachenwidmungsplan als c) fir Betriebsbauten innerhalb der im Flachenwidmungsplan als
Gewerbegebiet ausgewiesenen Gebiete hinsichtlich des Abstandes Gewerbegebiet oder als Betriebsgebiet ausgewiesenen Gebiete
zueinander; hinsichtlich des Abstandes zueinander;

d) fiir Sonderbauten im Sinne des § 57 Abs. 4 Z 2 ROG 2009. d) fiir Sonderbauten im Sinne des § 57 Abs. 4 Z 2 ROG 2009.

(7a) Zu Wohnbauten gehdrige und dem Bedarf der Bewohner dienende (7a) Zu Wohnbauten gehdrige und dem Bedarf der Bewohner dienende,

Nebenanlagen konnen im Bauplatz auch innerhalb des seitlichen
Mindestabstandes oder vor der Baufluchtlinie errichtet werden, wenn
folgende Voraussetzungen eingehalten werden:

.Die Lage der Nebenanlagen (fiir Fahrridder, Abfallbehdlter und
Altstoffcontainer sowie Garagen oder {iberdachte Kraftfahrzeug-
Abstellplatze) darf nicht zu einer Festlegung geméB § 53 Abs. 2 Z 12
bzw 16 ROG 2009 im Widerspruch stehen.

. Der Abstand zwischen den &uflersten Teilen des Baus und der
Bauplatzgrenze muss mindestens 2 m betragen, wenn die Nachbarn
nicht einer Unterschreitung dieses Abstandes ausdriicklich zustimmen
und nicht durch andere Rechtsvorschriften ein groferer Abstand
vorgeschrieben ist.

. Die Seitenlénge der Nebenanlage (einschlieBlich Dachvorspriinge) darf
an der dem Nachbargrundstiick zugewandten Seite 4 m, von Garagen
sowie iiberdachten Kraftfahrzeug- oder Fahrrad-Abstellpldtzen aber
10 m, nicht tberschreiten. In solchen Garagen oder iiberdachten
Kraftfahrzeug- oder Fahrrad-Abstellplétzen diirfen sich — vorbehaltlich
der bautechnischen Anforderungen — im untergeordneten Ausmal auch
Réume befinden, die sonstigen Zwecken derartiger Nebenanlagen
dienen.

. Die Traufenhohe darf hochstens 2,8 m, die Firsthéhe hochstens 4 m
betragen. Kommt der First in einem Abstand von weniger als 3,5 m zur
Bauplatzgrenze zu liegen, darf seine Hohe die gedachte Linie zwischen

allenfalls mit dem Hauptgebdude auch nur konstruktiv verbundene
Nebenanlagen konnen im Bauplatz auch innerhalb des seitlichen
Mindestabstandes oder vor der Baufluchtlinie oder Baugrenzlinie
errichtet werden, wenn folgende Voraussetzungen eingehalten werden:

.Die Lage der Nebenanlagen (fiir Fahrrdder, Abfallbehélter und

Altstoffcontainer sowie Garagen oder iiberdachte Kraftfahrzeug-
Abstellpldtze) darf nicht zu einer Festlegung gemal § 53 Abs. 2 Z 12
bzw 16 ROG 2009 im Widerspruch stehen.

. Der Abstand zwischen den &ullersten Teilen des Baus und der

Bauplatzgrenze muss mindestens 2 m betragen, wenn die Nachbarn
nicht einer Unterschreitung dieses Abstandes ausdriicklich zustimmen
und nicht durch andere Rechtsvorschriften ein groferer Abstand
vorgeschrieben ist.

. Die Seitenlédnge der Nebenanlage (einschlielich Dachvorspriinge) darf

an der dem Nachbargrundstiick zugewandten Seite 4 m, von Garagen
sowie liberdachten Kraftfahrzeug- oder Fahrrad-Abstellplitzen aber
10 m, nicht iiberschreiten. In solchen Garagen oder iiberdachten
Kraftfahrzeug- oder Fahrrad-Abstellpldtzen diirfen sich — vorbehaltlich
der bautechnischen Anforderungen — im untergeordneten Ausmal auch
Réume befinden, die sonstigen Zwecken derartiger Nebenanlagen
dienen.

. Die Traufenhohe darf héchstens 2,8 m, die Firsthohe hochstens 4 m

betragen. Kommt der First in einem Abstand von weniger als 3,5 m zur
Bauplatzgrenze zu liegen, darf seine Hohe die gedachte Linie zwischen
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der hochstzuldssigen Traufe zur Bauplatzgrenze und dem
hochstzuldssigen First in 3,5 m Entfernung nicht tiberschreiten. Diese
Begrenzungen gelten nicht, wenn der Nachbar ihrer Uberschreitung
ausdriicklich zustimmt. Und:

5.Von dieser Bestimmung darf fiir denselben Bauplatz an der
betreffenden dem Nachbargrundstiick zugewandten Seite noch nicht
Gebrauch gemacht worden sein. Dies gilt auch als gegeben, wenn ein
oder mehrere Bauten einschlieBlich Nebenanlagen an dieser Seite
bereits im seitlichen Mindestabstand stehen oder auf Grund einer
gemdfl Abs. 8 bereits erteilten Ausnahme noch errichtet werden
konnen.

Fiir die Zustimmung ist ein Formular zu verwenden, dessen naherer Inhalt von der
Landesregierung durch Verordnung festzulegen ist. Das Formular hat jedenfalls
den Hinweis auf die mit der Zustimmung verbundenen Rechtsfolgen zu enthalten.
Auflerdem miissen die Pldane von den zustimmenden Personen unterfertigt sein.

(7b) Fiir zu anderen Bauten als Wohnbauten gehorige und verpflichtend zu
errichtende, {iberdachte Fahrrad-Abstellplétze ist Abs 7a sinngemall anzuwenden.

(8) Die fiir die Baubewilligung zustindige Behdrde kann auf Antrag die
Unterschreitung der in den Abs. 3 und 4 festgesetzten Abstinde durch Bescheid
ausnahmsweise zulassen, wenn

a) die Einhaltung nach der besonderen Lage des Einzelfalles fiir den
Ausnahmewerber eine unbillige Hérte darstellt, wie etwa, wenn
bestehende Bauten nicht in einer zur Erhaltung oder zeitgeméfen
Wahrung ihrer Funktion dringend erforderlichen Weise gedndert werden
konnten oder die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundflache ausgeschlossen
oder wesentlich beeintrichtigt wére;

b) benachbarte Grundstiicke oder Bauten und Anlagen nicht erheblich
beeintriachtigt werden, insbesondere nicht ihre Bebaubarkeit bzw. das
gewihrleistete und erforderliche Tageslicht verlieren oder in diesen
Belangen wesentlich beeintrichtigt werden;

¢) insgesamt der Vorteil des Ausnahmewerbers grofer ist als der Nachteil fiir
die benachbarten Grundstiicke, Bauten und Anlagen und

d) die Lage des Baues sich nicht aus einem Bebauungsplan ergibt.

Vorgeschlagene Fassung

der hochstzuldssigen Traufe zur Bauplatzgrenze und dem
hochstzuldssigen First in 3,5 m Entfernung nicht iiberschreiten. Diese
Begrenzungen gelten nicht, wenn der Nachbar ihrer Uberschreitung
ausdriicklich zustimmt. Und:

5.Von dieser Bestimmung darf fiir denselben Bauplatz an der
betreffenden dem Nachbargrundstiick zugewandten Seite noch nicht
Gebrauch gemacht worden sein. Dies gilt auch als gegeben, wenn ein
oder mehrere Bauten einschlielich Nebenanlagen an dieser Seite
bereits im seitlichen Mindestabstand stehen oder auf Grund einer
gemill Abs. 8 bereits erteilten Ausnahme noch errichtet werden
konnen.

Fiir die Zustimmung ist ein Formular zu verwenden, dessen néherer Inhalt von der
Landesregierung durch Verordnung festzulegen ist. Das Formular hat jedenfalls
den Hinweis auf die mit der Zustimmung verbundenen Rechtsfolgen zu enthalten.
Auflerdem miissen die Pldne von den zustimmenden Personen unterfertigt sein.

(7b) Fiir zu anderen Bauten als Wohnbauten gehorige und verpflichtend zu
errichtende, liberdachte Fahrrad-Abstellplétze ist Abs 7a sinngemil} anzuwenden.

(8) Die fiir die Baubewilligung zustindige Behorde kann auf Antrag die
Unterschreitung der in den Abs. 3 und 4 festgesetzten Abstdnde durch Bescheid
ausnahmsweise zulassen, wenn

a) die Einhaltung nach der besonderen Lage des Einzelfalles fiir den
Ausnahmewerber eine unbillige Harte darstellt, wie etwa, wenn
bestehende Bauten nicht in einer zur Erhaltung oder zeitgeméBen
Wahrung ihrer Funktion dringend erforderlichen Weise gedndert werden
konnten oder die bauliche Ausnutzbarkeit der Grundfldche ausgeschlossen
oder wesentlich beeintréchtigt wire;

b) benachbarte Grundstiicke oder Bauten und Anlagen nicht erheblich
beeintrachtigt werden, insbesondere nicht ihre Bebaubarkeit bzw. das
gewihrleistete und erforderliche Tageslicht verlieren oder in diesen
Belangen wesentlich beeintrachtigt werden;

c) insgesamt der Vorteil des Ausnahmewerbers grofer ist als der Nachteil fiir
die benachbarten Grundstiicke, Bauten und Anlagen und

d) die Lage des Baues sich nicht aus einem Bebauungsplan ergibt.

Die Voraussetzung der lit. a gilt nicht fiir zu Wohnbauten gehorige und dem Bedarf Die Voraussetzung der lit. a gilt nicht fiir zu Wohnbauten gehorige und dem Bedarf

der Bewohner dienende Nebenanlagen, ebenso nicht die Voraussetzung der lit. d,

der Bewohner dienende Nebenanlagen, ebenso nicht die Voraussetzung der lit. d,
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soweit es sich nicht um Festlegungen gemél3 § 53 Abs.2 Z 12 und 16 ROG 2009
handelt. Die Voraussetzungen der lit a und b gelten nicht, wenn bei Bestandsbauten
das oberste Gesimse oder die oberste Dachtraufe einmalig um nicht mehr als 75 cm
erhoht wird und dieser Aufbau der Schaffung einer zusétzlichen Wohnung, der
Qualitétsverbesserung von Wohnrdumen einer bestechenden Wohnung oder der
thermischen Sanierung der Gebaudehiille des Baus dient.

Die Ausnahme kann mit der Baubewilligung verbunden werden. Parteien sind die
Parteien des Baubewilligungsverfahrens. Bei der Festlegung der Lage der Bauten
in einem Bebauungsplan kann in sinngemifBler Anwendung der vorstehenden
Voraussetzungen eine Unterschreitung der Abstinde gemill Abs. 4 festgelegt
werden.

Vortreten von Bauteilen
§ 25a
(1) Folgende Bauteile diirfen iiber die Baulinie, Baufluchtlinie sowie in den
Mindestabstand von den Grenzen des Bauplatzes vortreten:

1. Sockel, Zierglieder, Schaufenster, Schaukisten, Vorlegestufen udgl
hochstens 20 cm;

2. Balkone, Erker udgl hochstens 1,50 m, dies jedoch nur in einer solchen
Anzahl und in einem solchen Ausmal, dass sie nicht selbst den Eindruck
einer Front des Baues erwecken, in Verkehrsflichen tiberdies nur dann,
wenn diese mehr als 12 m breit sind;

3. Vordécher (Dachvorspriinge), Hauptgesimse hochstens 1,50 m;

4. Schutzdicher fiir die Umgebung des Baues (Eingang, Zugang entlang der
AuBlenwidnde) hochstens 1,50 m, wenn es jedoch ein besonderer
Schutzzweck erfordert, bis zu 3 m;

5. Werbezeichen bis zu 3 m;

6. Rampen zu Eingingen im Erdgeschof3 innerhalb der Grenzen des
Bauplatzes

Ein Vortreten solcher Bauteile in den Mindestabstand von den Grenzen des
Bauplatzes ist jedoch nur insoweit zuldssig, als ein Mindestabstand von 3 m
verbleibt.

Vorgeschlagene Fassung
soweit es sich nicht um Festlegungen gemal § 53 Abs. 2 Z 12 und 16 ROG 2009
handelt. Die Voraussetzungen der lit a und b gelten nicht, wenn bei Bestandsbauten
das oberste Gesimse oder die oberste Dachtraufe einmalig um nicht mehr als 75 cm
erhoht wird und dieser Aufbau der Schaffung einer zusdtzlichen Wohnung, der
Qualitdtsverbesserung von Wohnraumen einer bestechenden Wohnung oder der
thermischen Sanierung der Gebaudehiille des Baus dient.

Die Ausnahme kann mit der Baubewilligung verbunden werden. Parteien sind die
Parteien des Baubewilligungsverfahrens. Bei der Festlegung der Lage der Bauten
in einem Bebauungsplan kann in sinngeméfer Anwendung der vorstehenden
Voraussetzungen eine Unterschreitung der Abstinde gemill Abs. 4 festgelegt
werden.

Vortreten von Bauteilen
§ 25a
(1) Folgende Bauteile diirfen {iber die Baulinie, Baufluchtlinie, Baugrenzlinie
sowie in den Mindestabstand von den Grenzen des Bauplatzes vortreten:
1. Sockel, Zierglieder, Schaufenster, Schaukisten, Vorlegestufen udgl
ho6chstens 20 cm;

2. Balkone, Erker udgl hochstens 1,50 m, dies jedoch nur in einer solchen
Anzahl und in einem solchen Ausmal, dass sie nicht selbst den Eindruck
einer Front des Baues erwecken, in Verkehrsflaichen iiberdies nur dann,
wenn diese mehr als 12 m breit sind;

3. Vordécher (Dachvorspriinge), Hauptgesimse hochstens 1,50 m;

4. Schutzdécher fiir die Umgebung des Baues (Eingang, Zugang entlang der
AuBenwidnde) hochstens 1,50 m, wenn es jedoch ein besonderer
Schutzzweck erfordert, bis zu 3 m;

5. Werbezeichen bis zu 3 m;

6. Rampen zu Eingéngen héchstens 1,8 m und Rampeniiberdachungen von
und zu Tiefgaragen, jeweils innerhalb der Grenzen des Bauplatzes;

7. Freitreppen, sofern sie nicht selbst den Eindruck einer Front des Baues
erwecken, hochstens 2,5 m.

Ein ungeschmdlertes Vortreten solcher Bauteile ist dabei auch fiir Bestandsbauten
zuldssig, deren Fronten sich bereits vor den genannten Linien bzw im
Mindestabstand befinden. Ein Vortreten solcher Bauteile in den Mindestabstand
von den Grenzen des Bauplatzes ist jedoch nur insoweit zuldssig, als ein
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(2) Bauteile iiber Durchgéngen und Durchfahrten sind nur nach Maflgabe von
Bebauungsplinen zuléssig.

(3) Wird durch Bauteile gemi3 Abs 1 und 2 der Raum iiber oder in einer
offentlichen Verkehrsfliche erfasst, ist unbeschadet der dafiir auf Grund
straBBenpolizeilicher Vorschriften gegebenen Bewilligungspflicht und sonstigen
Beschrankungen ein Vortreten der Bauteile nur zuldssig, wenn die
Stralenverwaltung dem ausdriicklich zugestimmt hat. Besteht fiir eine als
Verkehrsfliche gewidmete Grundfldche noch keine Stralenverwaltung, so ist an
deren Stelle die privatrechtliche Zustimmung der Gemeinde erforderlich. Durch
das Vortreten von Bauteilen in o6ffentliche, landesgesetzlich geregelte
Verkehrsflichen wird das Grundeigentum an Teilen der o6ffentlichen
Verkehrsflache nicht ersessen.

(4) Hinsichtlich der Einhaltung des Abstandes von 3 m von den Grenzen des
Bauplatzes kommt dem Nachbarn ein subjektiv-dffentliches Recht zu.

VILI. Inkrafttreten ab LGBI Nr 65/2004
novellierter Bestimmungen und Ubergangsbestimmungen dazu
§29
(1) Die §§ 12 Abs. 1 und 12a Abs. 1, 3 und 4 in der Fassung des Gesetzes
LGBI Nr 65/2004 treten mit 1. September 2004 in Kraft.

(2) Die §§ 1 Abs. 3, 12 Abs. 2 und 3, 12a Abs. 1 und 3, 14 Abs. 1, 24a und 25
Abs. 4, 7, 7a und 8§ in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 31/2009 treten
gleichzeitig mit dem Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 in Kraft.

(3) §20 Abs. 3 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 118/2009 tritt mit
1. Janner 2010 in Kraft.

(4) § 25a in der Fassung des Gesetzes LGBI1 Nr 1/2016 tritt gleichzeitig mit
dem Salzburger

Bautechnikgesetz 2015 in Kraft.

(5) Die §§ 14 Abs 1 und 25 Abs 4, 7a, 7b und 8 in der Fassung des Gesetzes
LGBI Nr 62/2021 treten mit 1. August 2021 in Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt

Vorgeschlagene Fassung
Mindestabstand von 3 m, im Fall von Rampeniiberdachungen von und zu
Tiefgaragen gemdf3 der Z 6 aber von 2 m, verbleibt.

(2) Bauteile iiber Durchgidngen und Durchfahrten sind nur nach MaB3gabe von
Bebauungsplanen zuléssig.

(3) Wird durch Bauteile gemédf3 Abs 1 und 2 der Raum iiber oder in einer
offentlichen Verkehrsfliche erfasst, ist unbeschadet der dafiir auf Grund
stralBenpolizeilicher Vorschriften gegebenen Bewilligungspflicht und sonstigen
Beschrankungen ein Vortreten der Bauteile nur zuldssig, wenn die
StraBenverwaltung dem ausdriicklich zugestimmt hat. Besteht fiir eine als
Verkehrsfliche gewidmete Grundflache noch keine Stralenverwaltung, so ist an
deren Stelle die privatrechtliche Zustimmung der Gemeinde erforderlich. Durch
das Vortreten von Bauteilen in Offentliche, landesgesetzlich geregelte
Verkehrsflichen wird das Grundeigentum an Teilen der o&ffentlichen
Verkehrsfliche nicht ersessen.

(4) Hinsichtlich der Einhaltung des Abstandes von 3 m bzw von 2 m (im Fall
von Tiefgaragenrampen gemdf; der Z 6) von den Grenzen des Bauplatzes kommt
dem Nachbarn ein subjektiv-6ffentliches Recht zu.

VILI. Inkrafttreten ab LGBI Nr 65/2004
novellierter Bestimmungen und Ubergangsbestimmungen dazu
§29
(1) Die §§ 12 Abs. 1 und 12a Abs. 1, 3 und 4 in der Fassung des Gesetzes
LGBI Nr 65/2004 treten mit 1. September 2004 in Kraft.

(2) Die §§ 1 Abs. 3,12 Abs. 2 und 3, 12a Abs. 1 und 3, 14 Abs. 1, 24a und 25
Abs. 4, 7, 7a und 8 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 31/2009 treten
gleichzeitig mit dem Salzburger Raumordnungsgesetz 2009 in Kraft.

(3) §20 Abs. 3 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 118/2009 tritt mit
1. Janner 2010 in Kraft.

(4) § 25a in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 1/2016 tritt gleichzeitig mit
dem Salzburger

Bautechnikgesetz 2015 in Kraft.

(5) Die §§ 14 Abs 1 und 25 Abs 4, 7a, 7b und 8 in der Fassung des Gesetzes
LGBI Nr 62/2021 treten mit 1. August 2021 in Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt
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anhdngige Verfahren gemil § 25 Abs 8 ist diese Bestimmung in der bisher anhdngige Verfahren gemil § 25 Abs 8 ist diese Bestimmung in der bisher

geltenden Fassung weiter anzuwenden. geltenden Fassung weiter anzuwenden.
(6) § 13 Abs 3 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 14/2024 tritt mit dem auf (6) § 13 Abs 3 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 14/2024 tritt mit dem auf
die Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft. die Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft.

(7) Die §§ 25 Abs 4, 7 und 7a sowie 25a Abs 1 und 4 in der Fassung des
Gesetzes LGBI. Nr xx/202x treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden
Monats in Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt anhdngige Bauverfahren sind die §§ 25
und 25a in der bisher geltenden Fassung weiter anzuwenden.

Artikel 4
Textgegeniiberstellung

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung

Gesetz vom 7. Oktober 2015 iiber die technischen Bauvorschriften im Gesetz vom 7. Oktober 2015 iiber die technischen Bauvorschriften im
Land Salzburg (Salzburger Bautechnikgesetz 2015 — BauTG 2015) Land Salzburg (Salzburger Bautechnikgesetz 2015 — BauTG 2015)

Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis
2. Abschnitt 2. Abschnitt
6. Unterabschnitt 6. Unterabschnitt
Gesamtenergieeffizienz, Energieeinsparung, Wirmeschutz Gesamtenergieeffizienz, Energieeinsparung, Wirmeschutz
§ 33 Allgemeine Anforderung § 33 Allgemeine Anforderung
§33a  Olkesseleinbauverbot und -alternativenpriifung § 33a  —Fossile Warmebereitstellungsanlagen
3. Abschnitt 3. Abschnitt
Besondere bautechnische Bestimmungen Besondere bautechnische Bestimmungen

$33b  Bautechnische Regelwerke
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5. Abschnitt

Schlussbestimmungen
§52 Bereitstellung von Informationen

§ 53 Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde

§ 54 Strafbestimmungen

§ 55 Umsetzungs- und Notifikationshinweise

§ 56 In- und AuBerkrafttreten; Ubergangsbestimmungen

§ 57 Inkrafttreten novellierter Bestimmungen
Ubergangsbestimmungen dazu
Anlage 1 Voraussetzungen fiir Ausnahmebewilligungen von der
Einmiindungsverpflichtung héuslicher Abwésser aus
landwirtschaftlichen Betrieben
Anlage 2 Schliisselzahlen fiir Stellplatze

§52
$52a
§53
§ 54
§ 55
§ 56
und § 57

Vorgeschlagene Fassung
5. Abschnitt

Schlussbestimmungen

Bereitstellung von Informationen

Energieatlas

Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde
Strafbestimmungen

Umsetzungs- und Notifikationshinweise

In- und AuBerkrafttreten; Ubergangsbestimmungen
Inkrafttreten novellierter Bestimmungen

Ubergangsbestimmungen dazu
Anlage 1 Voraussetzungen fiir Ausnahmebewilligungen von der

Einmiindungsverpflichtung hiuslicher Abwésser aus
landwirtschaftlichen Betrieben

Anlage 2 Schliisselzahlen fiir Stellplitze

und
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2. Abschnitt 2. Abschnitt
Allgemeine bautechnische Bestimmungen Allgemeine bautechnische Bestimmungen
Bauprodukte Bauprodukte
3. Unterabschnitt 3. Unterabschnitt
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
Wasserversorgung Wasserversorgung
Niveau und Hohe der Riume Niveau und Hohe der Rdume
§ 25 §25
(1) Das FuBBbodenniveau und die Héhe von Ridumen miissen so geplant und (1) Das FuBBbodenniveau und die Hohe von Rdumen miissen so geplant und
ausgefiihrt sein, dass entsprechend ihrem Verwendungszweck die Gesundheit und ausgefiihrt sein, dass entsprechend ihrem Verwendungszweck die Gesundheit und
das Wohlbefinden von Menschen nicht beeintrachtigt werden. das Wohlbefinden von Menschen nicht beeintrachtigt werden.
(2) Die FuBBboden von Wohnrdumen miissen mindestens liegen: (2) Die Fuflbéden von Wohnrdumen miissen mindestens liegen:
1. 15 cm tber den angrenzenden Hof- und Gartenflachen; 1. 15 cm iiber den angrenzenden Hof- und Gartenflichen, wobei ab zwei

Wohnebenen einer Wohnung der flichenmdfig kleinere Teil der
Aufenthaltsrdume unter diesem Niveau liegen darf,

2. 30 cm lber der Verkehrsfliche bei Wohnraumen, die unmittelbar an einer 2. 30 cm iiber der Verkehrsflaiche bei Wohnrdaumen, die unmittelbar an einer
offentlichen Verkehrsfldche angrenzen und an dieser Seite im Erdgeschof3 offentlichen Verkehrsfldche angrenzen und an dieser Seite im Erdgeschof3
Fenster besitzen; Fenster besitzen;

3. 15 cm iiber der hochstbekannten Hochwasserkote seit 1900; an die Stelle 3. 15 cm iber der hochstbekannten Hochwasserkote seit 1900; an die Stelle
dieser Hochwasserkote tritt die eines 100-jdhrlichen Hochwassers, wenn dieser Hochwasserkote tritt die eines 100-jahrlichen Hochwassers, wenn
sie amtsbekannt ist oder nachgewiesen wird. sie amtsbekannt ist oder nachgewiesen wird.

(3) Die FuBlboden von sonstigen Aufenthaltsriumen (Arbeitsrdume, (3) Die FuBbdden von sonstigen Aufenthaltsrdumen (Arbeitsrdume,

Gastgewerbelokale, Geschéftslokale udgl) diirfen bis zu 1m unter dem Gastgewerbelokale, Geschiftslokale udgl) diirfen bis zu 1m unter dem
angrenzenden Geldnde liegen. Falls es der Verwendungszweck erfordert oder angrenzenden Geldnde liegen. Falls es der Verwendungszweck erfordert oder
zulésst, konnen sich solche Raume auch tiefer unter Geldnde befinden. zulésst, konnen sich solche Rdume auch tiefer unter Geldnde befinden.
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4. Unterabschnitt
Nutzungssicherheit, Barrierefreiheit

Allgemeine Anforderung an die Barrierefreiheit
§ 31
(1) Bauliche Anlagen oder deren Teile,
1. die offentlichen Zwecken (Unterbringung von Behorden udgl) dienen,

2.die  Bildungszwecken  (Kindergirten,  Schulen, = Hochschulen,
Erwachsenenbildungseinrichtungen udgl) dienen,
3.in  denen Handelsbetriebe, Geldinstitute, Gesundheits- und

Sozialeinrichtungen, Arztpraxen, Apotheken udgl untergebracht sind,
4. in denen o6ffentliche Toiletten untergebracht sind oder
5. die sonst allgemein zugénglich und fiir mindestens 50 Besucher oder
Kunden ausgelegt sind,
miissen derart barrierefrei geplant und ausgefiihrt sein, dass sie fiir Besucher oder
Kunden gefahrlos und méglichst ohne fremde Hilfe zugénglich sind. Dabei ist
entsprechend dem Verwendungszweck auch auf Anforderungen von Kindern,
ilteren Menschen und Menschen mit Behinderung Bedacht zu nehmen.

(2) Zur Erfiillung der Anforderungen nach Abs 1 miissen:

1. mindestens ein Eingang, und zwar der Haupteingang oder ein Eingang in
dessen unmittelbarer Nihe, stufenlos erreichbar sein;

2.im Bereich von Verbindungswegen Stufen, Schwellen und &hnliche
Hindernisse moglichst ~ vermieden  werden; unvermeidbare
Niveauunterschiede sind durch Rampen, Aufziige oder andere
Aufstiegshilfen zu iiberwinden oder auszugleichen;

3. Tiiren und Génge die notwendigen Mindestbreiten aufweisen; und

4.eine  dem  Verwendungszweck  entsprechende  Anzahl
behindertengerechten Sanitdrraumen vorhanden sein.

(3) Fiir bauliche Anlagen mit mehr als fiinf Wohnungen gilt Abs 2 Z 1 bis 3.
Dariiber hinaus sind diese Wohnungen so zu planen und auszufiihren, dass sie
gegebenenfalls mit vertretbarem Aufwand barrierefrei ausgestaltet werden

von

Vorgeschlagene Fassung

4. Unterabschnitt
Nutzungssicherheit, Barrierefreiheit

Allgemeine Anforderung an die Barrierefreiheit
§31
(1) Bauliche Anlagen oder deren Teile,
1. die 6ffentlichen Zwecken (Unterbringung von Behorden udgl) dienen,

2.die  Bildungszwecken  (Kindergirten,  Schulen, = Hochschulen,
Erwachsenenbildungseinrichtungen udgl) dienen,
3.in  denen Handelsbetriebe, Geldinstitute, = Gesundheits- und

Sozialeinrichtungen, Arztpraxen, Apotheken udgl untergebracht sind,
4. in denen o6ffentliche Toiletten untergebracht sind oder
5. die sonst allgemein zuginglich und fiir mindestens 50 Besucher oder
Kunden ausgelegt sind,
miissen derart barrierefrei geplant und ausgefiihrt sein, dass sie fiir Besucher oder
Kunden gefahrlos und moglichst ohne fremde Hilfe zugénglich sind. Dabei ist
entsprechend dem Verwendungszweck auch auf Anforderungen von Kindern,
alteren Menschen und Menschen mit Behinderung Bedacht zu nehmen.

(2) Zur Erfiillung der Anforderungen nach Abs 1 miissen:

1. mindestens ein Eingang, und zwar der Haupteingang oder ein Eingang in
dessen unmittelbarer Néhe, stufenlos erreichbar sein;

2.im Bereich von Verbindungswegen Stufen, Schwellen und #hnliche
Hindernisse moglichst vermieden werden; unvermeidbare
Niveauunterschiede sind durch Rampen, Aufziige oder andere
Aufstiegshilfen zu iiberwinden oder auszugleichen;

3. Tiiren und Génge die notwendigen Mindestbreiten aufweisen; und

4.eine  dem  Verwendungszweck  entsprechende  Anzahl
behindertengerechten Sanitdrrdumen vorhanden sein.

von

(3) Fiir bauliche Anlagen mit mehr als neun Wohnungen gilt Abs 2 Z 1 bis 3.
Dariiber hinaus sind zumindest 30 % dieser Wohnungen barrierefiei zu planen und
auszufiihren. Die Verpflichtung zur Errichtung eines Aufzugs richtet sich nach § 28
Abs 3.
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konnen. Die Verpflichtung zur Errichtung eines Aufzugs richtet sich nach § 28
Abs 3.

6. Unterabschnitt
Gesamtenergieeffizienz, Energieeinsparung, Wirmeschutz

Olkesseleinbauverbot und -alternativenpriifung
§ 33a

(1) Die Aufstellung und der Einbau von Heizkesseln von
Zentralheizungsanlagen fiir fliissige fossile oder fiir feste fossile Brennstoffe in neu
errichteten Bauten ist nach dem Olkesseleinbauverbotsgesetz — OKEVG 2019,
BGBI I Nr 6/2020, nicht zuldssig.

(2) In anderen Bauten als nach Abs 1 ist vor der erstmaligen Aufstellung und
dem erstmaligen Einbau von Heizkesseln gemdf3 Abs I sowie vor dem Austausch

Vorgeschlagene Fassung

6. Unterabschnitt
Gesamtenergieeffizienz, Energieeinsparung, Wirmeschutz

—Fossile Wiirmebereitstellungsanlagen
§ 33a

(1) Die Zuldssigkeit der Errichtung von Wirmebereitstellungsanlagen fiir
neue Baulichkeiten, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden kdnnen, richtet
sich nach dem Erneuerbare-Wirme-Gesetz (EWG), BGBI I Nr 8/2024.

(2) In anderen Bauten als nach Abs 1 ist vor der erstmaligen Aufstellung und
dem erstmaligen Einbau von Heizkesseln von Zentralheizungsanlagen fiir fliissige

solcher Anlagen der Einsatz von hocheffizienten alternativen Systemen (§ 33 fossile oder fiir feste fossile Brennstoffe sowie vor dem Austausch solcher Anlagen

Abs 3) zu priifen und in der Baubeschreibung zu dokumentieren. Sie sind
einzusetzen, wenn sie verfiigbar sind. Ausnahmen sind in Anwendung des § 46 zu
gewihren.

3. Abschnitt

Besondere bautechnische Bestimmungen

der Einsatz von hocheffizienten alternativen Systemen (§ 33 Abs 3) zu priifen und
in der Baubeschreibung zu dokumentieren. Sie sind einzusetzen, wenn sie
verfiigbar sind. Ausnahmen sind in Anwendung des § 46 zu gewéhren.

3. Abschnitt
Besondere bautechnische Bestimmungen

Bautechnische Regelwerke
§33b

Die Landesregierung kann, soweit nicht bereits nachfolgende Regelungen dazu
ermdchtigen, zu den Angelegenheiten der folgenden Unterabschnitte durch
Verordnung néhere und auch erginzende bautechnische Festlegungen treffen. Zu
diesem Zweck kann sie auch technische Richtlinien oder sonstige Regelwerke fiir
verbindlich erkldren.



Geltende Fassung
Wohnungen
§ 34

(1) Jede Wohnung, ausgenommen Kleinstwohnungen, muss mindestens zwei
Wohnrdume, eine Arbeits-, Ess- oder Wohnkiiche, einen Vorraum, einen
Abstellraum sowie einen Raum fiir Bad und WC umfassen. Bei Wohnungen mit
mehr als drei Aufenthaltsrdumen muss der Baderaum vom WC getrennt sein.

(2) In Wohnungen mit nur zwei Wohnrdumen muss jedenfalls ein Wohnraum
mindestens 15 m? und der zweite Wohnraum mindestens 10 m? grof3 sein; die
Summe der Flichen der beiden Wohnrdume hat aber mindestens 28 m?> zu
betragen. In Wohnungen mit mehr als zwei Wohnrdumen muss jedenfalls ein
Wohnraum mindestens 18 m? und jeder weitere Wohnraum mindestens 9 m? grofs
sein. In Wohnungen mit bis zu drei Wohnrdumen muss der Abstellraum mindestens
2m? in Wohnungen mit mehr als drei Wohnrdumen muss der Abstellraum
mindestens 3 m? grofs sein.

(3) Kleinstwohnungen (Garconnieren) miissen einen Wohnraum von
mindestens 18 m?, zumindest eine Kochnische und jedenfalls einen Vorraum, einen
Raum fiir Bad und WC sowie eine Abstellgelegenheit von mindestens 2 m?
umfassen.

(4) Fiir jede Wohnung ist auflerhalb der Wohneinheit eine in einem Raum
gelegene Abstellgelegenheit vorzusehen, die bei Wohnungen mit bis zu drei
Wohnrdumen mindestens 3 m? und bei Wohnungen mit mehr als drei Wohnrdumen
mindestens 5 m? grof3 sein muss.

Bauten mit mehr als fiinf Wohnungen
§35
(1) Bei Bauten mit mehr als fiinf Wohnungen sind vorzusehen:
1. Abstellrdume,
2. Waschkiichen und Trockenrdume,

3. Beniitzungseinrichtungen ~ (Klingel-  oder = Gegensprechanlagen,
Zustellfacher, Beleuchtung des Hauseingangsbereichs udgl),

4. Kinderspielplatze (§ 36).

Vorgeschlagene Fassung
Wohnungen
§ 34

(1) Jede Wohnung, ausgenommen Kleinstwohnungen, muss mindestens zwei
Wohnrdume, eine Arbeits-, Ess- oder Wohnkiiche, einen Vorraum, eine
Abstellgelegenheit sowie einen Raum fiir Bad und WC umfassen. Bei Wohnungen
mit mehr als drei Aufenthaltsriumen muss der Baderaum vom WC getrennt sein.

(2) Die Summe der Flichen der beiden Wohnrdume gemdf Abs I hat
mindestens 28 m? zu betragen. Schlafrdume in Wohnungen miissen mindestens 9
m? grof3 sein.

(3) Kleinstwohnungen (Garconnieren) miissen einen Wohnraum von
mindestens 18 m?, zumindest eine Kochnische und jedenfalls einen Vorraum, einen
Raum fiir Bad und WC sowie eine Abstellgelegenheit umfassen.

(4) Fiir jede Wohnung ist auBlerhalb der Wohneinheit eine in einem Raum
gelegene Abstellgelegenheit vorzusehen, die bei Wohnungen mit bis zu drei
Wohnrdumen mindestens 3 m? und bei Wohnungen mit mehr als drei Wohnraumen
mindestens 5 m? grof3 sein muss.

Bauten mit mehr als fiinf Wohnungen
§35
(1) Bei Bauten mit mehr als fiinf Wohnungen sind vorzusehen:
1. Abstellrdume,
2. Waschriume,

3. Beniitzungseinrichtungen ~ (Klingel-  oder  Gegensprechanlagen,
Zustellfacher, Beleuchtung des Hauseingangsbereichs udgl),

4. Kinderspielplétze (§ 36).
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(2) Abstellrdume, Waschkiichen und Trockenrdume sind im Bau in einer den
Bedarf deckenden Zahl und GroBle vorzusehen. Abstellriume miissen jedenfalls
ausreichend Platz bieten fiir die Unterbringung von:

1. Kinderwégen, Rollstiihlen udgl;
2. je zwei Fahrrddern pro Wohnung, soweit nicht geeignete iiberdachte
Fahrradabstellplédtze im Freien geschaffen werden.

(3) Von Beniitzungseinrichtungen (Abs 1 Z 3) kann abgesehen werden,
soweit diese nach den Ortlichen Verhéltnissen nicht erforderlich sind.

Bauerleichterungen fiir Start- und Ubergangswohnungen
§ 35a

(1) Zum Ziel der Zurverfiigungstellung von Wohnungen fiir den
mittelfristigen Wohnbedarf zu leistbaren Preisen unterliegt der Bau von Start- und
Ubergangswohnungen reduzierten bautechnischen Anforderungen. Als leistbarer
gilt im Zusammenhang ein Preis, der die ortsiiblichen Kauf- oder Mietkosten um
zumindest 10 % unterschreitet; der Nachweis dafiir obliegt dem Bauwerber.

(2) Start- und Ubergangswohnungen im Sinn des Abs 1 sind Bauten, die
1. neu errichtet werden,
2. iiberwiegend fiir den Mietwohnbau bestimmt sind,
3. mehr als fiinf Kleinwohnungen aufweisen und

fiir welche der Standortgemeinde fiir mindestens 75 % der Wohnungen ein
fiinfundzwanzigjihriges Vorschlagsrecht fiir den Verkauf oder die Vermietung
dieser Wohnungen eingerdumt ist.

(3) Als Kleinwohnungen im Sinn des
Zweizimmerwohnungen mit einer Wohnnutzfldche
Dreizimmerwohnungen mit einer Wohnnutzfldche bis 65 m2.

Abs 2
bis

Z3
45 m?

gelten
und

(4) Fiir Start- und Ubergangswohnungen gelten folgenden bautechnische
Erleichterungen:
1. Die §§ 34 und 35 finden keine Anwendung.
2. Abstellrdume, Waschkiichen und Trockenrdume im Sinn des § 35 Abs 1

Z 1 und 2 kdnnen auch als eingeschoflige Nebenanlagen am Bauplatz
errichtet werden.

Vorgeschlagene Fassung

(2) Abstell- und Waschrdume sind im Bau in einer den Bedarf deckenden Zahl
und Grofe vorzusehen. Abstellriume miissen jedenfalls ausreichend Platz bieten
fiir die Unterbringung von:

1. Kinderwégen, Rollstiihlen udgl;
2.je zwei Fahrrddern pro Wohnung, soweit nicht geeignete iiberdachte
Fahrradabstellplédtze im Freien geschaffen werden.

(3) Von Beniitzungseinrichtungen (Abs 1 Z 3) kann abgesehen werden,
soweit diese nach den Ortlichen Verhéltnissen nicht erforderlich sind.

Bauerleichterungen fiir Start- und Ubergangswohnungen
§ 35a

(1) Zum Ziel der Zurverfiigungstellung von Wohnungen fiir den
mittelfristigen Wohnbedarf zu leistbaren Preisen unterliegt der Bau von Start- und
Ubergangswohnungen reduzierten bautechnischen Anforderungen. Als leistbarer
gilt im Zusammenhang ein Preis, der die ortsiiblichen Kauf- oder Mietkosten um
zumindest 10 % unterschreitet; der Nachweis dafiir obliegt dem Bauwerber.

(2) Start- und Ubergangswohnungen im Sinn des Abs 1 sind Bauten, die
1. neu errichtet werden,
2. tiberwiegend fiir den Mietwohnbau bestimmt sind,
3. mehr als fiinf Kleinwohnungen aufweisen und

fiir welche der Standortgemeinde fiir mindestens 75 % der Wohnungen ein
flinfundzwanzigjahriges Vorschlagsrecht fiir den Verkauf oder die Vermietung
dieser Wohnungen eingerdumt ist.

(3) Als Kleinwohnungen im Sinn des
Zweizimmerwohnungen mit einer Wohnnutzflache
Dreizimmerwohnungen mit einer Wohnnutzflache bis 65 m2

Abs 2
bis

73
45 m?

gelten
und

(4) Fiir Start- und Ubergangswohnungen gelten folgenden bautechnische
Erleichterungen:

1. Die §§ 34 und 35 finden keine Anwendung.

2. Abstell- und Waschrdume im Sinn des § 35 Abs 1 Z 1 und 2 kénnen auch
als eingeschoflige Nebenanlagen am Bauplatz errichtet werden.



Geltende Fassung

3. Abweichend zu § 28 Abs 3 letzter Satz besteht keine Verpflichtung zur
Errichtung eines Aufzuges fiir bauliche Anlagen mit drei oberirdischen
GeschoBen und bis zu zwolf Wohn- und Geschéftseinheiten.

Im Fall der Z 2 findet § 56 Abs 7 ROG 2009 sinngeméll Anwendung, wobei die
iberbaute Flidche dieser Nebenanlagen 12 % der Bauplatzfliche nicht
iiberschreiten darf; § 25 Abs 7a BGG gilt auch fiir diese Nebenanlagen.

(5) Die Gemeinde ist erméchtigt, die konkrete Hohe der leistbaren Preise fiir
den Verkauf oder die Vermietung der Wohnungen rechtsgeschiftlich zu
vereinbaren. In solchen Vereinbarungen konnen fiir deren Einhaltung auch
Sicherungsmittel wie Konventionalstrafen vorgesehen werden. Der Abschluss
von Vertrigen fiir Start- und Ubergangswohnungen fillt in die Zustindigkeit der
Gemeindevorstehung (in der Stadt Salzburg des Stadtsenats). Vor Abschluss
solcher Vertrige ist die Gemeindevertretung (in der Stadt Salzburg der
Gemeinderat) zu informieren. Die Landesregierung und die
Baulandsicherungsgesellschaft mbH (§ 77 ROG 2009) haben die Gemeinden in
den vorstehenden Angelegenheiten zu unterstiitzen.

Kinderspielplitze fiir Kleinkinder
§ 36

(1) Kinderspielplatze fiir Kleinkinder sind im Freien zu errichten. Sie miissen
gefahrlos erreichbar und tunlichst besonnt sein, diirfen keinen schidlichen
Einwirkungen ausgesetzt sein und sollen sich in Sichtkontakt zu den
Aufenthaltsraumen der Wohnungen befinden.

(2) Kinderspielplitze fiir Kleinkinder haben jedenfalls eine Sandgrube, eine
Rutsche, eine Schaukel und ausreichend Sitzplitze fiir Aufsichtspersonen
aufzuweisen.

(3) Der Kinderspielplatz fiir Kleinkinder hat ein Ausmaf} von mindestens 4 %
der GesamtgeschoBflache (§ 56 Abs 4 ROG 2009) des Baus aufzuweisen; eine
Fliche von 45m? darf keinesfalls unterschritten werden. Wenn in der
GesamtgeschofBfliche bedeutende Flidchen enthalten sind, die anderen als
Wohnzwecken dienen, kann dies bei der Bemessung des nach der
GesamtgeschofBfliche zu bestimmenden AusmafBles des Kinderspielplatzes
verhdltnisméBig berticksichtigt werden.

(4) Lage und AusmalBl des Kinderspielplatzes fiir Kleinkinder sind im
Bewilligungsverfahren zu bestimmen. Die Baubehorde kann die Aufteilung eines

Vorgeschlagene Fassung

3. Abweichend zu § 28 Abs 3 letzter Satz besteht keine Verpflichtung zur
Errichtung eines Aufzuges fiir bauliche Anlagen mit drei oberirdischen
GeschoBlen und bis zu zwolf Wohn- und Geschéftseinheiten.

Im Fall der Z 2 findet § 56 Abs 7 ROG 2009 sinngeméfl Anwendung, wobei die
iiberbaute Fldche dieser Nebenanlagen 12 % der Bauplatzfliche nicht
iiberschreiten darf; § 25 Abs 7a BGG gilt auch fiir diese Nebenanlagen.

(5) Die Gemeinde ist ermachtigt, die konkrete Hohe der leistbaren Preise fiir
den Verkauf oder die Vermietung der Wohnungen rechtsgeschiftlich zu
vereinbaren. In solchen Vereinbarungen konnen fiir deren Einhaltung auch
Sicherungsmittel wie Konventionalstrafen vorgesehen werden. Der Abschluss
von Vertrigen fiir Start- und Ubergangswohnungen fillt in die Zustindigkeit der
Gemeindevorstehung (in der Stadt Salzburg des Stadtsenats). Vor Abschluss
solcher Vertrige ist die Gemeindevertretung (in der Stadt Salzburg der
Gemeinderat) zu informieren. Die Landesregierung und die
Baulandsicherungsgesellschaft mbH (§ 77 ROG 2009) haben die Gemeinden in
den vorstehenden Angelegenheiten zu unterstiitzen.

Kinderspielplitze fiir Kleinkinder
§ 36

(1) Kinderspielplitze fiir Kleinkinder sind im Freien zu errichten. Sie miissen
gefahrlos erreichbar und tunlichst besonnt sein, diirfen keinen schidlichen
Einwirkungen ausgesetzt sein und sollen sich in Sichtkontakt zu den
Aufenthaltsraumen der Wohnungen befinden.

(2) Kinderspielplitze fiir Kleinkinder haben jedenfalls eine Sandgrube, eine
Rutsche, eine Schaukel und ausreichend Sitzplitze fiir Aufsichtspersonen
aufzuweisen.

(3) Der Kinderspielplatz fiir Kleinkinder hat ein Ausmaf} von mindestens 4 %
der GesamtgeschoBflache (§ 56 Abs 4 ROG 2009) des Baus aufzuweisen; eine
Flaiche von 50 m? darf keinesfalls unterschritten werden. Wenn in der
Gesamtgeschofifliche bedeutende Flidchen enthalten sind, die anderen als
Wohnzwecken dienen, kann dies bei der Bemessung des nach der
Gesamtgeschofifliche zu bestimmenden AusmalBes des Kinderspielplatzes
verhéltnismaBig beriicksichtigt werden.

(4) Lage und Ausmall des Kinderspielplatzes fiir Kleinkinder sind im
Bewilligungsverfahren zu bestimmen. Die Baubehorde kann die Aufteilung eines
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Kinderspielplatzes auf mehrere getrennte Fldchen oder bei mehreren Wohnbauten
die Errichtung eines gemeinsamen Spielplatzes zulassen, wenn dadurch dem
Erfordernis in zumindest gleich ausreichender und geeigneter Weise Rechnung
getragen wird. Die Verpflichtung zur Errichtung eines Kinderspielplatzes entfallt,
wenn entsprechend der Zweckbestimmung der Wohnungen (Seniorenwohnheime
udgl) ein Bedarf daran nicht in Frage kommt. Bei nachtriiglicher Anderung der
Zweckwidmung oder Auflassung eines gemeinsamen Spielplatzes ist die
Errichtung eines eigenen Spielplatzes vorzuschreiben.

2. Unterabschnitt
Stellpliitze fiir Kraftfahrzeuge und Fahrriader

Herstellung von Stellpléiitzen fiir Kraftfahrzeuge und Fahrrider
§ 38

(1) Bei der Errichtung von baulichen Anlagen sind geeignete Stellplétze fiir
Kraftfahrzeuge und Fahrrdder in ausreichender Zahl und Grofe mit den
erforderlichen Zu- und Abfahrten herzustellen. Diese Verpflichtung gilt auch dann,
wenn bauliche Anlagen oder deren Verwendungszweck wesentlich geéndert
werden und sich dadurch der Bedarf nach Stellpldtzen erhoht.

(2) Die Zahl und GroBe der Stellplétze richten sich:

1. bei Kraftfahrzeug-Stellpliatzen nach Art und Zahl der im Hinblick auf den
Verwendungszweck der Anlagen zu erwartenden Kraftfahrzeuge der
standigen Benutzer und Besucher;

2. bei Fahrradstellpldtzen nach dem zu erwartenden Bedarf der Benutzer,
wobei der Flachenbedarf fir Fahrradanhidnger angemessen zu
beriicksichtigen ist.

Die Zahl der mindestens zu schaffenden Stellpldtze ist unter Heranziehung der
Schliisselzahlen geméf der Anlage 2 festzulegen.

(3) Die Gemeinden sind berechtigt, die Schliisselzahlen fiir die mindestens zu
schaffenden Stellpldtze durch Verordnung, allenfalls in den Bebauungsplédnen, im
Hinblick auf die jeweiligen ortlichen Verhéltnisse und Interessen abweichend von
der Anlage 2 hoher oder niedriger festzulegen. Dabei sind die Interessen des
offentlichen Verkehrs, der Ortsplanung, insbesondere ein vorhandenes
Verkehrskonzept, die Lage des Bebauungsgebietes in der Gemeinde und dessen

Vorgeschlagene Fassung
Kinderspielplatzes auf mehrere getrennte Flichen oder bei mehreren Wohnbauten
die Errichtung eines gemeinsamen Spielplatzes zulassen, wenn dadurch dem
Erfordernis in zumindest gleich ausreichender und geeigneter Weise Rechnung
getragen wird. Die Verpflichtung zur Errichtung eines Kinderspielplatzes entfallt,
wenn entsprechend der Zweckbestimmung der Wohnungen (Seniorenwohnheime
udgl) ein Bedarf daran nicht in Frage kommt. Bei nachtriglicher Anderung der
Zweckwidmung oder Auflassung eines gemeinsamen Spielplatzes ist die
Errichtung eines eigenen Spielplatzes vorzuschreiben.

2. Unterabschnitt
Stellplitze fiir Kraftfahrzeuge und Fahrrider

Herstellung von Stellplitzen fiir Kraftfahrzeuge und Fahrrider
§ 38

(1) Bei der Errichtung von baulichen Anlagen sind geeignete Stellplatze fiir
Kraftfahrzeuge und Fahrrdder in ausreichender Zahl und Grofe mit den
erforderlichen Zu- und Abfahrten herzustellen. Diese Verpflichtung gilt auch dann,
wenn bauliche Anlagen oder deren Verwendungszweck wesentlich geéndert
werden und sich dadurch der Bedarf nach Stellpldtzen erhoht.

(2) Die Zahl und Gro8e der Stellpldtze richten sich:

1. bei Kraftfahrzeug-Stellplatzen nach Art und Zahl der im Hinblick auf den
Verwendungszweck der Anlagen zu erwartenden Kraftfahrzeuge der
stindigen Benutzer und Besucher;

2. bei Fahrradstellpldtzen nach dem zu erwartenden Bedarf der Benutzer,
wobei der Flachenbedarf fiir Fahrradanhdnger angemessen zu
berticksichtigen ist.

Die Zahl der mindestens zu schaffenden Stellpldtze ist unter Heranziehung der
Schliisselzahlen gemif der Anlage 2 festzulegen.

(3) Die Gemeinden sind berechtigt, die Schliisselzahlen fiir die mindestens zu
schaffenden Stellpldtze durch Verordnung, allenfalls in den Bebauungsplénen, im
Hinblick auf die jeweiligen Ortlichen Verhéltnisse und Interessen abweichend von
der Anlage 2 hoher — nicht aber um mehr als das Doppelte — oder niedriger
festzulegen. Dabei sind die Interessen des offentlichen Verkehrs, der Ortsplanung,
insbesondere ein vorhandenes Verkehrskonzept, die Lage des Bebauungsgebietes
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ErschlieBungsgrad mit offentlichen Verkehrsmitteln zu berilicksichtigen. Unter
solchen Umstdnden konnen im Bebauungsplan auch Obergrenzen fiir die
Herstellung von Stellplédtzen festgelegt werden.

(4) Von den geméal Abs 1 bis 3 notwendigen Kraftfahrzeug-Stellpldtzen sind
1. bei Bauten, die offentlichen Zwecken dienen, mindestens 2 % der
herzustellenden Stellplétze, jedenfalls aber zwei Stellplétze, und
2.bei Wohnbauten mit mehr als fiinf Wohnungen mindestens ein
Kraftfahrzeug-Stellplatz je begonnene 30 Wohnungen

fiir Menschen mit Behinderung auszufiihren und erforderlichenfalls als solche zu
kennzeichnen; dabei sind die Grundsitze des barrierefreien Bauens zu beachten.

(5) Die ndheren Anforderungen an die Ausgestaltung der Fahrradabstellplédtze
und -rdume sind durch Verordnung der Landesregierung festzulegen.

5. Abschnitt
Schlussbestimmungen

Bereitstellung von Informationen
§52
(1) Die Landesregierung hat dafiir zu sorgen, dass

1. Informationen  iiber  Netto(einsparungs)vorteile in kW/a und
Energieeffizienz von Anlagen und Systemen fiir die Nutzung von Wérme,
Kalte und Elektrizitt aus sich erneuernden Energiequellen Interessierten
bereit stehen;

2. interessierte Eigentiimer oder Nutzer von Gebduden oder Gebéudeteilen
sich auf geeignete Weise sowohl iiber ortlich verfiigbare sich erneuernde
Energiequellen, als auch tiber die verschiedenen Methoden und
praktischen Verfahren zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz, iiber
den Energieausweis von Bauten, iber den Priifbericht fiir
Heizungsanlagen, iiber den Inspektionsbericht fiir Klimaanlagen und die
zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden zur
Verfiigung stehenden Finanzinstrumente informieren kdnnen;

3. der Offentlichkeit regelmiBig aktualisierte Listen von Fachunternchmen
oder -personen zugénglich sind, die zur Erstellung von Energicausweisen,

Vorgeschlagene Fassung
in der Gemeinde und dessen ErschlieBungsgrad mit 6ffentlichen Verkehrsmitteln
zu beriicksichtigen. Unter solchen Umstdnden konnen im Bebauungsplan auch
Obergrenzen fiir die Herstellung von Stellpldtzen festgelegt werden.

(4) Von den geméal Abs 1 bis 3 notwendigen Kraftfahrzeug-Stellplétzen sind
1. bei Bauten, die offentlichen Zwecken dienen, mindestens 2 % der
herzustellenden Stellplétze, jedenfalls aber zwei Stellplétze, und
2.bei Wohnbauten mit mehr als fiinf Wohnungen mindestens ein
Kraftfahrzeug-Stellplatz je begonnene 30 Wohnungen

fiir Menschen mit Behinderung auszufiihren und erforderlichenfalls als solche zu
kennzeichnen; dabei sind die Grundsitze des barrierefreien Bauens zu beachten.

(5) Die néheren Anforderungen an die Ausgestaltung der Fahrradabstellplétze
und -rdume sind durch Verordnung der Landesregierung festzulegen.

5. Abschnitt
Schlussbestimmungen

Bereitstellung von Informationen
§52
(1) Die Landesregierung hat dafiir zu sorgen, dass

1. Informationen  iiber  Netto(einsparungs)vorteile in kW/a und
Energieeffizienz von Anlagen und Systemen fiir die Nutzung von Wérme,
Kalte und Elektrizitdt aus sich erneuernden Energiequellen Interessierten
bereit stehen;

2. interessierte Eigentiimer oder Nutzer von Gebduden oder Gebdudeteilen
sich auf geeignete Weise sowohl iiber ortlich verfiigbare sich erneuernde
Energiequellen, als auch tiber die verschiedenen Methoden und
praktischen Verfahren zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz, iiber
den Energicausweis von Bauten, {iber den Priifbericht fiir
Heizungsanlagen, iiber den Inspektionsbericht fiir Klimaanlagen und die
zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz von Gebduden zur
Verfiigung stehenden Finanzinstrumente informieren kénnen;

3. der Offentlichkeit regelmiBig aktualisierte Listen von Fachunternehmen
oder -personen zugénglich sind, die zur Erstellung von Energicausweisen,
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zur Uberpriifung von Heizungsanlagen und zur Inspektion von zur Uberpriifung von Heizungsanlagen und zur Inspektion von
Klimaanlagen befugt sind. Klimaanlagen befugt sind.
(2) Soweit in diesem Gesetz oder in einer darauf beruhenden Verordnung auf (2) Soweit in diesem Gesetz oder in einer darauf beruhenden Verordnung auf

Onormen, Richtlinien oder sonstige technische Regelwerke verwiesen wird, sind Onormen, Richtlinien oder sonstige technische Regelwerke verwiesen wird, sind
diese in der filir das Baurecht zustindigen Abteilung des Amtes der diese in der fiir das Baurecht zustindigen Abteilung des Amtes der
Landesregierung zur 6ffentlichen Einsicht aufzulegen. Landesregierung zur 6ffentlichen Einsicht aufzulegen.

Energieatlas
§52a

(1) Die Landesregierung ist als Verantwortliche ermdchtigt, folgende Daten
im Rahmen einer Datenbank (Energieatlas) automationsunterstiitzt fiir die Zwecke
der Energieraumplanung und der Energie-, Klima- und Siedlungspolitik
gemeinsam zu verarbeiten:

1. iiber den Gebdude- und Wohnungsbestand, insbesondere die Inhalte des
Bundesgesetzes iiber das Gebdude- und Wohnungsregister, BGBI I Nr
9/2004 idFF BGBI I Nr 78/2018,

2. iiber den energetischen Status der Bauten und Nutzungseinheiten,
insbesondere die Inhalte der Energieausweisdatenbank gemdf3 § 17c¢
Baupolizeigesetz 1997,

3. tiber den Bestand von Heizungsanlagen, insbesondere die Inhalte der
Heizungsanlagendatenbank gemdf3 § 12 Salzburger Luftreinhaltegesetz
fiir Heizungsanlagen,

4. iiber den Bestand von Brunnen und Grundwasserwdrmenutzungen,
insbesondere die Inhalte des Wasserinformationssystems WIS
(Wasserbuch) gemdf; § 124 Wasserrechtsgesetz BGBI. Nr. 215/1959 idF
BGBI I Nr73/2018,

5. iiber den Bestand von Erdwdrmesonden, insbesondere die Inhalte des
Salzburger Baugrundkatasters,
6. iiber die Verfiigharkeit und Potentialen von erneuerbaren Energiequellen,
Fernwdrme, Abwdrme, Gasverteilernetzen und Stromverteilernetzen.
(2) Zugriff auf die Datenbank hat nur die Landesregierung. Auskiinfte sind
wie folgt zu erteilen:

1. Auskiinfie iiber den Gebdudebestand nach Abs 1 Z 1 sind an Personen zu
erteilen, denen Zugriffsrechte nach dem Bundesgesetz iiber das Gebdude-
und Wohnungsregister zustehen.
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Vorgeschlagene Fassung

2. Auskiinfte iiber den energetischen Status der Gebdude nach Abs 1 Z 2 sind
an  Personen zu  erteilen, denen  Einsichtsrechte in die
Energieausweisdatenbank nach dem Salzburger Baupolizeigesetz 1997

zukommen.
3. Auskiinfte iiber den Bestand von Heizungsanlagen nach Abs 1 Z 3 sind an
Personen zu erteilen, denen Zugriffsrechte auf  die

Heizungsanlagendatenbank nach dem Salzburger Luftreinhaltegesetz fiir
Heizungsanlagen zustehen.

4. Auskiinfte iiber den Bestand von Brunnen nach Abs 1 Z 4 sind an Personen
zu erteilen, denen Zugriffsrechte auf das Wasserinformationssystem nach
dem Wasserrechtsgesetz zustehen.

5. Auskiinfte iiber die Verfiigharkeit und Potentialen von Energiequellen
nach Abs 1 Z 6 sind jedermann auf Anfrage zu erteilen und in geeigneter
Weise zu verdffentlichen.

(3) Die in Abs 1 genannte Datenverarbeitung, die auch die Verarbeitung
personenbezogener Daten mitumfasst, erfolgt im dffentlichen Interesse der
effizienten Nutzung verfiigharer Energiepotenziale und des Klimaschutzes.
Hinsichtlich dieser Verarbeitung besteht keine Informationspflicht gemdf3 Art 13
und 14 Datenschutz-Grundverordnung, kein Recht auf Einschrinkung der
Verarbeitung gemdf3 Art 18 Datenschutz-Grundverordnung sowie kein
Widerspruchsrecht gemdfs § 21 Datenschutz-Grundverordnung.

(4) Soweit die Verarbeitung personenbezogener Daten zu statistischen
Zwecken erfolgt, kommt der betroffenen Person das Auskunftsrecht gemdf3 Art 15
Datenschutz-Grundverordnung, das Recht auf Berichtigung gemdf3 Art 16
Datenschutz-Grundverordnung, das Recht auf Einschrdnkung der Verarbeitung
gemdf} Art 18 Datenschutz-Grundverordnung und das Recht auf Widerspruch
gemdf} Art 21 Datenschutz-Grundverordnung nicht zu.

(5) Die Daten gemdfs Abs 1 sind nach Beendigung des jeweiligen
Geschdftsfalles unbefristet aufzubewahren, insbesondere wenn sie zur historischen
Dokumentation und Nachvollziehbarkeit von erteilten Baubewilligungen oder zur
Geltendmachung, Ausiibung oder Verteidigung von Rechtsanspriichen erforderlich
sind und bendtigt werden.

(6) Soweit in dieser Bestimmung auf die Datenschutz-Grundverordnung
verwiesen wird, handelt es sich um die Verordnung (EU) 2016/679 des
Europdischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz
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Inkrafttreten novellierter Bestimmungen und Ubergangsbestimmungen dazu
§57

(1) Die §§ 39 Abs la und 55 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr
82/2017 treten mit 1. Janner 2018 in Kraft. Auf Bauten fiir HandelsgroBbetriebe,
um deren baubehordliche Bewilligung vor dem 1. Jdnner 2018 angesucht worden
ist, ist § 39 Abs la nicht anzuwenden.

(2) Die §§ 2, 6 Abs 3,33 Abs 4 und 4a, 33a, 35a, 37, 37a, 38 Abs 4, 46 Abs 2a
und 4, 49, 49a, 52 Abs 1, 55 Abs 1 und 3 sowie die Anlage 2 in der Fassung des
Gesetzes LGBI Nr 62/2021 treten mit 1. August 2021 in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt
anhéngige Bauverfahren sind nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften
fortzuftihren.

(3) § 40a in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 39/2024 tritt mit Beginn des
auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt bereits
anhéngige Bauverfahren ist § 40a nicht anzuwenden.

Vorgeschlagene Fassung
natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum fieien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl L 119 vom 4. Mai 2016 und zuletzt berichtigt durch ABL
Nr L 74 vom 04.03.2012 S 35.

Inkrafttreten novellierter Bestimmungen und Ubergangsbestimmungen dazu
§ 57

(1) Die §§ 39 Abs la und 55 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr
82/2017 treten mit 1. Janner 2018 in Kraft. Auf Bauten fiir HandelsgroBbetriebe,
um deren baubehordliche Bewilligung vor dem 1. Janner 2018 angesucht worden
ist, ist § 39 Abs la nicht anzuwenden.

(2) Die §§ 2, 6 Abs 3,33 Abs 4 und 4a, 33a, 35a, 37, 37a, 38 Abs 4, 46 Abs 2a
und 4, 49, 49a, 52 Abs 1, 55 Abs 1 und 3 sowie die Anlage 2 in der Fassung des
Gesetzes LGBI Nr 62/2021 treten mit 1. August 2021 in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt
anhéngige Bauverfahren sind nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften
fortzufiihren.

(3) § 40a in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 39/2024 tritt mit Beginn des
auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt bereits
anhéngige Bauverfahren ist § 40a nicht anzuwenden.

(4) Das Inhaltsverzeichnis sowie die §§25 Abs 2, 31 Abs 3, 33a samt
Uberschriﬁ, 33b samt Uberschriﬁ, 34 Abs 1 und 2, 35 Abs 1 und 2, 35a Abs 4, 36
Abs 3, 38 Abs 3 sowie § 52a samt Uberschrift in der Fassung des Gesetzes LGBI
Nr xx/202x treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft.
Fiir zu diesem Zeitpunkt anhdngige Bauverfahren sind die §§ 31 Abs 3, 36 Abs 3
und 38 Abs 3 in der bisherigen Fassung weiter anzuwenden.



Artikel 5
Textgegeniiberstellung

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung
Gesetz vom 1. Oktober 2014 iiber die Verwendbarkeit von Gesetz vom 1. Oktober 2014 iiber die Verwendbarkeit von
Bauprodukten und deren Bereitstellung auf dem Markt (Salzburger = Bauprodukten und deren Bereitstellung auf dem Markt (Salzburger
Bauproduktegesetz — BauProdG) Bauproduktegesetz — BauProdG)
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis
2. Abschnitt 2. Abschnitt
2. Unterabschnitt 2. Unterabschnitt

Ergénzende Bestimmungen fiir Bauprodukte mit Okodesign-Anforderungen Erginzende Bestimmungen fiir Bauprodukte mit Okodesign-Anforderungen

§ 8b Anwendungsbereich, Verpflichtungen der Wirtschaftsakteure § 8b  Anwendungsbereich, Verpflichtungen der Wirtschaftsakteure
$ 8¢ Okodesign-Anforderungen
§ 8¢ Konformitdtsbewertung und -erklarung § 84 Konformititsbewertung und -erkldrung
§ 8d CE-Kennzeichnung § 8¢ CE-Kennzeichnung
§ 8¢ Unterrichtung der Benutzer § 8 Unterrichtung der Benutzer
1. Abschnitt 1. Abschnitt
Allgemeines Allgemeines
Anwendungsbereich Anwendungsbereich
§1 §1
(1) Dieses Gesetz regelt die Verwendbarkeit sowie die Marktbereitstellung (1) Dieses Gesetz regelt die Verwendbarkeit sowie die Marktbereitstellung

und die Marktiiberwachung von Bauprodukten und trifft die zur Durchfiihrung der und die Marktiiberwachung von Bauprodukten und trifft die zur Durchfiihrung der
Verordnungen (EU) Nr 305/2011 und (EG) Nr 765/2008 erforderlichen Verordnungen (EU) Nr 305/2011 und (EU)  2019/1020 erforderlichen
Festlegungen. Festlegungen.

(2) Die Zustandigkeiten des Bundes werden durch die Bestimmungen dieses (2) Die Zustandigkeiten des Bundes werden durch die Bestimmungen dieses
Gesetzes nicht bertihrt. Gesetzes nicht bertihrt.
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Begriffsbestimmungen

§2

Im Sinn dieses Gesetzes bedeuten die Begriffe:

1.

Bauprodukt: jedes Produkt oder jeder Bausatz, das bzw der hergestellt
und in Verkehr gebracht wird, um dauerhaft in Bauwerke oder Teile davon
eingebaut zu werden, und dessen Leistung sich auf die Leistung des
Bauwerks im Hinblick auf die Grundanforderungen an Bauwerke
auswirkt;

. Regelwerk: harmonisierte technische Spezifikationen im Sinn der

Verordnung (EU) Nr 305/2011 sowie nationale technische Bestimmungen
der Vertragsparteien des Abkommens iiber den Européischen
Wirtschaftsraum, wie zB technische Normen, technische Richtlinien oder
Verwendungsgrundsitze des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik,
wenn diese in der Baustoffliste OA oder in der Baustoffliste OF angefiihrt
sind;

. Verordnung (EG) Nr 765/2008: die Verordnung (EG) Nr 765/2008 des

Europdischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008 iiber die
Vorschriften fiir die Akkreditierung und Marktiiberwachung im
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufhebung
der Verordnung (EWG) Nr 339/93 des Rates, ABI Nr L 218 vom 13. August
2008, S 30;

. Verordnung (EU) Nr 305/2011: die Verordnung (EU) Nr 305/2011 des

Europiischen Parlaments und des Rates vom 9. Mirz 2011 zur Festlegung
harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten und
zur Authebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates, ABI Nr L 88 vom
4. April 2011, S 5;

. Lander-Vereinbarung: Vereinbarung gemif Art 15a B-VG iiber die

Zusammenarbeit im Bauwesen sowie die Bereitstellung von

Vorgeschlagene Fassung

Begriffsbestimmungen

§2
(1) Die Begriffsbestimmungen nach Art 2 der Verordnung (EU) 305/2011,
nach Art 3 der Verordnung (EU) 2019/1020 iiber Marktiiberwachung und die
Konformitdt von Produkten und nach Art 3 der Verordnung (EU) 2023/988 iiber
die allgemeine Produktsicherheit werden durch dieses Gesetz nicht beriihrt; sie
gelten auch im Anwendungsbereich dieses Gesetzes.

(2) Im Sinn dieses Gesetzes bedeuten weiters die Begriffe:

1. Regelwerk: harmonisierte technische Spezifikationen im Sinn der
Verordnung (EU) Nr 305/2011 sowie nationale technische Bestimmungen
der Vertragsparteien des Abkommens 1iiber den Europidischen
Wirtschaftsraum, wie zB technische Normen, technische Richtlinien oder
Verwendungsgrundsitze des Osterreichischen Instituts fiir Bautechnik,
wenn diese in der Baustoffliste OA oder in der Baustoffliste OF angefiihrt
sind;

2. Verordnung (EU) Nr 2019/1020: die Verordnung (EU) Nr 2019/1020 des
Europdischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 iiber
Marktiiberwachung und die Konformitit von Produkten sowie zur
Anderung der Richtlinie 2004/42/EG und der Verordnungen (EG) Nr
765/2008 und (EU) Nr 305/2011, ABI Nr L 169 vom 25. Juni 2019, S 1

3. Verordnung (EU) Nr 305/2011: die Verordnung (EU) Nr 305/2011 des
Europdischen Parlaments und des Rates vom 9. Mirz 2011 zur Festlegung
harmonisierter Bedingungen fiir die Vermarktung von Bauprodukten und
zur Authebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates, ABI Nr L 88 vom
4. April 2011, S 5;

4. Lander-Vereinbarung: Vereinbarung gemill Art 15a B-VG iiber die
Zusammenarbeit im Bauwesen sowie die Bereitstellung von
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Bauprodukten auf dem Markt und deren Verwendung, kundgemacht unter
LGBINr 47/2013;

. Euratom-RL: Richtlinie 2013/59/Euratom zur Festlegung grundlegender

Sicherheitsnormen fiir den Schutz vor den Gefahren einer Exposition
gegeniiber ionisierender Strahlung und zur Aufhebung der Richtlinien
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom und
2003/122/Euratom, ABI Nr L 13 vom 17. Janner 2014,

. Okodesign-RL: Richtlinie 2009/125/EG des Europiischen Parlaments und

des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens fiir die
Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung
energieverbrauchsrelevanter Produkte, ABl Nr L 285 vom 31. Oktober
2009;

. Datenschutz-Grundverordnung: Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz

natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Aufthebung der Richtlinie 95/46/EG, ABI Nr
L 119 vom 4. Mai 2016;

. Trinkwasser-RL: Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europdischen Parlaments

und des Rates vom 16. Dezember 2020 iiber die Qualitit von Wasser fiir
den menschlichen Gebrauch (Neufassung), ABlI NrL 435 vom
23. Dezember 2020;

in Bezug auf die Qualitit von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch:
a) Wasser fiir den menschlichen Gebrauch:

—alles Wasser, sei es im urspriinglichen Zustand oder nach
Aufbereitung, das sowohl in offentlichen als auch in privaten
Ortlichkeiten zum Trinken, zum Kochen, zur Zubereitung von
Speisen oder zu anderen hiuslichen Zwecken bestimmt ist, und
zwar ungeachtet seiner Herkunft und ungeachtet dessen, ob es aus
einem Verteilungsnetz oder in Tankfahrzeugen bereitgestellt oder
in Flaschen oder andere Behéltnisse abgefiillt wird, einschlieBlich
Quellwasser,

— alles Wasser, das in ecinem Lebensmittelunternehmen fiir die
Herstellung, = Behandlung, = Konservierung  oder  zum
Inverkehrbringen von fiir den menschlichen Gebrauch bestimmten
Erzeugnissen oder Substanzen verwendet wird;

Vorgeschlagene Fassung
Bauprodukten auf dem Markt und deren Verwendung, kundgemacht unter
LGBI Nr 47/2013;

. Euratom-RL: Richtlinie 2013/59/Euratom zur Festlegung grundlegender

Sicherheitsnormen fiir den Schutz vor den Gefahren einer Exposition
gegeniiber ionisierender Strahlung und zur Aufhebung der Richtlinien
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom und
2003/122/Euratom, ABI Nr L 13 vom 17. Janner 2014;

. Okodesign-RL: Richtlinie 2009/125/EG des Européischen Parlaments und

des Rates vom 21. Oktober 2009 zur Schaffung eines Rahmens fiir die
Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung
energieverbrauchsrelevanter Produkte, ABl Nr L 285 vom 31. Oktober
2009;

. Datenschutz-Grundverordnung: Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz

natiirlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum
freien Datenverkehr und zur Authebung der Richtlinie 95/46/EG, ABI Nr
L 119 vom 4. Mai 2016;

. Trinkwasser-RL: Richtlinie (EU) 2020/2184 des Europiischen Parlaments

und des Rates vom 16. Dezember 2020 iiber die Qualitdt von Wasser fiir
den menschlichen Gebrauch (Neufassung), ABl NrL 435 vom
23. Dezember 2020;

. in Bezug auf die Qualitdt von Wasser fiir den menschlichen Gebrauch:

a) Wasser fiir den menschlichen Gebrauch:

—alles Wasser, sei es im urspriinglichen Zustand oder nach
Aufbereitung, das sowohl in o6ffentlichen als auch in privaten
Ortlichkeiten zum Trinken, zum Kochen, zur Zubereitung von
Speisen oder zu anderen hduslichen Zwecken bestimmt ist, und
zwar ungeachtet seiner Herkunft und ungeachtet dessen, ob es aus
einem Verteilungsnetz oder in Tankfahrzeugen bereitgestellt oder
in Flaschen oder andere Behiltnisse abgefiillt wird, einschlieBlich
Quellwasser,

—alles Wasser, das in einem Lebensmittelunternehmen fiir die
Herstellung, Behandlung, Konservierung oder  zum
Inverkehrbringen von fiir den menschlichen Gebrauch bestimmten
Erzeugnissen oder Substanzen verwendet wird;
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b) Hausinstallation: Rohrleitungen, Armaturen und Gerdte, die sich
zwischen den Zapfstellen, die normalerweise sowohl in 6ffentlichen als
auch in privaten Ortlichkeiten fiir Wasser fiir den menschlichen
Gebrauch verwendet werden, und dem Verteilungsnetz befinden,
sofern sie nicht in die Zustandigkeit des Wasserversorgers in seiner
Eigenschaft als Wasserversorger fallen;

c) Wasserversorger: eine Einheit, die Wasser fiir den menschlichen
Gebrauch bereitstellt;

d) Prioritire Ortlichkeiten: groBe Raumlichkeiten und Geléinde, bei denen
es sich nicht um einen Haushalt handelt und in denen viele Nutzer
potenziell wasserassoziierten Risiken ausgesetzt sind, insbesondere
grofe, offentlich genutzte Ortlichkeiten, wie Krankenanstalten,
Kuranstalten und sonstige Gesundheitseinrichtungen, Heime fiir Hilfs-
, Betreuungs- oder Pflegebediirftige, insbesondere dltere Menschen,
Schulen, Bildungseinrichtungen, Kinderbetreuungseinrichtungen,
Gastgewerbebetriebe zur Beherbergung von Gésten, sonstige groBere
Gastgewerbebetriebe, Campingplédtze, Einkaufszentren, Freizeit-,
Erholungs-, Sport-  und  Ausstellungseinrichtungen  oder
Strafvollzugsanstalten;

e) Gefahrdung: ein biologisches, chemisches, physikalisches oder
radiologisches Agens im Wasser oder ein anderer Aspekt des Zustandes
von Wasser, das bzw der die menschliche Gesundheit beeintrachtigen
kann;

f) Gefahrdungsereignis: ein Ereignis, das zu Gefahrdungen in Bezug auf
das System zur Versorgung mit Wasser fiir den menschlichen Gebrauch
fithrt oder bewirkt, dass Gefahrdungen fiir dieses System nicht beseitigt
werden;

g) Risiko: eine Kombination der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines
Gefahrdungsereignisses und des Schadensausmalies, sollten die
Gefahrdung und das Gefdhrdungsereignis im System zur Versorgung
mit Wasser fiir den menschlichen Gebrauch auftreten;

h) Ausgangsstoff: ein Stoff, der zur Herstellung von organischen
Materialien oder von Zusatzmitteln fiir zementgebundene Werkstoffe
absichtlich zugesetzt wurde;

Vorgeschlagene Fassung

b) Hausinstallation: Rohrleitungen, Armaturen und Gerdte, die sich
zwischen den Zapfstellen, die normalerweise sowohl in 6ffentlichen als
auch in privaten Ortlichkeiten fiir Wasser fiir den menschlichen
Gebrauch verwendet werden, und dem Verteilungsnetz befinden,
sofern sie nicht in die Zustdndigkeit des Wasserversorgers in seiner
Eigenschaft als Wasserversorger fallen;

c) Wasserversorger: eine Einheit, die Wasser flir den menschlichen
Gebrauch bereitstellt;

d) Prioritire Ortlichkeiten: groBe Raumlichkeiten und Gelénde, bei denen
es sich nicht um einen Haushalt handelt und in denen viele Nutzer
potenziell wasserassoziierten Risiken ausgesetzt sind, insbesondere
grofe, offentlich genutzte Ortlichkeiten, wie Krankenanstalten,
Kuranstalten und sonstige Gesundheitseinrichtungen, Heime fiir Hilfs-
, Betreuungs- oder Pflegebediirftige, insbesondere adltere Menschen,
Schulen, Bildungseinrichtungen, Kinderbetreuungseinrichtungen,
Gastgewerbebetriebe zur Beherbergung von Gisten, sonstige groBere
Gastgewerbebetriebe, Campingplitze, Einkaufszentren, Freizeit-,
Erholungs-, Sport-  und  Ausstellungseinrichtungen  oder
Strafvollzugsanstalten;

e) Gefdhrdung: ein biologisches, chemisches, physikalisches oder
radiologisches Agens im Wasser oder ein anderer Aspekt des Zustandes
von Wasser, das bzw der die menschliche Gesundheit beeintrachtigen
kann;

f) Gefdhrdungsereignis: ein Ereignis, das zu Gefahrdungen in Bezug auf
das System zur Versorgung mit Wasser fiir den menschlichen Gebrauch
fiihrt oder bewirkt, dass Gefdhrdungen fiir dieses System nicht beseitigt
werden;

g) Risiko: eine Kombination der Wahrscheinlichkeit des Eintretens eines
Gefahrdungsereignisses und des Schadensausmafles, sollten die
Gefihrdung und das Geféahrdungsereignis im System zur Versorgung
mit Wasser fiir den menschlichen Gebrauch auftreten;

h) Ausgangsstoff: ein Stoff, der zur Herstellung von organischen
Materialien oder von Zusatzmitteln fiir zementgebundene Werkstoffe
absichtlich zugesetzt wurde;



Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung

1) Zusammensetzung: die chemische Zusammensetzung eines metallenen i) Zusammensetzung: die chemische Zusammensetzung eines metallenen
Werkstoffs, eines Emails, eines keramischen oder eines anderen Werkstoffs, eines Emails, eines keramischen oder eines anderen
anorganischen Werkstoffs. anorganischen Werkstoffs.

2. Abschnitt 2. Abschnitt
Verwendbarkeit von Bauprodukten Verwendbarkeit von Bauprodukten
Anforderungen Anforderungen
§3 §3
(D (1) Bauprodukte, fiir die

1. eine harmonisierte europdische Norm vorliegt, die in der Baustoffliste OE
angefiihrt ist, oder

2. eine Europdische technische Bewertung (ETA) vorliegt, die auf Basis eines
in der Baustoffliste OF angefiihrten Europdischen Bewertungsdokumentes
(EAD) oder einer in der Baustoffliste OE angefiihrten Leitlinie fiir
europdische technische Zulassungen (ETAG), die als EAD verwendet
wird, ausgestellt wurde,

Bauprodukte, die in der Baustoffliste OE angefiihrt sind, diirfen nur verwendet diirfen nur verwendet werden, wenn sie den in der Baustoffliste OE kundgemachten
werden, wenn sie Leistungsforderungen oder Verwendungsbestimmungen entsprechen und sie das
CE-Kennzeichen tragen.
1. den in der Baustoffliste OF festgelegten Leistungsanforderungen oder
Verwendungsbestimmungen entsprechen und
2. das CE-Kennzeichen tragen.

(2) Bauprodukte, die in der Baustoffliste OA angefiihrt sind, diirfen nur (2) Bauprodukte, die in der Baustoffliste OA angefiihrt sind, diirfen nur
verwendet werden, wenn sie verwendet werden, wenn sie
1.den fiir sie nach der Baustoffliste OA maBgeblichen Regelwerken 1.den fiir sie nach der Baustoffliste OA maBgeblichen Regelwerken
entsprechen oder nur unwesentlich davon abweichen oder fiir sie, auch im entsprechen oder nur unwesentlich davon abweichen oder fiir sie, auch im
Fall des § 5 Abs 2 Z 2, eine Bautechnische Zulassung vorliegt und Fall des § 5 Abs 2 Z 2, eine Bautechnische Zulassung vorliegt und
2. das Einbauzeichen UA tragen. 2. das Einbauzeichen UA tragen.
(3) Bauprodukte, die weder in der Baustoffliste OE noch in der Baustoffliste (3) Bauprodukte, die weder in der Baustoffliste OF noch in der Baustoffliste

OA angefiihrt sind und fiir die keine Bautechnische Zulassung vorliegt, diirfen nur OA angefiihrt sind und fiir die keine Bautechnische Zulassung vorliegt, diirfen nur
verwendet werden, wenn dies im Einklang mit den sonstigen baurechtlichen verwendet werden, wenn dies im Einklang mit den sonstigen baurechtlichen
Bestimmungen des Landes steht. Bestimmungen des Landes steht.
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2. Unterabschnitt

Erginzende Bestimmungen fiir Bauprodukte mit Okodesign-
Anforderungen

Anwendungsbereich, Verpflichtungen der Wirtschaftsakteure
§ 8b

(1) Bauprodukte, an die auf Grundlage der Okodesign-RL und den erlassenen
Durchfiihrungsmafinahmen ~ Okodesign-Anforderungen  gestellt ~ werden,
unterliegen den Bestimmungen dieses Unterabschnitts.

(2) Die Hersteller oder deren Bevollmdchtigte diirfen Bauprodukte, fiir die
Okodesign-Anforderungen gelten, nur dann in Verkehr bringen oder in Betrieb
nehmen, wenn diese

1. den festgelegten Okodesign-Anforderungen entsprechen

Vorgeschlagene Fassung

2. Unterabschnitt

Erginzende Bestimmungen fiir Bauprodukte mit Okodesign-
Anforderungen

Anwendungsbereich, Verpflichtungen der Wirtschaftsakteure
§ 8b

(1) Bauprodukte, an die auf Grundlage der Okodesign-RL und den erlassenen
Durchfiihrungsmafinahmen  Okodesign-Anforderungen  gestellt  werden,
unterliegen den Bestimmungen dieses Unterabschnitts.

.. (2) Wirtschafisakteure diirfen Bauprodukte, fiir die Okodesign-Anforderungen
gelten, nur dann in Verkehr bringen bzw auf dem Markt bereitstellen oder in
Betrieb nehmen, wenn diese
1. den festgelegten Okodesign-Anforderungen und den Anforderungen an die
Energieverbrauchskennzeichnung nach der Verordnung (EU) 2017/1369
entsprechen,
2. eine EU-Konformitdtserkldrung ausgestellt wurde und

3. eine CE-Kennzeichnung tragen.

(3) Importeure von Bauprodukten, die nicht aus einem Mitgliedstaat der
Europdischen  Union  oder einem  Vertragsstaat des  Europdischen
Wirtschaftsraumes stammen, haben sicherzustellen, dass

1. das in Verkehr gebrachte oder in Betrieb genommene Bauprodukt den
Okodesign- Anforderungen und den Anforderungen an die
Energieverbrauchskennzeichnung nach der Verordnung (EU) 2017/1369
entspricht,

2. fiir dieses Produkt die erforderliche EU-Konformitdtserkldrung und die
technische Dokumentation zur Verfiigung stehen und

3. es die CE-Kennzeichnung trdgt.
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2. eine EU-Konformitdtserkldrung ausgestellt wurde und

3. eine CE-Kennzeichnung tragen.

(3) Importeure von Bauprodukten, die nicht aus einem Mitgliedstaat der
Europdischen  Union  oder einem  Vertragsstaat des  Europdischen
Wirtschaftsraumes stammen, haben sicherzustellen, dass

1. das in Verkehr gebrachte oder in Betrieb genommene Bauprodukt den
Okodesign-Anforderungen entspricht und die CE-Kennzeichnung trigt
und

2. fiir dieses Produkt die erforderliche EU-Konformitdtserkldrung und die

technische Dokumentation zur Verfiigung stehen.

(4) Bauprodukte, die den Bestimmungen des Abs 1 oder 2 nicht entsprechen,
diirfen auf Messen, Ausstellungen udgl gezeigt und vorgefiihrt werden, sofern
darauf hingewiesen wird, dass sie erst in Verkehr gebracht oder in Betrieb
genommen werden diirfen, wenn sie diese Voraussetzungen erfiillen.

Vorgeschlagene Fassung

(4) Bauprodukte, die den Bestimmungen des Abs 1 oder 2 nicht entsprechen,
diirfen auf Messen, Ausstellungen udgl gezeigt und vorgefiihrt werden, sofern
darauf hingewiesen wird, dass sie erst in Verkehr gebracht oder in Betrieb
genommen werden diirfen, wenn sie diese Voraussetzungen erfiillen.

Okodesign-Anforderungen
§8c

(1) Okodesign-Anforderungen sind Anforderungen an ein Produkt oder seine
Gestaltung, die durch von der Europdischen Kommission gemdf3 Art 15 der
Richtlinie 2009/125/EG erlassene Durchfiihrungsmafinahmen oder ergdnzend
durch Verordnung der Landesregierung (Abs 2) festgelegt werden.

(2) Die Landesregierung kann mit Verordnung Okodesign-Anforderungen fiir
energieverbrauchsrelevante Bauprodukte festlegen, sofern dies zur Umsetzung des
Rechts der Europdischen Union erforderlich ist. Dabei konnen Hersteller und
Herstellerinnen oder ihre Bevollmdchtigten, die Bauteile oder Baugruppen in
Verkehr bringen oder in Betrieb nehmen, auch verpflichtet werden, dem Hersteller
oder der Herstellerin eines von den Okodesign-Anforderungen erfassten
Bauprodukts relevante Angaben zur Materialzusammensetzung sowie zum
Verbrauch von Energie, Materialien oder Ressourcen hinsichtlich der betreffenden
Bauteile oder Baugruppen zu machen.

(3) In einer Verordnung nach Abs 2 miissen Okodesign-Anforderungen so

festgelegt werden, dass die Marktiiberwachungsbehérde deren Einhaltung priifen

kann. In der Verordnung muss weiters angegeben werden, ob eine Uberpriifung
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Konformititsbewertung und -erklirung
§ 8¢

(1) Hersteller oder deren Bevollmichtigte miissen sicherstellen, dass vor dem
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme eines Bauprodukts, fiir das Okodesign-
Anforderungen gelten, die Konformitit des Produkts mit allen einschldgigen
Anforderungen bewertet wird.

(2) Hersteller konnen hinsichtlich des Konformitdtsbewertungsverfahrens
zwischen der in AnhangIV  Okodesign-RL  beschriecbenen internen
Entwurfskontrolle und dem in AnhangV Okodesign-RL beschriebenen
Managementsystem wihlen, sofern nicht Abweichendes bestimmt ist.

(3) Fiir jedes Bauprodukt, fiir das Okodesign-Anforderungen gelten, ist eine
EU-Konformititserklarung auszustellen, mit der der Hersteller oder dessen
Bevollméchtigter zusichert, dass das Produkt allen einschligigen Bestimmungen
der Okodesign-Anforderungen entspricht.

(4) Die EU-Konformitétserklarung muss die in Anhang VI (")kq'design—RL
genannten Angaben enthalten und auf die einschligigen Okodesign-
Anforderungen verweisen.

(5) Nach dem Inverkehrbringen oder der Inbetriecbnahme eines Bauprodukts,
fir das Okodesign-Anforderungen gelten, hat der Hersteller oder dessen
Bevollméchtigter die Unterlagen zur Konformitdtsbewertung und die abgegebenen
Konformitétserklarungen bis zum Ablauf von zehn Jahren nach Herstellung des
letzten Exemplars dieses Bauprodukts fiir die Marktiiberwachungsbehorde zur
Einsicht bereitzuhalten. Die Unterlagen sind der Marktiiberwachungsbehdrde
innerhalb von zehn Tagen nach Aufforderung vorzulegen.

Vorgeschlagene Fassung
entweder direkt am Produkt oder anhand der technischen Unterlagen
vorgenommen werden kann.

Konformititsbewertung und -erkléirung
§ 8d

(1) Hersteller oder deren Bevollméchtigte miissen sicherstellen, dass vor dem
Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme eines Bauprodukts, fiir das Okodesign-
Anforderungen gelten, die Konformitit des Produkts mit allen einschldgigen
Anforderungen bewertet wird.

(2) Hersteller konnen hinsichtlich des Konformitidtsbewertungsverfahrens
zwischen der in AnhangIV  Okodesign-RL  beschricbenen internen
Entwurfskontrolle und dem in Anhang V Okodesign-RL beschriebenen
Managementsystem wahlen, sofern nicht Abweichendes bestimmt ist.

(3) Fiir jedes Bauprodukt, fiir das Okodesign-Anforderungen gelten, ist eine
EU-Konformititserkldrung auszustellen, mit der der Hersteller oder dessen
Bevollmichtigter zusichert, dass das Produkt allen einschldgigen Bestimmungen
der Okodesign-Anforderungen entspricht.

(4) Die EU-Konformitétserklirung muss die in Anhang VI (")kq.design-RL
genannten Angaben enthalten und auf die einschligigen Okodesign-
Anforderungen verweisen.

(5) Nach dem Inverkehrbringen oder der Inbetriecbnahme eines Bauprodukts,
fiir das Okodesign-Anforderungen gelten, hat der Hersteller oder dessen
Bevollmichtigter die Unterlagen zur Konformititsbewertung und die abgegebenen
Konformitétserklarungen bis zum Ablauf von zehn Jahren nach Herstellung des
letzten Exemplars dieses Bauprodukts fiir die Marktiiberwachungsbehorde zur
Einsicht bereitzuhalten. Die Unterlagen sind der Marktiiberwachungsbehorde
innerhalb von zehn Tagen nach Aufforderung vorzulegen.

(6) Die in Anhang 1V der Richtlinie 2009/125/EG genannten Unterlagen zur
Konformitditsbewertung und die Konformitdtserkldrung sind jedenfalls auch in
deutscher Sprache abzufassen.
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CE-Kennzeichnung
§8d
Unterrichtung der Benutzer
§ 8e

3. Abschnitt
Marktbereitstellung und Marktiiberwachung

1. Unterabschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt
§9
)

Bauprodukte, die in der Baustoffliste OF angefiihrt sind, diirfen auf dem Markt
bereitgestellt werden, wenn sie die CE-Kennzeichnung tragen und die erkldrten
Leistungen den in der Baustoffliste OF festgelegten Anforderungen entsprechen.

(2) Bauprodukte, die in der Baustoffliste OA angefiihrt sind, diirfen auf dem
Markt bereitgestellt werden, wenn sie den Anforderungen der Baustoffliste OA
entsprechen oder nur unwesentlich davon abweichen oder fiir sie eine
Bautechnische Zulassung besteht.

(3) Bauprodukte, fiir die eine Bautechnische Zulassung besteht, diirfen
jedenfalls auf dem Markt bereitgestellt werden.

Vorgeschlagene Fassung
CE-Kennzeichnung
§ 8e
Unterrichtung der Benutzer

§ 8f

3. Abschnitt
Marktbereitstellung und Marktiiberwachung

1. Unterabschnitt
Allgemeine Bestimmungen

Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt

§9
(1) Bauprodukte, fiir die

1. eine harmonisierte europdische Norm vorliegt, die in der Baustoffliste OE
angefiihrt ist, oder

2. eine Europdische technische Bewertung (ETA) vorliegt, die auf Basis eines
in der  Baustoffliste OE angefiihrten Europdischen
Bewertungsdokuments (EAD) oder einer in der Baustoffliste OE
angefiihrten Leitlinie fiir europdische technische Zulassungen (ETAG), die
als EAD verwendet wird, ausgestellt wurde,

diirfen nur auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn sie die CE- Kennzeichnung
tragen und die erklirten Leistungen den in der Baustoffliste OE festgelegten
Anforderungen nicht widersprechen.

(2) Bauprodukte, die in der Baustoffliste OA angefiihrt sind, diirfen auf dem
Markt bereitgestellt werden, wenn sie den Anforderungen der Baustoffliste OA
entsprechen oder nur unwesentlich davon abweichen oder fiir sie eine
Bautechnische Zulassung besteht.

(3) Bauprodukte, fiir die eine Bautechnische Zulassung besteht, diirfen
jedenfalls auf dem Markt bereitgestellt werden.
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Marktiiberwachung
§10

(1) Bauprodukte, fiir die européische technische Spezifikationen vorliegen,
unterliegen der Marktiiberwachung geméf den Bestimmungen der Verordnung
(EG) Nr 765/2008.

(2) Fir die Marktiiberwachung von Bauprodukten, fiir die europdische
technische Spezifikationen nicht vorliegen, sind die Bestimmungen der Art 19 bis
21 der Verordnung (EG) Nr 765/2008 sinngemdfl anzuwenden.

Aufgaben der Marktiiberwachungsbehérde
§11

(1) Die Marktiiberwachungsbehérde hat insbesondere folgende Aufgaben der
Marktiiberwachung wahrzunehmen:

1. bei Bauprodukten, fiir die europdische technische Spezifikationen

vorliegen:

a) Erstellung, Durchfithrung und Aktualisierung von Programmen zur
aktiven Marktiiberwachung;

b) Behandlung von Beschwerden und Berichten iiber Gefahren, die mit
Bauprodukten verbunden sind;

¢) Durchfiihrung von Marktiiberwachungsmafinahmen, insbesondere
Kontrolle der Merkmale und der Kennzeichnung von Bauprodukten
sowie Priifung deren Gefahrengeneigtheit;

d) Information und Warnung der Offentlichkeit vor gefahrlichen
Bauprodukten;

e) Aufforderung an die betroffenen Wirtschaftsakteure,
KorrekturmafBnahmen zu treffen;

f) Uberpriifung der Durchfiihrung der KorrekturmaBnahmen;

geeignete

Vorgeschlagene Fassung
Marktiiberwachung
§10

(1) Bauprodukte, fiir die europdische technische Spezifikationen vorliegen,
unterliegen der Marktiiberwachung gemdfl den Bestimmungen der Verordnung
(EU) Nr 2019/1020.

(2) Fir die Marktiiberwachung von Bauprodukten, fiir die europdische
technische Spezifikationen nicht vorliegen, sind die Bestimmungen der Art 16 Abs
1 bis 5, 17, 18 und 19 Abs 1 erster Satz und Abs 2 der Verordnung (EU)
2019/1020sinngemaf anzuwenden.

Aufgaben der Marktiiberwachungsbehorde
§11

(1) Die Marktiiberwachungsbehérde ist mit den Befugnissen einer
Marktiiberwachungsbehérde nach Art 14 der Verordnung (EU) 2019/1020,
ausgenommen  Abs 3 lit ¢, sowie mit den Tdtigkeiten einer
Marktiiberwachungsbehdrde gemdfs Art 11 der Verordnung (EU) 2019/1020
betraut und hat insbesondere folgende Aufgaben der Marktiiberwachung
wahrzunehmen:

1. bei Bauprodukten, fiir die europidische technische Spezifikationen
vorliegen:

a) Erstellung, Durchfiihrung und Aktualisierung von Programmen zur
aktiven Marktiiberwachung;

b) Behandlung von Beschwerden und Berichten iiber Gefahren, die mit
Bauprodukten verbunden sind;

c) Kontrolle der Merkmale und der Kennzeichnung von Bauprodukten und
Priifung ihrer Gefahrengeneigtheit sowie Durchfiihrung weiterer
Marktiiberwachungsmaf3nahmen, insbesondere solcher nach Art 16 der
Verordnung (EU) 2019/1020;

d) Information und Warnung der Offentlichkeit vor gefihrlichen
Bauprodukten;

e) Aufforderung an die betroffenen Wirtschaftsakteure,
KorrekturmalBBnahmen zu treffen;

f) Uberpriifung der Durchfiihrung der Korrekturmanahmen;

geeignete
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g) Setzung von beschrinkenden Mallnahmen, insbesondere bei mit einer
ernsten Gefahr verbundenen Bauprodukten;

h) Setzung von Maflnahmen im Zusammenhang mit der Kontrolle von in
den Gemeinschaftsmarkt eingefiihrten Bauprodukten;

i) Kooperation und Informationsaustausch mit den innerstaatlichen
Marktiiberwachungsbehorden anderer Sektoren, den Baubehdrden und
den Zollbehorden, mit den Behorden anderer Mitgliedstaaten sowie mit
der Européischen Kommission;

2. bei Bauprodukten, fiir die europdische technische Spezifikationen nicht
vorliegen, die Aufgaben nach Z 1 lit b bis g und i.

(2) Die Zustandigkeit der Marktiiberwachungsbehorde fiir MaBnahmen nach
Abs 1 Z 1 lit e bis h ist auf Wirtschaftsakteure beschréankt, die ihren Hauptwohnsitz
oder Sitz im Land Salzburg haben. Bei Bauprodukten, fiir die européische
technische Spezifikationen nicht vorliegen, ist diese Zustindigkeit tiberdies auf
Wirtschaftsakteure beschrinkt, die solche Bauprodukte in Osterreich auf den Markt
bringen.

(3) Die Marktiiberwachungsbehdrde hat die Offentlichkeit in geeigneter
Weise (zB im Internet) tber ihre Aufgaben und die Moglichkeit zur
Kontaktaufnahme zu informieren.

Meldepflichten der Baubehérden
§12
Die Baubehorden haben der Marktiiberwachungsbehorde unverziiglich zu melden,
wenn sie Kenntnis erlangen:

1. von Unfillen, Gesundheitsschidden oder Baugebrechen, bei denen der
begriindete Verdacht besteht, dass sie durch falsch deklarierte oder
mangelhafte Bauprodukte verursacht worden sind;

2. von Lagerungen oder Verwendungen von Bauprodukten auf Baustellen,

bei denen der begriindete Verdacht einer Verwaltungsiibertretung im Sinn
des § 18 Abs 1 Z 1 bis 7 besteht.

Vorgeschlagene Fassung

g) Setzung von beschrinkenden MaBnahmen, insbesondere
Bauprodukten, von denen ein ernstes Risiko ausgeht;

h) Setzung von Maflnahmen im Zusammenhang mit der Kontrolle von in
den Unionsmarkt eingefiihrten Bauprodukten;

i) Kooperation und Informationsaustausch mit der zentralen
Verbindungsstelle gemdf3 Art 10 der Verordnung (EU) 2019/1020, den
innerstaatlichen Marktiiberwachungsbehorden anderer Sektoren, den
Baubehorden und den Zollbehorden, mit den Behorden anderer
Mitgliedstaaten sowie mit der Europdischen Kommission;

2. bei Bauprodukten, fiir die europdische technische Spezifikationen nicht
vorliegen, die Aufgaben nach Z 1 lit b bis g und i.

bei

(2) Die Zustiandigkeit der Marktiiberwachungsbehorde fiir Malnahmen nach
Abs 1 Z 1 lit e bis h ist auf Wirtschaftsakteure beschréinkt, die ihren Hauptwohnsitz
oder Sitz im Land Salzburg haben. Bei Bauprodukten, fiir die europdische
technische Spezifikationen nicht vorliegen, ist diese Zustdndigkeit tiberdies auf
Wirtschaftsakteure beschrinkt, die solche Bauprodukte in Osterreich auf den Markt
bringen.

(3) Die Marktiiberwachungsbehdrde hat die Offentlichkeit in geeigneter
Weise (zB im Internet) iiber ihre Aufgaben und die Moglichkeit zur
Kontaktaufnahme zu informieren.

Meldepflichten der Baubehorden
§12
Die Baubehorden haben der Marktiiberwachungsbehorde unverziiglich zu melden,
wenn sie Kenntnis erlangen:

1. von Unfillen, Gesundheitsschiden oder Baugebrechen, bei denen der
begriindete Verdacht besteht, dass sie durch falsch deklarierte oder
mangelhafte Bauprodukte verursacht worden sind;

2. von Lagerungen oder Verwendungen von Bauprodukten auf Baustellen,

bei denen der begriindete Verdacht einer Verwaltungsiibertretung im Sinn
des § 18 Abs 1 besteht..



Geltende Fassung

2. Unterabschnitt

Zusitzliche Bestimmungen fiir die Marktiiberwachung von
Bauprodukten mit Okodesign-Anforderungen

Marktiiberwachung bei Bauprodukten mit Okodesign-Anforderungen
§12a

(1) Die Marktiiberwachungsbehorde ist im Rahmen ihrer Kontrollbefugnisse
befugt,
l.in angemessenem Umfang geeignete Kontrollen hinsichtlich der
Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den jeweiligen Anforderungen
durchzufiihren,
2. von den Betroffenen sémtliche notwendigen Informationen anzufordern
und
3. Proben zu nehmen und diese einer Priifung auf Ubereinstimmung mit den
jeweiligen Anforderungen zu unterziehen.

(2) Die Marktiiberwachungsbehérde hat Verbrauchern und anderen
Betroffenen auf geeignete Weise Gelegenheit zu geben, Bemerkungen hinsichtlich
der Konformitét der Bauprodukte vorzubringen.

(3) Liegen der Marktiiberwachungsbehorde deutliche Anhaltspunkte dafiir
vor, dass ein Bauprodukt, fiir das Okodesign-Anforderungen gelten, den
einschlagigen Bestimmungen nicht entspricht, SO hat die
Marktiiberwachungsbehorde unverziiglich eine Uberpriifung zu veranlassen und
gegebenenfalls eine mit Griinden versehene Bewertung der Konformitit auf
geeignete Weise (zB im Internet) zu ver6ffentlichen.

(4) Die Marktiiberwachungsbehdrde hat der Europdischen Kommission
laufend Informationen iiber die Ergebnisse der Marktiiberwachung hinsichtlich
energieverbrauchsrelevanter Bauprodukte zu iibermitteln.

(5) Bauprodukte, die von der Verordnung (EU) 2017/1369 und den
einschldgigen delegierten Rechtsakten erfasst sind, unterliegen der
Marktiiberwachung nach den Bestimmungen der Art 16 bis 29 der Verordnung
(EG) Nr 765/2008.

Vorgeschlagene Fassung

2. Unterabschnitt

Zusitzliche Bestimmungen fiir die Marktiiberwachung von
Bauprodukten mit Okodesign-Anforderungen

Marktiiberwachung bei Bauprodukten mit Okodesign-Anforderungen
§ 12a

(1) Die Marktiiberwachungsbehdrde ist im Rahmen ihrer Kontrollbefugnisse
befugt,
1.in angemessenem Umfang geeignete Kontrollen hinsichtlich der
Ubereinstimmung der Bauprodukte mit den jeweiligen Anforderungen
durchzufiihren,
2. von den Betroffenen sédmtliche notwendigen Informationen anzufordern
und
3. Proben zu nehmen und diese einer Priifung auf Ubereinstimmung mit den
jeweiligen Anforderungen zu unterziehen.

(2) Die Marktiiberwachungsbehdrde hat Verbrauchern und anderen
Betroffenen auf geeignete Weise Gelegenheit zu geben, Bemerkungen hinsichtlich
der Konformitét der Bauprodukte vorzubringen.

(3) Liegen der Marktiiberwachungsbehérde deutliche Anhaltspunkte dafiir
vor, dass ein Bauprodukt, fiir das Okodesign-Anforderungen gelten, den
einschlidgigen Bestimmungen nicht entspricht, SO hat die
Marktiiberwachungsbehdrde unverziiglich eine Uberpriifung zu veranlassen und
gegebenenfalls eine mit Griinden versehene Bewertung der Konformitit auf
geeignete Weise (zB im Internet) zu verdffentlichen.

(4) Die Marktiiberwachungsbehdrde hat der Europdischen Kommission
laufend Informationen iiber die Ergebnisse der Marktiiberwachung hinsichtlich
energieverbrauchsrelevanter Bauprodukte zu iibermitteln.

(5) Bauprodukte, die von der Verordnung (EU) 2017/1369 und den
einschldgigen delegierten Rechtsakten erfasst sind, wunterliegen der
Marktiiberwachung nach den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2019/1020.
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Konformititsvermutung
§ 12b

Vorgeschlagene Fassung
Konformititsvermutung
§12b

Die Marktiiberwachungsbehdrde kann von der Konformitét eines Bauprodukts, fiir Die Marktiiberwachungsbehdrde kann von der Konformitét eines Bauprodukts, fiir

das Okodesign-Anforderungen gelten, ausgehen, wenn
1. eine CE-Kennzeichnung vorliegt;

2. es nach harmonisierten Normen, welche im Amtsblatt der Europdischen
Union veroffentlicht wurden, hergestellt ist;

3. es mit einem gemeinschaftlichen Umweltzeichen nach der Verordnung
(EG) Nr 1980/2000 oder einem als gleichwertig anerkannten anerkanntem
Umweltzeichen versehen ist; oder

4. das entsprechende Produkt von einer Organisation entworfen wurde, die

a) nach den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr 1221/2009 fiir das
Entwerfen entsprechender Produkte eingetragen ist oder

b) iber ein die Entwurfstitigkeit einschlieBendes Managementsystem
verfiigt und nach harmonisierten Normen umsetzt.

MaBnahmen der Marktiiberwachungsbehorde
§ 12¢

das Okodesign-Anforderungen gelten, ausgehen, wenn

1. eine CE-Kennzeichnung vorliegt;

2. es nach harmonisierten Normen, welche im Amtsblatt der Européischen
Union verdffentlicht wurden, hergestellt ist;

3. es mit einem gemeinschaftlichen Umweltzeichen nach der Verordnung
(EG) Nr 1980/2000 oder einem als gleichwertig anerkannten anerkanntem
Umweltzeichen versehen ist; oder

4. das entsprechende Produkt von einer Organisation entworfen wurde, die
a) nach den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr 1221/2009 fiir das

Entwerfen entsprechender Produkte eingetragen ist oder
b) iiber ein die Entwurfstitigkeit einschlieBendes Managementsystem
verfiigt und nach harmonisierten Normen umsetzt.

Durch Z 1 bis 4 werden die Kontrollbefugnisse der
Marktiiberwachungsbehorde nicht beriihrt.
Mafinahmen der Marktiiberwachungsbehorde
§12c
(1)  Stellt  die  Marktiiberwachungsbehorde  fest,  dass  ein

energieverbrauchsrelevantes Bauprodukt, das

1. mit der CE-Kennzeichnung versehen ist, bei bestimmungsgemdpfer
Verwendung nicht alle fiir dieses  Produkt — geltenden  einschldigigen
Okodesign-Anforderungen erfiillt oder

2. unter einen delegierten Rechtsakt nach der Verordnung (EU) 2017/1369
fallt, nicht allen einschldgigen Anforderungen hinsichtlich des Etiketts
und des Datenblatts entspricht, die in den  Bestimmungen  der
delegierten Rechtsakte festgelegt sind,

so hat sie den Hersteller oder seinen Bevollmdchtigten oder den Lieferanten oder
seinen Vertreter mit Bescheid zu verpflichten, das Bauprodukt innerhalb einer
angemessenen Frist in Ubereinstimmung mit diesen Anforderungen zu bringen
oder es gegebenenfalls zuriickzurufen oder vom Markt zu nehmen. Im Bescheid
kénnen Bedingungen festgelegt werden, diese miissen verhdltnismdfig sein.
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(1) Stellt die Marktiiberwachungsbehorde fest, dass ein mit einer CE-
Kennzeichnung versehenes Bauprodukt bei bestimmungsgemdfser Verwendung
nicht alle fiir dieses Produkt geltenden einschligigen Okodesign-Anforderungen
erfiillt, hat sie den Bevollmdchtigten mit Bescheid zu verpflichten, das Bauprodukt
innerhalb  einer angemessenen Frist in Ubereinstimmung mit diesen
Anforderungen zu bringen. Im Bescheid konnen Bedingungen festgelegt werden,
diese miissen verhdltnismdpig sein.

(2) Ist ein Bauprodukt, fiir welches Okodesign-Anforderungen gelten, mit der
CE-Kennzeichnung versehen, ohne dass die Voraussetzungen dafiir vorliegen, oder
liegen ausreichende Hinweise dafiir vor, dass ein Bauprodukt nicht den
Okodesign-Anforderungen entspricht, so hat die Marktiiberwachungsbehérde die
erforderlichen Mafsnahmen mit Bescheid anzuordnen. Diese konnen je nach
Schwere des Verstofies und der dadurch verursachten Schéden bis zum Verbot des
Inverkehrbringens und/oder der Inbetriebnahme des Bauprodukts reichen. Ferner
hat die Marktiiberwachungsbehorde mit Bescheid die Beseitigung der CE-
Kennzeichnung auf diesen Bauprodukten anzuordnen, wenn der Hersteller oder

Vorgeschlagene Fassung

(2) Ist ein Bauprodukt, fiir welches Okodesign-Anforderungen gelten, mit der
CE-Kennzeichnung versehen, ohne dass die Voraussetzungen dafiir vorliegen, oder
liegen ausreichende Hinweise dafiir vor, dass ein energieverbrauchsrelevantes
Bauprodukt nicht den Bestimmungen des 2. Unterabschnitts dieses Gesetzes oder
den in Abs 1 genannten Anforderungen entspricht, so hat die
Marktiiberwachungsbehérde die erforderlichen Mafinahmen mit Bescheid
anzuordnen. Diese kénnen je nach Schwere des Verstofies und der dadurch
verursachten Schiden bis zum Verbot des Inverkehrbringens bzw der
Bereitstellung auf dem Markt und/oder der Inbetriebnahme des Bauprodukts
reichen. Ferner hat die Marktiiberwachungsbehérde mit Bescheid die Beseitigung
der CE-Kennzeichnung auf diesen Bauprodukten anzuordnen, wenn der Hersteller
oder dessen Bevollmdchtigter die Produkte nicht innerhalb einer angemessenen
Frist wieder in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen iiber die CE-
Kennzeichnung bringt.

(3) Besteht die Nichtiibereinstimmung gemdfs Abs 1 oder 2 weiter, so hat die
Marktiiberwachungsbehérde das Inverkehrbringen bzw die Bereitstellung auf dem
Markt oder die Inbetriebnahme des betreffenden Bauprodukts mit Bescheid zu
untersagen, einzuschrédnken oder dafiir zu sorgen, dass es vom Markt genommen
wird.
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dessen Bevollmdchtigter die Produkte nicht innerhalb einer angemessenen Frist
wieder in Ubereinstimmung mit den Bestimmungen iiber die CE-Kennzeichnung
bringt.

(3) Besteht die Nichtiibereinstimmung gemdf} Abs 1 oder 2 weiter, so hat die
Marktiiberwachungsbehorde das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme des
betreffenden Bauprodukts mit Bescheid zu untersagen, einzuschrinken oder dafiir
zu sorgen, dass es vom Markt genommen wird.

(4) Wird das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme eines Bauprodukts,
fiir welches Okodesign-Anforderungen gelten, verboten oder ist es vom Markt zu
nehmen, so sind die Europédische Kommission und die anderen Mitgliedsstaaten
unverziiglich davon zu unterrichten.

(5) Nach Abs2 oder 3 getroffene MaBnahmen beziiglich Okodesign-
Anforderungen sind der Europdischen Kommission unverziiglich unter Angabe der
Griinde mitzuteilen. Es ist insbesondere anzugeben, ob es sich bei der
Nichtiibereinstimmung um einen der folgenden Fille handelt:

1. Nichterfiillung der Okodesign-Anforderungen;
2. fehlerhafte Anwendung harmonisierter Normen;
3. Unzuldnglichkeiten in den harmonisierten Normen.

(6) In begriindeten Féllen sind geeignete MaBnahmen zur Wahrung der
Vertraulichkeit der iibermittelten Informationen zu treffen.

_ (7) Die Marktiiberwachungsbehorde hat die getroffenen Mafinahmen der
Offentlichkeit auf geeignete Weise (zB im Internet) zuginglich zu machen.

4. Abschnitt
Sonstige Bestimmungen

Verfahrensbestimmungen
§ 14
(1) Soweit nach diesem Gesetz das Osterreichische Institut fiir Bautechnik mit

der Durchfiihrung von behordlichen Verfahren betraut ist, findet darauf das
Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 — AVG Anwendung.

Vorgeschlagene Fassung

(4) Wird das Inverkehrbringen oder die Inbetriebnahme eines Bauprodukts,
fiir welches Okodesign-Anforderungen gelten, verboten oder ist es vom Markt zu
nehmen, so sind die Europédische Kommission und die anderen Mitgliedsstaaten
unverziiglich davon zu unterrichten.

(5) Nach Abs2 oder 3 getroffene MaBnahmen beziiglich Okodesign-
Anforderungen sind der Europdischen Kommission unverziiglich unter Angabe der
Griinde mitzuteilen. Es ist insbesondere anzugeben, ob es sich bei der
Nichtiibereinstimmung um einen der folgenden Fille handelt:

1. Nichterfiillung der Okodesign-Anforderungen;
2. fehlerhafte Anwendung harmonisierter Normen;
3. Unzulinglichkeiten in den harmonisierten Normen.

(6) In begriindeten Féllen sind geeignete MaBnahmen zur Wahrung der
Vertraulichkeit der iibermittelten Informationen zu treffen.

_(7) Die Marktiiberwachungsbehorde hat die getroffenen Mafinahmen der
Offentlichkeit auf geeignete Weise (zB im Internet) zugénglich zu machen.

4. Abschnitt
Sonstige Bestimmungen

Verfahrensbestimmungen
§ 14
(1) Soweit nach diesem Gesetz das Osterreichische Institut fiir Bautechnik mit

der Durchfiihrung von behdrdlichen Verfahren betraut ist, findet darauf das
Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 — AVG Anwendung.
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(2) Marktiiberwachungsmafinahmen gemdfs Art 19 Abs 1 der Verordnung
(EG) Nr 765/2008 sowie beschrinkende Mafinahmen gemdf3 Art20 der
Verordnung (EG) Nr 765/2008 kénnen bei Bauprodukten, die eine ernste Gefahr
darstellen und ein rasches Einschreiten erfordern, als Mafinahmen unmittelbarer
Befehls- und Zwangsgewalt ohne vorangegangenes Verwaltungsverfahren
ergriffen werden.

(3) Vor der Erlassung der Baustoffliste OA und der Baustoffliste OE ist die
Wirtschaftskammer Osterreich zu héren und die Zustimmung der Landesregierung
einzuholen.

Informationsaustausch und Sprache
§17

(1) Soweit dies zur Erfiillung ihrer Aufgaben notwendig ist, ist die
Marktiiberwachungsbehdrde ermdchtigt, die fiir die Vollziehung des 3. Abschnitts
und der Bestimmungen des Ill. Kapitels der Verordnung (EG) Nr 765/2008
bendtigten Daten automationsunterstiitzt zu verarbeiten.

(2) Die Ubermittlung solcher Daten an die Europdische Kommission und die
Marktiiberwachungsbehdrden anderer Mitgliedstaaten und diesen gleichgestellten
Staaten ist zuldissig, soweit dies fiir den Informationsaustausch nach den Art 22 bis
26 der Verordnung (EG) Nr 765/2008 erforderlich ist.

(3) Fiir dic Art7 Abs4, 11 Abs 6, 13 Abs 4 und 14 Abs 2 der Verordnung
(EU) Nr 305/2011 wird Deutsch als die zu verwendende Sprache festgelegt. Die in
Art 11 Abs8, 13 Abs9 und 14 Abs5 der Verordnung (EU) Nr 305/2011
festgelegte Anforderung gilt als erfiillt, wenn die deutsche Sprache verwendet wird.

Strafbestimmungen
§18
(1) Eine Verwaltungsiibertretung begeht, wer

1. eine Tétigkeit, fiir die eine Notifizierung nach Art 39 der Verordnung (EU)
Nr 305/2011 erforderlich ist, ausiibt, ohne dafiir befugt zu sein;

Vorgeschlagene Fassung

(2) Marktiiberwachungsmafsnahmen gemdf3 Art 16 der Verordnung (EU)
2019/1020 bei Bauprodukten, von denen ein ernstes Risiko ausgeht und die ein
rasches Einschreiten erfordern, kénnen als Mafinahmen unmittelbarer Befehls-
und Zwangsgewalt ohne vorangegangenes Verwaltungsverfahren ergriffen
werden.

(3) Vor der Erlassung der Baustoffliste OA und der Baustoffliste OE ist die
Wirtschaftskammer Osterreich zu héren und die Zustimmung der Landesregierung
einzuholen.

Informationsaustausch und Sprache
§17

(1) Soweit dies zur Erfiillung ihrer Aufgaben notwendig ist, ist die
Marktiiberwachungsbehdrde ermdchtigt, die fiir die Vollziehung des 3. Abschnitts
und der Bestimmungen des V. und VI. Kapitels der Verordnung (EU) 2019/1020
bendtigten Daten automationsunterstiitzt zu verarbeiten.

(2) Die Ubermittlung solcher Daten an die Europdische Kommission und die
Marktiiberwachungsbehérden anderer Mitgliedstaaten und diesen gleichgestellten
Staaten ist zuldssig, soweit dies fiir den Informationsaustausch nach den Art 20
und 22 bis 24 der Verordnung (EU) 2019/1020 erforderlich ist.

(3) Fiir die Art7 Abs4, 11 Abs 6, 13 Abs 4 und 14 Abs 2 der Verordnung
(EU) Nr 305/2011 wird Deutsch als die zu verwendende Sprache festgelegt. Die in
Art 11 Abs8, 13 Abs9 und 14 Abs5 der Verordnung (EU) Nr 305/2011
festgelegte Anforderung gilt als erfiillt, wenn die deutsche Sprache verwendet wird.

Strafbestimmungen
§18
(1) Eine Verwaltungsiibertretung begeht, wer

1. eine Tétigkeit, fiir die eine Notifizierung nach Art 39 der Verordnung (EU)
Nr 305/2011 erforderlich ist, ausiibt, ohne dafiir befugt zu sein;
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. eine Tatigkeit, fiir die eine Notifizierung nach Art 39 der Verordnung (EU)

Nr 305/2011 erforderlich ist, nicht entsprechend den dafiir geltenden
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr 305/2011 ausiibt;

. eine Leistungserkldrung entgegen Art4 bis 7 der Verordnung (EU) Nr

305/2011 nicht, nicht fristgerecht oder falschlich erstellt oder diese nicht
in entsprechender Weise zur Verfiigung stellt;

. als Hersteller, Bevollméachtigter, Importeur oder Héndler eine der

Pflichten der Art 11 bis 16 der Verordnung (EU) 305/2011 verletzt;

. ein Bauprodukt ohne entsprechende CE-Kennzeichnung auf dem Markt

bereitstellt;
das als Nachweis der Verwendbarkeit ein

Einbauzeichen UA erforderlich ist, ohne dieses Einbauzeichen auf dem
Markt bereitstellt;

. ein Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung oder Einbauzeichen UA auf dem

Markt bereitstellt, ohne dass die Voraussetzungen dafiir gegeben sind;

. ein Bauprodukt auf dem Markt bereitstellt, dessen CE-Kennzeichnung

oder Einbauzeichen UA falsche oder mangelhafte Angaben enthilt;

. ein Bauprodukt auf dem Markt bereitstellt, das mit einer Kennzeichnung

versehen ist, die mit der CE-Kennzeichnung oder mit dem Einbauzeichen
UA verwechselt werden kann;

ein Bauprodukt auf dem Markt bereitstellt, das nicht den Bestimmungen
einer fiir dieses Bauprodukt erteilten Bautechnischen Zulassung
entspricht;

sonst ein Bauprodukt mit falschen Angaben oder Deklarationen auf dem
Markt bereitstellt;

es unterldsst, den in Bescheiden, ausgenommen verfahrensrechtliche
Bescheide, getroffenen Anordnungen der Marktiiberwachungsbehdrde
Folge zu leisten;

10.

11.

12.

13.

.ein Bauprodukt, fiir
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. eine Tétigkeit, fiir die eine Notifizierung nach Art 39 der Verordnung (EU)

Nr 305/2011 erforderlich ist, nicht entsprechend den dafiir geltenden
Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr 305/2011 ausiibt;

. eine Leistungserklarung entgegen Art4 bis 7 der Verordnung (EU) Nr

305/2011 nicht, nicht fristgerecht oder félschlich erstellt oder diese nicht
in entsprechender Weise zur Verfiigung stellt;

. als Hersteller, Bevollmichtigter, Importeur oder Héandler eine der

Pflichten der Art 11 bis 16 der Verordnung (EU) 305/2011 verletzt;

. ein Bauprodukt ohne entsprechende CE-Kennzeichnung auf dem Markt

bereitstellt;

das als Nachweis der Verwendbarkeit ein
Einbauzeichen UA erforderlich ist, ohne dieses Einbauzeichen auf dem
Markt bereitstellt oder verwendet;

.ein Bauprodukt mit CE-Kennzeichnung oder Einbauzeichen UA in

Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, ohne dass die
Voraussetzungen dafiir gegeben sind;

. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, dessen

CE-Kennzeichnung oder Einbauzeichen UA falsche oder mangelhafte
Angaben enthilt;

. ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das mit

einer Kennzeichnung versehen ist, die mit der CE-Kennzeichnung oder
mit dem Einbauzeichen UA verwechselt werden kann;

ein Bauprodukt in Verkehr bringt oder auf dem Markt bereitstellt, das
nicht den Bestimmungen einer fiir dieses Bauprodukt erteilten
Bautechnischen Zulassung entspricht;

sonst ein Bauprodukt mit falschen Angaben oder Deklarationen in Verkehr
bringt oder auf dem Markt bereitstellt;

es unterldsst, den in Bescheiden, ausgenommen verfahrensrechtliche
Bescheide, getroffenen Anordnungen der Marktiiberwachungsbehdrde
Folge zu leisten;

ein energieverbrauchsrelevantes Bauprodukt, fiir das Okodesign-

Anforderungen gelten, entgegen den Bestimmungen des § 8b Abs 2 Z 1 und
2 in Verkehr bringt bzw auf dem Markt bereitstellt oder in Betrieb nimmt;



14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

Geltende Fassung

13. ein Bauprodukt, fiir das Okodesign-Anforderungen gelten,
entgegen den Bestimmungen des § 8b Abs 2 in Verkehr bringt oder in
Betrieb nimmt;

als Importeur den Verpflichtungen nach § 8b Abs 3 nicht nachkommt;
der Verpflichtung des § 8b Abs 4 zuwiderhandelt;
vor dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme eines Bauproduktes,

fiir das Okodesign-Anforderungen gelten, das
Konformitétsbewertungsverfahren gemif § 8¢ Abs 1 nicht durchfiihrt;
die Unterlagen zur Konformitdtsbewertung und die

Konformitdtserklirung entgegen dem § 8c Abs 5 nicht zur Einsicht
bereithdlt oder nach Aufforderung nicht vorlegt;

an einem Bauprodukt, fiir das Okodesign-Anforderungen gelten, entgegen
dem §8d Abs1 eine CE-Kennzeichnung anbringt, ohne dass die
gesetzlichen Voraussetzungen hiefiir vorliegen oder eine CE-
Kennzeichnung anbringt, die nicht dem § 84 Abs 2 entspricht;

an einem Bauprodukt, fiir das Okodesign-Anforderungen gelten, entgegen
§ 8d Abs3 ein Kennzeichen anbringt, durch die die Benutzerin/der
Benutzer hinsichtlich der Bedeutung oder der Gestalt der CE-
Kennzeichnung getéduscht werden konnte;

die Benutzerin/den Benutzer entgegen den Verpflichtungen nach § Se
nicht unterrichtet;

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

20a.

Vorgeschlagene Fassung

als Importeur den Verpflichtungen nach § 8b Abs 3 Z 1 und 2 nicht
nachkommt

der Verpflichtung des § 8b Abs 4 zuwiderhandelt;
vor dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme eines Bauproduktes,

fiir das Okodesign-Anforderungen gelten, das
Konformitétsbewertungsverfahren gemaf § 8d Abs 1 nicht durchfiihrt;
die Unterlagen zur Konformitditsbewertung und die

Konformitdtserkldrung entgegen dem § 8d Abs 5 nicht zur Einsicht
bereithdlt oder nach Aufforderung nicht vorlegt oder sie entgegen dem §
8d Abs 6 nicht in deutscher Sprache abfasst;

an einem Bauprodukt, fiir das Okodesign-Anforderungen gelten, entgegen
dem § 8e Abs1 eine CE-Kennzeichnung anbringt, ohne dass die
gesetzlichen Voraussetzungen hiefiir vorliegen oder eine CE-
Kennzeichnung anbringt, die nicht dem § 8e Abs 2 entspricht;

an einem Bauprodukt, fiir das Okodesign-Anforderungen gelten, entgegen
§ 8¢ Abs3 ein Kennzeichen anbringt, durch die die Benutzerin/der
Benutzer hinsichtlich der Bedeutung oder der Gestalt der CE-
Kennzeichnung getéduscht werden konnte;

die Benutzerin/den Benutzer entgegen den Verpflichtungen nach § §fnicht
unterrichtet;

ein Bauprodukt, fiir das

a) eine  harmonisierte Osterreichische Norm vorliegt, die in der

Baustoffliste OF angefiihrt ist, oder
b) eine Europdische technische Bewertung (ETA) vorliegt, die auf Basis
eines in der Baustoffliste OE angefiihrten  Europdischen
Bewertungsdokumentes (EAD) oder einer in der Baustoffliste OE
angefiihrten Leitlinie fiir europdische technische Zulassungen (ETAG),
die als EAD verwendet wird, ausgestellt wurde,
auf dem Markt bereitstellt oder verwendet, ohne dass es den in der
Baustoffliste OE  kundgemachten  Leistungsanforderungen  oder
Verwendungsbestimmungen entspricht und es das CE-Kennzeichen trdgt;



Geltende Fassung

21. den Aktivititskonzentrationsindex I entgegen den Verpflichtungen nach
§ 8a Abs 1 nicht bestimmt;

22. die Marktiiberwachungsbehorde iiber die Ergebnisse der Messungen und
iiber den Aktivitidtskonzentrationsindex I entgegen § 8a Abs3 nicht
unterrichtet;

23. den Verpflichtungen nach Art 3 bis 6 oder Art 11 Abs 13 der Verordnung
(EU) Nr 2017/1369 nicht nachkommt.

(2)  Verwaltungsiibertretungen  nach  Abs 1 sind von  der
Bezirksverwaltungsbehorde mit Geldstrafe bis zu 50.000 € und fiir den Fall der
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen.

(3) Die Verwaltungsiibertretungen nach Abs 1 Z 5 bis 11, 13 bis 16, 18 bis 21
und 23 sind Dauerdelikte, solange der geschaffene rechtswidrige Zustand anhdlt.

(4) Bauprodukte, auf die sich eine Verwaltungsiibertretung nach Abs 1 Z 5 bis
11 sowie 13 bis 16, 18, 19 und 21 bis 23 bezieht, konnen fiir verfallen erklart
werden, wenn der Wirtschaftsakteur nicht sicherstellt, dass diese Bauprodukte
nicht auf dem Markt bereitgestellt werden.

(5 Strafen fiir Verwaltungsiibertretungen nach Abs 1 Z 5 bis 23 fliefien dem
Osterreichischen Institut fiir Bautechnik zu und sind fiir Zwecke der
Marktiiberwachung von Bauprodukten zu verwenden.

Verarbeiten von Daten
§ 18a
(1) Die Marktiiberwachungsbehorde ist erméchtigt, folgende Daten zu
verarbeiten, soweit dies zur Erfiillung ihrer Aufgaben erforderlich ist:
1. Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten und Daten

betreffend die jeweiligen Berufsberechtigungen von
a) Baubehorden,
b) Bauherrn und Eigentiimern von Bauten,
¢) Meldungslegern,

Vorgeschlagene Fassung

20b. ein Bauprodukt, das weder in der Baustoffliste OA noch in der
Baustoffliste OF angefiihrt ist, und fiir das keine Bautechnische Zulassung
vorliegt, verwendet, ohne dass dies im Einklang mit den sonstigen
baurechtlichen Bestimmungen des Landes steht;

den Aktivititskonzentrationsindex I entgegen den Verpflichtungen nach
§ 8a Abs 1 nicht bestimmt;

die Marktiiberwachungsbehorde iiber die Ergebnisse der Messungen und
iber den Aktivitdtskonzentrationsindex I entgegen § 8a Abs 3 nicht
unterrichtet;

23. den Verpflichtungen nach Art 3 bis 6 oder Art 11 Abs 13 der Verordnung
(EU) Nr 2017/1369 nicht nachkommt.

(2)  Verwaltungsiibertretungen  nach  Abs 1 sind von  der
Bezirksverwaltungsbehérde mit Geldstrafe von mindestens 2.500 € und bis zu
50.000 € und fiir den Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu
sechs Wochen zu bestrafen.

(3) Die Verwaltungsiibertretungen nach Abs 1 Z 1 bis 11 und 13 bis 23 sind
Dauerdelikte, solange der geschaffene rechtswidrige Zustand anhdilt.

(4) Bauprodukte, auf die sich eine Verwaltungsiibertretung nach Abs 1 Z 5 bis
11 sowie 13 bis 16, 18, 19, 20a, 20b und 21 bis 23 bezieht, konnen fiir verfallen
erklart werden, wenn der Wirtschaftsakteur nicht sicherstellt, dass diese
Bauprodukte nicht auf dem Markt bereitgestellt werden.

_ (5) Strafen fiir Verwaltungsiibertretungen nach Abs 1 flieffen dem
Osterreichischen Institut fiir Bautechnik zu wund sind fiir Zwecke der
Marktiiberwachung von Bauprodukten zu verwenden. .

21.

22.

Verarbeiten von Daten
§ 18a
(1) Die Marktiiberwachungsbehorde ist erméchtigt, folgende Daten zu
verarbeiten, soweit dies zur Erfiillung ihrer Aufgaben erforderlich ist:

1. Identifikationsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsdaten und Daten
betreffend die jeweiligen Berufsberechtigungen von

a) Baubehorden,
b) Bauherrn und Eigentiimern von Bauten,
¢) Meldungslegern,



Geltende Fassung
d) Baustoffproduzenten, Handlern und Importeuren;
2. Daten von technischen Einrichtungen und Baustoffen;
3. umweltbezogene Daten, insbesondere Emissionsdaten;
4. Energieverbrauchs- und Energieerzeugungsdaten.

(2) Die Ubermittlung solcher Daten ist zulissig:
1. an die Baubehorden und die Landesregierung:
2.an die Europdische Kommission, die Marktiiberwachungsbehérden
anderer Mitgliedstaaten und diesen gleichgestellten Staaten, soweit dies
fiir den Informationsaustausch nach den Art 22 bis 26 der Verordnung
(EG) Nr 765/2008, Art 12 der Richtlinie 2009/125/EG oder Art 8 Abs 2
der Verordnung (EU) 2017/1369 erforderlich ist.

(3) Das Osterreichische Institut fiir Bautechnik ist Verantwortlicher nach
Art 4 Z 7 der Datenschutz-Grundverordnung. Es hat personenbezogene Daten zu
16schen, sobald diese fiir die Erfiillung der ihm im Zusammenhang mit diesem
Gesetz obliegenden Aufgaben nicht mehr bendtigt werden.

5. Abschnitt
Schlussbestimmungen

In- und AuBerkrafttreten; Ubergangsbestimmungen
§20

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Janner 2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt das
Bauproduktegesetz, LGBI Nr 11/1995, in der Fassung der Gesetze LGBl Nr 46 und
73/2001, 20/2010 und 106/2013 sowie der Kundmachungen LGBI Nr 47, 63 und
123/1995 und 99/2001 auBer Kraft.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes konnen ab dem der
Kundmachung folgenden Tag erlassen werden; sie diirfen jedoch frithestens mit
dem im Abs 1 bestimmten Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden.

(3) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhingigen
Verfahren sind nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften zu Ende zu fiihren.

Vorgeschlagene Fassung
d) Baustoffproduzenten, Handlern und Importeuren;
2. Daten von technischen Einrichtungen und Baustoffen;
3. umweltbezogene Daten, insbesondere Emissionsdaten;
4. Energieverbrauchs- und Energieerzeugungsdaten.

(2) Die Ubermittlung solcher Daten ist zulissig:
1. an die Baubehdrden und die Landesregierung:

2.an die Europdische Kommission, die Marktiiberwachungsbehorden
anderer Mitgliedstaaten und diesen gleichgestellten Staaten, soweit dies
fir den Informationsaustausch nach den Art 20 und 22 bis 24 der
Verordnung (EU) 2019/1020, Art 12 der Richtlinie 2009/125/EG oder
Art 8 Abs 2 der Verordnung (EU) 2017/1369 erforderlich ist.

(3) Das Osterreichische Institut fiir Bautechnik ist Verantwortlicher nach
Art 4 Z 7 der Datenschutz-Grundverordnung. Es hat personenbezogene Daten zu
16schen, sobald diese fiir die Erfiillung der ihm im Zusammenhang mit diesem
Gesetz obliegenden Aufgaben nicht mehr bendtigt werden.

5. Abschnitt
Schlussbestimmungen

In- und AuBerkrafttreten; Ubergangsbestimmungen
§20

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Janner 2015 in Kraft. Gleichzeitig tritt das
Bauproduktegesetz, LGBI Nr 11/1995, in der Fassung der Gesetze LGBI Nr 46 und
73/2001, 20/2010 und 106/2013 sowie der Kundmachungen LGBI Nr 47, 63 und
123/1995 und 99/2001 aufler Kraft.

(2) Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes konnen ab dem der
Kundmachung folgenden Tag erlassen werden; sie diirfen jedoch frithestens mit
dem im Abs 1 bestimmten Zeitpunkt in Kraft gesetzt werden.

(3) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes anhingigen
Verfahren sind nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften zu Ende zu fiihren.



Geltende Fassung

(4 Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden
Osterreichischen Technischen Zulassungen und Ubereinstimmungszeugnisse
bleiben bis zum Ablauf ihrer Geltungsdauer giiltig.

(5) Die §§ 2, 8a bis 8e, 12a bis 12d, 18, 18a und 19a in der Fassung des
Gesetzes LGBI Nr 62/2021 treten mit 1. August 2021 in Kraft.

(6) Die §§ 2 sowie 12¢ bis 12i in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 68/2023
treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft.

Vorgeschlagene Fassung

(4 Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden
Osterreichischen Technischen Zulassungen und Ubereinstimmungszeugnisse
bleiben bis zum Ablauf ihrer Geltungsdauer giiltig.

(5) Die §§ 2, 8a bis 8e, 12a bis 12d, 18, 18a und 19a in der Fassung des
Gesetzes LGBI Nr 62/2021 treten mit 1. August 2021 in Kraft.

(6) Die §§ 2 sowie 12¢ bis 12i in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 68/2023
treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft.

(7) Das Inhaltsverzeichnis und die §§ 1 Abs 1, 2, 3 Abs 1, 8b Abs 2 und Abs 3,
8c samt Uberschrift, 8d, 8e und 8f; 9 Abs 1, 10, 11 Abs 1, 12 Z 2, 12a Abs 5, 12b
Abs 5, 12¢ Abs 1 bis 3, 14 Abs 2, 17 Abs 1 und 2, 18 sowie 18a Abs 2 in der Fassung
des Gesetzes LGBI. Nr.xx/202x treten mit Beginn des auf die Kundmachung

folgenden Monats in Kraft. Strafverfahren iiber Verwaltungsiibertretungen, die bis

zu diesem Zeitpunkt begangen worden sind, sind nach den bis dahin geltenden
Rechtsvorschriften durchzufiihren, es sei denn, dass das zur Zeit der Erlassung des
Bescheides in erster Instanz geltende Recht fiir den Tdter giinstiger wire..

Artikel 6
Textgegeniiberstellung

Geltende Fassung

Salzburger Ortsbildschutzgesetz 1999 - OSchG

4. Abschnitt
Besonderer Ortsbildschutz

Ortsbildschutzgebiet
§11

(1) Wo das Ortsbild wegen seines eigenartigen, fiir die ortliche Bautradition
charakteristischen Gepriges besonders erhaltungswiirdig ist, gelten die
Bestimmungen dieses Abschnittes. Sie gelten nicht im Gebiet der Stadt Salzburg.

Vorgeschlagene Fassung

Salzburger Ortsbildschutzgesetz 1999 - OSchG

4. Abschnitt
Besonderer Ortsbildschutz

Ortsbildschutzgebiet
§11

(1) Wo das Ortsbild wegen seines eigenartigen, fiir die ortliche Bautradition
charakteristischen Gepriges besonders erhaltungswiirdig ist, gelten die
Bestimmungen dieses Abschnittes. Sie gelten nicht im Gebiet der Stadt Salzburg.



Geltende Fassung

(2) Die Landesregierung hat nach Anhdrung der in Betracht kommenden
Gemeinden sowie des Bundesdenkmalamtes durch Verordnung jene Ortsgebiete
zu bestimmen (Ortsbildschutzgebiete), fiir welche die Voraussetzungen des Abs 1
zutreffen.

(3) In Ortsbildschutzgebieten findet § 2 Abs 2 Z 1 bis 15, 17 bis 24, 26 und
27 sowie Abs 4 und 5 BauPolG keine, § 2 Abs 2 Z 16 BauPolG nur fiir Aufziige,
Fahrsteige und Fahrtreppen Anwendung. Aufler den im §2 Abs 1 BauPolG
genannten MaBnahmen bedarf auch die Errichtung und erhebliche Anderung von
Stiitz- und Futtermauern von mehr als 1 m Hohe einer Bewilligung der
Baubehorde. Ein vereinfachtes Verfahren (§ 10 BauPolG) kommt nur in den Féllen
des § 10 Abs 1 Z 2 und 4 BauPolG in Betracht, ausgenommen jene Anderungen,
die nach § 12 Abs 2 einer Bewilligung bediirfen.

Schutz der Bauten
§12

(1) Im Ortsbildschutzgebiet haben die Eigentiimer von Bauten diese in ihrer
duBeren Gestalt und ihrem Ansehen, wozu jedenfalls auch Dachformen,
Durchhéuser und Hoéfe gehoren, zu erhalten, soweit dies technisch moglich und
wirtschaftlich zumutbar ist. In dem Umfang, in dem es fiir die Erhaltung der
duBleren Gestalt und des Ansehens eines Baues erforderlich ist, erstreckt sich diese
Erhaltungspflicht auch auf nicht in Erscheinung tretende Bauteile. Im
Gebiudeinneren diirfen nur solche baulichen Anderungen vorgenommen werden,
die das Zusammenwirken und die Entsprechung der &ueren Gestalt des Baues mit
seiner wesentlichen inneren Gliederung und den baulichen Innenanlagen
(Vorhiduser, Stiegenhduser, Stiegen, Gewdlbe sowie sonstige Bau- und bauliche
Schmuckelemente udgl) sowie den im Gebaudeinneren gegebenen Ausdruck der
Salzburger Bautradition nicht beeintrachtigen. In diesem Umfang erstreckt sich die
Erhaltungsverpflichtung nach diesem Absatz auch auf das Innere des Baues.

(2) Im Ortsbildschutzgebiet bedarf die Beseitigung sowie die im Ortsbild
wahrnehmbare Anderung von Bauten oder Bauteilen einschlieBlich aller groBeren
Instandsetzungsmafinahmen (Fassadenverputz, Fassadenfarbelung, Auswechslung
der Fenster udgl) einer Bewilligung der Baubehorde. Diese Bewilligung darf
unbeschadet der sonstigen dafiir geltenden Vorschriften nur erteilt werden, wenn
die beabsichtigte Malnahme dem Ortsbild nicht abtréglich und ihre vollstdndige
Ausfiihrung sichergestellt ist.

Vorgeschlagene Fassung

(2) Die Landesregierung hat nach Anhorung der in Betracht kommenden
Gemeinden sowie des Bundesdenkmalamtes durch Verordnung jene Ortsgebiete
zu bestimmen (Ortsbildschutzgebiete), fiir welche die Voraussetzungen des Abs 1
zutreffen.

(3) In Ortsbildschutzgebieten findet § 2 Abs 2 Z 1 bis 15, 17 bis 24a, 26 und
27 sowie Abs 4 und 5 BauPolG keine, § 2 Abs 2 Z 16 BauPolG nur fiir Aufziige,
Fahrsteige und Fahrtreppen Anwendung. Aufler den im § 2 Abs 1 BauPolG
genannten MaBnahmen bedarf auch die Errichtung und erhebliche Anderung von
Stiitz- und Futtermauern von mehr als 1 m Hoéhe einer Bewilligung der
Baubehorde. Ein vereinfachtes Verfahren (§ 10 BauPolG) kommt nur in den Féllen
des § 10 Abs 1 Z 2 und 4 BauPolG in Betracht, ausgenommen jene Anderungen,
die nach § 12 Abs 2 ciner Bewilligung bediirfen. Das Mitteilungsverfahren (§ 3a
BauPolG) findet in Ortsbildschutzgebieten keine Anwendung.

Schutz der Bauten
§12

(1) Im Ortsbildschutzgebiet haben die Eigentiimer von Bauten diese in ihrer
duBeren Gestalt und ihrem Ansehen, wozu jedenfalls auch Dachformen,
Durchhéuser und Hoéfe gehdren, zu erhalten, soweit dies technisch mdglich und
wirtschaftlich zumutbar ist. In dem Umfang, in dem es fiir die Erhaltung der
duBeren Gestalt und des Anschens eines Baues erforderlich ist, erstreckt sich diese
Erhaltungspflicht auch auf nicht in Erscheinung tretende Bauteile. Im
Gebiudeinneren diirfen nur solche baulichen Anderungen vorgenommen werden,
die das Zusammenwirken und die Entsprechung der du3eren Gestalt des Baues mit
seiner wesentlichen inneren Gliederung und den baulichen Innenanlagen
(Vorhduser, Stiegenhduser, Stiegen, Gewdlbe sowie sonstige Bau- und bauliche
Schmuckelemente udgl) sowie den im Gebdudeinneren gegebenen Ausdruck der
Salzburger Bautradition nicht beeintrachtigen. In diesem Umfang erstreckt sich die
Erhaltungsverpflichtung nach diesem Absatz auch auf das Innere des Baues.

(2) Im Ortsbildschutzgebiet bedarf die Beseitigung sowie die im Ortsbild
wahrnehmbare Anderung von Bauten oder Bauteilen einschlieBlich aller groBeren
InstandsetzungsmaBnahmen (Fassadenverputz, Fassadenfarbelung, Auswechslung
der Fenster udgl) einer Bewilligung der Baubehdrde. Diese Bewilligung darf
unbeschadet der sonstigen dafiir geltenden Vorschriften nur erteilt werden, wenn
die beabsichtigte Maflnahme dem charakteristischen Geprige des geschiitzten
Ortsbildes nicht abtréglich und ihre vollstdndige Ausfithrung sichergestellt ist.



Geltende Fassung

(3) Werden zur Wahrung des geschiitzten Ortsbildes Erhaltungsmafinahmen
fir Bauten oder Bauteile notwendig, hat die Behorde deren Eigentiimer
entsprechend Abs. 1 die Vornahme unter Setzung einer angemessenen Frist
aufzutragen.

7. Abschnitt
§ 41

(1) Die §§ 20 Abs 6 und 26 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr
107/2013 treten mit 1. Janner 2015 in Kraft.

(2) Fiir die Weiteranwendung der §§ 20 Abs 6 und 26 Abs 2 in der bisher
geltenden Fassung gilt § 99 Abs 2 und 3 der Salzburger Gemeindeordnung 1994.

Vorgeschlagene Fassung

(3) Werden zur Wahrung des geschiitzten Ortsbildes ErhaltungsmalBBnahmen
fiir Bauten oder Bauteile notwendig, hat die Behorde deren Eigentiimer
entsprechend Abs. 1 die Vornahme unter Setzung einer angemessenen Frist
aufzutragen.

7. Abschnitt
§41
(1) Die §§ 20 Abs 6 und 26 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr
107/2013 treten mit 1. Janner 2015 in Kraft.

(2) Fiir die Weiteranwendung der §§ 20 Abs 6 und 26 Abs 2 in der bisher
geltenden Fassung gilt § 99 Abs 2 und 3 der Salzburger Gemeindeordnung 1994.

(3) Die §§ 11 Abs 3 und § 12 Abs 2 in der Fassung des Gesetzes LGBI.
Nr. xx/202x treten mit Beginn des auf die Kundmachung folgenden Monats in
Kraft. Auf zu diesem Zeitpunkt bereits anhdngige Mitteilungsverfahren (§ 3a
BauPolG) ist § 11 Abs 3 in der bisherigen Fassung weiter anzuwenden.

Artikel 7
Textgegeniiberstellung

Geltende Fassung

Salzburger Landesstrallengesetz 1972 - LStG. 1972

VII. Abschnitt
Von den dem offentlichen Verkehr dienenden Privatstraflen
§ 40

(1) Eine Privatstrae dient dann dem o6ffentlichen Verkehr, wenn sie nicht

Vorgeschlagene Fassung

Salzburger Landesstraliengesetz 1972 - LStG. 1972

VII. Abschnitt
Von den dem offentlichen Verkehr dienenden Privatstrafien
§ 40
(1) Eine Privatstrae dient dann dem offentlichen Verkehr, wenn sie nicht

durch duflere Kennzeichen (Abschrankungen, ausdriickliches Beniitzungsverbot durch duflere Kennzeichen (Abschrankungen, ausdriickliches Beniitzungsverbot
usw.) diesen Verkehr ausschlieft. Eine solche AusschlieBung darf soweit nicht usw.) diesen Verkehr ausschlieft. Eine solche AusschlieBung darf soweit nicht
erfolgen, als erfolgen, als



Geltende Fassung
a) die PrivatstraBBe durch den Grundeigentiimer fiir den allgemeinen Verkehr
dauernd gewidmet wurde,
b) die PrivatstraBe in zumindest zwanzigjihriger Ubung auf Grund eines
dringenden Verkehrsbediirfnisses allgemein und ungehindert benutzt
wurde.

(2) Uber die Zulissigkeit und den Umfang der AusschlieBung des 6ffentlichen
Verkehrs entscheidet auf Antrag oder von Amts wegen die Stralenrechtsbehorde
nach einer miindlichen Verhandlung, die durch zweiwdchigen Anschlag an der
Amtstafel bekannt zu machen ist. Ein solcher Antrag kann gestellt werden:

1. vom Eigentiimer der Privatstraf3e;
2. vom Strallenerhalter, wenn dieser nicht der Eigentiimer der Straf3e ist;

3.von jeder die PrivatstraBe auf Grund eines dringenden
Verkehrsbediirfnisses benutzenden Person und

4. von der Agrarbehorde, wenn es sich bei der Straffe um eine
Bringungsanlage  nach §3 des  Salzburger  Giiter-  und
Seilwegegesetzes 1970 handelt.

Partei im Verfahren ist auer dem Antragsteller der Eigentiimer der Privatstrafie
und der StraBenerhalter sowie die Agrarbehdrde, wenn es sich bei der Strafle um
eine Bringungsanlage nach § 3 des Salzburger Giiter- und Seilwegegesetzes 1970
handelt.

(3) Handelt es sich um Vorhaben, die wichtigen allgemeinen
Verkehrsinteressen  oder  ebensolchen  iiberdrtlichen  Interessen  des
Fremdenverkehrs dienen, hat die Widmung gemé8 Abs. 1 lit. a das Grundeigentum
nicht zur Voraussetzung. Die Wirkung der filir fremdes Grundeigentum
ausgesprochenen Widmung beschrinkt sich auf die Anwendbarkeit der
Bestimmungen des dritten Abschnittes.

Vorgeschlagene Fassung
a) die Privatstrale durch den Grundeigentiimer fiir den allgemeinen Verkehr
dauernd gewidmet wurde,
b) die PrivatstraBe in zumindest zwanzigjihriger Ubung auf Grund eines
dringenden Verkehrsbediirfnisses allgemein und ungehindert benutzt
wurde.

Die lit a und b gelten nicht fiir Bringungsanlagen nach § 3 Abs 1 Z I des Salzburger
Giiter- und Seilwegegesetzes 1970 oder nach § 59 Abs 2 des Forstgesetzes 1975,
BGBI Nr 440/1975, in der Fassung des Gesetzes BGBI I Nr 144/2023.

(2) Uber die Zulissigkeit und den Umfang der AusschlieBung des 6ffentlichen
Verkehrs entscheidet auf Antrag oder von Amts wegen die Stralenrechtsbehdrde
nach einer miindlichen Verhandlung, die durch zweiwdchigen Anschlag an der
Amtstafel bekannt zu machen ist. Ein solcher Antrag kann gestellt werden:

1. vom Eigentiimer der Privatstral3e;
2. vom Straflenerhalter, wenn dieser nicht der Eigentiimer der Straf3e ist;

3.von jeder die PrivatstraBe auf Grund eines dringenden
Verkehrsbediirfnisses benutzenden Person

Partei im Verfahren ist auBer dem Antragsteller der Eigentiimer der Privatstral3e
und der StraBenerhalter sowie die Agrarbehdrde, wenn es sich bei der Strafie um
eine Bringungsanlage nach § 3 des Salzburger Giiter- und Seilwegegesetzes 1970
handelt.

(3) Handelt es sich um Vorhaben, die wichtigen allgemeinen
Verkehrsinteressen ~ oder  ebensolchen  iiberértlichen  Interessen  des
Fremdenverkehrs dienen, hat die Widmung gemaB Abs. 1 lit. a das Grundeigentum
nicht zur Voraussetzung. Die Wirkung der fiir fremdes Grundeigentum
ausgesprochenen Widmung beschrinkt sich auf die Anwendbarkeit der
Bestimmungen des dritten Abschnittes.



Geltende Fassung

X. Abschnitt
§ 47

(1) Die §§ 12 und 40 Abs. 3 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 70/1973
treten mit 5. Juni 1973 in Kraft.

(2) § 1 Abs. 1 und 3, und die §§ 4, 6 Abs. 1 und 5, 7 Abs. 3, 10 Abs. 1, 12, 15
Abs. 1, 15a, 21 Abs. 1, 26 Abs. 2, 28 Abs 3, 29 Abs. 4, 30 Abs. 2, 31 bis 39, 40
Abs 2,41 Abs. 1 und 2, 44 bis 46 in der Fassung des Gesetzes LGB1 Nr 92/2001
treten mit 1. Oktober 2001 in Kraft.

(3) Die im § 15a Abs. 1 enthaltenen Fristen beginnen fiir Enteignungen, die
vor dem im Abs. 2 genannten Zeitpunkt durchgefiihrt worden sind, mit diesem
Zeitpunkt zu laufen.

(4) § 21 Abs. 1 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 92/2001 finden auf
Grundeinlésen nach dem im Abs. 2 bestimmten Zeitpunkt Anwendung.

(5) Die Weggenossenschaften, die in dem im Abs. 2 bestimmten Zeitpunkt
bereits bestehen, gelten als Stralengenossenschaften im Sinn der §§ 31 bis 39 in
der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 92/2001. Die Satzungen dieser
StraBengenossenschaften sind innerhalb von zwei Jahren ab dem im Abs. 2
bestimmten Zeitpunkt an die neuen Bestimmungen anzupassen. Wenn die
Genehmigung der erforderlichen Anderungen nicht innerhalb dieser Frist bei der
StraBenrechtsbehdrde beantragt wird, kann auch diese die erforderlichen
Anderungen von Amts wegen vornehmen.

(6) Auf die Bildung von Genossenschaften, deren Satzungen von der
Vollversammlung in dem im Abs. 2 bestimmten Zeitpunkt bereits beschlossen
sind, sind die bisher geltenden Bestimmungen weiter anzuwenden. Abs. 5 ist
anzuwenden.

(7) Auf Eisenbahnzufahrts- und andere Konkurrenzstraen, die in dem im
Abs. 2 bestimmten Zeitpunkt bestehen, sind die §§ 31 bis 36 des Salzburger
Landesstralengesetzes 1972 in der bis dahin geltenden Fassung weiterhin
anzuwenden.

(8) § 44 Abs. 1 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 58/2005 tritt mit 1. Juli
2005 in Kraft.

Vorgeschlagene Fassung

X. Abschnitt
§ 47

(1) Die §§ 12 und 40 Abs. 3 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 70/1973
treten mit 5. Juni 1973 in Kraft.

(2) § 1 Abs. 1 und 3, und die §§ 4, 6 Abs. 1 und 5, 7 Abs. 3, 10 Abs. 1, 12, 15
Abs. 1, 15a, 21 Abs. 1, 26 Abs. 2, 28 Abs 3, 29 Abs. 4, 30 Abs. 2, 31 bis 39, 40
Abs 2,41 Abs. 1 und 2, 44 bis 46 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 92/2001
treten mit 1. Oktober 2001 in Kraft.

(3) Die im § 15a Abs. 1 enthaltenen Fristen beginnen fiir Enteignungen, die
vor dem im Abs. 2 genannten Zeitpunkt durchgefiihrt worden sind, mit diesem
Zeitpunkt zu laufen.

(4) §21 Abs. 1 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 92/2001 finden auf
Grundeinlésen nach dem im Abs. 2 bestimmten Zeitpunkt Anwendung.

(5) Die Weggenossenschaften, die in dem im Abs. 2 bestimmten Zeitpunkt
bereits bestehen, gelten als Stralengenossenschaften im Sinn der §§ 31 bis 39 in
der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 92/2001. Die Satzungen dieser
Stralengenossenschaften sind innerhalb von zwei Jahren ab dem im Abs. 2
bestimmten Zeitpunkt an die neuen Bestimmungen anzupassen. Wenn die
Genehmigung der erforderlichen Anderungen nicht innerhalb dieser Frist bei der
Stralenrechtsbehdrde beantragt wird, kann auch diese die erforderlichen
Anderungen von Amts wegen vornechmen.

(6) Auf die Bildung von Genossenschaften, deren Satzungen von der
Vollversammlung in dem im Abs. 2 bestimmten Zeitpunkt bereits beschlossen
sind, sind die bisher geltenden Bestimmungen weiter anzuwenden. Abs. 5 ist
anzuwenden.

(7) Auf Eisenbahnzufahrts- und andere Konkurrenzstra3en, die in dem im
Abs. 2 bestimmten Zeitpunkt bestehen, sind die §§ 31 bis 36 des Salzburger
Landesstralengesetzes 1972 in der bis dahin geltenden Fassung weiterhin
anzuwenden.

(8) § 44 Abs. 1 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 58/2005 tritt mit 1. Juli
2005 in Kraft.



Geltende Fassung

(9) § 6 Abs 3 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 14/2024 tritt mit dem auf
die Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft.

Vorgeschlagene Fassung
(9) § 6 Abs 3 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr 14/2024 tritt mit dem auf
die Kundmachung folgenden Monatsersten in Kraft.

(10) § 40 Abs 1 und 2 in der Fassung des Gesetzes LGBI Nr xx/202x tritt mit
Beginn des auf die Kundmachung folgenden Monats in Kraft. Auf zu diesem
Zeitpunkt anhdngige Verfahren ist § 40 in der bisherigen Fassung weiter

anzuwenden.
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	Erläuterungen
	1. Allgemeines:
	3. EU-Konformität:
	Die sonstigen Änderungspunkte werden von der vorgenannten Amtsabteilung als weitgehend Kosten neutral beurteilt.
	5. Geschlechtsspezifische Auswirkungen:
	6. Ergebnisse des Begutachtungs- und Konsultationsverfahrens:
	Zu Z 2.2 (§ 5 Z 4):

	Land
	Kostenersparnis
	Mehraufwand
	keine
	keiner 
	Gemeinde
	Kostenersparnis
	Mehraufwand
	Durch die höheren Schwellenwerte verringert sich der Verwaltungsaufwand, weil in weniger Fällen ein Bebauungsplan der Aufbaustufe aufzustellen ist.
	keiner 
	Land
	Kostenersparnis
	Mehraufwand
	Die Möglichkeit der Verdichtung dient wohnungs- und raumordnungsrechtlichen  Zielsetzungen und wirkt längerfristig Kosten dämpfend.
	keiner 
	Gemeinde
	Kostenersparnis
	Mehraufwand
	Die Möglichkeit der Verdichtung dient wohnungs- und raumordnungsrechtlichen  Zielsetzungen und wirkt längerfristig Kosten dämpfend.
	keiner 
	Land
	Kostenersparnis
	Mehraufwand
	Die Errichtung von leistbarem Wohnraum dient wohnungs- und raumordnungsrechtlichen Zielsetzungen und wirkt längerfristig Kosten dämpfend.
	Die aufsichtsbehördliche Kontrolle führt zu einem entsprechenden Mehraufwand.
	Gemeinde
	Kostenersparnis
	Mehraufwand
	Die Errichtung von leistbarem Wohnraum dient wohnungs- und raumordnungsrechtlichen Zielsetzungen und wirkt längerfristig Kosten dämpfend.
	Land
	Kostenersparnis
	Mehraufwand
	keine
	keiner 
	Gemeinde
	Kostenersparnis
	Mehraufwand
	Die Vereinfachung entlastet Bürger bzw Bürgerinnen und Behörden. 
	keiner 
	Land
	Kostenersparnis
	Mehraufwand
	Erhöhter Verwaltungsaufwand durch eine (voraussichtlich) vermehrte Anzahl an Strafverfahren bei den Bezirkshauptmannschaften und vor dem LVwG.
	Gemeinde
	Kostenersparnis
	Mehraufwand
	Erhöhter Verwaltungsaufwand durch eine (voraussichtlich) vermehrte Anzahl an Strafverfahren in der Stadt Salzburg als Bezirksverwaltungsbehörde.
	Land
	Kostenersparnis
	Mehraufwand
	Die Aufhebung der Berichtspflicht entlastet die Bezirksverwaltungsbehörden.
	keiner 
	Gemeinde
	Kostenersparnis
	Mehraufwand
	Die Aufhebung der Berichtspflicht entlastet die Stadt Salzburg als Bezirksverwaltungsbehörde.
	keiner 
	Land
	Kostenersparnis
	Mehraufwand
	Durch die Ausweitung der Bewilligungsfreiheit verringert sich die Anzahl der Bewilligungsverfahren im Fall einer Baudelegierung an die Bezirkshauptmannschaft.
	Gemeinde
	Kostenersparnis
	Mehraufwand
	Durch die Ausweitung der Bewilligungsfreiheit verringert sich die Anzahl der Bewilligungsverfahren.
	.
	Land
	Kostenersparnis
	Mehraufwand
	keine
	keiner 
	Gemeinde
	Kostenersparnis
	Mehraufwand
	Durch die Verwaltungsvereinfachung werden diese Änderungen bewilligungsfrei gestellt. Es sind ca 150 € Kosteneinsparung pro Verfahren zu erwarten.
	keiner 
	Land
	Kostenersparnis
	Mehraufwand
	keine
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